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Gesetzentwurf 
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Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität 
(Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG) 

A. Problem und Ziel 
Der Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode zwischen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP sieht die Optimierung der Strukturen bei der 
Geldwäschebekämpfung und ihrer Ressourcen, eine stärkere Verankerung des 
Themas in der Ausbildung in den Sicherheitsbehörden, eine verbesserte Analyse-
fähigkeit sowie eine Umsetzung der Empfehlungen aus der Deutschlandprüfung 
der Financial Action Task Force (FATF) vor. 

Am 25. August 2022 hat die FATF ihren Abschlussbericht zur Prüfung Deutsch-
lands veröffentlicht. Darin wird u. a. die Durchführung von Finanzermittlungen 
in komplexen Fällen kritisiert und die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbe-
hörden mit der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen als ausbaufä-
hig beschrieben. Es gäbe zudem eine mangelnde Priorisierung von Geldwäsche, 
insbesondere komplexer und internationaler Geldwäsche, in der Strafverfolgung 
und eine unzureichende Ressourcenausstattung. Insoweit wird angemerkt, dass 
Deutschland einen starken Fokus auf die Verfolgung der Vortaten legt (z. B. Be-
kämpfung von Betrug, Drogenhandel, Menschenhandel), jedoch inkriminierte 
oder verdächtige Finanzströme als solche zu wenig untersucht. In der Aufsichtstä-
tigkeit im Nichtfinanzsektor fordert die FATF u. a. Maßnahmen für einen harmo-
nisierten Aufsichtsansatz.  

In einer Entschließung fordert der Bundestag u. a. ein Maßnahmenpaket zur Geld-
wäschebekämpfung vorzulegen, welches die notwendigen Handlungsempfehlun-
gen der FATF und Ideen des vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) vor-
gestellten Konzeptes zur schlagkräftigen Bekämpfung der Finanzkriminalität um-
setzt und damit aufbauorganisatorische Änderungen durch die Errichtung einer 
neuen Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einschließt 
(BT-Plenarprotokoll 20/73, S. 8567, BT-Drs. 20/4727, S. 8).  

Das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz soll daher die Geldwäschebekämp-
fung in Deutschland nachhaltig verbessern und hierzu eine Bundesoberbehörde 
zur Bekämpfung von Finanzkriminalität errichten, welche in einem ganzheitli-
chen Ansatz Analyse, straf- und verwaltungsrechtliche Ermittlungen und Aufsicht 
unter einem Dach zusammenführt. Auf diesem Wege sollen die Strukturen und 
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Kompetenzen geschaffen werden, die eine nachhaltige Priorisierung der Geldwä-
schebekämpfung, insbesondere internationaler und bedeutsamer Fälle mit 
Deutschlandbezug, sicherstellen. 

Ein wesentlicher Teil des Konzepts zur Verbesserung der Bekämpfung der Geld-
wäsche wird durch die Errichtung des Ermittlungszentrums Geldwäsche (EZG) 
innerhalb der Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität umge-
setzt, das Strafermittlungen durchführt. Das EZG soll eine originäre Zuständigkeit 
für die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung von bedeutsa-
men Fällen der internationalen Geldwäsche mit Deutschlandbezug erhalten. Dar-
über hinaus sollen die zuständigen Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der 
Länder das EZG um die Ermittlung von weiteren bedeutsamen Fällen der Geld-
wäsche in Deutschland ersuchen können. 

Ein weiterer wesentlicher Teil des Konzeptes zur Verbesserung der Bekämpfung 
der Geldwäsche sieht vor, dass die Zuständigkeiten des Bundeskriminalamtes 
(BKA) als polizeiliche Zentralstelle im nationalen und internationalen Verbund 
sowie die Zuständigkeit für Ermittlungen von Geldwäsche sowie die Ermittlung 
der Vortaten, insbesondere im Bereich der Organisierten Kriminalität, gemäß § 4 
des Bundeskriminalamtgesetzes (BKAG), sowie die Zuständigkeit für Ermittlun-
gen im Bereich der Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus gemäß 
§ 5 BKAG, unberührt bleiben. Um der Forderung der FATF zu quantitativen Stär-
kung der Ressourcen in diesem Phänomenbereich gerecht zu werden, wird paral-
lel ein nachhaltiger Ressourcenaufbau durch Schaffung von spezifisch für Geld-
wäsche- und Finanzermittlungen geschaffenen Stellen beim BKA erfolgen und 
mit den bereits vorhandenen Ressourcen in einer neuen Organisationsstruktur 
„Geldwäsche, Wirtschafts- und Finanzkriminalität“, gebündelt. Die Geldwä-
scheermittlungen beim BKA werden dabei in konkreter Abgrenzung zur Aufga-
benwahrnehmung des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminali-
tät (BBF) mit Fokus auf den Bereich der deliktspezifischen Geldwäsche gemäß 
§ 4 BKAG geführt. Die Ermittlungsbereiche des BBF und des BKA werden sich 
dadurch synergetisch ergänzen und durch Einrichtung einer Gemeinsamen Er-
mittlungsgruppe (GEG) weiter verzahnt. Auf diese Weise wird eine ganzheitliche 
und nachhaltige Stärkung der Geldwäschebekämpfung realisiert. 

Darüber hinaus sieht das Konzept vor, dass der Auftrag und die Arbeitsweise der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Anpassungen erfahren. So 
sind insbesondere die Zusammenarbeit und der effektive Datenaustausch mit den 
weiteren Arbeitsbereichen des BBF zu regeln, um die Einbindung der Zentral-
stelle für Finanztransaktionsuntersuchungen in den ganzheitlichen Ansatz von 
Analyse, straf- und verwaltungsrechtlichen Ermittlungen und Aufsicht unter ei-
nem Dach zu realisieren. Darüber hinaus soll auch die Zusammenarbeit der Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen mit den weiteren Akteuren der 
Geldwäschebekämpfung weiter verbessert werden. 

Auch die Strukturen der geldwäscherechtlichen Aufsicht standen in der Vergan-
genheit wiederholt in der Kritik. Insbesondere die FATF hat im Rahmen der im 
Jahr 2022 abgeschlossenen Überprüfung Deutschlands das System der Geldwä-
scheaufsicht und bestimmte Rahmenbedingungen kritisiert. Der vorliegende Ge-
setzentwurf reagiert auf diese Kritik und die Empfehlungen der FATF und zielt 
maßgeblich auf eine Steigerung der Effektivität der geldwäscherechtlichen Auf-
sicht im Nichtfinanzsektor und eine Verbesserung der Datenlage bei den Auf-
sichtsbehörden ab.  

Vor dem Hintergrund der Deutschlandprüfung durch die FATF ist Deutschland 
dazu angehalten, die im Transparenzregister befindlichen Daten zu den eintra-
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gungspflichtigen Rechtseinheiten künftig verstärkt auf deren Qualität (u. a. Au-
thentizität, Angemessenheit und Richtigkeit) zu prüfen und die Datenqualität si-
cherzustellen. Mit der Einrichtung eines Immobilientransaktionsregisters soll u. a. 
die Transparenz im anfälligen Immobiliensektor erhöht und dadurch die Krimi-
nalitäts- und insbesondere die Geldwäschebekämpfung, aber auch die Sanktions-
durchsetzung nachhaltig verbessert werden. 

B. Lösung 
Zur Schaffung dezidierter Kapazitäten und Bündelung wichtiger Kompetenzen 
für die Geldwäschebekämpfung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Finanzen (BMF) wird zum 1. April 2024 mit dem BBF eine spezialisierte Behörde 
errichtet. Mit der Zusammenführung von Analyse, straf- und verwaltungsrechtli-
chen Ermittlungen und Aufsicht unter dem Dach des BBF wird ein ganzheitliches 
und vernetztes Vorgehen bei der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland 
etabliert.  

Innerhalb des BBF wird mit dem EZG eine Einheit für strafrechtliche Ermittlun-
gen bei bedeutsamen Fällen der internationalen Geldwäsche mit Deutschlandbe-
zug eingerichtet. Aufgaben und Befugnisse des EZG werden im Geldwäscheer-
mittlungsgesetz geregelt. Das EZG wird komplementär zu bestehenden Struktu-
ren als wesentlicher Partner in der Sicherheitsarchitektur Deutschlands tätig und 
kann durch Bildung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen in geeigneten Fällen 
mit anderen Strafverfolgungsbehörden von Bund und Ländern Synergien schaffen 
und die Geldwäschebekämpfung in Deutschland insgesamt nachhaltig stärken. 

Gleichzeitig erfolgt ein nachhaltiger Ressourcenaufbau bei BKA im Rahmen der 
Einrichtung einer Organisationsstruktur „Geldwäsche, Wirtschafts- und Finanz-
kriminalität“. Da das BKA bereits über die erforderlichen gesetzlichen Kompe-
tenzen im § 4 BKAG verfügt, ist hier kein gesetzlicher Anpassungsbedarf not-
wendig. 

Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) und die Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen werden von der Generalzolldirektion (GZD) in 
das BBF am 1. Juni 2025 überführt, um Synergieeffekte zwischen der Sanktions-
durchsetzung und der Geldwäschebekämpfung zu erzielen sowie die Zusammen-
arbeit zwischen Strafverfolgung und Analyse nachhaltig zu verbessern. Die Be-
schäftigten der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und ZfS wer-
den gesetzlich zum o. g. Datum in das BBF übergeleitet. 

Zudem wird im BBF eine Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht (ZfG) eingerich-
tet. Diese dient der Stärkung eines einheitlichen, stringenten risikobasierten An-
satzes bei der Geldwäscheaufsicht über den Nichtfinanzsektor sowie der bundes-
weiten Koordinierung und Unterstützung von geldwäscherechtlichen Aufsichts-
maßnahmen.  

Im BBF wird ein Kompetenzzentrum mit Aus- und Fortbildungsangeboten den 
Aufbau spezifischer Expertise beim BBF und weiteren Schlüsselakteuren für die 
wirksame Bekämpfung von komplexer Geldwäsche und erfolgreiche Sanktions-
durchsetzung unterstützen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf schafft in Bezug auf die Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen tragfähige Rechtsgrundlagen für die Zusammenar-
beit mit anderen Säulen des BBF, damit die gewünschten Synergien in der Geld-
wäschebekämpfung gehoben werden. Auch werden Rechtsgrundlagen zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit und des Datenaustauschs mit nationalen und in-
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ternationalen Zusammenarbeitsbehörden, insbesondere im Bereich der Sanktions-
durchsetzung und der Verhinderung und Bekämpfung der Proliferation und 
Proliferationsfinanzierung geschaffen. 

Im Sinne einer verbesserten Registerverknüpfung und zur Steigerung der Qualität 
der im Transparenzregister hinterlegten Daten werden der registerführenden 
Stelle zusätzliche Einsichtnahmebefugnisse für öffentlich und nichtöffentlich zu-
gängliche Register, Verzeichnisse und Datenbanken eingeräumt, um einen Daten-
abgleich durchführen zu können. Dies betrifft das Kontenabrufverfahren nach 
dem Kreditwesengesetz (KWG) sowie die Einsichtnahme in Melderegister und 
die Stiftungsverzeichnisse der Länder.  

Zudem erfolgt die Einrichtung eines Immobilientransaktionsregisters im Verant-
wortungsbereich des BBF, um den zuständigen Stellen für die Kriminalitäts‐ und 
insbesondere für die Geldwäschebekämpfung sowie den Behörden im Bereich der 
Sanktionsdurchsetzung einen volldigitalen Zugriff auf Immobiliendaten zu er-
möglichen. Die Einrichtung des Registers erfolgt beim BBF und ergänzt somit 
den ganzheitlichen Ansatz des BBF, die Analyse, straf- und verwaltungsrechtli-
chen Ermittlungen und die Aufsicht unter einem Dach zu bündeln. 

C. Alternativen 
Keine. 

Das in Verantwortung der Länder betriebene Projekt zur Entwicklung eines bun-
deseinheitlichen Datenbankengrundbuchs steht in den nächsten Jahren noch nicht 
für die Zwecke der zentralen Einsichtnahme durch die Behörden im Bereich der 
Kriminalitäts- und insbesondere der Geldwäschebekämpfung sowie der Sankti-
onsdurchsetzung zur Verfügung und wird auch nicht dieselben Inhalte zu verein-
barten bzw. durchgeführten Immobilientransaktionen enthalten wie das mit dem 
vorliegenden Gesetz einzurichtende Immobilientransaktionsregister. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Für den Einzelplan 08 des Bundeshaushaltes entstehen durch das Gesetz bei dem 
Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF), dem Bundesministe-
rium der Finanzen (BMF), der Generalzolldirektion (GZD) und dem Informati-
onstechnikzentrum Bund (ITZBund) einmalige Ausgaben in Höhe von rund 
161 Mio. Euro sowie insgesamt laufende jährliche Ausgaben in Höhe von rund 
404 Mio. Euro (davon fortlaufend ab dem Jahr 2027: 166 Mio. Euro). Die einma-
ligen Ausgaben umfassen dabei die Sachkosten (ohne Sachkosten auf Basis von 
Sachkostenpauschalen) in den Aufbaujahren 2024 und 2025. Die einmaligen und 
laufenden jährlichen Ausgaben verteilen sich dabei wie folgt auf den Zeitraum 
2024 bis 2027: 

 2024 2025 2026 2027 

einmalige Ausgaben  
(in Mio. Euro) 77 84 0 0 

laufende Ausgaben  
(in Mio. Euro) 22 64 152 166 

Ausgaben (gesamt,  
in Mio. Euro) 99 148 152 166 
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davon BBF 69 109 115 129 

Für den Einzelplan 06 des Bundeshaushaltes entstehen durch das Gesetz bei dem 
Bundeskriminalamt und dem Bundesministerium des Innern und für Heimat lau-
fende jährliche Ausgaben in Höhe von rund 77 Mio. Euro (davon fortlaufend ab 
dem Jahr 2027: rund 30 Mio. Euro). Die laufenden jährlichen Ausgaben verteilen 
sich dabei wie folgt auf den Zeitraum 2024 bis 2027: 

 2024 2025 2026 2027 

laufende Ausgaben 
(in Mio. Euro) 6 15 26 30 

Für den Einzelplan 21 des Bundeshaushaltes entstehen durch das Gesetz bei dem 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) lau-
fende jährliche Ausgaben in Höhe von rund 3 Mio. Euro. 

Sämtlicher Mehrbedarf an Sach- und Personalkosten soll finanziell und stellen-
mäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden. Über Einzelheiten zur De-
ckung des Mehrbedarfs ist im Rahmen des aktuellen sowie künftiger Haushalts-
aufstellungsverfahren zu entscheiden. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der einmalige Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft beträgt rund 750 000 Euro; 
der zusätzliche jährliche Erfüllungsaufwand beträgt rund 4 Mio. Euro (inkl. In-
formationspflichten). 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten: 
Aus dem Regelungsvorhaben ergeben sich elf neue Informationspflichten mit Bü-
rokratiekosten von rund 1 Mio. Euro jährlich. 

Der durch das Regelungsvorhaben für die Wirtschaft zusätzlich entstehende jähr-
liche Erfüllungsaufwand (in Höhe von rund 4 Mio. Euro) wird im Sinne der “One 
in one out“-Regelung innerhalb von zwei Jahren durch geeignete Entlastungsmaß-
nahmen kompensiert. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der zusätzliche Erfüllungsaufwand auf Bundesebene beträgt 148 Mio. Euro pro 
Jahr. Der einmalige Erfüllungsaufwand auf Bundesebene beträgt 167 Mio. Euro. 
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F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich kleiner und mittelständischer Unternehmen, entste-
hen keine weiteren Kosten. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisni-
veau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
DER BUNDESKANZLER 

Berlin, 6. Dezember 2023 

An die 
Präsidentin des  
Deutschen Bundestages 
Frau Bärbel Bas 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität 
(Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG) 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen. 

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG ist 
als Anlage 2 beigefügt. 

Der Bundesrat hat in seiner 1038. Sitzung am 24. November 2023 gemäß Artikel 76 Ab-
satz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 3 er-
sichtlich Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in der 
als Anlage 4 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Scholz  
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Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität 

(Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG) 

Vom … 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

I n h a l t s ü b e r s i c h t  

Artikel 1 Gesetz zur Errichtung des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF-Errichtungs-
gesetz) 

Artikel 2 Änderung des BBF-Errichtungsgesetzes 

Artikel 3 Gesetz über das Ermittlungszentrum Geldwäsche (Geldwäscheermittlungsgesetz – GwEG) 

Artikel 4 Änderung der Bundeshaushaltsordnung 

Artikel 5 Änderung des Gesetzes über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch 
Vollzugsbeamte des Bundes 

Artikel 6 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 

Artikel 7 Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes 

Artikel 8 Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 

Artikel 9 Änderung des Zollverwaltungsgesetzes 

Artikel 10 Änderung des Bundesbeamtengesetzes 

Artikel 11 Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Artikel 12 Weitere Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Artikel 13 Änderung des Bundeskriminalamtgesetzes 

Artikel 14 Änderung des Waffengesetzes 

Artikel 15 Änderung des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes 

Artikel 16 Änderung des Kreditwesengesetzes 

Artikel 17 Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes 

Artikel 18 Änderung des Geldwäschegesetzes 

Artikel 19 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Artikel 20 Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 

Artikel 21 Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung 

Artikel 22 Änderung der Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverordnung 

Artikel 23 Änderung der Prüfungsberichtsverordnung 

Artikel 24 Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung 

Artikel 25 Änderung der Bundeslaufbahnverordnung 

Artikel 26 Inkrafttreten 

Anlage 1 
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Artikel 1 

Gesetz zur Errichtung des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität 

(BBF-Errichtungsgesetz) 

§ 1 

Errichtung des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität 

(1) Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen wird zum 1. April 2024 das Bundesamt zur 
Bekämpfung von Finanzkriminalität (Bundesamt) als selbständige Bundesoberbehörde errichtet.  

(2) Das Bundesamt führt das Kürzel BBF. 

(3) Das Bundesamt wird von einer Präsidentin oder einem Präsidenten geleitet. 

(4) Im Bundesamt wird das Ermittlungszentrum Geldwäsche eingerichtet. Das Ermittlungszentrum Geld-
wäsche nimmt die ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben als Teil des Bundesamtes wahr. Die Zentralstelle für 
Geldwäscheaufsicht nach § 50a des Geldwäschegesetzes wird ebenfalls Teil des Bundesamtes.  

§ 2 

Aufgaben 

(1) Das Bundesamt nimmt bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität folgende Aufgaben wahr:  

1. die Aufgaben nach dem Geldwäscheermittlungsgesetz durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche,  

2. die Unterstützung und Koordinierung der Aufsicht über Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 des Geldwäschege-
setzes durch die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht,  

3. die Koordinierung und Beantwortung solcher Auskunftsersuchen anderer Behörden oder betroffener Perso-
nen, die sich an mehrere datenschutzrechtliche Verantwortliche innerhalb des Bundesamtes richten, durch 
die Koordinierungsstelle sowie 

4. die ihm sonst durch oder aufgrund von Bundesrecht zugewiesenen Aufgaben.  

Das Bundesamt unterstützt andere Behörden bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Das Bundesministerium 
der Finanzen kann dem Bundesamt weitere Aufgaben zur Bekämpfung von Finanzkriminalität auf Bundesebene 
übertragen.  

(2) Die Wahrnehmung der Aufgaben richtet sich für das Ermittlungszentrum Geldwäsche nach dem Geld-
wäscheermittlungsgesetz.  

§ 3 

Aufsicht 

Das Bundesamt untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen nach Maß-
gabe des geltenden Rechts.  
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§ 4 

Erstmalige Wahl der Personalvertretung und Übergangsmandat  

(1) Die erstmalige Wahl der Personalvertretung findet beim Bundesamt binnen sechs Monaten nach dem 
1. Juni 2025 statt.  

(2) Bis die Personalvertretung ihre Tätigkeit aufnimmt, werden die Aufgaben des örtlichen Personalrats 
gemäß § 29 Absatz 3 des Bundespersonalvertretungsgesetzes übergangsweise vom Hauptpersonalrat beim Bun-
desministerium der Finanzen wahrgenommen und die Aufgaben des Gesamtpersonalrats übergangsweise vom 
Gesamtpersonalrat bei der Generalzolldirektion wahrgenommen. 

§ 5 

Erstmalige Wahl der Schwerbehindertenvertretung und Übergangsregelung  

(1) Die erstmalige Wahl der Schwerbehindertenvertretung findet beim Bundesamt binnen neun Monaten 
nach dem 1. Juni 2025 statt. Den Wahlvorstand bestellt die Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten Men-
schen in der Bundesfinanzverwaltung.  

(2) Bis die Schwerbehindertenvertretung ihre Tätigkeit aufnimmt, werden deren Aufgaben beim Bundes-
amt übergangsweise durch die Hauptschwerbehindertenvertretung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
der Finanzen wahrgenommen. 

§ 6 

Aufgabenwahrnehmung der Gleichstellungsbeauftragten  

Bis zur Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten des Bundesamtes und ihrer Stellvertreterin oder ihrer 
Stellvertreterinnen werden deren Aufgaben von der Gleichstellungsbeauftragten des Bundesministeriums der Fi-
nanzen und ihren Stellvertreterinnen wahrgenommen. 

§ 7 

Koordinierungsstelle zur Beantwortung von Auskunftsersuchen  

(1) Im Bundesamt wird eine Stelle zur Koordinierung und Beantwortung solcher Auskunftsersuchen ande-
rer Behörden oder  betroffener Personen eingerichtet, die sich an mehrere datenschutzrechtlich Verantwortliche 
innerhalb des Bundesamtes richten (Koordinierungsstelle). 

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ist die Koordinierungsstelle dazu 
berechtigt,  

1. die für die Bearbeitung eines Auskunftsersuchens erforderlichen personenbezogenen Daten, die ihr von an-
deren datenschutzrechtlich Verantwortlichen des Bundesamtes übermittelt werden, zu speichern,  

2. die personenbezogenen Daten nach Nummer 1 zur Beantwortung an die ersuchende Behörde oder an die 
ersuchende betroffene Person zu übermitteln und 

3. die beteiligten datenschutzrechtlichen Verantwortlichen innerhalb des Bundesamtes über eine Beantwortung 
zu informieren. 

(3) Die Koordinierungsstelle prüft, ob ein Auskunftsersuchen im Rahmen der Aufgaben der ersuchenden 
Behörde und der benannten Rechtsgrundlagen gestellt wurde. Sofern ein besonderer Anlass vorliegt, erfolgt eine 
weitergehende Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung. Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermitt-
lung trägt die jeweils ersuchende Behörde.  
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(4) Die Koordinierungsstelle hat die personenbezogenen Daten nach Wegfall des Verarbeitungszwecks zu 
löschen. 

Artikel 2 

Änderung des BBF-Errichtungsgesetzes 

Das BBF-Errichtungsgesetz in der Fassung des Artikels 1 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  

(4) „ Im Bundesamt werden das Ermittlungszentrum Geldwäsche, die Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen und die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung eingerichtet; sie nehmen die ihnen ge-
setzlich zugewiesenen Aufgaben als Teile des Bundesamtes wahr. Die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht 
nach § 50a des Geldwäschegesetzes ist ebenfalls Teil des Bundesamtes.“ 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 2 werden die folgenden Nummern 3 und 4 eingefügt: 

3. „ die Aufgaben nach § 28 des Geldwäschegesetzes durch die Zentralstelle für Finanztransak-
tionsuntersuchungen, 

4. die Aufgaben nach § 1 des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes durch die Zentralstelle für Sank-
tionsdurchsetzung,“. 

bb) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Nummern 5 und 6. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

(2) „ Die Wahrnehmung der Aufgaben richtet sich für  

1. das Ermittlungszentrum Geldwäsche nach dem Geldwäscheermittlungsgesetz, 

2. die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach dem Geldwäschegesetz sowie 

3. die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung nach dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz.“ 

3. Die folgenden §§ 8 und 9 werden angefügt:  

„§ 8 

Überleitung der Beschäftigten, Rückkehrmöglichkeit 

(1) Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die am 31. Mai 2025 bei 
der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen oder bei der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung 
der Generalzolldirektion beschäftigt sind, werden vorbehaltlich des Absatzes 2 ab dem 1. Juni 2025 Beschäf-
tigte beim Bundesamt. Dies gilt nicht für befristet beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  

(2) Eine über den 1. Juni 2025 hinausgehende Abordnung von Beschäftigten der Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen oder der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung der Generalzolldirektion 
zu anderen Behörden gilt als Abordnung vom Bundesamt. Über den 1. Juni 2025 hinausgehende Abordnun-
gen von Beschäftigten anderer Behörden sowie der Zollverwaltung zur Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen oder zur Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung der Generalzolldirektion gelten als Abord-
nungen zum Bundesamt. 

(3) Bei Stellenbesetzungen der Zollverwaltung werden die übergeleiteten Beschäftigten nach Absatz 1 
den Beschäftigten der Zollverwaltung gleichgestellt. 
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§ 9 

Anwendung von Dienstvereinbarungen der Generalzolldirektion 

Die am 1. Juni 2025 bestehenden Dienstvereinbarungen zwischen der Generalzolldirektion und den 
dortigen Personalvertretungen gelten für die übergeleiteten Beschäftigten der Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen oder der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung bis zum Abschluss neuer Dienstver-
einbarungen fort, längstens aber für die Dauer von 18 Monaten.“ 

Artikel 3 

Gesetz über das Ermittlungszentrum Geldwäsche  

(Geldwäscheermittlungsgesetz – GwEG) 

I n h a l t s ü b e r s i c h t  

Kapitel 1 

Aufgaben und Befugnisse 

A b s c h n i t t  1  

A u f g a b e n  

§ 1 Strafverfolgung 

§ 2 Sicherung und Schutz von eingesetzten Bediensteten, Dritten und Vermögenswerten; Zeugenschutz 

§ 3 Sicherung des Ermittlungszentrums Geldwäsche, behördlicher Eigenschutz 

A b s c h n i t t  2  

B e f u g n i s s e  

Unterabschnitt 1 

Strafverfolgung 

§ 4 Befugnisse bei Ermittlungen 

§ 5 Einsatz technischer Mittel zur Eigensicherung bei Ermittlungen 

Unterabschnitt 2 

Sicherungs- und Schutzmaßnahmen 

§ 6 Sicherungs- und Schutzmaßnahmen 

§ 7 Identitätsfeststellung 

§ 8 Prüfung von mitzuführenden Dokumenten 

§ 9 Durchsuchung von Personen und Sachen 

§ 10 Erkennungsdienstliche Maßnahmen zur Identitätsfeststellung 
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§ 11 Platzverweisung 

§ 12 Sicherstellung 

§ 13 Betreten und Durchsuchen von Wohnungen 

§ 14 Gewahrsam 

§ 15 Richterliche Entscheidung 

§ 16 Behandlung festgehaltener Personen 

§ 17 Dauer der Freiheitsentziehung 

§ 18 Befragung und Auskunftspflicht 

§ 19 Besondere Mittel der Datenerhebung 

Unterabschnitt 3 

Behördlicher Eigenschutz und Zeugenschutz 

§ 20 Behördlicher Eigenschutz 

§ 21 Sicherheitsüberprüfung 

§ 22 Maßnahmen zum Zeugenschutz 

Unterabschnitt 4 

Datenverarbeitung 

§ 23 Datenerhebung durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche 

§ 24 Datenübermittlung an das Ermittlungszentrum Geldwäsche 

§ 25 Datenverarbeitung durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche 

§ 26 Verarbeitungsbeschränkungen 

§ 27 Kennzeichnung 

§ 28 Daten zu Verurteilten, Beschuldigten, Tatverdächtigen und sonstigen Anlasspersonen 

§ 29 Daten zu anderen Personen 

§ 30 Aufzeichnung eingehender Telefonanrufe 

§ 31 Daten aus Strafverfahren 

§ 32 Abgleich personenbezogener Daten 

§ 33 Verarbeitung personenbezogener Daten für die wissenschaftliche Forschung 

§ 34 Verarbeitung von Daten zu sonstigen Zwecken 

Unterabschnitt 5 

Datenübermittlung durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche 

§ 35 Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich 

§ 36 Datenübermittlung an zwischen- und überstaatliche Stellen der Europäischen Union und an Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union 

§ 37 Datenübermittlung im internationalen Bereich 
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§ 38 Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe 

Unterabschnitt 6 

Ergänzende Vorschriften 

§ 39 Unterstützung durch andere Behörden 

§ 40 Unterstützung anderer Behörden 

§ 41 Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter Berufsgeheimnisträger 

§ 42 Ausschluss der aufschiebenden Wirkung 

Kapitel 2 

Datenschutz und Datensicherheit 

A b s c h n i t t  1  

D a t e n s c h u t z a u f s i c h t ;  D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g u n g  

§ 43 Aufgaben und Befugnisse der oder des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit 

A b s c h n i t t  2  

D a t e n s c h u t z r e c h t l i c h e  V e r a n t w o r t u n g ;  P f l i c h t e n  d e s  E r m i t t l u n g s -

z e n t r u m s  G e l d w ä s c h e  

§ 44 Datenschutzrechtliche Verantwortung für die Tätigkeit der den deutschen Auslandsvertretungen zuge-
ordneten Verbindungsbeamtinnen und Verbindungsbeamten 

§ 45 Errichtungsanordnung für automatisierte Dateisysteme 

§ 46 Dokumentation bei verdeckten Maßnahmen 

§ 47 Benachrichtigung bei verdeckten und eingriffsintensiven Maßnahmen 

§ 48 Benachrichtigung über die Speicherung personenbezogener Daten von Kindern 

§ 49 Aussonderungsprüffrist, Mitteilung von Löschungsverpflichtungen 

§ 50 Berichtigung personenbezogener Daten, Einschränkung der Verarbeitung in Akten, Vernichtung von Ak-
ten 

Kapitel 3 

Schlussvorschriften 

§ 51 Schadensausgleich 

§ 52 Übergangsvorschrift 

§ 53 Einschränkung von Grundrechten 



 

Drucksache 20/9648 – 16 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

Kapitel 1 
Aufgaben und Befugnisse 

A b s c h n i t t  1  

A u f g a b e n  

§ 1 

Strafverfolgung 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche nimmt die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafver-
folgung in bedeutsamen Fällen der internationalen Geldwäsche mit Inlandsbezug wahr, die eine Sachaufklärung 
im Ausland erfordern, sowie damit im Zusammenhang begangener Straftaten, einschließlich der international 
organisierten Vortaten der Geldwäschetat. § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3a und 4 des Bundeskriminalamtge-
setzes und § 1 Absatz 5 des Zollverwaltungsgesetzes bleiben unberührt; die Aufgabe der Erforschung von Steu-
erstraftaten richtet sich nach § 208 der Abgabenordnung. Die Staatsanwaltschaft kann im Benehmen mit dem 
Ermittlungszentrum Geldwäsche die Ermittlungen einer anderen sonst zuständigen Polizeibehörde übertragen. 

(2) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche nimmt darüber hinaus die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung von bedeutsamen Geldwäschetaten sowie von damit im Zusammenhang begangenen Strafta-
ten, einschließlich der Vortaten der Geldwäschetat wahr, wenn  

1. es auf ein Ersuchen einer zuständigen Bundes- oder Landesbehörde der Übernahme zustimmt oder  

2. das Bundesministerium der Finanzen dies auf ein Ersuchen einer zuständigen Bundes- oder Landesbehörde 
anordnet.  

(3) Die für die Strafrechtspflege und die Polizei zuständigen obersten Landesbehörden sind unverzüglich 
zu benachrichtigen, wenn das Ermittlungszentrum Geldwäsche Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung 
wahrnimmt. Außerdem sind die zuständigen Landeskriminalämter und die Generalstaatsanwaltschaften, in deren 
Bezirken ein Gerichtsstand begründet ist, sowie das Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt unverzüglich 
zu benachrichtigen. Die Verpflichtung von Polizeibehörden zur Durchführung der notwendigen unaufschiebbaren 
Maßnahmen sowie die Befugnisse der Staatsanwaltschaft nach § 161 der Strafprozessordnung bleiben unberührt. 

§ 2 

Sicherung und Schutz von eingesetzten Bediensteten, Dritten und Vermögenswerten; Zeugenschutz 

(1) Dem Ermittlungszentrum Geldwäsche obliegt im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung nach § 1 Ab-
satz 1 und 2 sowie § 3 Absatz 1 die Sicherung von eingesetzten Bediensteten, der Schutz Dritter sowie der Schutz 
wesentlicher Vermögenswerte, soweit 

1. andernfalls die Erfüllung seiner Aufgaben gefährdet ist oder 

2. dies zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit der Willens-
entschließung und -betätigung der genannten Personen oder für wesentliche Vermögenswerte erforderlich 
ist. 

(2) Dem Ermittlungszentrum Geldwäsche obliegt in Fällen, in denen es selbst Ermittlungen durchführt, der 
Schutz von Personen, deren Aussage zur Erforschung der Wahrheit von Bedeutung ist oder war. Gleiches gilt für 
deren Angehörige und sonstige ihnen nahestehende Personen. Die Durchführung der Zeugenschutzmaßnahmen 
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nach § 22 obliegt dem Zollkriminalamt im Einvernehmen mit dem Ermittlungszentrum Geldwäsche. In Einzel-
fällen können Zeugenschutzmaßnahmen auch im Einvernehmen zwischen dem Ermittlungszentrum Geldwäsche 
und den Polizeibehörden durch Bedienstete dieser Behörden durchgeführt werden. Die Verpflichtung der Polizei-
behörden, die zur Abwehr von Gefahren für die in den Sätzen 1 und 2 genannten Personen die erforderlichen 
unaufschiebbaren Maßnahmen zu treffen haben, bleibt unberührt.  

§ 3 

Sicherung des Ermittlungszentrums Geldwäsche, behördlicher Eigenschutz 

(1) Dem Ermittlungszentrum Geldwäsche obliegt die Sicherung seiner Liegenschaften, sonstigen Einrich-
tungen und eigenen Veranstaltungen gegen Gefahren, die die Erfüllung seiner Aufgaben beeinträchtigen. Die 
Sicherung beschränkt sich auf die in Satz 1 bezeichneten Liegenschaften und Einrichtungen sowie auf die Grund-
stücke, auf denen diese Liegenschaften und Einrichtungen untergebracht sind oder auf denen Veranstaltungen 
stattfinden. 

(2) Dem Ermittlungszentrum Geldwäsche obliegt die Sicherung seines Dienstbetriebs gegen Gefahren, die 
von Personen ausgehen, die für das Ermittlungszentrum Geldwäsche tätig werden sollen. 

A b s c h n i t t  2  

B e f u g n i s s e  

Unterabschnitt 1 

Strafverfolgung 

§ 4 

Befugnisse bei Ermittlungen 

(1) Sofern das Ermittlungszentrum Geldwäsche Ermittlungen auf dem Gebiet der Strafverfolgung durch-
führt, hat es und haben seine Bediensteten dieselben Rechte und Pflichten wie die Behörden und Bediensteten des 
Polizeidienstes nach den Vorschriften der Strafprozessordnung. Die Bediensteten des Ermittlungszentrums Geld-
wäsche sind Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. Zu den Ermittlungshandlungen können, soweit es 
zweckmäßig ist, Bedienstete der örtlich zuständigen Polizeidienststellen hinzugezogen werden.  

(2) Die polizeilichen Dienststellen des Bundes und der Länder können dem Ermittlungszentrum Geldwä-
sche in Fällen, in denen es im Rahmen seiner Zuständigkeit ermittelt, Auskunft geben und Akteneinsicht gewäh-
ren. Der Zollfahndungsdienst und das Ermittlungszentrum Geldwäsche geben sich gegenseitig Auskunft und ge-
währen Akteneinsicht. Bei strafrechtlichen Ermittlungen des Bundes und der Länder richtet sich die Erteilung von 
Auskünften aus Akten und die Gewährung von Akteneinsicht nach den Vorschriften der Strafprozessordnung. 

(3) Bedienstete des Ermittlungszentrums Geldwäsche können im Zuständigkeitsbereich eines Landes tätig 
werden, wenn das jeweilige Landesrecht dies vorsieht. 

§ 5 

Einsatz technischer Mittel zur Eigensicherung bei Ermittlungen 

(1) Wird das Ermittlungszentrum Geldwäsche im Rahmen seiner Befugnisse zur Verfolgung von Straftaten 
tätig, dürfen ohne Wissen der betroffenen Personen im Beisein oder in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang 
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mit dem Einsatz der von dem Ermittlungszentrum Geldwäsche beauftragten Personen technische Mittel zur An-
fertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen sowie zum Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich 
gesprochenen Wortes innerhalb und außerhalb von Wohnungen nur verwendet werden, soweit dies zur Abwehr 
von Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit der beauftragten Personen unerlässlich ist. 

(2) Ergeben sich bei der Maßnahme während der Durchführung tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass der 
Kernbereich privater Lebensgestaltung betroffen ist, ist die Maßnahme zu unterbrechen, sobald dies ohne Gefähr-
dung der beauftragten Person möglich ist. Wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, dass 
durch eine Maßnahme allein Kenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt würden, ist die 
Maßnahme unzulässig. Aufzeichnungen über Vorgänge, die den Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, 
sind unverzüglich zu löschen. Erkenntnisse über solche Vorgänge dürfen nicht verwertet werden. Die Tatsache 
der Erfassung der Daten und ihrer Löschung sind zu dokumentieren. Die Dokumentation darf ausschließlich für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle nach § 43 Absatz 1 verwendet werden. Sie ist sechs Monate nach der Benach-
richtigung nach § 47 oder sechs Monate nach Erteilung der gerichtlichen Zustimmung über das endgültige Abse-
hen von der Benachrichtigung nach § 47 Absatz 3 zu löschen. Ist die Datenschutzkontrolle nach § 43 Absatz 1 
nicht beendet, ist die Dokumentation bis zu ihrem Abschluss aufzubewahren. 

(3) Maßnahmen nach Absatz 1 werden durch die Leitung des Ermittlungszentrums Geldwäsche oder durch 
ihre Vertretung angeordnet. Bei Gefahr im Verzug dürfen Maßnahmen nach Absatz 1 auch durch einen von ihr 
beauftragten Bediensteten des höheren Dienstes angeordnet werden. 

(4) Personenbezogene Daten, die durch den Einsatz technischer Mittel zur Eigensicherung erlangt werden, 
dürfen außer für den in Absatz 1 genannten Zweck nur zur Gefahrenabwehr verwendet werden. Wurden die per-
sonenbezogenen Daten in oder aus einer Wohnung erlangt, so ist die Verwendung für die in Satz 1 genannten 
Zwecke nur zulässig nach Feststellung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme durch das Gericht; bei Gefahr im Ver-
zug ist die gerichtliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen (Artikel 13 Absatz 5 des Grundgesetzes). Die 
Zulässigkeit der Verwendung dieser Daten für Zwecke der Strafverfolgung richtet sich nach der Strafprozessord-
nung. 

(5) Für gerichtliche Entscheidungen nach Absatz 4 Satz 2 ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk 
das Ermittlungszentrum Geldwäsche seinen Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Bestimmungen des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(6) Nach Abschluss der Maßnahmen sind die nach Absatz 1 hergestellten Aufzeichnungen unverzüglich zu 
löschen, es sei denn, sie werden für die in Absatz 4 genannten Zwecke noch benötigt. 

Unterabschnitt 2 

Sicherungs- und Schutzmaßnahmen 

§ 6 

Sicherungs- und Schutzmaßnahmen 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 2 Absatz 1 die not-
wendigen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr abzuwehren 

1. für Leib, Leben, Gesundheit oder Freiheit der Willensentschließung und -betätigung eingesetzter Bedienste-
ter oder zu schützender Dritter sowie 

2. für wesentliche Vermögenswerte. 

(2) Die §§ 15 bis 20 Absatz 1 des Bundespolizeigesetzes gelten entsprechend. Kosten, die dem Ermitt-
lungszentrum Geldwäsche durch die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme oder durch die Sicherstellung und 
Verwahrung entstehen, sind vom Verantwortlichen zu tragen. Mehrere Verantwortliche haften als Gesamtschuld-
ner. Die Kosten können im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben werden. 
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(3) Behörden und sonstige öffentliche Stellen dürfen an das Ermittlungszentrum Geldwäsche personenbe-
zogene Daten übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, dass die Übermittlung für die Erfüllung der 
Aufgaben in Bezug auf Sicherungs- und Schutzmaßnahmen des Ermittlungszentrums Geldwäsche erforderlich 
ist. Eine Übermittlungspflicht besteht, wenn die Daten zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 
erforderlich sind. Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt 
die Übermittlung auf Ersuchen des Ermittlungszentrums Geldwäsche, so trägt dieses die Verantwortung. 

§ 7 

Identitätsfeststellung 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter den Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 die Identität 
einer Person feststellen, wenn 

1. sich diese Person in unmittelbarer Nähe von zu schützenden Personen oder von zu sichernden Bediensteten 
aufhält und 

2. die Feststellung der Identität aufgrund der Gefährdungslage oder aufgrund von auf die Person bezogenen 
Anhaltspunkten erforderlich ist. 

(2) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann zur Feststellung der Identität einer Person die erforderlichen 
Maßnahmen treffen. Es kann die Person insbesondere anhalten, sie nach ihren Personalien befragen und verlan-
gen, dass sie Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt. Die Person kann festgehalten und zur Dienststelle mitge-
nommen werden, wenn ihre Identität auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festge-
stellt werden kann. Unter den Voraussetzungen des Satzes 3 können die Person sowie die von ihr mitgeführten 
Sachen nach Gegenständen, die der Identitätsfeststellung dienen, durchsucht werden. 

§ 8 

Prüfung von mitzuführenden Dokumenten 

Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter den Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 verlangen, dass Be-
rechtigungsscheine, Bescheinigungen, Nachweise oder sonstige Urkunden zur Prüfung ausgehändigt werden, so-
weit 

1. es zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist und 

2. die betroffene Person aufgrund einer Rechtsvorschrift verpflichtet ist, diese Urkunden mitzuführen. 

§ 9 

Durchsuchung von Personen und Sachen 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter den Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 eine Person 
oder eine Sache durchsuchen, wenn 

1. sich die Person in unmittelbarer Nähe von zu schützenden Personen, zu sichernden Bediensteten oder zu 
schützenden Vermögenswerten aufhält oder die Sache sich in unmittelbarer Nähe zu schützender Personen, 
zu sichernder Bediensteter oder zu schützender Vermögenswerte befindet und 

2. die Durchsuchung aufgrund der Gefährdungslage oder aufgrund von auf die Person oder Sache bezogenen 
Anhaltspunkten erforderlich ist. 

(2) Personen dürfen nur von Personen gleichen Geschlechts oder von Ärztinnen oder Ärzten durchsucht 
werden. Satz 1 gilt nicht, wenn eine sofortige Durchsuchung zum Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben 
erforderlich ist. 
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(3) Personen dürfen festgehalten und zur Dienststelle mitgenommen werden, wenn die Durchsuchung auf 
andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten durchgeführt werden kann. 

(4) Bei der Durchsuchung einer Sache hat die Person, die die tatsächliche Gewalt über die Sache innehat, 
das Recht, anwesend zu sein. Ist sie abwesend, soll ihr Vertreter oder ein anderer Zeuge hinzugezogen werden. 
Der Person, die die tatsächliche Gewalt über die Sache innehat, ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die 
Durchsuchung und über den Grund der Durchsuchung zu erteilen. 

§ 10 

Erkennungsdienstliche Maßnahmen zur Identitätsfeststellung 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter den Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 erkennungs-
dienstliche Maßnahmen vornehmen, wenn eine nach § 7 zulässige Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht 
oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist. 

(2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbesondere 

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, 

2. die Aufnahme von Lichtbildern einschließlich Bildaufzeichnungen, 

3. die Feststellungen äußerer körperlicher Merkmale, 

4. Messungen und 

5. mit Wissen der betroffenen Person erfolgte Stimmaufzeichnungen. 

(3) Die personenbezogenen Daten, die durch erkennungsdienstliche Maßnahmen nach Absatz 2 erhoben 
werden, sind nach Wegfall des Verarbeitungszwecks zu löschen. 

§ 11 

Platzverweisung 

Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter den Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 eine Person vorüber-
gehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes verbieten, soweit dies aufgrund 
der Gefährdungslage oder aufgrund von auf die Person bezogenen Anhaltspunkten erforderlich ist. 

§ 12 

Sicherstellung 

Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter den Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 Sachen zur Abwehr 
einer gegenwärtigen Gefahr für zu schützende Personen, zu sichernde Bedienstete oder zu schützende Vermö-
genswerte sicherstellen. Die §§ 41 und 43 des Zollfahndungsdienstgesetzes sowie § 49 des Bundespolizeigesetzes 
gelten entsprechend. 

§ 13 

Betreten und Durchsuchen von Wohnungen 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter den Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 eine Wohnung 
ohne Einwilligung des Inhabers betreten und durchsuchen, sofern 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in der Wohnung eine Person befindet, die nach § 14 Absatz 1 
Nummer 1 in Gewahrsam genommen werden darf, 
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2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in der Wohnung eine Sache befindet, die nach § 12 sicher-

gestellt werden darf, oder 

3. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit von zu schützenden Personen 
oder von zu sichernden Bediensteter oder für zu schützende wesentliche Vermögenswerte unerlässlich ist. 

Die Wohnung umfasst die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie anderes be-
friedetes Besitztum. 

(2) Das Betreten und Durchsuchen einer Wohnung ist auch während der Nachtzeit zulässig, sofern dies zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für Sachen von bedeutendem 
Wert erforderlich ist. Die Nachtzeit umfasst die Stunden von 21 Uhr bis 6 Uhr. 

(3) Durchsuchungen dürfen, außer bei Gefahr im Verzug, nur durch den Richter angeordnet werden. Zu-
ständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Wohnung liegt. Für das Verfahren gelten die Bestimmungen des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent-
sprechend. 

(4) Bei der Durchsuchung einer Wohnung hat die Wohnungsinhaberin oder der Wohnungsinhaber das 
Recht, anwesend zu sein. Ist sie oder er abwesend, ist, wenn möglich, ihre oder seine Vertretung, eine erwachsene 
Angehörige, ein erwachsener Angehöriger, eine erwachsene Hausgenossin oder ein erwachsener Hausgenosse 
oder eine erwachsene Nachbarin oder ein erwachsener Nachbar hinzuzuziehen. 

(5) Der Wohnungsinhaberin oder dem Wohnungsinhaber oder ihrer oder seiner Vertretung ist der Grund 
der Durchsuchung unverzüglich bekanntzugeben, sofern dadurch der Zweck der Maßnahmen nicht gefährdet 
wird. 

(6) Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verantwortliche Dienststelle, 
Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung enthalten. Die Niederschrift ist von einem durchsuchenden Bediensteten 
des Ermittlungszentrums Geldwäsche und der Wohnungsinhaberin oder dem Wohnungsinhaber oder von der hin-
zugezogenen Person zu unterzeichnen. Wird die Unterschrift verweigert, so ist hierüber ein Vermerk aufzuneh-
men. Der Wohnungsinhaberin oder dem Wohnungsinhaber oder der diese oder diesen vertretende Person ist auf 
Verlangen eine Abschrift der Niederschrift auszuhändigen. 

(7) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung einer Abschrift nach den besonderen Um-
ständen des Falles nicht möglich oder würde dies den Zweck der Durchsuchung gefährden, so sind der Woh-
nungsinhaberin oder dem Wohnungsinhaber oder der hinzugezogenen Person lediglich die Durchsuchung unter 
Angabe der verantwortlichen Dienststelle sowie Zeit und Ort der Durchsuchung schriftlich zu bestätigen. 

§ 14 

Gewahrsam 

Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter den Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 eine Person in Ge-
wahrsam nehmen, wenn dies unerlässlich ist, 

1. um die unmittelbar bevorstehende Begehung einer Straftat gegen zu schützende Personen, zu sichernde Be-
dienstete oder zu schützende Vermögenswerte zu verhindern oder 

2. um eine Platzverweisung nach § 11 durchzusetzen. 

§ 15 

Richterliche Entscheidung 

(1) Wird eine Person aufgrund des § 7 Absatz 2 Satz 3, des § 9 Absatz 3 und des § 14 festgehalten, so hat 
das Ermittlungszentrum Geldwäsche unverzüglich eine richterliche Entscheidung über die Zulässigkeit und die 
Fortdauer der Freiheitsentziehung herbeizuführen, es sei denn, die Herbeiführung der richterlichen Entscheidung 
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würde voraussichtlich eine längere Zeit in Anspruch nehmen, als zur Durchführung der Maßnahme notwendig 
wäre. 

(2) Für die Entscheidung nach Absatz 1 ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Person festge-
halten wird. Das Verfahren richtet sich nach Buch 7 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

§ 16 

Behandlung festgehaltener Personen 

(1) Wird eine Person aufgrund des § 7 Absatz 2 Satz 3, des § 9 Absatz 3 oder auf Grund des § 14 festge-
halten, sind ihr unverzüglich der Grund dieser Maßnahme und die zulässigen Rechtsbehelfe bekanntzugeben. 

(2) Der festgehaltenen Person ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, einen Angehörigen oder eine Person 
ihres Vertrauens zu benachrichtigen, soweit dadurch der Zweck der Freiheitsentziehung nicht gefährdet wird. Das 
Ermittlungszentrum Geldwäsche hat die Benachrichtigung zu übernehmen, wenn die festgehaltene Person nicht 
in der Lage ist, von dem Recht nach Satz 1 Gebrauch zu machen und wenn die Benachrichtigung ihrem mutmaß-
lichen Willen nicht widerspricht. Ist die festgehaltene Person minderjährig oder ist für sie ein Betreuer bestellt, so 
ist in jedem Falle unverzüglich derjenige zu benachrichtigen, dem die Sorge für die Person oder die Betreuung 
der Person nach dem ihm übertragenen Aufgabenkreis obliegt. Die Benachrichtigungspflicht bei einer richterli-
chen Freiheitsentziehung bleibt unberührt. 

(3) Die in Gewahrsam genommene Person ist darauf hinzuweisen, dass sie das Recht hat, die Untersuchung 
durch eine Ärztin oder durch einen Arzt ihrer Wahl auf eigene Kosten zu verlangen. 

(4) Die festgehaltene Person soll gesondert untergebracht werden, insbesondere soll sie nicht ohne ihre 
Einwilligung in einem Raum mit Straf- oder Untersuchungsgefangenen untergebracht werden. Männer und 
Frauen sollen getrennt untergebracht werden. Bei Personen, deren Geschlechtsidentität von ihrem Geschlechtsein-
trag abweicht, deren Geschlechtsangabe im Personenstandsregister weder mit  „weiblich“ noch mit „männlich“ 
eingetragen ist oder deren Geschlechtseintrag geändert wurde, soll der geäußerte Wille bezüglich der Unterbrin-
gung berücksichtigt werden. Der festgehaltenen Person dürfen nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die 
der Zweck der Freiheitsentziehung oder die Ordnung im Gewahrsam erfordert. 

§ 17 

Dauer der Freiheitsentziehung 

(1) Die festgehaltene Person ist zu entlassen, 

1. sobald der Grund für die Maßnahme weggefallen ist, 

2. wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richterliche Entscheidung für unzulässig erklärt wird, 

3. in jedem Fall spätestens bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen. 

(2) Eine Freiheitsentziehung zur Feststellung der Identität darf die Dauer von insgesamt zwölf Stunden 
nicht überschreiten. 

§ 18 

Befragung und Auskunftspflicht 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann eine Person befragen, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass die Person sachdienliche Angaben für die Erfüllung der dem Ermittlungszentrum Geldwäsche ob-
liegenden Aufgaben nach § 2 Absatz 1 machen kann. Zum Zwecke der Befragung kann die Person angehalten 
werden. Auf Verlangen hat die Person mitgeführte Ausweisdokumente zur Prüfung auszuhändigen.  
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(2) Die befragte Person ist verpflichtet, Namen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt und Wohnanschrift 
anzugeben, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben des Ermittlungszentrums Geldwäsche nach § 2 Absatz 1 er-
forderlich ist. Personen, die entsprechend den §§ 17 oder 18 des Bundespolizeigesetzes verantwortlich sind, sind 
verpflichtet, auf Verlangen des Ermittlungszentrums Geldwäsche unverzüglich Auskunft zu erteilen, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass sie sachdienliche Angaben für die Erfüllung der dem Ermittlungszentrum 
Geldwäsche nach § 2 Absatz 1 obliegenden Aufgaben machen können. Satz 2 gilt entsprechend 

1. für sonstige Personen, wenn 

a) eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist, 

b) Maßnahmen gegen die entsprechend § 17 oder § 18 des Bundespolizeigesetzes Verantwortlichen nicht 
oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen, 

c) das Ermittlungszentrum Geldwäsche die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch einen 
Beauftragten abwehren kann und 

d) die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung höherwertiger Pflichten in An-
spruch genommen werden können, sowie 

2. für Personen, für die gesetzliche Handlungspflichten bestehen. 

Im Falle des Satzes 3 Nummer 1 gilt § 20 Absatz 1 Satz 2 des Bundespolizeigesetzes entsprechend. Unbeschadet 
der Sätze 1 und 2 dürfen Personen von sich aus oder auf Ersuchen des Ermittlungszentrums Geldwäsche Auskunft 
erteilen; im letzteren Fall ist auf die Freiwilligkeit der Auskunft hinzuweisen. 

(3) Unter den in den §§ 52 bis 55 der Strafprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen ist die betroffene 
Person zur Verweigerung der Auskunft berechtigt. Dies gilt nicht, soweit die Auskunft zur Abwehr einer Gefahr 
für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
erforderlich ist. Eine in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 oder Nummer 4 der Strafprozessordnung genannte 
Person ist auch in den Fällen des Satzes 2 zur Verweigerung der Auskunft berechtigt. Die betroffene Person ist 
über ihr Recht zur Verweigerung der Auskunft zu belehren. Auskünfte, die nach Satz 2 erlangt wurden, dürfen 
nur für den dort bezeichneten Zweck verwendet werden. Für Personen nach § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Strafprozessordnung gilt Satz 3 nur, wenn es sich um Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und Kammerrechts-
beistände handelt. 

(4) § 136a der Strafprozessordnung gilt entsprechend. § 12 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes findet 
keine Anwendung. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Befragungen von juristischen Personen, Gesellschaften und anderen Per-
sonenvereinigungen des privaten Rechts sinngemäß. 

§ 19 

Besondere Mittel der Datenerhebung 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter den Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 personenbezo-
gene Daten mit den besonderen Mitteln nach Absatz 2 erheben, soweit dies zur Abwehr einer im Einzelfall beste-
henden Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit oder Freiheit der Willensentschließung und -betätigung eingesetzter 
Bediensteter oder zu schützender Dritter oder zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr für wesentliche 
Vermögenswerte unerlässlich ist.  

(2) Verdeckte Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 sind  

1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die durchgehend länger als 24 Stunden dauern oder an 
mehr als zwei Tagen stattfinden soll (längerfristige Observation), oder 

2. der Einsatz technischer Mittel außerhalb von Wohnungen in einer für die betroffene Person nicht erkennba-
ren Weise 
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a) zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen von Personen oder Sachen, die sich außer-
halb von Wohnungen befinden, 

b) zum Abhören oder Aufzeichnen des außerhalb von Wohnungen nicht öffentlich gesprochenen Wortes. 

(3) Die §§ 48 bis 51 des Zollfahndungsdienstgesetzes gelten entsprechend. 

Unterabschnitt 3 

Behördlicher Eigenschutz und Zeugenschutz  

§ 20 

Behördlicher Eigenschutz 

Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 3 Absatz 1 die erforderli-
chen Maßnahmen treffen, um Gefahren für seine Liegenschaften, sonstigen Einrichtungen und Veranstaltungen 
abzuwehren. Die §§ 7 bis 12 und 18 dieses Gesetzes sowie die §§ 15 bis 20 des Bundespolizeigesetzes gelten 
entsprechend. 

§ 21 

Sicherheitsüberprüfung 

Für Personen, die für das Ermittlungszentrum Geldwäsche tätig werden sollen, ist eine einfache Sicherheits-
überprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz durchzuführen. § 8 Absatz 2 Nummer 2 des Sicherheits-
überprüfungsgesetzes gilt entsprechend. 

§ 22 

Maßnahmen zum Zeugenschutz 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann zur Erfüllung seiner Aufgabe nach § 2 Absatz 2, soweit 
nicht dieses Gesetz oder das Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz die Befugnisse besonders regelt, die erforder-
lichen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit der 
Willensentschließung und -betätigung oder wesentliche Vermögenswerte der in § 2 Absatz 2 genannten Personen 
abzuwehren. 

(2) Regelungen über den Zeugenschutz, die durch andere Gesetze getroffen werden, bleiben unberührt. 

(3) Die §§ 15 bis 20 Absatz 1 des Bundespolizeigesetzes gelten entsprechend. Kosten, die dem Ermitt-
lungszentrum Geldwäsche durch die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme oder durch die Sicherstellung und 
Verwahrung entstehen, sind vom Verantwortlichen zu tragen. Mehrere Verantwortliche haften als Gesamtschuld-
ner. Die Kosten können im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben werden. 

(4) Die §§ 7 bis 17 gelten entsprechend. 

(5) Zeugenschutzmaßnahmen dürfen auch nach rechtskräftigem Abschluss des Strafverfahrens, in dem die 
Aussage erfolgt ist, fortgeführt werden. Für den Fall, dass die Strafvollstreckung noch betrieben wird, sind diese 
im Einvernehmen mit der Strafvollstreckungsbehörde durchzuführen und zu beenden. Im Falle fortdauernder In-
haftierung ist zusätzlich das Einvernehmen mit der Justizvollzugsbehörde herzustellen. 
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Unterabschnitt 4 

Datenverarbeitung 

§ 23 

Datenerhebung durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche  

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung 
seiner Aufgaben nach § 1 erforderlich ist und dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften keine zusätzlichen 
Voraussetzungen vorsehen. Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
auch Daten erheben  

1. bei den in den §§ 35 und 36 genannten Behörden und Stellen sowie 

2. unter den Voraussetzungen des § 81 des Bundesdatenschutzgesetzes auch bei sonstigen öffentlichen und 
nicht öffentlichen Stellen im Ausland. 

(2) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben nach den §§ 2 
und 3 erforderlich ist, personenbezogene Daten erheben. Die personenbezogenen Daten sind offen und bei der 
betroffenen Person zu erheben. Sie können bei anderen öffentlichen oder bei nicht öffentlichen Stellen erhoben 
werden, wenn die Erhebung bei der betroffenen Person nicht möglich ist oder wenn durch die Erhebung die Er-
füllung der dem Ermittlungszentrum Geldwäsche obliegenden Aufgaben nach Satz 1 gefährdet oder erheblich 
erschwert würde. Eine Datenerhebung, die nicht als Maßnahme des Ermittlungszentrums Geldwäsche erkennbar 
sein soll, ist nur zulässig, wenn auf andere Weise die Erfüllung der dem Ermittlungszentrum Geldwäsche oblie-
genden Aufgaben nach Satz 1 erheblich gefährdet wird oder wenn anzunehmen ist, dass dies dem überwiegenden 
Interesse der betroffenen Person entspricht. 

(3) Soweit das Ermittlungszentrum Geldwäsche für seine Aufgaben nach den §§ 2 und 3 personenbezogene 
Daten bei der betroffenen Person oder bei nicht öffentlichen Stellen erhebt, sind diese auf Verlangen auf den 
Umfang ihrer Auskunftspflicht und auf die Rechtsgrundlage der Datenerhebung hinzuweisen. Der Hinweis kann 
unterbleiben, wenn durch ihn die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe des Ermittlungszentrums Geldwäsche nach 
Absatz 2 gefährdet oder erheblich erschwert würde. Sofern eine Auskunftspflicht nicht besteht, ist auf die Frei-
willigkeit der Auskunft hinzuweisen. 

§ 24 

Datenübermittlung an das Ermittlungszentrum Geldwäsche  

(1) Öffentliche Stellen können dem Ermittlungszentrum Geldwäsche von Amts wegen Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die 
Übermittlung für die Erfüllung der Aufgaben des Ermittlungszentrums Geldwäsche erforderlich ist. Die Vor-
schriften der Strafprozessordnung, des Artikel 10-Gesetzes, des Bundesverfassungsschutzgesetzes, des BND-Ge-
setzes, des Bundeskriminalamtgesetzes und des MAD-Gesetzes bleiben unberührt mit der Maßgabe, dass eine 
Übermittlung von Verfassungsschutzbehörden nur zur Verfolgung besonders schwerer Straftaten, bei welchen ein 
durch bestimmte Tatsachen begründeter Verdacht vorliegt, erfolgen kann. Die Verantwortung für die Zulässigkeit 
der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Ermittlungszentrums 
Geldwäsche, so trägt dieses die Verantwortung. Die übermittelnde Stelle prüft in diesem Falle nur, ob das Über-
mittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Ermittlungszentrums Geldwäsche liegt, es sei denn, dass ein 
besonderer Anlass zu einer weitergehenden Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung vorliegt. 

(2) Sind mit Informationen, die von öffentlichen Stellen nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere 
personenbezogene Daten der betroffenen Person oder eines Dritten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder 
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nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten nur zulässig, wenn schutz-
würdige Interessen der betroffenen Person oder des Dritten an der Geheimhaltung dieser Daten nicht überwiegen; 
eine Veränderung oder Verwendung dieser Daten ist unzulässig. 

§ 25 

Datenverarbeitung durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann personenbezogene Daten weiterverarbeiten, soweit dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben nach den §§ 1 bis 3 erforderlich ist und dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften 
keine zusätzlichen Voraussetzungen vorsehen. 

(2) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann personenbezogene Daten, die es selbst erhoben hat, nach 
Maßgabe der §§ 26 bis 29 weiterverarbeiten 

1. zur Erfüllung derselben Aufgabe und 

2. zum Schutz derselben Rechtsgüter oder zur Verfolgung derselben Straftaten, 

wie es die jeweilige Erhebungsvorschrift erlaubt. 

(3) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann personenbezogene Daten, die es selbst erhoben hat, zu an-
deren als in Absatz 2 genannten Zwecken, weiterverarbeiten, wenn dies durch Rechtsvorschriften zugelassen ist. 
Es darf personenbezogene Daten, die durch eine Maßnahme nach § 5 oder § 19 erhoben und ihm übermittelt 
worden sind, zu einem anderen als der jeweiligen Übermittlung zugrunde liegenden Zweck nur in entsprechender 
Anwendung des § 26 weiterverarbeiten. 

(4) Soweit Regelungen der Strafprozessordnung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten anzuwen-
den sind, gehen diese den Vorschriften dieses Unterabschnittes vor. § 31 bleibt unberührt. 

§ 26 

Verarbeitungsbeschränkungen 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche darf personenbezogene Daten, die es durch eine Maßnahme nach 
§ 19 erhoben hat, zu anderen als in der jeweiligen Erhebungsvorschrift genannten Zwecken weiterverarbeiten, 
wenn 

1. mindestens 

a) vergleichbar gewichtige Straftaten nach § 1 verhütet, aufgedeckt oder verfolgt oder 

b) vergleichbar gewichtige Rechtsgüter nach § 1 geschützt 

werden sollen und 

2. sich aus den erhobenen personenbezogen Daten selbst oder in Verbindung mit weiteren Kenntnissen im 
Einzelfall konkrete Ermittlungsansätze 

a) zur Aufdeckung oder Verfolgung solcher Straftaten ergeben oder 

b) zur Abwehr von in einem übersehbaren Zeitraum drohenden Gefahren für mindestens vergleichbar ge-
wichtige Rechtsgüter erkennen lassen. 

Besondere gesetzliche Bestimmungen, die die Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten nach Satz 1 
ausdrücklich erlauben, bleiben unberührt. 

(2) Im Rahmen seiner Aufgaben nach den §§ 2 und 3 darf das Ermittlungszentrum Geldwäsche die zu einer 
Person vorhandenen Personendaten nach § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a auch weiterverarbeiten, 
um diese Person zu identifizieren. 
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(3) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche stellt durch organisatorische und technische Maßnahmen sicher, 
dass personenbezogene Daten nur ihrer rechtlichen Verwendbarkeit gemäß verarbeitet werden. 

§ 27 

Kennzeichnung 

(1) Bei der Speicherung im Informationssystem des Ermittlungszentrums Geldwäsche sind personenbezo-
gene Daten wie folgt zu kennzeichnen:  

1. Angabe des Mittels bei der Erhebung der Daten einschließlich der Angabe, ob die Daten offen oder verdeckt 
erhoben wurden, 

2. Angabe der Kategorie nach den §§ 28 und 29 bei Personen, zu denen Grunddaten angelegt wurden, 

3. Angabe der  

a) Rechtsgüter, deren Schutz die Erhebung dient, oder 

b) Straftaten, deren Verfolgung oder Verhütung die Erhebung dient, 

4. Angabe der Stelle, die die personenbezogenen Daten erhoben hat, sofern nicht das Ermittlungszentrum Geld-
wäsche die Daten erhoben hat. 

Die Kennzeichnung nach Satz 1 Nummer 1 kann auch durch Angabe der Rechtsgrundlage der jeweiligen Mittel 
bei der Erhebung der Daten ergänzt werden. 

(2) Personenbezogene Daten nach Absatz 1, die nicht entsprechend den Anforderungen des Absatzes 1 
gekennzeichnet sind, dürfen so lange nicht weiterverarbeitet oder übermittelt werden, bis eine Kennzeichnung 
entsprechend den Anforderungen des Absatzes 1 erfolgt ist. 

(3) Nach einer Übermittlung von gekennzeichneten personenbezogenen Daten an eine andere Stelle ist die 
Kennzeichnung durch diese Stelle aufrechtzuerhalten. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, sofern eine Kennzeichnung tatsächlich nicht möglich ist. Die Absätze 
1 bis 3 gelten ebenfalls nicht, solange eine Kennzeichnung technisch nicht möglich ist oder einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern würde.  

§ 28 

Daten zu Verurteilten, Beschuldigten, Tatverdächtigen und sonstigen Anlasspersonen 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche darf zur Erfüllung seiner Aufgaben nach den §§ 2 und 3 perso-
nenbezogene Daten weiterverarbeiten von 

1. Verurteilten, 

2. Beschuldigten eines Strafverfahrens oder Betroffenen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens, 

3. Personen, die einer Straftat verdächtig sind, sofern die Weiterverarbeitung der Daten erforderlich ist, weil 
wegen der Art oder Ausführung der Tat, der Persönlichkeit der betroffenen Person oder sonstiger Erkennt-
nisse Grund zu der Annahme besteht, dass zukünftig Strafverfahren gegen sie zu führen sind, und 

4. Personen, bei denen Anlass zur Weiterverarbeitung der Daten besteht, weil tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass die betroffenen Personen in naher Zukunft Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen 
werden (Anlasspersonen). 

(2) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann weiterverarbeiten: 

1. von Personen nach Absatz 1 

a) die Personendaten und 
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b) soweit erforderlich, andere zur Identifizierung geeignete Merkmale, 

c) die aktenführende Dienststelle und das Geschäftszeichen, 

d) die Tatzeiten und die Tatorte sowie 

e) die Tatvorwürfe durch Angabe der gesetzlichen Vorschriften und die nähere Bezeichnung der Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten, 

2. von Personen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 weitere personenbezogene Daten, soweit die Weiterverarbei-
tung der Daten erforderlich ist, weil wegen der Art oder Ausführung der Tat, der Persönlichkeit der betroffe-
nen Person oder sonstiger Erkenntnisse Grund zu der Annahme besteht, dass zukünftig Strafverfahren gegen 
sie zu führen sind, und 

3. von Personen nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 weitere personenbezogene Daten. 

(3) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann personenbezogene Daten weiterverarbeiten, um festzustel-
len, ob die betreffenden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen. Die Daten dürfen ausschließlich 
zu diesem Zweck weiterverarbeitet werden und sind in einer gesonderten Datei zu speichern. Die Daten sind nach 
Abschluss der Prüfung, spätestens jedoch nach zwölf Monaten, zu löschen, soweit nicht festgestellt wurde, dass 
die betreffende Person die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt. 

(4) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche darf in den Fällen, in denen bereits Daten zu einer Person gespei-
chert sind, hierzu auch solche personengebundenen Hinweise speichern, die zum Schutz dieser Person oder zur 
Eigensicherung von Bediensteten erforderlich sind. 

(5) Die Verarbeitung erhobener Daten ist unzulässig, wenn 

1. der Beschuldigte rechtskräftig freigesprochen wird, 

2. die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen den Beschuldigten unanfechtbar abgelehnt wird oder 

3. das Verfahren nicht nur vorläufig eingestellt wird 

und sich aus den Gründen der Entscheidung ergibt, dass die betroffene Person die Tat nicht oder nicht rechtswidrig 
begangen hat. Die personenbezogenen Daten nach Satz 1 sind unverzüglich zu löschen. Die Sätze 1 und 2 gelten 
bei einer Einstellung oder einem rechtskräftigen Freispruch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entspre-
chend. 

§ 29 

Daten zu anderen Personen 

(1) Soweit dies zur Vorsorge für die künftige Verfolgung einer Straftat mit erheblicher Bedeutung erfor-
derlich ist, kann das Ermittlungszentrum Geldwäsche zur Erfüllung seiner Aufgaben personenbezogene Daten 
von denjenigen Personen weiterverarbeiten, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

1. sie bei einer künftigen Strafverfolgung als Zeugen in Betracht kommen, 

2. sie mit den in § 28 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Personen nicht nur flüchtig oder in zufälligem 
Kontakt stehen, sondern in einer Weise in Verbindung stehen, die erwarten lässt, dass Hinweise für die Ver-
folgung oder für die vorbeugende Bekämpfung dieser Straftaten gewonnen werden können, weil Tatsachen 
die Annahme rechtfertigen, dass die Personen von der Planung oder der Vorbereitung der Straftaten oder der 
Verwertung der Tatvorteile Kenntnis haben oder daran mitwirken, oder 

3. es sich um Hinweisgeber und sonstige Auskunftspersonen handelt. 

(2) Die Weiterverarbeitung nach Absatz 1 ist zu beschränken auf die in § 28 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe 
a bis c bezeichneten Daten sowie auf die Angabe, in welcher Eigenschaft der Person und in Bezug auf welchen 
Sachverhalt die Speicherung der Daten erfolgt. Personenbezogene Daten über Personen nach Absatz 1 Nummer 1 
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und 3 dürfen nur mit Einwilligung der betroffenen Person gespeichert werden. Die Einwilligung ist nicht erfor-
derlich, wenn das Bekanntwerden der Speicherungsabsicht den mit der Speicherung verfolgten Zweck gefährden 
würde. 

(3) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann personenbezogene Daten weiterverarbeiten, um festzustel-
len, ob die betreffenden Personen die Voraussetzungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 erfüllen. Die Daten dürfen 
ausschließlich zu diesem Zweck weiterverarbeitet werden und sind in einer gesonderten Datei zu speichern. Die 
Daten sind nach Abschluss der Prüfung, spätestens jedoch nach zwölf Monaten, zu löschen, sofern nicht festge-
stellt wurde, dass die betreffende Person die Voraussetzung nach Absatz 1 oder Absatz 2 erfüllt. 

(4) § 28 Absatz 4 gilt entsprechend. 

§ 30 

Aufzeichnung eingehender Telefonanrufe 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, 
Telefonanrufe aufzeichnen, die über Rufnummern eingehen, die der Öffentlichkeit für die Entgegennahme sach-
dienlicher Hinweise im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Aufgaben bekannt gegeben wurden. Auf die 
Aufzeichnung ist zu Beginn des Telefonanrufs hinzuweisen. 

(2) Die Aufzeichnungen sind zu löschen, sobald sie nicht mehr zur Erfüllung der Aufgabe erforderlich sind, 
spätestens jedoch nach 30 Tagen, es sei denn, sie werden im Einzelfall zur Strafverfolgung nach § 1 oder zum 
Zeugenschutz nach § 2 Absatz 2 benötigt. 

§ 31 

Daten aus Strafverfahren 

Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann nach Maßgabe dieses Gesetzes personenbezogene Daten aus 
Strafverfahren für Zwecke der Eigensicherung nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 und § 3 verarbeiten. Die Verarbei-
tung ist unzulässig, sofern besondere bundesgesetzliche Regelungen entgegenstehen. 

§ 32 

Abgleich personenbezogener Daten 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann personenbezogene Daten mit dem Inhalt von Dateisyste-
men, die es zur Erfüllung seiner Aufgaben führt oder für die es zur Erfüllung seiner Aufgaben die Berechtigung 
zum Abruf hat, abgleichen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass dies zur Erfüllung einer seiner Aufgaben 
erforderlich ist. 

(2) Rechtsvorschriften über den Datenabgleich in anderen Fällen bleiben unberührt. 

§ 33 

Verarbeitung personenbezogener Daten für die wissenschaftliche Forschung 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann im Rahmen seiner Aufgaben bei ihm vorhandene personen-
bezogene Daten verarbeiten, soweit 

1. dies für bestimmte wissenschaftliche Forschungsarbeiten erforderlich ist, 

2. eine Verarbeitung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht möglich ist und 

3. das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person erheb-
lich überwiegt. 
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Personenbezogene Daten, die aus Maßnahmen nach § 5 oder § 19 erlangt wurden, dürfen nicht für wissenschaft-
liche Forschungsarbeiten verarbeitet werden. 

(2) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann personenbezogene Daten an Hochschulen sowie an andere 
Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, und an öffentliche Stellen in pseudonymisierter Form 
übermitteln, soweit 

1. dies für die Durchführung bestimmter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich ist, 

2. eine Verarbeitung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht möglich oder die Anonymisierung mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist und 

3. das öffentliche Interesse an der Forschungsarbeit das schutzwürdige Interesse der betroffenen Personen an 
dem Ausschluss der Übermittlung erheblich überwiegt. 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Die Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt durch Erteilung von Auskünften, wenn hierdurch 
der Zweck der Forschungsarbeit erreicht werden kann und die Erteilung dieser Auskünfte keinen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordert. Andernfalls darf auch Akteneinsicht gewährt werden. Im Rahmen der Akteneinsicht 
dürfen Ablichtungen der Akten zur Einsichtnahme übersandt werden. Eine Übersendung der Originalakten soll 
nur in begründeten Einzelfällen erfolgen. Die Sätze 2 und 3 gelten für elektronisch geführte Akten entsprechend. 

(4) Personenbezogene Daten werden nur an solche Personen übermittelt, die Amtsträger oder für den öf-
fentlichen Dienst besonders Verpflichtete sind oder die zur Geheimhaltung verpflichtet worden sind. Zuständig 
für die Verpflichtung zur Geheimhaltung ist das Ermittlungszentrum Geldwäsche. § 1 Absatz 2 und 3 des Ver-
pflichtungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. 

(5) Vorhandene personenbezogene Daten dürfen nur für die Forschungsarbeit verarbeitet werden, für die 
sie übermittelt worden sind. Die Verarbeitung für andere Forschungsarbeiten oder die Weitergabe richtet sich 
nach den Absätzen 2 bis 4 und bedarf der Zustimmung des Ermittlungszentrums Geldwäsche. 

(6) Durch technische und organisatorische Maßnahmen hat die Stelle, die die wissenschaftliche Forschung 
betreibt, zu gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten gegen unbefugte Kenntnisnahme geschützt sind. 

(7) Sobald der Forschungszweck es erlaubt, sind die personenbezogenen Daten zu anonymisieren. Solange 
dies noch nicht möglich ist, sind die Merkmale gesondert aufzubewahren, mit denen Einzelangaben über persön-
liche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie 
dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, sofern der Forschungszweck dies erfordert. 

(8) Wer nach den Absätzen 2 bis 4 personenbezogene Daten erhalten hat, darf diese nur veröffentlichen, 
wenn dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist und 
das Ermittlungszentrum Geldwäsche der Veröffentlichung zugestimmt hat. 

§ 34 

Verarbeitung von Daten zu sonstigen Zwecken 

Das Ermittlungszentrum Geldwäsche darf, wenn dies zur Vorgangsverwaltung erforderlich ist, vorhandene 
personenbezogene Daten ausschließlich zu diesem Zweck verarbeiten. 
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Unterabschnitt 5 

Datenübermittlung durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche 

§ 35 

Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann personenbezogene Daten an andere Behörden und sonstige 
öffentliche Stellen übermitteln, sofern dies 

1. in anderen Rechtsvorschriften vorgesehen ist oder 

2. zulässig und erforderlich ist 

a) zur Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz, 

b) für Zwecke der Strafverfolgung, der Strafvollstreckung, des Strafvollzugs oder der Gnadenverfahren, 

c) für Zwecke der Gefahrenabwehr oder 

d) zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte Einzelner 

und wenn Zwecke des Strafverfahrens nicht entgegenstehen.  

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 übermittelt das Ermittlungszentrum Geldwäsche dem Bundeskriminalamt 
die zur Erfüllung seiner Aufgabe als Zentralstelle gemäß § 2 Absatz 3 des Bundeskriminalamtgesetzes erforder-
lichen Informationen. 

(3) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und 
der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung personenbezogene Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem 
Geldwäschegesetz und dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz übermitteln.  

(4) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 personenbezo-
gene Daten auch an nicht öffentliche Stellen übermitteln. Das Ermittlungszentrum Geldwäsche hat einen Nach-
weis zu führen, aus dem der Anlass der Übermittlung, der Inhalt und der Tag der Übermittlung sowie die Akten-
fundstelle und der Empfänger ersichtlich sind. Die Nachweise sind gesondert aufzubewahren und gegen unbe-
rechtigten Zugriff zu sichern. Am Ende des Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr ihrer Erstellung folgt, sind die 
Nachweise zu löschen. Die Löschung unterbleibt, solange 

1. der Nachweis für Zwecke eines eingeleiteten Datenschutzkontrollverfahrens oder zur Verhinderung oder 
Verfolgung einer schwerwiegenden Straftat gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person benötigt wird oder 

2. Grund zu der Annahme besteht, dass bei einer Löschung schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen 
beeinträchtigt würden. 

(5) Besteht Grund zu der Annahme, dass durch die Übermittlung von Daten nach Absatz 4 der Zweck, der 
der Erhebung dieser Daten zugrunde liegt, gefährdet würde, holt das Ermittlungszentrum Geldwäsche vor der 
Übermittlung die Zustimmung der Stelle ein, von der die Daten dem Ermittlungszentrum Geldwäsche übermittelt 
wurden. Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 kann die übermittelnde Stelle bestimmte von ihr übermittelte 
Daten so kennzeichnen oder mit einem Hinweis versehen, dass vor einer Übermittlung nach Absatz 4 ihre Zu-
stimmung einzuholen ist. 

(6) Daten, die den §§ 41 und 61 des Bundeszentralregistergesetzes unterfallen würden, können nach den 
Absätzen 1 bis 3 und 5 nur den in den §§ 41 und 61 des Bundeszentralregistergesetzes genannten Stellen zu den 
dort genannten Zwecken übermittelt werden. Die Verwertungsverbote nach den §§ 51, 52 und 63 Absatz 4 des 
Bundeszentralregistergesetzes sind zu beachten. 

(7) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche trägt die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung. 
Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen der empfangenden Stelle, trägt diese die Verantwortung. In diesem Fall 
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prüft das Ermittlungszentrum Geldwäsche nur, ob der Inhalt des Übermittlungsersuchens in die Aufgabenwahr-
nehmung der empfangenden Stelle fällt, es sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der 
Übermittlung besteht. § 38 bleibt unberührt. 

(8) Der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen Daten nur zu dem Zweck verarbeiten, für 
den sie ihm übermittelt worden sind. Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist zulässig, soweit die Daten auch 
dafür hätten übermittelt werden dürfen und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat. Bei Übermittlungen an nicht 
öffentliche Stellen hat das Ermittlungszentrum Geldwäsche die empfangende Stelle auf den Zweck der Datenver-
arbeitung hinzuweisen. 

(9) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Absätzen 1 bis 3 übermittelt werden können, weitere 
personenbezogene Daten der betroffenen Person oder eines Dritten in Akten so verbunden, dass eine Trennung 
nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit 
nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person oder eines Dritten an der Geheimhaltung offensichtlich über-
wiegen. Eine Verwendung dieser Daten ist unzulässig. 

§ 36 

Datenübermittlung an zwischen- und überstaatliche Stellen der Europäischen Union und an 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

(1) Für die Übermittlung von personenbezogenen Daten an 

1. öffentliche und nicht öffentliche Stellen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie 

2. zwischen- und überstaatliche Stellen der Europäischen Union oder deren Mitgliedstaaten, die mit Aufgaben 
der Verhütung und Verfolgung von Straftaten befasst sind, 

gilt § 35 Absatz 1 bis 5 sowie Absatz 7 bis 9 entsprechend. Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Daten-
übermittlung trägt das Ermittlungszentrum Geldwäsche. Für die Übermittlung an Polizei- und Justizbehörden 
sowie an sonstige für die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständige öffentliche Stellen zum Zwecke 
der Verfolgung von Straftaten und der Strafvollstreckung bleiben die Vorschriften über die internationale Rechts-
hilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten unberührt. Die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten 
durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche an eine Polizeibehörde oder an eine sonstige für die Verhütung und 
Verfolgung von Straftaten zuständige öffentliche Stelle eines Mitgliedstaates der Europäischen Union auf der 
Grundlage besonderer völkerrechtlicher Vereinbarungen bleibt unberührt. 

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden auf die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Polizei-
behörden oder an sonstige für die Verhütung und Verfolgung von Straftaten zuständige öffentliche Stellen eines 
Schengen assoziierten Staates nach § 91 Absatz 3 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen. 

§ 37 

Datenübermittlung im internationalen Bereich 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter Beachtung der §§ 78 bis 80 des Bundesdatenschutz-
gesetzes an Zoll-, Polizei- und Justizbehörden sowie an sonstige für die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten 
zuständige öffentliche Stellen in anderen als den in § 36 genannten Staaten sowie an andere als die in § 36 ge-
nannten zwischen- und überstaatlichen Stellen, die mit Aufgaben der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten 
befasst sind, personenbezogene Daten übermitteln, sofern dies erforderlich ist 

1. zur Erfüllung einer dem Ermittlungszentrum Geldwäsche obliegenden Aufgabe zur Verfolgung von Strafta-
ten und zur Strafvollstreckung nach Maßgabe der Vorschriften über die internationale Rechtshilfe in straf-
rechtlichen Angelegenheiten oder nach Maßgabe der Vorschriften über die Zusammenarbeit mit dem Inter-
nationalen Strafgerichtshof oder 

2. zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit. 
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Entsprechendes gilt, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Straftaten von erheblicher Bedeutung 
begangen werden sollen. 

(2) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann unter den Voraussetzungen des § 81 des Bundesdaten-
schutzgesetzes personenbezogene Daten an die in § 81 des Bundesdatenschutzgesetzes genannten Stellen über-
mitteln. Zusätzlich kann es unter den Voraussetzungen des Satzes 1 an andere als die in Absatz 1 genannten 
zwischen- und überstaatlichen Stellen personenbezogene Daten übermitteln, sofern dies erforderlich ist 

1. zur Erfüllung einer dem Ermittlungszentrum Geldwäsche obliegenden Aufgabe oder 

2. zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit. 

Entsprechendes gilt, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Straftaten von erheblicher Bedeutung 
begangen werden sollen. 

(3) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche kann personenbezogene Daten an Dienststellen der Stationie-
rungsstreitkräfte nach Artikel 3 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem Abkommen zwischen den 
Parteien des Nordatlantikvertrages vom 19. Juni 1951 über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in 
der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen (Zusatzabkommen zum NATO-Truppen-
statut; BGBl. 1961 II S. 1183, 1218), das zuletzt durch Artikel 2 des Abkommens vom 18. März 1993 zur Ände-
rung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut und zu weiteren Übereinkünften (BGBl. 1994 II S. 2594, 
2598) geändert worden ist, übermitteln, wenn dies zur rechtmäßigen Erfüllung der in deren Zuständigkeit liegen-
den Aufgaben erforderlich ist. § 78 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

(4) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche trägt die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
personenbezogener Daten. Es hat die Übermittlung und den Anlass der Übermittlung aufzuzeichnen. 

(5) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche hat die Stelle, an die es die personenbezogenen Daten übermittelt, 
darauf hinzuweisen, dass die Daten nur zu dem Zweck verarbeitet werden dürfen, zu dem sie übermittelt worden 
sind. Ferner hat es der Stelle den vorgesehenen Löschungszeitpunkt mitzuteilen. 

§ 38 

Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche nach diesem 
Unterabschnitt unterbleibt, wenn 

1. für das Ermittlungszentrum Geldwäsche erkennbar ist, dass unter Berücksichtigung der Art der Daten und 
ihrer Erhebung die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person das Allgemeininteresse an der Über-
mittlung überwiegen, oder 

2. besondere bundesgesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen; die Verpflichtung zur Wahrung ge-
setzlicher Geheimhaltungspflichten oder besonderer Amtsgeheimnisse, die nicht auf gesetzlichen Vorschrif-
ten beruhen, bleibt unberührt. 

Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für Übermittlungen personenbezogener Daten an Staatsanwaltschaften und Gerichte. 

(2) Die Datenübermittlung nach den §§ 36 und 37 unterbleibt darüber hinaus, wenn 

1. hierdurch wesentliche Sicherheitsinteressen des Bundes oder der Länder beeinträchtigt würden, 

2. hierdurch der Erfolg laufender Ermittlungen oder Leib, Leben oder Freiheit einer Person gefährdet würden, 

3. die zu übermittelnden Daten beim Ermittlungszentrum Geldwäsche nicht vorhanden sind und nur durch das 
Ergreifen von Zwangsmaßnahmen erlangt werden können, 

4. Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Übermittlung der Daten gegen den Zweck eines deutschen 
Gesetzes verstoßen würde, oder 

5. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Übermittlung der Daten zu den in der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union enthaltenen Grundsätzen in Widerspruch stünde, insbesondere dadurch, dass 
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durch die Verarbeitung der übermittelten Daten im Empfängerstaat Verletzungen von elementaren rechts-
staatlichen Grundsätzen oder Menschenrechtsverletzungen drohen. 

Unterabschnitt 6 

Ergänzende Vorschriften 

§ 39 

Unterstützung durch andere Behörden 

(1) Bedienstete des Zollfahndungsdienstes und der Steuerfahndung der Landesfinanzverwaltung, die mit 
Vollzugsaufgaben betraut sind, sowie Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte des Bundes und der 
Länder können im Einzelfall auf Anforderung oder mit Zustimmung des Ermittlungszentrums Geldwäsche Amts-
handlungen im Zuständigkeitsbereich des Ermittlungszentrums Geldwäsche vornehmen. 

(2) Werden Bedienstete des Zollfahndungsdienstes oder der Steuerfahndung der Landesfinanzverwaltung, 
die mit Vollzugsaufgaben betraut sind, oder Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeamte des Bundes 
und der Länder nach Absatz 1 tätig, haben sie die gleichen Befugnisse wie die Bediensteten des Ermittlungszent-
rums Geldwäsche. Ihre Maßnahmen gelten als Maßnahmen des Ermittlungszentrums Geldwäsche; sie unterliegen 
insoweit der Weisung des Ermittlungszentrums Geldwäsche. 

§ 40 

Unterstützung anderer Behörden 

(1) Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte des Ermittlungszentrums Geldwäsche dürfen im Zuständig-
keitsbereich eines Landes tätig werden, soweit das jeweilige Landesrecht dies vorsieht. 

(2) Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte des Ermittlungszentrums Geldwäsche dürfen im Zuständig-
keitsbereich des Zollfahndungsdienstes, der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes tätig werden, soweit 
das Zollfahndungsdienstgesetz, Bundespolizeigesetz oder das Bundeskriminalamtgesetz dies vorsehen. 

§ 41 

Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter Berufsgeheimnisträger 

(1) Maßnahmen nach diesem Kapitel, die sich gegen eine in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 oder 
Nummer 4 der Strafprozessordnung genannte Person richten und voraussichtlich Erkenntnisse erbringen würden, 
über die diese das Zeugnis verweigern dürfte, sind unzulässig. Dennoch erlangte Erkenntnisse dürfen nicht ver-
wertet werden. Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsache ihrer Erlangung und Lö-
schung ist zu dokumentieren. Die Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend, wenn durch eine in Satz 1 bezeichnete Maß-
nahme, die sich nicht gegen eine in Satz 1 in Bezug genommene Person richtet, von einer dort in Bezug genom-
menen Person Erkenntnisse erlangt werden, über die sie das Zeugnis verweigern dürfte. Für Personen nach § 53 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der Strafprozessordnung gelten die Sätze 1 bis 5 nur, soweit es sich um Rechtsanwälte, 
Notare, Steuerberater oder Kammerrechtsbeistände handelt; die Bestimmungen der §§ 102 und 103 der Abgaben-
ordnung über Auskunfts- und Vorlageverweigerungsrechte in Besteuerungsverfahren bleiben unberührt. 

(2) Soweit durch eine in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Maßnahme eine in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
bis 3b oder Nummer 5 der Strafprozessordnung genannte Person betroffen wäre und dadurch voraussichtlich Er-
kenntnisse erlangt würden, über die diese Person das Zeugnis verweigern dürfte, ist dies im Rahmen der Prüfung 
der Verhältnismäßigkeit unter Würdigung des öffentlichen Interesses an den von dieser Person wahrgenommenen 
Aufgaben und des Interesses an der Geheimhaltung der dieser Person anvertrauten oder bekannt gewordenen 
Tatsachen besonders zu berücksichtigen. Soweit hiernach geboten, ist die Maßnahme zu unterlassen oder, soweit 
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dies möglich ist, zu beschränken. Für Personen nach § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der Strafprozessordnung 
gelten die Sätze 1 und 2 nur, soweit es sich nicht um Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater oder Kammerrechts-
beistände handelt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die in § 53a Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung genannten Perso-
nen entsprechend. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die zeugnisverwei-
gerungsberechtigte Person für die Gefahr verantwortlich ist. 

§ 42 

Ausschluss der aufschiebenden Wirkung 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen unaufschiebbare Anordnungen und Maßnahmen nach diesem Ge-
setz, deren gerichtliche Überprüfung den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit obliegt, haben keine aufschie-
bende Wirkung. 

Kapitel 2 
Datenschutz und Datensicherheit 

A b s c h n i t t  1  

D a t e n s c h u t z a u f s i c h t ;  D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g u n g  

§ 43 

Aufgaben und Befugnisse der oder des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 

(1) Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit führt mindestens alle 
zwei Jahre Kontrollen der Datenverarbeitung bei Maßnahmen nach den §§ 5 und 19 sowie Kontrollen der Daten-
übermittlung nach § 37 durch. Diese Kontrollen erfolgen unbeschadet ihrer oder seiner in § 14 des Bundesdaten-
schutzgesetzes genannten Aufgaben. 

(2) Sofern die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Verstöße nach 
§ 16 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes beanstandet hat, kann sie oder er geeignete Maßnahmen anordnen, 
wenn dies zur Beseitigung eines erheblichen Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Vorschriften erforderlich ist. 
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A b s c h n i t t  2  

D a t e n s c h u t z r e c h t l i c h e  V e r a n t w o r t u n g ;  P f l i c h t e n  d e s  
E r m i t t l u n g s z e n t r u m s  G e l d w ä s c h e  

§ 44 

Datenschutzrechtliche Verantwortung für die Tätigkeit der den deutschen Auslandsvertretungen 
zugeordneten Verbindungsbeamtinnen und Verbindungsbeamten 

Die datenschutzrechtliche Verantwortung für die Tätigkeit der Verbindungsbeamtinnen und Verbindungs-
beamten des Ermittlungszentrums Geldwäsche, die den deutschen Auslandsvertretungen zugeordnet sind, ver-
bleibt beim Ermittlungszentrum Geldwäsche. 

§ 45 

Errichtungsanordnung für automatisierte Dateisysteme 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche hat für automatisierte Dateisysteme, die es zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten führt, in einer Errichtungsanordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums der 
Finanzen bedarf, festzulegen: 

1. die Bezeichnung der verantwortlichen Stelle, 

2. die Rechtsgrundlage und den Zweck der Datenverarbeitung, 

3. den Personenkreis, über welchen Daten gespeichert werden, 

4. die Art der zu speichernden personenbezogenen Daten, 

5. die Arten der personenbezogenen Daten, die der Erschließung der Sammlung dienen, 

6. die Anlieferung oder die Eingabe der zu speichernden Daten, 

7. die Voraussetzungen, unter denen gespeicherte personenbezogene Daten an welche Empfänger und in wel-
chen Verfahren übermittelt werden, 

8. die Prüffristen und die Speicherungsdauer sowie 

9. die Protokollierung. 

Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist vor Erlass einer Errichtungs-
anordnung anzuhören. 

(2) Absatz 1 findet auf automatisierte Dateisysteme, die nur vorübergehend geführt und innerhalb von 
sechs Monaten beendet werden, keine Anwendung. Dies gilt nicht, sofern in ihnen personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden, die aus Maßnahmen nach den §§ 5 und 19 erlangt wurden. 

(3) Ist im Hinblick auf die Dringlichkeit der Aufgabenerfüllung eine Mitwirkung der in Absatz 1 genannten 
Stelle nicht möglich, so kann das Ermittlungszentrum Geldwäsche eine Sofortanordnung treffen. Das Verfahren 
nach Absatz 1 ist unverzüglich nachzuholen. 

(4) In angemessenen Abständen ist die Notwendigkeit der Weiterführung oder der Änderung der Verarbei-
tungen zu überprüfen. 
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§ 46 

Dokumentation bei verdeckten Maßnahmen 

(1) Bei der Erhebung von Daten nach § 5 oder nach § 19 ist folgendes zu dokumentieren: 

1. das zur Datenerhebung eingesetzte Mittel, 

2. der Zeitpunkt des Einsatzes, 

3. Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten ermöglichen, 

4. die Organisationseinheit, die die Maßnahme durchführt, und 

5. die Zielperson sowie die erheblich mitbetroffenen Personen. 

(2) Nachforschungen zur Feststellung der Identität einer in Absatz 1 Nummer 5 bezeichneten Person sind 
nur vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichtigung der Eingriffsintensität der Maßnahme gegenüber dieser Per-
son, des Aufwands für die Feststellung ihrer Identität sowie der daraus für diese oder andere Personen folgenden 
Beeinträchtigungen geboten ist. Die Zahl der Personen, hinsichtlich derer Nachforschungen nach Satz 1 unter-
blieben sind, ist zu dokumentieren. 

(3) Die Daten nach Absatz 1 dürfen nur verarbeitet werden für Zwecke der Benachrichtigung nach § 47 
und um der betroffenen Person oder einer dazu befugten öffentlichen Stelle die Prüfung zu ermöglichen, ob die 
Maßnahme rechtmäßig durchgeführt worden ist. Sie sind bis zum Abschluss der Datenschutzkontrolle nach § 43 
Absatz 1 aufzubewahren und sodann zu löschen, es sei denn, dass sie für den in Satz 1 genannten Zweck noch 
erforderlich sind. 

§ 47 

Benachrichtigung bei verdeckten und eingriffsintensiven Maßnahmen 

(1) Über eine Maßnahme nach § 5 oder nach § 19 sind die Zielperson sowie die erheblich mitbetroffenen 
Personen zu benachrichtigen. 

(2) Die Benachrichtigung unterbleibt, wenn ihr überwiegende schutzwürdige Belange einer betroffenen 
Person entgegenstehen. Nachforschungen zur Feststellung der Identität einer in Satz 1 bezeichneten Person sind 
nur vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichtigung der Eingriffsintensität der Maßnahme gegenüber dieser Per-
son, des Aufwands für die Feststellung ihrer Identität sowie der daraus für diese oder andere Personen folgenden 
Beeinträchtigungen geboten ist. Die Gründe für das Absehen von der Benachrichtigung sind zu dokumentieren. 
Die Benachrichtigung erfolgt, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme, des Bestandes des Staa-
tes, von Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder bedeutender Vermögenswerte möglich ist. Wird wegen des 
zugrunde liegenden Sachverhaltes ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren geführt, entscheidet die Strafverfol-
gungsbehörde entsprechend den Vorschriften des Strafverfahrensrechts, ob eine Benachrichtigung vorgenommen 
wird. Wird die Benachrichtigung aus einem der vorgenannten Gründe zurückgestellt, ist dies zu dokumentieren. 

(3) Erfolgt die nach Absatz 2 zurückgestellte Benachrichtigung nicht binnen zwölf Monaten nach Beendi-
gung der Maßnahme, bedarf die weitere Zurückstellung der gerichtlichen Zustimmung. Das Gericht bestimmt die 
Dauer der weiteren Zurückstellung. Verlängerungen der Zurückstellungsdauer sind zulässig. Fünf Jahre nach Be-
endigung der Maßnahme kann mit gerichtlicher Zustimmung endgültig von der Benachrichtigung abgesehen wer-
den, wenn die Voraussetzungen für die Benachrichtigung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch 
in Zukunft nicht eintreten werden, eine weitere Verwendung der Daten gegen die betroffene Person ausgeschlos-
sen ist und die Daten gelöscht werden. Sind mehrere Maßnahmen in einem engen zeitlichen Zusammenhang 
durchgeführt worden, beginnt die in Satz 1 genannte Frist mit der Beendigung der letzten Maßnahme. Die ge-
richtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach den für die Anordnung der jeweiligen Maßnahme geltenden Vor-
schriften. 



 

Drucksache 20/9648 – 38 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

(4) Auch nach Erledigung einer der in Absatz 1 genannten Maßnahmen können betroffene Personen binnen 
zwei Wochen nach ihrer Benachrichtigung die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Anordnung sowie der Art 
und Weise des Vollzugs beantragen. Hierauf ist im Rahmen der Benachrichtigung hinzuweisen. Über den Antrag 
entscheidet das Gericht, das für die Anordnung der Maßnahme zuständig gewesen ist. Gegen die Entscheidung 
ist die sofortige Beschwerde statthaft. 

§ 48 

Benachrichtigung über die Speicherung personenbezogener Daten von Kindern 

Werden personenbezogene Daten von Kindern, die ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten erhoben worden 
sind, gespeichert, sind die Sorgeberechtigten zu benachrichtigen, sobald die Aufgabenerfüllung hierdurch nicht 
mehr gefährdet ist. Die Verpflichtung zur Benachrichtigung obliegt der dateneingebenden Stelle. Von der Be-
nachrichtigung kann abgesehen werden, solange zu befürchten ist, dass die Benachrichtigung zu erheblichen 
Nachteilen für das Kind führt.  

§ 49 

Aussonderungsprüffrist, Mitteilung von Löschungsverpflichtungen 

(1) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche prüft nach § 75 des Bundesdatenschutzgesetzes bei der Einzel-
fallbearbeitung und nach festgesetzten Fristen, ob gespeicherte personenbezogene Daten zu berichtigen oder zu 
löschen sind. Die nach § 75 Absatz 4 des Bundesdatenschutzgesetzes und nach § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 
festzulegenden Aussonderungsprüffristen dürfen bei Erwachsenen zehn Jahre, bei Jugendlichen fünf Jahre und 
bei Kindern zwei Jahre nicht überschreiten, wobei nach dem Zweck der Speicherung sowie nach Art und Schwere 
des Sachverhaltes zu unterscheiden ist. Die Beachtung der Aussonderungsprüffristen ist durch geeignete Maß-
nahmen zu gewährleisten. 

(2) In den Fällen des § 29 Absatz 1 dürfen die Aussonderungsprüffristen bei Erwachsenen fünf Jahre und 
bei Jugendlichen drei Jahre nicht überschreiten. Personenbezogene Daten der in § 29 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
bezeichneten Personen dürfen ohne Zustimmung der oder des Betroffenen nur für die Dauer eines Jahres gespei-
chert werden. Die Speicherung ist für jeweils ein weiteres Jahr zulässig, sofern die Voraussetzungen des § 29 
Absatz 1 weiterhin vorliegen. Die maßgeblichen Gründe für die Aufrechterhaltung der Speicherung nach Satz 3 
sind aktenkundig zu machen. Die Speicherung nach Satz 2 darf jedoch insgesamt drei Jahre nicht überschreiten. 

(3) Die Fristen beginnen mit dem Tag, an dem das letzte Ereignis, das zur Speicherung der Daten geführt 
hat, eingetreten ist, jedoch nicht vor Entlassung einer betroffenen Person aus einer Justizvollzugsanstalt oder Be-
endigung einer mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung. Die Speicherung 
kann über die in Absatz 1 Satz 2 genannten Fristen hinaus auch allein für Zwecke der Vorgangsverwaltung auf-
rechterhalten werden. In diesem Fall dürfen die Daten nur noch für diesen Zweck verarbeitet werden; sie dürfen 
auch verarbeitet werden, soweit dies zur Behebung einer bestehenden Beweisnot unerlässlich ist. 

(4) Bei der Übermittlung von personenbezogenen Daten an das Ermittlungszentrum Geldwäsche teilt die 
übermittelnde Stelle die nach ihrem Recht geltenden Löschungsverpflichtungen mit. Das Ermittlungszentrum 
Geldwäsche hat diese einzuhalten. Die Löschung unterbleibt, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Daten 
für die Aufgabenerfüllung des Ermittlungszentrums Geldwäsche namentlich bei Vorliegen weitergehender Er-
kenntnisse, erforderlich sind, es sei denn, auch das Ermittlungszentrum Geldwäsche ist zur Löschung verpflichtet. 

(5) Im Falle der Übermittlung nach Absatz 4 Satz 1 legt das Ermittlungszentrum Geldwäsche bei Speiche-
rung der personenbezogenen Daten im Benehmen mit der übermittelnden Stelle die Aussonderungsprüffrist nach 
den Absätzen 1 oder 2 fest. 
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§ 50 

Berichtigung personenbezogener Daten, Einschränkung der  
Verarbeitung in Akten, Vernichtung von Akten 

(1) Stellt das Ermittlungszentrum Geldwäsche die Unrichtigkeit personenbezogener Daten in Akten fest, 
ist die in § 75 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes genannte Berichtigungspflicht dadurch zu erfüllen, dass 
dies in der Akte vermerkt oder auf sonstige Weise festgehalten wird. Bestreitet die betroffene Person die Richtig-
keit sie betreffender personenbezogener Daten und lässt sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit fest-
stellen, sind die Daten entsprechend zu kennzeichnen, um eine Verarbeitungseinschränkung nach § 58 Absatz 1 
Satz 2 und 3 des Bundesdatenschutzgesetzes zu ermöglichen. 

(2) Das Ermittlungszentrum Geldwäsche ist berechtigt, die Verarbeitung personenbezogener Daten in Ak-
ten einzuschränken, wenn 

1. die Verarbeitung unzulässig ist oder 

2. aus Anlass einer Einzelfallbearbeitung festgestellt wird, dass die Kenntnis der Daten zur Erfüllung der dem 
Ermittlungszentrum Geldwäsche obliegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist oder eine Löschungsver-
pflichtung nach § 49 Absatz 4 besteht. 

Die Akten sind entsprechend den Bestimmungen über die Aufbewahrung von Akten zu vernichten, wenn sie 
insgesamt nicht mehr zur Erfüllung der Aufgaben des Ermittlungszentrums Geldwäsche erforderlich sind. Die 
Vernichtung unterbleibt, wenn 

3. Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Vernichtung schutzwürdige Interessen der betroffenen Person 
beeinträchtigt würden, oder 

4. die personenbezogenen Daten für Zwecke eines gerichtlichen Verfahrens weiter aufbewahrt werden müssen. 

In diesen Fällen ist die Verarbeitung der Daten einzuschränken und sind die Unterlagen mit einem entsprechenden 
Einschränkungsvermerk zu versehen. 

(3) In ihrer Verarbeitung eingeschränkte Daten dürfen nur für den Zweck verarbeitet werden, für den die 
Vernichtung der Akte unterblieben ist. Sie dürfen auch verarbeitet werden, wenn dies zur Behebung einer beste-
henden Beweisnot unerlässlich ist oder die betroffene Person einwilligt. 

(4) Anstelle der Vernichtung nach Absatz 2 Satz 2 sind die Unterlagen an das zuständige Archiv abzuge-
ben, sofern diesen Unterlagen bleibender Wert im Sinne von § 1 Nummer 10 des Bundesarchivgesetzes zukommt. 
§ 75 Absatz 4 des Bundesdatenschutzgesetzes und § 49 Absatz 4 und 5 gelten für die Anbietung der Unterlagen 
entsprechend. 

(5) Besondere in diesem Gesetz enthaltene Vorschriften zur Einschränkung der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten in Akten oder deren Vernichtung und hierfür zu beachtenden Fristen bleiben unberührt. 

Kapitel 3 
Schlussvorschriften 

§ 51 

Schadensausgleich 

Erleidet jemand bei der Erfüllung der Aufgaben durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche nach den §§ 2 
und 3 einen Schaden, so gelten die §§ 51 bis 56 des Bundespolizeigesetzes entsprechend. 
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§ 52 

Übergangsvorschrift 

§ 1 Absatz 1 findet ab dem 1. Juni 2025 Anwendung. 

§ 53 

Einschränkung von Grundrechten 

Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit 
der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundge-
setzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt. 

Artikel 4 

Änderung der Bundeshaushaltsordnung 

§ 17a Absatz 1 Satz 1 der Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Juli 2022 (BGBl. I S. 1030) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:  

4. „ im mittleren Dienst des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität  

a) in der Besoldungsgruppe A 8 50 Prozent, 

b) in der Besoldungsgruppe A 9 50 Prozent;“. 

2. Die bisherigen Nummern 4 bis 6 werden die Nummern 5 bis 7. 

Artikel 5 

Änderung des Gesetzes über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch 
Vollzugsbeamte des Bundes 

Das Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des 
Bundes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 201-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 6 Nummer 3 wie folgt gefasst: 

„3. die Bediensteten des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die mit Vollzugsaufgaben 
betraut sind;“. 

2. § 9 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. den Bediensteten des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die mit Vollzugsaufgaben 
betraut sind;“. 
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Artikel 6 

Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 

Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 
1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Nummer 2 werden nach dem Wort „Steuern“ ein Komma und die Wörter „das Bundesamt zur Be-
kämpfung von Finanzkriminalität“ eingefügt. 

2. § 5a Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„Es wird eine für den Zollfahndungsdienst zuständige Direktion (Zollkriminalamt) eingerichtet.“ 

b) Satz 3 wird aufgehoben.  

Artikel 7 

Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes 

Das Zollfahndungsdienstgesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 402), das zuletzt durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2632) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 39 folgende Angabe eingefügt: 

„§ 39a Auskunftsersuchen für Konteninformationen und Kontenbewegungen“. 

2. Dem § 3 Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Einsatzunterstützung nach Nummer 3 gewährt das Zollkriminalamt auch dem Ermittlungszentrum 
Geldwäsche im Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.“ 

3. § 5 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort „und“ am Ende gestrichen. 

b) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt: 

„2. die Informationserhebung im Zuständigkeitsbereich der Zollverwaltung durch den Einsatz von 
Vertrauenspersonen zu ermöglichen und“. 

c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3. 

d) Folgender Satz wird angefügt: 

„Die Verpflichtung nach Satz 1 Nummer 1 und 2 besteht zur Verfolgung von Straftaten auch zur Ein-
satzunterstützung des Ermittlungszentrums Geldwäsche im Bundesamt zur Bekämpfung von Finanz-
kriminalität.“  

4. Nach § 7 Absatz 2 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

„Diese Durchführung dieser Aufgaben übernimmt das Zollkriminalamt im Einvernehmen mit dem Ermitt-
lungszentrum Geldwäsche im Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität auch für dieses.“ 

5. Nach § 39 wird folgender § 39a eingefügt: 
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„§ 39a 

Auskunftsersuchen für Konteninformationen und Kontenbewegungen 

(1) Die Behörden des Zollfahndungsdienstes können, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben nach § 4 Absatz 2 bis 4 und § 5 Absatz 2 erforderlich ist, Auskunftsersuchen nach § 24c Absatz 3 
Satz 1 Nummer 5 des Kreditwesengesetzes stellen. 

(2) Die Behörden des Zollfahndungsdienstes können personenbezogene Daten, die der Ermittlung von 
bestehenden Konten und durchgeführten Zahlungen dienen, bei nicht öffentlichen Stellen erheben, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass  

1. die Daten sich auf eine Sache oder eine Forderung beziehen, die eine konkrete Gefahr für die genannten 
Rechtsgüter in § 4 Absatz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes darstellt und  

2. die Kenntnis über die Daten zur Abwehr dieser Gefahr notwendig ist.  

Die Auskunftsersuchen nach Satz 1 können gegenüber Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 des 
Geldwäschegesetzes gestellt werden. Die nicht öffentlichen Stellen müssen den Behörden des Zollfahn-
dungsdienstes die zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen Auskünfte auf Verlangen innerhalb von 
drei Werktagen erteilen. Die §§ 102 und 103 der Abgabenordnung gelten entsprechend.“ 

6. Dem § 40 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 können die Behörden des Zollfahndungsdienstes durch 
Pfändung auch eine Forderung sowie sonstige Vermögensrechte sicherstellen. Die Vorschriften der Zivil-
prozessordnung über die Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte sind sinngemäß 
anzuwenden.“ 

7. Dem § 41 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Nach § 40 sichergestelltes Bargeld kann, soweit es kein Beweismittel oder Spurenträger ist, bei 
der Bundeskasse eingezahlt werden. Der mit der Einzahlung entstandene Auszahlungsanspruch tritt an die 
Stelle des Bargeldes.“ 

8. § 43 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Im bisherigen Satz 5 werden nach den Wörtern „nicht zu ermitteln“ die Wörter „oder nicht vorhanden“ 
eingefügt. 

9. § 69 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Hauptzollämter“ ein Komma und die Wörter „des Ermittlungs-
zentrums Geldwäsche im Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Hauptzollämter“ ein Komma und die Wörter „des Ermittlungs-
zentrums Geldwäsche im Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“ eingefügt. 

10. § 70 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Vollzugsbeamte des Zollfahndungsdienstes dürfen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei, 
des Ermittlungszentrums Geldwäsche im Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und des Bun-
deskriminalamtes tätig werden, soweit das Bundespolizeigesetz, das Geldwäscheermittlungsgesetz oder das 
Bundeskriminalamtgesetz dies vorsehen.“ 



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 43 – Drucksache 20/9648 
 
 

Artikel 8 

Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 

In § 3 Nummer 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 2002 in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Sep-
tember 2002 (BGBl. I S. 3818), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2184) 
geändert worden ist, werden nach den Wörtern „der Polizei“ ein Komma und die Wörter „des Bundesamtes zur 
Bekämpfung von Finanzkriminalität“ eingefügt. 

Artikel 9 

Änderung des Zollverwaltungsgesetzes 

Das Zollverwaltungsgesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2125; 1993 I S. 2493), das zuletzt durch 
Artikel 6 Absatz 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 2274) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 1 Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt: 

„(5a) Die Zollverwaltung kann Einrichtungen der Bundesfinanzbehörden gegen Gefahren, die die 
Durchführung ihrer Aufgaben beeinträchtigen, auf Ersuchen schützen. Über das Ersuchen entscheidet das 
Bundesministerium der Finanzen.“ 

2. § 10a Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wörtern „von Einrichtungen und Einsatzmit-
teln“ sowie nach den Wörtern „Durchführung der Aufgaben“ jeweils die Wörter „der Zollverwaltung“ 
durch die Wörter „der Bundesfinanzbehörden“ ersetzt. 

b) In Satz 4 werden die Wörter „der Zollverwaltung“ durch die Wörter „der Bundesfinanzbehörden“ er-
setzt. 

3. Dem § 31a wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b oder 
Absatz 3 Nummer 1 bezieht, können eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
anzuwenden.“ 

Artikel 10 

Änderung des Bundesbeamtengesetzes 

§ 54 Absatz 1 Satz 1 des Bundesbeamtengesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 190) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 13 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

2. In Nummer 14 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

3. Folgende Nummer 15 wird angefügt:  

15. „ die Präsidentin oder den Präsidenten des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.“ 
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Artikel 11 

Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Die Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 
(BGBl. I S. 1434), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 190) geändert 
worden ist wird wie folgt geändert: 

1. Vorbemerkung Nummer 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 Buchstabe c wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

b) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4. Beamte des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die  

a) mit vollzugspolizeilichen Aufgaben betraut sind, oder 

b) in einem Bereich verwendet werden, in dem gemäß Bestimmung des Bundesministeriums 
der Finanzen typischerweise vollzugspolizeilich geprägte Tätigkeiten wahrgenommen wer-
den.“ 

2. Die Vorbemerkung Nummer 15 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„15. Zulage für Beamte beim Bundeskriminalamt, bei der Bundespolizei, bei der Zollverwaltung und 
beim Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“. 

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 3 Buchstabe b wird der Punkt am Ende durch ein Komma und das Wort „oder“ ersetzt, 

cc) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4. beim Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.“ 

Artikel 12 

Weitere Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes 

Das Bundesbesoldungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In Anlage I werden in der Vorbemerkung Nummer 13 Absatz 2 nach dem Wort „die“ die Wörter „im Bun-
desamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“ eingefügt. 

2. In Anlage IX wird die Zeile 97 wie folgt gefasst: 
 Dem Grunde nach gere-

gelt in 
Zulagenberechtigter Personenkreis, so-
weit nicht bereits in Anlage I oder An-
lage III geregelt 

Monatsbetrag in Euro 

„97  – A 14 und höher 220,00“. 
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Artikel 13 

Änderung des Bundeskriminalamtgesetzes 

Das Bundeskriminalamtgesetz vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354; 2019 I S. 400), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2632; 2023 I Nr. 60) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort „zuständige“ die Wörter „Bundes- oder“ eingefügt. 

2. § 29 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 6 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

c) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 eingefügt: 

„8. das Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.“ 

Artikel 14 

Änderung des Waffengesetzes 

§ 55 Absatz 1 des Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970; 4592; 2003 I S. 1957), das zu-
letzt durch Artikel 228 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist wird wie folgt 
geändert: 

1. Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 wird nach dem Wort „Zollverwaltung“ ein Komma eingefügt. 

b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt: 

„5. das Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“. 

2. In Satz 2 werden nach dem Wort „Zollverwaltung“ die Wörter „sowie des Bundesamtes zur Bekämpfung 
von Finanzkriminalität“ eingefügt. 

Artikel 15 

Änderung des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes 

Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606) wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu § 4 das Semikolon und das Wort „Verordnungsermächti-
gung“ gestrichen. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Nummern 1 und 2 werden jeweils die Wörter „Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen“ 
durch die Wörter „Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen“ ersetzt. 
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bb) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

„3. die Identität einer natürlichen Person nach Maßgabe des Absatzes 7 feststellen, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person sachdienliche Angaben zur Ermittlung 
von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen im Sinne des Absatzes 1 machen kann,“. 

cc) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und die Wörter „Geldern und wirtschaftlichen Ressour-
cen“ werden durch die Wörter „Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen“ ersetzt.  

dd) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5. 

ee) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und das Wort „sowie“ am Ende wird gestrichen. 

ff) Nach der neuen Nummer 6 werden die folgenden Nummern 7 und 8 eingefügt: 

„7. Durchsuchungen von Sachen aller Art, die nicht in Nummer 6 genannt sind, durchführen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Sachen Gelder oder wirtschaftliche 
Ressourcen im Sinne des Absatzes 1 oder sachdienliche Hinweise auf deren Verbleib ent-
halten, 

8. Durchsuchungen von Personen durchführen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass diese Personen Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen im Sinne des Absatzes 1 oder 
sachdienliche Hinweise auf deren Verbleib bei sich führen, sowie“. 

gg) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 9 und nach dem Wort „Grundbuch“ werden ein Komma 
und die Wörter „das Immobilientransaktionsregister“ eingefügt. 

hh) Die folgenden Sätze werden angefügt:  

„Personen, von denen Auskünfte oder Unterlagen nach Satz 1 verlangt werden, dürfen Vertrags-
partner, Auftraggeber oder sonstige Dritte von Ermittlungsmaßnahmen nach diesem Gesetz nicht 
in Kenntnis setzen. Satz 2 gilt nicht für die Informationsweitergabe an Behörden oder an von den 
Personen beauftragte Rechtsanwälte. Die Personen nach Satz 2 sind von der Zentralstelle für Sank-
tionsdurchsetzung auf das Verbot der Informationsweitergabe hinzuweisen.“ 

b) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

„(7) Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung kann die zur Feststellung der Identität erforder-
lichen Maßnahmen treffen. Sie kann die Person zu diesem Zweck anhalten, sie nach ihren Personalien 
befragen und die Aushändigung von mitgeführten Ausweispapieren zur Prüfung verlangen. Die ange-
haltene Person kann festgehalten und zu einer Dienststelle verbracht werden, wenn die Identität der 
Person auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. 
Unter diesen Voraussetzungen und zu diesem Zweck dürfen die Person und die von ihr mitgeführten 
Sachen und Gegenstände durchsucht werden.“ 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Semikolon und das Wort „Verordnungsermächtigung“ gestrichen.  

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „vorläufige“ gestrichen. 

c) Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„Neben der Versteigerung vor Ort kann die öffentliche Versteigerung auch als allgemein zugängliche 
Versteigerung im Internet über die zolleigene Auktionsplattform erfolgen.“ 

d) Absatz 8 wird aufgehoben. 

e) Die Absätze 9 bis 11 werden die Absätze 8 bis 10. 

4. In § 8 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 5 Absatz 5“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 6“ ersetzt. 
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5. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Insbesondere darf die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung 

1. Auskünfte und die Vorlage von Unterlagen von den Eigentümern und Angestellten der juristischen 
Person oder Personengesellschaft sowie von den Mitgliedern ihrer Organe verlangen, 

2. an allen Sitzungen und Versammlungen der Organe und sonstiger Gremien der juristischen Person 
oder Personengesellschaft teilnehmen,  

3. die Geschäftsräume der juristischen Person oder Personengesellschaft während der üblichen Ge-
schäfts- oder Betriebszeiten betreten und 

4. gegenüber der juristischen Person oder Personengesellschaft überwachungsbezogene Anordnun-
gen zur Herstellung und Sicherung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation einschließlich 
eines angemessenen Risikomanagements zur Gewährleistung der Einhaltung von Sanktionen be-
stimmen.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Als Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, dass eine juristische Person oder Personenge-
sellschaft gegen ein Bereitstellungs- oder Verfügungsverbot, das sich aus einem im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union veröffentlichten unmittelbar geltenden 
Rechtsakt der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union, der der Durchführung einer 
vom Rat der Europäischen Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik be-
schlossenen wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahme dient, aus dem Außenwirtschaftsgesetz, aus einer 
aufgrund des Außenwirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung oder einer darauf beruhenden 
vollziehbaren Anordnung ergibt, verstoßen hat oder dass ein solcher Verstoß unmittelbar bevorsteht, 
kommen insbesondere in Betracht: 

1. das Vorliegen einer Mehrheitsbeteiligung von mehr als 50 Prozent einer natürlichen oder anderen 
juristischen Person oder einer Personengesellschaft, die einem Bereitstellungs- oder Verfügungs-
verbot nach Maßgabe eines im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen 
Union veröffentlichten unmittelbar geltenden Rechtsaktes der Europäischen Gemeinschaften oder 
der Europäischen Union, der der Durchführung einer vom Rat der Europäischen Union im Bereich 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beschlossenen wirtschaftlichen Sanktionsmaß-
nahme dient, des Außenwirtschaftsgesetzes, einer aufgrund des Außenwirtschaftsgesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnung oder einer darauf beruhenden vollziehbaren Anordnung unterliegt; 

2. die Kontrolle einer natürlichen oder anderen juristischen Person oder einer Personengesellschaft, 
die einem Bereitstellungs- oder Verfügungsverbot nach Maßgabe eines im Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union veröffentlichten unmittelbar geltenden 
Rechtsaktes der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union, der der Durchfüh-
rung einer vom Rat der Europäischen Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik beschlossenen wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahme dient, des Außenwirtschaftsge-
setzes, einer aufgrund des Außenwirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung oder einer da-
rauf beruhenden vollziehbaren Anordnung unterliegt, über die juristische Person oder Personen-
gesellschaft, durch 

a) die Bestimmung der Besetzung, Abberufung und Entlastung oder die Einflussnahme auf die 
Besetzung, Abberufung und Entlastung der Leitungs- oder Aufsichtsorgane der juristischen 
Person oder Personengesellschaft;  

b) die Möglichkeit zur Bestimmung von Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der Lei-
tungs- oder Aufsichtsorgane der juristischen Person oder Personengesellschaft;  

c) die Möglichkeit zur Verfügung oder zur Einflussnahme auf die Verfügung über Gelder oder 
wirtschaftliche Ressourcen der juristischen Person oder Personengesellschaft; 
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d) die Möglichkeit zur Ausübung einer umfassenden oder vergleichbaren gesetzlichen oder 
rechtsgeschäftlichen Vertretungsmacht für die juristische Person oder Personengesellschaft; 

3. bei Auskunftspflichtigen nach § 23 Absatz 5 des Außenwirtschaftsgesetzes: Feststellungen im 
Rahmen von Maßnahmen nach § 23 Absatz 1 oder 2 des Außenwirtschaftsgesetzes, nach denen 
Verstöße gegen einen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen 
Union veröffentlichten unmittelbar geltenden Rechtsakt der Europäischen Gemeinschaften oder 
der Europäischen Union, der der Durchführung einer vom Rat der Europäischen Union im Bereich 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beschlossenen wirtschaftlichen Sanktionsmaß-
nahme dient, vorgefallen sind oder aufgrund ungewöhnlich schwacher Kontrollmechanismen vor-
zufallen drohen. 

Bei der Bestimmung der Tatsachen nach Satz 1 ist auch jede mittelbare Konstellation zu berücksichti-
gen, in welcher bei einer anderen juristischen Personen oder Personengesellschaft die Voraussetzungen 
nach Satz 1 vorliegen und diese unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere weitere juristische 
Personen oder Personengesellschaften mit einer Mehrheitsbeteiligung von mehr als 50 Prozent an der 
jeweiligen juristischen Personen oder Personengesellschaft beteiligt ist.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden vor dem Wort „zuverlässig“ das Wort „unabhängig“ und ein Komma eingefügt. 

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Er ist gegenüber der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung zur Auskunft über alle im Rahmen 
seiner Tätigkeit erlangten Erkenntnisse verpflichtet, die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung erforderlich sind.“ 

d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung erhebt für Anordnungen nach Absatz 1 Gebüh-
ren und Auslagen. In den Fällen des Absatzes 3 sind dem beauftragten Dritten die entstandenen Ausla-
gen und die Vergütung zu erstatten, wobei die Höhe der Vergütung von der Zentralstelle für Sanktions-
durchsetzung festgesetzt wird. Auf Antrag des beauftragten Dritten verauslagt die Zentralstelle für 
Sanktionsdurchsetzung die Auslagen und die Vergütung. Die Kosten nach den Sätzen 1 und 2 fallen 
der juristischen Person oder Personengesellschaft zur Last, die von der jeweiligen Anordnung betroffen 
ist.“ 

e) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 eingefügt: 

„(7) Beauftragte Dritte haften bei rechtswidrigen Handlungen im Rahmen des Absatzes 3, die zu 
einer Schadensersatzpflicht führen, für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Bei fahrlässigem Handeln be-
schränkt sich die Ersatzpflicht des beauftragten Dritten auf 5 Million Euro.“  

f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8. 

g) In dem neuen Absatz 8 Nummer 6 werden nach dem Wort „Auslagen“ die Wörter „nach Absatz 6“ 
eingefügt. 

6. In § 11 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „hat“ durch das Wort „kann“ und das Wort „hinzuweisen“ durch das 
Wort „hinweisen“ ersetzt. 

7. § 13 wird wie folgt gefasst:  

„§ 13 

Aufschiebende Wirkung 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Verwaltungsakte nach diesem Gesetz und solche der Zent-
ralstelle für Sanktionsdurchsetzung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz haben keine aufschiebende 
Wirkung.“ 
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8. § 14 Absatz 2 Nummer 6 wird wie folgt gefasst:  

6. „ sonstige wirtschaftliche Ressourcen sowie Gelder.“ 

9. In § 15 Absatz 7 Satz 1 wird das Wort „Hinweise“ durch das Wort „Meldung“ ersetzt. 

10. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

(1) „ Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 zuwiderhandelt oder 

2. entgegen § 2 Absatz 2 Satz 2 eine Person in Kenntnis setzt.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  

(2) „ Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße 
bis zu dreißigtausend Euro und in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu 
zweihunderttausend Euro geahndet werden.“ 

Artikel 16 

Änderung des Kreditwesengesetzes 

Das Kreditwesengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das 
zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 25l gestrichen. 

2. Dem § 2c wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 1b und 3 sind auf die Absicht des Erwerbs, der Erhöhung, der Aufgabe oder der 
Verringerung einer bedeutenden Beteiligung an einer Finanzholding-Gesellschaft oder an einer gemischten 
Finanzholding-Gesellschaft sowie auf den unabsichtlichen Erwerb, die unabsichtliche Erhöhung, die unab-
sichtliche Aufgabe oder die unabsichtliche Verringerung einer bedeutenden Beteiligung an einer Finanzhol-
ding-Gesellschaft oder an einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft entsprechend anzuwenden, sofern 
nicht zugleich die Absicht des Erwerbs, der Erhöhung, der Aufgabe oder der Verringerung einer bedeutenden 
Beteiligung an einem Institut besteht oder unabsichtlich eine bedeutende Beteiligung an einem Institut er-
worben, erhöht, aufgegeben oder verringert wurde. Die Absätze 2 und 2a sind auch auf Inhaber einer bedeu-
tenden Beteiligung an einer Finanzholding-Gesellschaft oder an einer gemischten Finanzholding-Gesell-
schaft anzuwenden.“ 

3. § 24c Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. den Behörden des Zollfahndungsdienstes, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
nach § 4 Absatz 2 bis 4 und § 5 Absatz 2 des Zollfahndungsdienstgesetzes erforderlich ist,“. 

b) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

c) Die folgenden Nummern 7 und 8 werden angefügt: 

„7. der registerführenden Stelle des Transparenzregisters nach § 18 des Geldwäschegesetzes, soweit 
dies zur Überprüfung der Daten nach § 18 Absatz 3b des Geldwäschegesetzes erforderlich ist, 
und 

8. dem Bundesverwaltungsamt, soweit dies für die Erfüllung seiner Aufgaben nach § 25 Absatz 6 
und § 56 Absatz 5 Satz 2 des Geldwäschegesetzes erforderlich ist.“ 
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4. In § 25h Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „nach § 25l“ gestrichen. 

5. § 25l wird aufgehoben. 

6. Nach § 26 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften, die einer Pflicht zur 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes nach § 316 Absatz 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs 
unterliegen, haben den aufgestellten sowie anschließend den festgestellten Jahresabschluss und den Lagebe-
richt der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe des Satzes 2 jeweils unverzüglich 
einzureichen. Der Jahresabschluss muss mit dem Bestätigungsvermerk oder einem Vermerk über die Versa-
gung der Bestätigung versehen sein. Der Abschlussprüfer hat den Prüfungsbericht unverzüglich nach Been-
digung der Prüfung bei der Bundesanstalt und der Deutschen Bundesbank einzureichen.“ 

7. Dem § 28 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend auch für Finanzholding-Gesellschaften und gemischte 
Finanzholding-Gesellschaften, sofern die Finanzholding-Gesellschaften oder die gemischten Finanzholding-
Gesellschaften der Pflicht zur Abschlussprüfung unterliegen.“ 

8. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Bei der Prüfung von Jahresabschlüssen von Finanzholding-Gesellschaften und gemischten 
Finanzholding-Gesellschaften hat der Prüfer festzustellen, ob die Gesellschaften ihren Verpflichtungen 
nach den §§ 25h bis 25m und nach dem Geldwäschegesetz nachgekommen sind. Bei Finanzholding-
Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften, denen eine Zulassung nach § 2f Absatz 1 
erteilt wurde, ist auch zu prüfen, ob die Anforderungen nach § 2f Absatz 3 eingehalten sind. Bei Fi-
nanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften, die auf Grund des Vorlie-
gens der Voraussetzungen des § 2f Absatz 4 keiner Zulassung nach § 2f Absatz 1 bedürfen, ist auch zu 
prüfen, ob die Voraussetzungen des § 2f Absatz 4 weiterhin vorliegen.“ 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „2a“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „auch bei der Prüfung“ die Wörter „einer Finanzholding-Ge-
sellschaft oder einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft sowie“ eingefügt. 

9. In § 30 Satz 1 werden nach dem Wort „Institut“ ein Komma und die Wörter „der Finanzholding-Gesellschaft 
oder der gemischten Finanzholding-Gesellschaft“ eingefügt. 

10. In § 45c Absatz 8 werden die Wörter „, die nach § 10a als übergeordnetes Unternehmen gelten“ gestrichen. 

11. § 56 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a werden nach der Angabe „Satz 7“ ein Komma und die Wörter „jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 4 Satz 1,“ eingefügt. 

bb) In Buchstabe b werden nach der Angabe „Satz 4“ ein Komma und die Wörter „jeweils auch in 
Verbindung mit Absatz 4 Satz 1,“ eingefügt. 

b) In Nummer 2 Buchstabe a werden nach der Angabe „Satz 3“ ein Komma und die Wörter „auch in Ver-
bindung mit Absatz 4 Satz 1,“ eingefügt. 

c) In Nummer 2a werden nach der Angabe „Satz 7“ ein Komma und die Wörter „auch in Verbindung mit 
Absatz 4 Satz 1,“ eingefügt. 

d) In Nummer 3 Buchstabe a werden die Wörter „Satz 3 oder Absatz 2 Satz 1,“ durch die Wörter „Satz 3, 
jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1, oder nach § 2c Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Absatz 4 Satz 2,“ ersetzt. 
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Artikel 17 

Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes 

Das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz vom 22. April 2002 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 25 
des Gesetzes vom 8. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 272) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 16b wird folgender Absatz 5 angefügt:  

„(5) Die Kosten, die der geldwäscherechtlichen Aufsicht über die Finanzholding-Gesellschaften, die 
gemischten Finanzholding-Gesellschaften und die Versicherungs-Holdinggesellschaften zugeordnet werden 
können, sind je nach der Art der Unternehmensbeteiligung den Aufgabenbereichen Banken und sonstige 
Finanzdienstleistungen, Versicherungen oder den diesen Aufgabenbereichen gemeinsam zuzurechnenden 
Kosten zuzuordnen.“ 

2. Nach § 16e Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Kosten der geldwäscherechtlichen Aufsicht über die Finanzholding-Gesellschaften sind der Gruppe 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute nach Satz 1 Nummer 1 zuzuordnen.“ 

3. Dem § 23 wird folgender Absatz 14 angefügt: 

„(14) § 16b Absatz 5 und § 16e Absatz 1 Satz 1 in der ab dem 1. Januar 2025 geltenden Fassung sind 
erstmals auf die Umlageerhebung für das Umlagejahr 2025 anzuwenden.“ 

Artikel 18 

Änderung des Geldwäschegesetzes 

Das Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 311) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  

a) Nach der Angabe zu § 18 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 18a Bestätigung vertretungsberechtigter Personen“. 

b) Nach der Angabe zu § 26a werden die folgenden Angaben eingefügt: 

„Abschnitt 4a Immobilientransaktionsregister 

§ 26b Einrichtung und Zweck 

§ 26c Inhalt des Immobilientransaktionsregisters und Übermittlung der Daten 

§ 26d Auskunft aus dem Immobilientransaktionsregister 

§ 26e Datenverarbeitung 

§ 26f Verordnungsermächtigungen 

§ 26g Übertragung der Führung des Immobilientransaktionsregisters; Verordnungsermächtigung“. 

c) Nach der Angabe zu § 28 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 28a Unterrichtung des Deutschen Bundestages“. 
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d) Nach der Angabe zu § 50 werden folgende Angaben eingefügt: 

„§ 50a Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht 

§ 50b Unterstützung der Aufsichtsbehörden bei Aufsichtsmaßnahmen 

§ 50c Koordinierende Stellen von Bund und Ländern“. 

e) Die Angaben zu den §§ 51 und 51a werden wie folgt gefasst:  

„§ 51 Aufsicht; Verordnungsermächtigung 

§ 51a Verarbeitung personenbezogener Daten“. 

f) Die Angabe zu § 56 wird wie folgt gefasst: 

„§ 56 Bußgeldvorschriften, Verordnungsermächtigung“. 

2. In § 1 Absatz 24 Satz 2 werden nach den Wörtern „tätig sind,“ die Wörter „und Unternehmen, die nach § 2 
Absatz 6 Nummer 5 des Kreditwesengesetzes nicht als Finanzdienstleistungsinstitute gelten“ eingefügt. 

3. § 2 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt: 

„2a. Finanzholding-Gesellschaften im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 20 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2021 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1; L 208 vom 2.8.2013, 
S. 68; L 321 vom 30.11.2013, S. 6; L 193 vom 21.7.2015, S. 166; L 20 vom 25.1.2017, S. 3; 
L 92 vom 30.3.2023, S. 29), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2022/2036 (ABl. L 275 
vom 25.10.2022, S. 1; L 277 vom 27.10.2022, S. 316) geändert worden ist, sowie gemischte 
Finanzholding-Gesellschaften im Sinne des Artikels 2 Nummer 15 der Richtlinie 
2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die 
zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpa-
pierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 
79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der 
Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 
35 vom 11.2.2003, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2019/2034 (ABl. L 314 vom 
5.12.2019, S. 64; L 405 vom 2.12.2020, S. 84; L 214 vom 17.6.2021, S. 74) geändert worden 
ist.“ 

bb) In Nummer 6 wird nach den Wörtern „Nummern 1 bis 5, 7,“ die Angabe „7a,“ eingefügt. 

cc) Nach Nummer 7 werden die folgenden Nummern 7a bis 7c eingefügt: 

„7a. Versicherungs-Holdinggesellschaften nach Artikel 212 Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betref-
fend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit (Sol-
vabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1), 

7b. Unternehmen gemäß § 293 Absatz 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes und  

7c. Unternehmen, die einen beherrschenden Einfluss auf ein Versicherungsunternehmen im 
Sinne dieser Vorschrift oder auf einen Pensionsfonds im Sinne von § 236 Absatz 1 Satz 1 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes tatsächlich ausüben,“. 

b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:  

„Die erhobenen Angaben und eingeholten Informationen sind nach § 8 aufzuzeichnen und aufzubewah-
ren.“ 
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4. § 3a wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Aufsichtsbehörden erstellen die für den risikobasierten Ansatz bei der Überwachung der Einhal-
tung von Pflichten nach diesem Gesetz erforderlichen aufsichtsrechtlichen Analysen für ihren Zustän-
digkeitsbereich.“ 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Für die strategische Ausrichtung des risikobasierten Ansatzes im Sinne des Absatzes 1 sowie 
für die Koordinierung der nationalen Risikoanalyse und die Mitwirkung der zuständigen Behörden des 
Bundes sowie der Länder nach Absatz 2 Satz 1 ist der ressortübergreifende Steuerungskreis zuständig. 
Der ressortübergreifende Steuerungskreis setzt sich aus den zuständigen Bundesressorts und zuständi-
gen Bundesbehörden sowie aus Vertretern der Koordinierenden Stellen der Länder nach § 50c zusam-
men.“  

5. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „, 7“ durch die Angabe „bis 7c“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Geldwäschebeauftragten“ die Wörter „sowie einen Stell-
vertreter“ eingefügt. 

6. In § 8 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „hat,“ die Wörter „oder, wenn diese nicht erkennbar ist, der 
ausstellende Staat“ eingefügt. 

7. Dem § 12 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:  

„Die Sätze 1 bis 4 gelten auch im Fall des § 11 Absatz 2.“ 

8. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 werden die folgenden Absätze 3a und 3b eingefügt: 

„(3a) Die registerführende Stelle kann bei berechtigtem Zweifel an der Vertretungsberechtigung 
von der Person, die eine Mitteilung nach den §§ 20 oder 21 vornimmt, geeignete Nachweise für die 
Vertretungsberechtigung verlangen. 

(3b) Die registerführende Stelle ist berechtigt, zur Überprüfung der in den Mitteilungen enthalte-
nen Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten Auskünfte aus öffentlich zugänglichen Registern und 
Verzeichnissen einzuholen. Gleiches gilt für 

1. das Abrufverfahren nach § 24c des Kreditwesengesetzes, 

2. für den Abruf von Daten aus dem Melderegister und 

3. die Einsicht in die Stiftungsverzeichnisse der Länder. 

Die registerführende Stelle darf aus diesen Auskünften nur die Angaben zur Vereinigung und die An-
gaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach § 19 Absatz 1 zu den im Transparenzregister eingetragenen 
Vereinigungen speichern. Die registerführende Stelle ist berechtigt, zur risikobasierten und stichpro-
benartigen Überprüfung von bestehenden Eintragungen nach § 20 Absatz 1 sowie nach § 21 Absatz 1 
und 2 Auskünfte nach Satz 1 einzuholen. Die Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald die Überprü-
fung abgeschlossen ist. Für Abrufe nach den Sätzen 1 und 2 ist die registerführende Stelle von Gebühren 
befreit.“ 

b) Der bisherige Absatz 3a wird Absatz 3c. 
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9. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt: 

„§ 18a  

Bestätigung vertretungsberechtigter Personen 

(1) Die registerführende Stelle kann auf Antrag von Vereinigungen nach § 20 und von Rechtsgestal-
tungen nach § 21 bestätigen, dass diese gegenüber der registerführenden Stelle durch eine bestimmte natür-
liche Person vertreten werden. Hierfür hat diese Person der registerführenden Stelle nachzuweisen, auf wel-
cher Grundlage sie zur Vertretung der Vereinigung oder der Rechtsgestaltung berechtigt ist. Die registerfüh-
rende Stelle prüft die Identität und die Vertretungsberechtigung anhand der vorgelegten Nachweise. Bestätigt 
die registerführende Stelle die Vertretungsbefugnis einer Person, so können für die Vereinigung oder die 
Rechtsgestaltungen Mitteilungen nach den §§ 20 und 21 nur noch durch diese Person vorgenommen werden.  

(2) Die Bestätigung der Vertretungsberechtigung ist nur nach vorheriger Online-Registrierung des 
Nutzers möglich. Die notwendigen Nachweise und die Identitätsprüfung müssen elektronisch nach den Vor-
gaben der registerführenden Stelle erfolgen. 

(3) Auf Registerauszügen ist sichtbar zu vermerken, dass die Mitteilung der wirtschaftlich Berechtig-
ten durch eine Person, deren Vertretungsberechtigung nach Absatz 1 bestätigt wurde, erfolgt ist. 

(4) Eine Person kann stets Einsicht nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in die Eintragung für eine 
Vereinigung nehmen, für die sie als vertretungsberechtigte Person nach Absatz 1 geführt wird. § 23 Absatz 1 
Satz 4 und Absatz 2 sind nicht anzuwenden. 

(5) Sofern für eine Vereinigung nach § 20 oder eine Rechtsgestaltung nach § 21 durch die registerfüh-
rende Stelle eine Person, deren Vertretungsberechtigung nach Absatz 1 bestätigt wurde, geführt wird, erfolgt 
die Kommunikation der registerführenden Stelle im Rahmen von Unstimmigkeitsmeldungen nach § 23a mit 
dieser Person elektronisch nach den Vorgaben der registerführenden Stelle über die Webseite des Transpa-
renzregisters.“ 

10. In § 19 Absatz 1 Nummer 2 werden nach dem Wort „Geburtsdatum“ die Wörter „und -ort“ eingefügt. 

11. Dem § 19b Absatz 3 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Zur Vervollständigung unvollständiger oder fehlerhafter Informationen nach Absatz 1 Satz 1 ist die regis-
terführende Stelle zur Einsicht in das Grundbuch berechtigt. Die Einrichtung eines automatisierten Verfah-
rens nach § 133 der Grundbuchordnung ist zulässig. Für die Grundbucheinsicht nach den Sätzen 3 und 4 ist 
die registerführende Stelle von der Zahlung der Gebühren befreit.“ 

12. Dem § 20 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Ergänzend zu den Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach Satz 1 können der registerführenden 
Stelle, nach deren Vorgaben, im Rahmen der elektronischen Übermittlung auch Eigentums- und Kontroll-
strukturübersichten mitgeteilt werden.“ 

13. Dem § 21 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Ergänzend zu den Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach Satz 1 können der registerführenden 
Stelle, nach deren Vorgaben, im Rahmen der elektronischen Übermittlung auch Eigentums- und Kontroll-
strukturübersichten mitgeteilt werden.“ 

14. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „§ 20 Absatz 1 Satz 1“ durch die Angabe „§ 20 Absatz 1“ ersetzt. 
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bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 übermittelt die registerführende Stelle neben den 
Angaben nach § 19 Absatz 1 auch die Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten nach § 20 Ab-
satz 1 Satz 6, § 21 Absatz 1 Satz 4 und § 23a Absatz 3a, soweit diese vorhanden sind.“ 

cc) In Satz 5 wird nach der Angabe „und 7“ die Angabe „bis 7c“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 4 wird nach der Angabe „und 7“ die Angabe „bis 7c“ eingefügt. 

15. § 23a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt und werden nach dem Wort „Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen“ die Wörter „sowie die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung“ ein-
gefügt. 

b) In Absatz 5 Satz 4 werden nach dem Wort „Unstimmigkeit“ die Wörter „zum aktuellen Zeitpunkt“ ein-
gefügt. 

c) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 

„Kann die Prüfung der Unstimmigkeitsmeldung durch die Behörde nach § 56 Absatz 5 Satz 2 nicht 
abgeschlossen werden, weil die betroffene Vereinigung nach § 20 oder die Rechtsgestaltung nach § 21 
die zur Aufklärung erforderlichen Informationen oder Unterlagen trotz Aufforderung nicht fristgerecht 
vorlegt, wird dies bis zur Aufklärung der Unstimmigkeit auf dem Registerauszug vermerkt. Dasselbe 
gilt, wenn die Aufforderung zur Mitwirkung der Vereinigung nicht zugestellt werden kann.“ 

d) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

„(7) Die registerführende Stelle kann abweichend von Absatz 3 Satz 1 ein Verfahren zur Prüfung 
einer Unstimmigkeit nach dieser Vorschrift einleiten, wenn  

1. Hinweise auf Unstimmigkeiten eingehen von anderen als den in Absatz 1 genannten Stellen und 
die hinweisgebende Person ein berechtigtes Interesse an der Aufklärung der Unstimmigkeit gel-
tend macht oder 

2. die registerführende Stelle eigene Erkenntnisse über Unstimmigkeiten hat. 

Absatz 5 Satz 1 bis 3 ist in diesen Fällen nicht anzuwenden.“ 

16. In § 24 Absatz 2a wird jeweils die Angabe „§ 23 Absatz 6“ durch die Angabe „§ 23 Absatz 8“ ersetzt. 

17. § 26 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 23 Absatz 1 und 2 sowie 4 gilt entsprechend.“ 

18. § 26a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:  

„6. die Behörden des Zollfahndungsdienstes, soweit dies im Einzelfall zur Erfüllung ihrer ge-
setzlichen Aufgaben nach § 4 Absatz 2 bis 4, § 5 Absatz 2 des Zollfahndungsdienstgesetzes 
erforderlich ist,“. 

bb) In Nummer 9 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und das Wort „und“ ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 10 wird angefügt: 

„10. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, soweit dies im Einzelfall zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist.“ 

b) In Absatz 2 Nummer 1 werden vor dem Wort „„Wohnort““ das Wort „„Geburtsort““ und ein Komma 
eingefügt. 
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19. Nach § 26a wird folgender Abschnitt 4a eingefügt: 

„Abschnitt 4a 

Immobilientransaktionsregister 

§ 26b 

Einrichtung und Zweck 

(1) Es wird ein elektronisches Immobilientransaktionsregister eingerichtet. 

(2) Das Immobilientransaktionsregister wird als hoheitliche Aufgabe des Bundes im Zuständigkeits-
bereich des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität elektronisch geführt. Registerführende 
Stelle ist das Bundesamt, soweit nicht von einer Übertragung nach § 26g Gebrauch gemacht wird. Daten, die 
im Immobilientransaktionsregister gespeichert sind, werden als chronologische Datensammlung angelegt. 

(3) Das Immobilientransaktionsregister dient der Verhütung und Verfolgung der Geldwäsche, der 
strafrechtlichen Einziehung bei den in Satz 2 genannten Straftaten sowie der Sanktionsdurchsetzung nach 
dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Straftaten im Sinne des Satzes 1 sind: 

1. aus dem Strafgesetzbuch: 

a) Terrorismusfinanzierung nach § 89c Absatz 1 bis 4, 

b) Straftaten gegen die öffentliche Ordnung nach § 127 Absatz 3 und 4 sowie nach den §§ 129 bis 
129b, 

c) Geld- und Wertzeichenfälschung nach § 146 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 151, jeweils auch 
in Verbindung mit § 152, sowie nach § 152a Absatz 3 und § 152b Absatz 2, 

d) Zuhälterei nach § 181a Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, 

e) Verbreitung kinder- und jugendpornographischer Inhalte nach § 184b Absatz 2 und § 184c Ab-
satz 2, 

f) Straftaten gegen die persönliche Freiheit nach § 232 Absatz 3 Nummer 3, § 232a Absatz 4 in Ver-
bindung mit § 232 Absatz 3 Nummer 3, § 232b in Verbindung mit § 232a Absatz 4 und § 232 Ab-
satz 3 Nummer 3, § 233 Absatz 2 Nummer 4 sowie § 233a Absatz 3 in Verbindung mit § 233 Ab-
satz 2 Nummer 4 und § 232 Absatz 3 Nummer 3, 

g) Bandenhehlerei und gewerbsmäßige Bandenhehlerei nach § 260 Absatz 1 Nummer 2 und § 260a, 

h) Geldwäsche nach § 261, 

i) Betrug und Computerbetrug unter den in § 263 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1, 2 und 5 genannten 
Voraussetzungen sowie im Fall des § 263 Absatz 5, jeweils auch in Verbindung mit § 263a Ab-
satz 2, 

j) Subventionsbetrug unter den in § 264 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 genannten Voraussetzungen so-
wie im Fall des § 264 Absatz 3 in Verbindung mit § 263 Absatz 5, 

k) Sportwettbetrug und Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben unter den in § 265e Satz 2 
genannten Voraussetzungen, 

l) Untreue nach § 266 unter den in § 266 Absatz 2 in Verbindung mit § 263 Absatz 3 Satz 2 Num-
mer 1, 2 und 5 genannten Voraussetzungen, 

m) Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt unter den in § 266a Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 
genannten Voraussetzungen, 
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n) Straftaten der Urkundenfälschung unter den in § 267 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 genannten Vo-
raussetzungen und im Fall des § 267 Absatz 4, jeweils auch in Verbindung mit § 268 Absatz 5 
oder § 269 Absatz 3, 

2. aus der Abgabenordnung: 

a) Steuerhinterziehung unter den in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 genannten Voraussetzungen, 
sofern der Täter als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von Taten 
nach § 370 Absatz 1 verbunden hat, oder unter den in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 genannten 
Voraussetzungen, 

b) gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger Schmuggel nach § 373, 

c) Steuerhehlerei im Fall des § 374 Absatz 2, 

3. aus dem Asylgesetz: 

a) Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84 Absatz 3, 

b) gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84a, 

4. aus dem Aufenthaltsgesetz: 

a) Einschleusen von Ausländern nach § 96 Absatz 2 Nummer 1 und 2, 

b) Einschleusen mit Todesfolge und gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen nach § 97, 

5. vorsätzliche Straftaten nach den §§ 17 und 18 des Außenwirtschaftsgesetzes, 

6. vorsätzliche Straftaten nach § 16 des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes, 

7. aus dem Betäubungsmittelgesetz: 

a) Straftaten nach einer in § 29 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 in Bezug genommenen Vorschrift unter 
den dort genannten Voraussetzungen, 

b) Straftaten nach den §§ 29a, 30 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 sowie nach den §§ 30a und 30b, 

8. Straftaten nach § 19 Absatz 1 unter den in § 19 Absatz 3 Satz 2 genannten Voraussetzungen des Grund-
stoffüberwachungsgesetzes, 

9. Straftaten nach § 4 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes, 

10. aus dem Waffengesetz: 

a) Straftaten nach § 51 unter den in § 51 Absatz 2 Satz 2 genannten Voraussetzungen, 

b) Straftaten nach § 52 Absatz 1 Nummer 1 unter den in § 52 Absatz 5 Satz 2 genannten Vorausset-
zungen. 

§ 26c 

Inhalt des Immobilientransaktionsregisters und Übermittlung der Daten 

(1) In das Immobilientransaktionsregister werden Daten aufgenommen zu Rechtsvorgängen, die nach 
§ 18 Absatz 1 und 2 des Grunderwerbsteuergesetzes durch die Gerichte, Behörden und Notare anzuzeigen 
sind und bei denen der bezahlte oder noch zu bezahlende Kaufpreis mehr als 20 000 Euro beträgt. Im Ein-
zelnen werden in das Immobilientransaktionsregister aufgenommen: 

1. soweit die folgenden Daten von der anzeigepflichtigen Stelle nach dem Grunderwerbsteuergesetz oder 
anderen Vorschriften dieses Gesetzes zu erheben sind: 

a) Angaben nach § 20 des Grunderwerbsteuergesetzes mit Ausnahme der Identifikationsnummer 
nach § 139b der Abgabenordnung, 

b) der Geburtsort des an der Immobilientransaktion beteiligten Veräußerers und Erwerbers sowie 
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c) Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort und Staatsangehörigkeit einer für den Ver-
äußerer oder Erwerber auftretenden natürlichen Person und 

2. die einheitliche und kontinuierliche Rechtseinheitsnummer, sofern es sich bei einer an der Immobilien-
transaktion beteiligten Partei um eine Vereinigung nach § 20 Absatz 1 Satz 1 oder um eine der Rechts-
gestaltungen nach § 21 handelt. 

(2) Die Übermittlung der Daten nach Absatz 1 erfolgt über eine elektronische Schnittstelle durch die 
nach § 18 Absatz 1 Satz 1 des Grunderwerbsteuergesetzes zuständigen Gerichte, Behörden und Notare an 
die registerführende Stelle. Nähere Einzelheiten zur Schnittstelle und zu dem zu verwendenden Datenformat 
bestimmt die Rechtsverordnung nach § 26f Absatz 1. 

(3) Sofern die Rechtsverordnung nach § 26f dies vorsieht, übermittelt das Grundbuchamt oder die für 
die Führung der Liegenschaftskataster zuständige Behörde unverzüglich nach Eintragung eines Eigentümers 
im Grundbuch die Angaben zur Eintragung an die registerführende Stelle. Die Übermittlung erfolgt in einem 
strukturierten Datenformat auf Basis bereits verfügbarer strukturierter Daten. Die registerführende Stelle hat 
übermittelte Daten, die nicht in den Anwendungsbereich von Absatz 1 Satz 1 fallen, unverzüglich zu löschen. 

(4) Zur Vervollständigung unvollständiger oder fehlerhafter übermittelter Daten nach den Absätzen 1 
und 3 ist die registerführende Stelle zur Einsicht in das Grundbuch berechtigt. Die Einrichtung eines auto-
matisierten Verfahrens nach § 133 der Grundbuchordnung ist zulässig. Für die Grundbucheinsicht ist die 
registerführende Stelle von der Zahlung der Gebühren befreit. 

§ 26d 

Auskunft aus dem Immobilientransaktionsregister 

(1) Die registerführende Stelle erteilt auf Ersuchen Auskunft aus dem Immobilientransaktionsregister, 
auch zu personenbezogenen Daten, an folgende öffentliche Stellen: 

1. die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, 

2. die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, 

3. die Strafverfolgungsbehörden, 

4. die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, 

5. den Bundesnachrichtendienst sowie 

6. die Gerichte. 

Die Auskunft darf nur ersucht werden, wenn sie für die Zwecke nach § 26 Absatz 3 oder zur Aufgabenerfül-
lung der ersuchenden Behörden erforderlich ist und 

1. eine hinreichend konkretisierte Gefahr im Bereich der in § 26b Absatz 3 genannten Fälle oder zu-
reichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Begehung einer Straftat nach § 261 des Strafgesetzbuchs 
vorliegen oder  

2. die Daten von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zur Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben nach § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 nach Maßgabe des § 31 Absatz 5a abgerufen werden und 
tatsächliche Anhaltspunkte für einen Bezug zu Immobilientransaktionen vorliegen, oder 

3. zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Begehung einer Straftat nach § 26b Absatz 3 Satz 2 vor-
liegen und Sicherungsmaßnahmen mit Immobilienbezug in Betracht kommen. 

Abrufe aus dem Immobilientransaktionsregister zu anderen Zwecken sind unzulässig. 

(2) Die von der registerführenden Stelle bereitgehaltenen Daten werden von der ersuchenden öffent-
lichen Stelle nach Absatz 1 Satz 1 im automatisierten Verfahren abgerufen. Die registerführende Stelle rich-



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 59 – Drucksache 20/9648 
 
 

tet für den Abruf nach Satz 1 einen nach den Vorgaben der registerführenden Stelle ausgestalteten automa-
tisierten Zugriff auf die im Immobilientransaktionsregister gespeicherten Daten ein, der die Suche nach Im-
mobilientransaktionsdaten über die folgenden Angaben erlaubt: 

1. Name und Vorname sowie zusätzlich Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort oder Staatsangehörigkeit  

a) des Veräußerers,  

b) des Erwerbers,  

c) der für den Veräußerer oder Erwerber auftretenden Person oder 

d) eines vom Veräußerer oder Erwerber abweichenden wirtschaftlich Berechtigten oder 

2. Straße, Hausnummer und Grundbuchbezirk der veräußerten Immobilie. 

Die registerführende Stelle kann Ausnahmen vom automatisierten Abruf nach Satz 1 zulassen, sofern die 
hierfür erforderlichen technischen Voraussetzungen auf Seiten der abrufenden öffentlichen Stelle nicht ge-
geben sind. 

(3) Bei der Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens hat die ersuchende öffentliche Stelle 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verord-
nung (EU) 2016/679 sicherzustellen, dass 

1. Daten nur durch hierzu befugte Personen abgerufen werden können und 

2. nur die Daten abgerufen werden, die für ihre Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 

Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen automatisierten Abrufs trägt die abrufende Stelle. Die 
registerführende Stelle überprüft die Zulässigkeit des Abrufs nur, wenn dazu Anlass besteht. 

(4) Die registerführende Stelle übermittelt die Datensätze der Zentralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen. Die Übermittlung erfolgt im automatisierten Verfahren. 

(5) Die nach Absatz 2 Satz 1 zu übermittelnden Daten werden um Angaben zu abweichenden wirt-
schaftlich Berechtigten nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe d ergänzt. Die ergänzten Angaben kön-
nen über eine Schnittstelle zwischen dem Immobilientransaktionsregister und dem Transparenzregister 
durch die registerführende Stelle des Immobilientransaktionsregisters automatisiert abgerufen werden. Zur 
Ermöglichung der Suche nach abweichenden wirtschaftlich Berechtigten nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
Buchstabe d wird eine Schnittstelle zwischen dem Transparenzregister und dem Immobilientransaktionsre-
gister erstellt. Die technische Umsetzung erfolgt durch die registerführende Stelle des Transparenzregisters 
in Abstimmung mit der registerführenden Stelle des Immobilientransaktionsregisters. Die nach Satz 1 er-
gänzten Angaben enthalten die abweichend wirtschaftlich Berechtigten vom Zeitpunkt des Abschlusses der 
Immobilientransaktion bis zum Zeitpunkt des Auskunftsersuchens durch die abrufberechtigten öffentlichen 
Stellen. 

§ 26e 

Datenverarbeitung 

(1) Die registerführende Stelle kann personenbezogene Daten verarbeiten 

1. zur Übermittlung der Daten nach § 26c, 

2. zur Erteilung der Auskunft nach § 26d sowie 

3. zur Pflege des Immobilientransaktionsregisters. 

Die registerführende Stelle nimmt keinen eigenständigen Datenabruf vor, es sei denn, dies dient der Auf-
rechterhaltung und Pflege des Registerbetriebs. 
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(2) Der Datensatz nach § 26c ist nach Ablauf des zehnten Kalenderjahres nach Aufnahme in das Im-
mobilientransaktionsregister auf die im Grundbuch enthaltenen Daten zu reduzieren. Die über das Grund-
buch hinausgehenden Daten sind nach Ablauf der Frist nach Satz 1 unverzüglich zu löschen. 

(3) Registerabrufe nach § 26d sind von der registerführenden Stelle zu Zwecken der Datenschutzkon-
trolle zu protokollieren. Das Protokoll eines Registerabrufs nach § 26d ist für einen Zeitraum von fünf Jah-
ren, gerechnet ab dem Tag des Abrufs, zu speichern. 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen führt die Rechts- und Fachaufsicht über die registerführende 
Stelle. 

§ 26f 

Verordnungsermächtigungen 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium der Justiz durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die näheren 
Bestimmungen zu treffen über 

1. die Einrichtung und Führung des Immobilientransaktionsregisters, 

2. die Übermittlung von Daten durch das Grundbuchamt oder durch die für die Führung der Liegenschafts-
kataster zuständige Behörde, 

3. die Datenspeicherung, 

4. die Auskunft aus dem Immobilientransaktionsregister und den automatisierten Datenabgleich mit dem 
Immobilientransaktionsregister, einschließlich der Protokollierung von Registerabrufen, 

5. die Änderung und Löschung von Eintragungen in das Immobilientransaktionsregister und 

6. die Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium der Justiz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere Bestimmungen zu treffen 
über die Übermittlung der Angaben des Auszugs aus dem Grundbuch nach § 26c Absatz 3. 

§ 26g 

Übertragung der Führung des Immobilientransaktionsregisters; Verordnungsermächtigung 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, eine juristische Person des Privatrechts mit den Aufgaben der register-
führenden Stelle und mit den hierfür erforderlichen Befugnissen zu beleihen. 

(2) Eine juristische Person des Privatrechts darf nur beliehen werden, wenn sie die Gewähr für die 
ordnungsgemäße Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben, insbesondere für den langfristigen und sicheren 
Betrieb des Immobilientransaktionsregisters, bietet. Sie bietet die notwendige Gewähr, wenn 

1. die natürlichen Personen, die nach Gesetz, nach dem Gesellschaftsvertrag oder nach der Satzung die 
Geschäftsführung und Vertretung ausüben, zuverlässig und fachlich geeignet sind, 

2. sie grundlegende Erfahrungen mit der Zugänglichmachung von registerrechtlichen Informationen hat, 

3. sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Organisation sowie die technische und finanzielle 
Ausstattung hat und 

4. sie sicherstellt, dass sie die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten einhält. 

(3) Die Dauer der Beleihung ist zu befristen. Sie soll fünf Jahre nicht unterschreiten. Die Möglichkeit, 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes die Beleihung vor Ablauf der Frist zu beenden, ist vorzusehen. Haben 
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die Voraussetzungen für die Beleihung nicht vorgelegen oder sind sie nachträglich entfallen, soll die Belei-
hung jederzeit beendet werden können. Es ist sicherzustellen, dass mit Beendigung der Beleihung dem Bun-
desministerium der Finanzen oder einer von ihm bestimmten Stelle 

1. alle für den ordnungsgemäßen Weiterbetrieb des Immobilientransaktionsregisters erforderlichen Soft-
wareprogramme und Daten unverzüglich zur Verfügung gestellt werden und 

2. die Rechte an diesen Softwareprogrammen übertragen werden. 

(4) Der Beliehene untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesamtes zur Bekämpfung von 
Finanzkriminalität. Das Bundesamt kann sich zur Wahrnehmung seiner Aufsichtstätigkeit jederzeit über die 
Angelegenheiten des Beliehenen informieren, insbesondere durch Einholung von Auskünften und Berichten 
sowie durch das Verlangen nach Vorlage von Aufzeichnungen aller Art. Es kann rechtswidrige Maßnahmen 
beanstanden sowie entsprechende Abhilfe verlangen. Der Beliehene ist verpflichtet, den Weisungen des 
Bundesamtes nachzukommen. Dieses kann, wenn der Beliehene den Weisungen nicht oder nicht fristgerecht 
nachkommt, die erforderlichen Maßnahmen an Stelle und auf Kosten des Beliehenen selbst durchführen oder 
durch einen anderen durchführen lassen. Die Bediensteten und sonstigen Beauftragten des Bundesamtes sind 
befugt, zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Betriebsstätten sowie Geschäfts- und Betriebsräume des Belie-
henen zu betreten, zu besichtigen und zu prüfen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
Gegenstände oder geschäftliche Unterlagen können im erforderlichen Umfang eingesehen und in Verwah-
rung genommen werden. 

(5) Dem Beliehenen werden die mit der Einrichtung, der Inbetriebnahme sowie der dauerhaften Füh-
rung und Nutzung des Immobilientransaktionsregisters verbundenen Aufwendungen durch den Bund erstat-
tet. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, soweit nur einzelne Aufgaben und Funktionen der regis-
terführenden Stelle auf einen Dritten übertragen werden. Die registerführende Stelle ist befugt, ihr vorlie-
gende Unterlagen und Daten, auch soweit darin personenbezogene Daten oder Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse enthalten sind, an den beauftragten Dritten zu übermitteln, soweit dies für die Durchführung der 
übertragenen Aufgaben und Funktionen erforderlich ist. Satz 2 gilt entsprechend für die Übermittlung von 
Unterlagen und Daten durch den beauftragten Dritten an die registerführende Stelle. 

(7) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium der Justiz durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, der Bundes-
notarkammer die Aufgaben der registerführenden Stelle zu übertragen. Absatz 5 gilt entsprechend. Das Re-
gister wird in diesem Fall im Verantwortungsbereich der Bundesnotarkammer geführt. Die Bundesnotar-
kammer unterliegt als registerführende Stelle der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums der Justiz nach 
§ 77 Absatz 2 der Bundesnotarordnung.“ 

20. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Informationen“ ein Komma und die Wörter „einschließlich 
solcher aus allgemein zugänglichen Quellen“ eingefügt. 

bb) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Aufsichtsbehörden“ ein Komma und die Wörter „der Zent-
ralstelle für Geldwäscheaufsicht und den Koordinierenden Stellen der Länder“ eingefügt. 

b) Absatz 1a wird wie folgt gefasst:  

„(1a) Bei Erfüllung der ihr nach Absatz 1 Satz 1 übertragenen Aufgabe wirkt die Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen auch mit an der Feststellung von 

1. Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen bestimmter Personen oder rechtsfähiger Personengesell-
schaften, die aufgrund eines im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder der Europäi-
schen Union veröffentlichten unmittelbar geltenden Rechtsaktes der Europäischen Gemeinschaf-
ten oder der Europäischen Union, die der Durchführung einer vom Rat der Europäischen Union 
im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beschlossenen wirtschaftlichen Sank-
tionsmaßnahme dient, einer Verfügungsbeschränkung unterliegen, und 
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2. Transaktionen, die im Zusammenhang mit der rechtswidrigen Verbreitung von Massenvernich-
tungs- und Kriegswaffen stehen.  

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

21. In § 30 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Verpflichteten“ die Wörter „oder sonstige Informationen, 
einschließlich solcher aus allgemein zugänglichen Quellen,“ eingefügt. 

22. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5a wird wie folgt gefasst: 

„(5a) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen darf zur Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben nach § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 die in ihrem Informationssystem gespeicherten, personenbe-
zogenen Daten mit den in dem Immobilientransaktionsregister enthaltenen personenbezogenen Daten 
automatisiert abgleichen, soweit aufgrund der Analyse einer Meldung, einer Mitteilung oder einer In-
formation nach § 30 Absatz 1 diese Daten für die weitere Analyse erforderlich sind. Wird im Zuge des 
Abgleichs nach Satz 1 eine Übereinstimmung übermittelter Daten mit im Immobilientransaktionsregis-
ter gespeicherten Daten festgestellt, so erhält die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
automatisiert die Information über das Vorliegen eines Treffers und ist berechtigt, die dazu in dem 
Register vorhandenen Daten automatisiert abzurufen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass die übermittelten Daten einen Zusammenhang mit einem nach § 18 Absatz 1 und 2 des Grunder-
werbsteuergesetzes anzuzeigenden Vorgang aufweisen.“ 

b) In Absatz 6 Satz 3 wird das Wort „Finanztransaktionen“ durch das Wort „Finanztransaktionsuntersu-
chungen“ ersetzt. 

23. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Meldungen nach § 43 Absatz 1 oder § 44 sind von der Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen unverzüglich zu übermitteln an 

1. das Bundesamt für Verfassungsschutz, 

2. die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung oder 

3. das Ermittlungszentrum Geldwäsche im Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, 

soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Übermittlung dieser Informationen für die 
Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Behörde oder Organisationseinheit erforderlich ist.“ 

b) In Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und die Wörter „der Zentral-
stelle für Geldwäscheaufsicht und der Koordinierenden Stellen der Länder.“ ersetzt. 

c) Nach Absatz 3b wird folgender Absatz 3c eingefügt: 

„(3c) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen übermittelt darüber hinaus von Amts 
wegen oder auf Ersuchen unverzüglich Daten aus Finanzinformationen und Finanzanalysen, auch, 
wenn sie personenbezogene Daten enthalten, an die zuständigen inländischen öffentlichen Stellen, so-
weit dies für die Verhinderung, Aufdeckung und Unterstützung bei der Bekämpfung der Verbreitung 
von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen erforderlich ist.“ 

d) Nach Absatz 4 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:   

„Satz 1 gilt auch für den Bundesnachrichtendienst, soweit tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass 
der Abruf für die Erfüllung seiner Aufgaben in diesen Fällen erforderlich ist.“ 

24. In § 33 Absatz 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Geldwäsche“ ein Komma eingefügt und werden die Wörter 
„und von Terrorismusfinanzierung“ durch die Wörter „Terrorismusfinanzierung, der Finanzierung der 
rechtswidrigen Verbreitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen und der Umgehung einer durch den 
Rat der Europäischen Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beschlossenen 
wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahme“ ersetzt. 
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25. In § 34 Absatz 1 wird nach den Wörtern „Vortaten der Geldwäsche“ ein Komma eingefügt und werden die 

Wörter „sowie von Terrorismusfinanzierung“ durch die Wörter „Terrorismusfinanzierung, der Finanzierung 
der rechtswidrigen Verbreitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen und der Umgehung einer durch 
den Rat der Europäischen Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beschlossenen 
wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen“ ersetzt. 

26. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird nach den Wörtern „Bekämpfung von Geldwäsche“ ein Komma ein-
gefügt und werden die Wörter „von Vortaten der Geldwäsche oder von Terrorismusfinanzierung“ durch 
die Wörter „von Vortaten der Geldwäsche, von Terrorismusfinanzierung, Finanzierung der rechtswid-
rigen Verbreitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen und der Umgehung einer durch den Rat 
der Europäischen Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beschlossenen 
wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird nach dem Wort „Geldwäsche“ ein Komma eingefügt und werden die Wörter 
„oder Terrorismusfinanzierung“ durch die Wörter „Terrorismusfinanzierung, Finanzierung der rechts-
widrigen Verbreitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen und der Umgehung einer durch den 
Rat der Europäischen Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beschlosse-
nen wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen“ ersetzt. 

27. § 39 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „so kann“ die Wörter „die Generalzolldirektion“ durch die Wörter 
„das Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „unterrichtet“ die Wörter „die Generalzolldirektion“ durch die Wörter 
„das Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“ ersetzt.  

28. In § 40 Absatz 1 werden nach den Wörtern „Straftat nach“ die Wörter „§ 17 Absatz 1 oder“ und nach dem 
Wort „Außenwirtschaftsgesetzes“ ein Komma und die Wörter „§ 80 der Außenwirtschaftsverordnung oder 
nach dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen“ eingefügt. 

29. In § 42 Absatz 1 werden vor den Wörtern „die Erhebung“ die Wörter „die Einleitung des Strafverfahrens,“ 
eingefügt. 

30. In § 43 Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „strafbaren Handlung stammt, die eine Vortat der Geldwä-
sche darstellen“ durch die Wörter „rechtswidrigen Tat im Sinne des § 261 des Strafgesetzbuches stammen“ 
ersetzt. 

31. In § 47 Absatz 2 Nummer 5 wird nach der Angabe „7,“ die Angabe „7a, 7b, 7c,“ eingefügt. 

32. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 1 wird folgender Buchstabe j angefügt: 

„j) Finanzholding-Gesellschaften, gemischte Finanzholding-Gesellschaften, Versicherungs-Hol-
dinggesellschaften und sonstige Unternehmen gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 7b und 7c,“. 

b) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:  

„5. für Notare nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 

a) der jeweilige Präsident des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk der Notar seinen Sitz hat 
(§ 92 Absatz 1 Nummer 2 der Bundesnotarordnung); die Landesjustizverwaltung kann be-
stimmen, dass der Präsident des Landgerichts, in dessen Bezirk der Notar seinen Sitz hat 
(§ 92 Absatz 1 Nummer 1 der Bundesnotarordnung), die Befugnisse nach § 51 Absatz 2 und 
3 nach Maßgabe des zuständigen Präsidenten des Oberlandesgerichts wahrnimmt, 

b) in Fällen, in denen die Notaraufsicht nach § 92 Absatz 1 oder Absatz 3 der Bundesnotarord-
nung für den gesamten Bezirk eines Oberlandesgerichts nur einem Präsidenten eines Land-
gerichts obliegt, abweichend von Buchstabe a, der jeweilige Präsident des Landgerichts,“. 
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33. Nach § 50 werden die folgenden §§ 50a bis 50c eingefügt:  

„§ 50a  

Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht 

(1) Die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht hat zur Sicherstellung eines bundesweit und sektorüber-
greifend einheitlichen Vorgehens die Aufgabe der Koordinierung und Unterstützung der von den Aufsichts-
behörden nach § 50 geführten Aufsicht nach Maßgabe des risikobasierten Ansatzes gemäß § 3a Absatz 1 
Satz 1 und § 51 Absatz 3 Satz 4. Die Zuständigkeit für die Aufsicht über die jeweiligen Verpflichteten bleibt 
davon unberührt. 

(2) Der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht obliegt im Einzelnen:  

1. die Koordinierung behördenübergreifender Aufsicht nach § 51, 

2. die nationale Koordinierung der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs mit der Europäischen 
Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sobald diese errichtet ist,  

3. die Unterstützung bei Erstellung, Harmonisierung und Aktualisierung von Auslegungs- und Anwen-
dungshinweisen für die Umsetzung der Sorgfaltspflichten und der internen Sicherungsmaßnahmen nach 
den gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
durch die Verpflichteten dieses Gesetzes, 

4. die Erstellung von Leitlinien für ein einheitliches Vorgehen bei der Ausübung der Aufsichtstätigkeit 
über die Verpflichteten, 

5. die Unterstützung bei Aufsichtsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden im Einzelfall, 

6. die Erarbeitung von Kriterien zur Feststellung der Effektivität von Aufsichtsmaßnahmen im Sinne des 
§ 51 Absatz 9a, 

7. die Entgegennahme und Sammlung von statistischen Daten nach § 51 Absatz 9 und von Berichten nach 
§ 51 Absatz 9a und 

8. die Durchführung von Analysen zur Effektivität der Aufsicht und Erstellung von Berichten aufgrund 
dieser Analysen. 

Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 und 6 bis 8 werden im Beneh-
men mit den Aufsichtsbehörden und den Koordinierenden Stellen von Bund und Ländern ergriffen, Unter-
stützungsmaßnahmen nach Nummer 5 im Einvernehmen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Num-
mern 4 bis 8 sind nicht anzuwenden auf die durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ge-
führte Aufsicht über Verpflichtete. Nummer 2 ist nicht anzuwenden auf die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, soweit die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch ihre Aufsicht über einzelne 
Verpflichtete betreffen.  

(3) Bei der Aufgabenwahrnehmung nach Absatz 2 arbeitet die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht 
mit den Aufsichtsbehörden und den Koordinierenden Stellen von Bund und Ländern zusammen. 

§ 50b  

Unterstützung der Aufsichtsbehörden bei Aufsichtsmaßnahmen 

(1) Die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht kann auf Ersuchen der Aufsichtsbehörden im Einzelfall 
bei der Durchführung besonders umfangreicher oder überregionaler Prüfungen im Sinne von § 51 Absatz 3 
die ersuchende Aufsichtsbehörde unterstützen. Die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht 
berührt. 

(2) Die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht hat im Rahmen der Unterstützung der ersuchenden Auf-
sichtsbehörde nach Absatz 1 dieselben Befugnisse wie die ersuchende Aufsichtsbehörde. Ihre Maßnahmen 
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gelten als Maßnahme der ersuchenden Aufsichtsbehörde. Sie unterliegt insoweit der Weisung der ersuchen-
den Aufsichtsbehörde. 

§ 50c  

Koordinierende Stellen von Bund und Ländern 

(1) Die Länder unterhalten eine zentrale Stelle zur Koordinierung der strategischen und risikobasierten 
Ausrichtung der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der zustän-
digen Stellen des jeweiligen Landes (Koordinierende Stelle). 

(2) Die Koordinierenden Stellen der Länder haben folgende Aufgaben: 

1. Koordinierung der Tätigkeit der nach § 50 für die Aufsicht zuständigen Behörden des Landes, 

2. Entwicklung und Aktualisierung der für die risikobasierte Aufsicht nach § 3a Absatz 2 Satz 2 erforder-
lichen Risikoanalyse für die Aufsichtsbehörden nach § 50 Nummer 5, 7a, 8 und 9 des Landes, 

3. Sicherstellung eines laufenden informativen Austauschs auf Landesebene zwischen den betroffenen 
Ressorts aus den Bereichen Strafverfolgung, Finanzverwaltung und Aufsicht für die strategische Aus-
richtung des risikobasierten Ansatzes zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terro-
rismusfinanzierung, 

4. Zusammenarbeit mit den für die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung zuständigen nationalen und internationalen Behörden und Gremien. 

(3) Die Koordinierende Stelle Bund unterstützt die Koordinierenden Stellen der Länder bei der Auf-
gabenwahrnehmung nach den Absätzen 1 und 2.“ 

34. § 51 wird wie folgt geändert:  

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 51 

Aufsicht; Verordnungsermächtigung“. 

b) Nach Absatz 5b wird folgender Absatz 5c eingefügt:  

„(5c) Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 2a, 7a, 7b und 7c haben sich bei der Aufsichtsbe-
hörde unter Angabe ihrer jeweiligen Verpflichteteneigenschaft zu registrieren. Die Aufsichtsbehörde 
nach § 50 Nummer 1, soweit sich die Aufsichtstätigkeit auf die in § 2 Absatz 1 Nummer 2a genannten 
Verpflichteten bezieht, kann Personen, die die Geschäfte der Verpflichteten tatsächlich führen, abberu-
fen, soweit begründete Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese nicht die erforderliche Eignung 
und Zuverlässigkeit besitzen oder sie vorsätzlich oder leichtfertig gegen die Bestimmungen dieses Ge-
setzes oder gegen Anordnungen der Aufsichtsbehörde nach § 50 Nummer 1 verstoßen haben und trotz 
Verwarnung durch die Aufsichtsbehörde nach § 50 Nummer 1 dieses Verhalten fortsetzen.“ 

c) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a werden die Wörter „in der Aufsichtsbehörde beschäftigten“ ge-
strichen. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„Die Aufsichtsbehörden haben der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht und der Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen die Daten nach Satz 1 mit Stand zum 31. Dezember des Be-
richtsjahres bis zum 31. März des Folgejahres in einem automatisierten Verfahren oder in elektro-
nischer Form zu übermitteln.“ 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „Das Bundesministerium der Finanzen“ durch die Wörter „Die Zent-
ralstelle für Geldwäscheaufsicht“ ersetzt.  
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dd) In Satz 4 werden nach den Wörtern „teilen der“ die Wörter „Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht 
und der“ eingefügt. 

d) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 9a eingefügt: 

„(9a) Im Benehmen mit den Aufsichtsbehörden und den Koordinierenden Stellen von Bund und 
Ländern kann die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht Kriterien zur Effektivitätsbewertung von Auf-
sichtsmaßnahmen bestimmen. Die Aufsichtsbehörden haben nach den Vorgaben der Zentralstelle für 
Geldwäscheaufsicht über die Erfüllung dieser Kriterien zu berichten. Die Zentralstelle für Geldwäsche-
aufsicht kann den Aufsichtsbehörden ein automatisiertes Verfahren zur Verfügung stellen, anhand des-
sen die Berichte vorzunehmen sind. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht.“ 

e) Die folgenden Absätze 11 und 12 werden angefügt: 

„(11) Die Aufsichtsbehörden sind befugt, im Wege einer Allgemeinverfügung festzulegen,  

1. welche Meldungen, Anzeigen, Berichte, Anträge und sonstigen Informationen mit den hierzu not-
wendigen Unterlagen, die den Aufsichtsbehörden nach diesem Gesetz oder nach anderen Geset-
zen, nach den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und nach den aufgrund 
dieses Gesetzes ergangenen Auskunftsersuchen vorzulegen sind, elektronisch eingereicht werden 
müssen und 

2. welches elektronische Kommunikationsverfahren für die jeweilige Vorlagepflicht bei den Auf-
sichtsbehörden zu nutzen ist und welche Bestimmungen für die Nutzung des jeweiligen elektroni-
schen Kommunikationsverfahrens gelten. 

Die Allgemeinverfügung kann nähere Bestimmungen über Art, Umfang, Zeitpunkt, Form und Daten-
format der Einreichung gemäß Satz 1 Nummer 1 treffen.  

(12) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates festzulegen,  

1. welche Meldungen, Anzeigen, Berichte, Anträge und sonstigen Informationen mit den hierzu not-
wendigen Unterlagen, die der Aufsichtsbehörde nach § 50 Nummer 1 und 2, soweit die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zuständige Aufsichtsbehörde ist, nach diesem Gesetz 
oder nach anderen Gesetzen, nach den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
und nach den aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Auskunftsersuchen vorzulegen sind, elektro-
nisch eingereicht werden müssen und 

2. welches elektronische Kommunikationsverfahren für die jeweilige Vorlagepflicht bei der Auf-
sichtsbehörde nach § 50 Nummer 1 und 2, soweit die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht zuständige Aufsichtsbehörde ist, zu nutzen ist und welche Bestimmungen für die Nutzung 
des jeweiligen elektronischen Kommunikationsverfahrens gelten, einschließlich der Verpflichtung 
zu einem Zugang zu einem elektronischen Kommunikationsverfahren im Sinne der §§ 4f und 4g 
des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes. 

Absatz 11 Satz 2 gilt entsprechend. Die Ermächtigung nach Satz 1 kann durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
übertragen werden. Der Erlass einer Rechtsverordnung nach diesem Absatz ersetzt eine Allgemeinver-
fügung nach Absatz 11, soweit eine solche Allgemeinverfügung von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht erlassen wurde.“ 

35. § 51a wird wie folgt geändert:  

a) In der Überschrift werden die Wörter „durch Aufsichtsbehörden“ gestrichen. 

b) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Aufsichtsbehörden“ die Wörter „, die Koordinierenden Stellen der 
Länder und die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht sowie im Fall des § 50 Nummer 5 Buchstabe a die 
Landgerichte“ eingefügt. 
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c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Verarbeiten die nach diesem Gesetz zuständigen Aufsichtsbehörden oder die Zentralstelle für 
Geldwäscheaufsicht im Zuge einer aufsichtsrechtlichen Maßnahme nach diesem Gesetz oder auf 
Grundlage der nach diesem Gesetz ergangenen Rechtsverordnungen personenbezogene Daten, stehen 
den betroffenen Personen die Rechte aus den Artikeln 15 bis 18 und 20 bis 22 der Verordnung (EU) 
2016/679 nicht zu, soweit die Erfüllung der Rechte der betroffenen Personen Folgendes gefährden 
würde: 

1. den Zweck der Maßnahme, 

2. die Stabilität der Finanzmärkte der Bundesrepublik Deutschland oder eines oder mehrerer Mit-
gliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, 

3. ein sonstiges wichtiges Ziel des allgemeinen öffentlichen Interesses der Bundesrepublik Deutsch-
land oder eines oder mehrerer Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, insbesondere 
ein wichtiges wirtschaftliches oder finanzielles Interesse, oder 

4. die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstre-
ckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit. 

Unter diesen Voraussetzungen sind die zuständige Aufsichtsbehörde und die Zentralstelle für Geldwä-
scheaufsicht auch von den Pflichten nach den Artikeln 12 bis 14, 19 und 34 sowie den Transparenz-
pflichten nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 befreit. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für Personen und Einrichtungen, derer sich die zuständige Aufsichtsbehörde oder die Zentralstelle für 
Geldwäscheaufsicht bei der Durchführung ihrer Aufgaben bedient sowie für die registerführende 
Stelle.“ 

36. Dem § 52 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Verpflichtete haben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, soweit diese zuständige 
Aufsichtsbehörde nach § 50 ist, zur Umsetzung der Leitlinien und Empfehlungen der Europäischen Banken-
aufsicht nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zum Zwecke der risikobasierten Aufsicht regelmäßig Daten zu übermitteln. Die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht legt durch Allgemeinverfügung fest, welche Daten zu welchen Zeitpunkten zu über-
mitteln sind.“ 

37. In § 54 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe c werden nach dem Wort „wird“ die Wörter „sowie an die Europäi-
sche Bankenaufsichtsbehörde,“ eingefügt. 

38. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „mit“ die Wörter „der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht, den 
Koordinierenden Stellen der Länder und“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „sind die Aufsichtsbehörden“ ein Komma und die Wörter „die 
Koordinierenden Stellen der Länder und die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht“ eingefügt, wird 
nach den Wörtern „für die Erfüllung der“ das Wort „jeweiligen“ eingefügt und werden die Wörter 
„der Aufsichtsbehörden nach § 51“ gestrichen. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Die Oberlandesgerichte und die Landgerichte stellen einander alle Informationen, einschließ-
lich personenbezogener Daten, zur Verfügung, die für die jeweilige Aufgabenwahrnehmung erforder-
lich sind.“ 

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen übermittelt auf Ersuchen den nach 
§ 50 Nummer 9 zuständigen Aufsichtsbehörden und den Koordinierenden Stellen der Länder kostenfrei 
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Daten von Verpflichteten, die die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Registrie-
rung von Verpflichteten nach § 45 Absatz 1 Satz 2 speichert. Sammelabfragen für eine Gruppe von 
Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 6, 13, 14 und 16 sind für den Zuständigkeitsbereich der er-
suchenden Stelle zulässig.“ 

d) In Absatz 4 werden nach den Wörtern „der Aufsichtsbehörden“ ein Komma und die Wörter „der Zent-
ralstelle für Geldwäscheaufsicht und der Koordinierenden Stellen der Länder“ eingefügt. 

39. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 56 

Bußgeldvorschriften, Verordnungsermächtigung“. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Nach Nummer 69 wird folgende Nummer 69a eingefügt: 

„69a. entgegen § 45 Absatz 1 Satz 2 sich nicht bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsunter-
suchungen registriert,“. 

bb) Nummer 73 wird wie folgt gefasst: 

„73. entgegen § 52 Absatz 1, 6 und 7  

a) Auskünfte nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder 

b) Unterlagen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder 

c) Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt oder“. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 6 wird das Wort „oder“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 8 wird angefügt: 

„8. entgegen § 51 Absatz 5c Satz 1 sich nicht unter Angabe der jeweiligen Verpflichteteneigen-
schaft nach § 2 Absatz 1 Nummer 2a, 7a, 7b und 7c bei der Aufsichtsbehörde registriert.“ 

d) In Absatz 5 Satz 1 wird nach der Angabe „§ 50 Nummer 1“ ein Komma und die Angabe „5“ eingefügt.  

e) Absatz 5a wird wie folgt gefasst: 

„(5a) Ist nach Absatz 5 Satz 1 zuständige Verwaltungsbehörde eine Finanzbehörde, so werden die 
Landesregierungen ermächtigt, durch Rechtsverordnung diese Zuständigkeit auf eine andere Landesfi-
nanzbehörde zu übertragen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung nach Satz 1 durch 
Rechtsverordnung auf die jeweils für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde übertra-
gen. Im Übrigen gelten die §§ 387 Absatz 2, 410 Absatz 1 Nummer 2, 6 bis 11 und Absatz 2 sowie 
§ 412 der Abgabenordnung sinngemäß.“ 

40. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 14 werden die folgenden Absätze 15 und 16 eingefügt:  

(15) „ Die registerführende Stelle beginnt mit der Aufnahme von Daten nach § 26c Absatz 1, sobald 
eine elektronische Übermittlung der Veräußerungsanzeigen nach § 18 des Grunderwerbsteuergesetzes 
an die Finanzbehörden nicht mehr ausgeschlossen ist. Angaben des Auszugs aus dem Grundbuch nach 
§ 26c Absatz 3 werden ab dem 1. Januar 2026 aufgenommen.  

(16) Die registerführende Stelle wird Auskünfte nach § 26d ab dem 1. Januar 2026 erteilen.“  

b) Der bisherige Absatz 15 wird Absatz 17. 
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c) Die folgenden Absätze 18 bis 20 werden angefügt: 

„(18) Die Pflicht zur Mitteilung des Geburtsorts nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 gilt ab dem 1. Ja-
nuar 2027 mit der Maßgabe, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Mitteilung des Geburtsorts freiwillig 
erfolgen kann. 

(19) Die Möglichkeit zur Benennung einer vertretungsberechtigten Person nach § 18a ist durch 
die registerführende Stelle spätestens zum 31. Dezember 2024 einzurichten. 

(20) Die Möglichkeit der Übermittlung von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten nach 
§ 20 Absatz 1 Satz 5 und § 21 Absatz 1 Satz 4 ist durch die registerführende Stelle spätestens zum 
1. Juli 2025 einzurichten.“ 

d) Folgender Absatz 21 wird angefügt:  

„(21) § 56 Absatz 1 Nummer 69a gilt für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 ab dem 1. Ja-
nuar 2027.“ 

Artikel 19 

Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 359 folgende Angabe eingefügt: 

„§ 360 Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität“. 

2. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 wird nach der Angabe „des § 52“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt. 

b) Folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Bei Unternehmen im Sinne des § 52 Absatz 2, die einer Pflicht zur Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes nach § 316 Absatz 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs unterliegen, hat 
der Abschlussprüfer zu prüfen, ob sie ihre Pflichten nach § 53 und nach dem Geldwäschegesetz erfüllt 
haben.“ 

3. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) § 53 gilt auch für folgende Unternehmen, wenn sie Verpflichtete im Sinne von § 2 Absatz 1 
Nummer 2a, 7a, 7b oder 7c des Geldwäschegesetzes sind: 

1. Versicherungs-Holdinggesellschaften,  

2. gemischte Finanzholding-Gesellschaften, 

3. Unternehmen im Sinne des § 293 Absatz 4 und 

4. Unternehmen, die einen beherrschenden Einfluss auf ein Versicherungsunternehmen im Sinne die-
ser Vorschrift oder auf einen Pensionsfonds im Sinne von § 236 Absatz 1 tatsächlich ausüben.“ 

4. § 293 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach der Angabe „32,“ die Wörter „37 Absatz 1 und 5, sofern diese Unter-
nehmen der Pflicht zur Abschlussprüfung unterliegen,“ eingefügt. 
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b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Für Unternehmen, die einen beherrschenden Einfluss auf ein Versicherungsunternehmen oder 
auf einen Pensionsfonds im Sinne von § 236 Absatz 1 tatsächlich ausüben, gilt § 37 Absatz 1 und 5 
entsprechend.“ 

5. Nach § 359 wird folgender § 360 eingefügt: 

„§ 360  

Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität 

§ 35 Absatz 6 in der ab dem 1. Januar 2024 geltenden Fassung ist erstmals auf die Abschlussprüfung 
des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2023 beginnt.“ 

Artikel 20 

Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 

Das Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), 
das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 315) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 35 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 20 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 21 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 22 wird angefügt: 

„22. zur Erfüllung der Aufgaben nach § 28 des Geldwäschegesetzes.“ 

2. In § 36 wird nach Absatz 2l folgender Absatz 2m eingefügt: 

„(2m) Die Übermittlung aus dem Zentralen Fahrzeugregister nach § 35 Absatz 1 Nummer 22 darf 
durch Abruf im automatisierten Verfahren an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen erfol-
gen.“ 

Artikel 21 

Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung 

In § 35 Absatz 1 der Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), die zuletzt durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 28. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 236) geändert worden ist, wird das Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt und werden nach dem Wort „Zolldienst“ die Wörter „und das Ermittlungszentrum Geld-
wäsche“ eingefügt. 
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Artikel 22 

Änderung der Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverordnung 

§ 1 der Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverordnung vom 6. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 33) wird 
wie folgt geändert: 

1. In Nummer 8 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 

2. Die folgenden Nummern 9 und 10 werden angefügt: 

9. „ das Ermittlungszentrum Geldwäsche, soweit es bei der Strafverfolgung von Erscheinungsformen der 
Organisierten Kriminalität tätig wird; 

10. die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, soweit sie Aufgaben nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
bis 3 des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes wahrnimmt.“ 

Artikel 23 

Änderung der Prüfungsberichtsverordnung 

Die Prüfungsberichtsverordnung vom 11. Juni 2015 (BGBl. I S. 930), die zuletzt durch Artikel 28 des Ge-
setzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1568) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 50 folgende Angabe eingefügt: 

„§ 50a Ergänzende Vorschriften für Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesell-
schaften“. 

2. Dem § 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Für Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften regelt diese Verordnung 
den Gegenstand der Prüfung nach § 29 Absatz 2a des Kreditwesengesetzes.“ 

3. Nach § 50 wird folgender § 50a eingefügt: 

„§ 50a 

Ergänzende Vorschriften für Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften 

Bei der Prüfung von Jahresabschlüssen von Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzhol-
ding-Gesellschaften hat der Prüfer festzustellen, ob die Gesellschaften ihren Verpflichtungen nach den 
§§ 25h bis 25m des Kreditwesengesetzes und nach dem Geldwäschegesetz nachgekommen sind. Die §§ 26 
und 27 dieser Verordnung sind entsprechend anzuwenden. Bei Finanzholding-Gesellschaften und gemisch-
ten Finanzholding-Gesellschaften, denen eine Zulassung nach § 2f Absatz 1 des Kreditwesengesetzes erteilt 
wurde, ist auch zu prüfen, ob die Anforderungen nach § 2f Absatz 3 des Kreditwesengesetzes eingehalten 
sind. Bei Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften, die aufgrund des 
Vorliegens der Voraussetzungen des § 2f Absatz 4 des Kreditwesengesetzes keiner Zulassung nach § 2f Ab-
satz 1 des Kreditwesengesetzes bedürfen, ist auch zu prüfen, ob die Voraussetzungen des § 2f Absatz 4 des 
Kreditwesengesetzes weiterhin vorliegen. Die §§ 43 bis 50 bleiben unberührt.“ 

4. Dem § 71 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) § 1 Satz 3 und § 50a dieser Verordnung in der ab dem 1. Januar 2024 geltenden Fassung sind 
erstmals auf die Prüfung anzuwenden, die das nach dem 31. Dezember 2023 beginnende Geschäftsjahr be-
trifft.“ 
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Artikel 24 

Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung 

Nummer 17 der Anlage der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung vom 2. September 2021 
(BGBl. I S. 4077) wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 17.5 wird wie folgt gefasst:  
„17.5 Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2, 5 oder Ab-

satz 5c GwG“. 
 

2. Nach Nummer 17.5.2 werden die folgenden Nummern 17.5.3 und 17.6 eingefügt:  
„17.5.3 Maßnahmen gegen Geschäftsleiter, gegen den Vorstand, gegen 

die Geschäftsleitung oder gegen die Geschäftsführung; Verlan-
gen der Abberufung (§ 51 Absatz 5c Satz 2 GwG) 

nach Zeitaufwand 

17.6 Registrierung eines Verpflichteten nach § 2 Absatz 2a und 7a bis 
7c GwG 

nach Zeitaufwand“. 

Artikel 25 

Änderung der Bundeslaufbahnverordnung 

Anlage 2 der Bundeslaufbahnverordnung vom 12. Februar 2009 (BGBl. I S. 284), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 27. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 30) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach Nummer 18 wird folgende Nummer 19 eingefügt: 
Nr. Laufbahn Fachspezifischer Vorbereitungsdienst Oberste Dienstbehörde(n) 

„19  Gehobener nichttechnischer 
Dienst des Bundes zur Bekämp-
fung von Finanzkriminalität 

Bundesministerium der Fi-
nanzen“. 

2. Die bisherigen Nummern 19 bis 45 werden die Nummern 20 bis 46. 

Artikel 26 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am 1. April 2024 in Kraft. 

(2) Artikel 16 Nummer 6 bis 9, Artikel 18 Nummer 3 Buchstabe a, Nummer 5 Buchstabe a, Nummer 14 
Buchstabe a Doppelbuchstabe cc, Nummer 14 Buchstabe b, Nummer 32 Buchstabe a, Artikel 19 Nummer 1, 2 
und 4 und Artikel 23 treten am 1. Juli 2024 in Kraft. 

(3) Artikel 16 Nummer 1, 2, 4, 5 und 11, Artikel 17, Artikel 18 Nummer 34 Buchstabe b, Artikel 18 
Nummer 36, 39 Buchstabe b und c, Nummer 40 Buchstabe d, Artikel 19 Nummer 3 und Artikel 24 treten am 1. 
Januar 2025 in Kraft. 

(4) Die Artikel 2, 4, 6 Nummer 2, die Artikel 12 und 18 Nummer 27 treten am 1. Juni 2025 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Der Koalitionsvertrag von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN UND FDP für die 20. Legislaturperiode sieht die 
Optimierung der Strukturen bei der Geldwäschebekämpfung und ihrer Ressourcen, eine stärkere Verankerung des 
Themas in der Ausbildung in den Sicherheitsbehörden sowie eine verbesserte Analysefähigkeit und eine Umset-
zung der Empfehlungen aus der Deutschlandprüfung der Financial Action Task Force (FATF) vor. 

Am 25. August 2022 hat die FATF ihren Abschlussbericht zur Prüfung Deutschlands veröffentlicht. Darin wird 
u. a. die Durchführung von Finanzermittlungen in komplexen Fällen kritisiert und die Zusammenarbeit der Straf-
verfolgungsbehörden mit der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen als ausbaufähig beschrieben. Es 
gäbe zudem eine mangelnde Priorisierung von Geldwäsche, insbesondere komplexer und internationaler Geld-
wäsche, in der Strafverfolgung und eine mangelnde Ressourcenausstattung. In der Aufsichtstätigkeit im Nichtfi-
nanzsektor fordert die FATF u. a. Maßnahmen für einen harmonisierten Aufsichtsansatz.  

In einer Entschließung des Bundestages fordert dieser u. a. ein Maßnahmenpaket zur Geldwäschebekämpfung 
vorzulegen, welches die notwendigen Handlungsempfehlungen der FATF und Ideen des vom Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) vorgestellten Konzepts zur schlagkräftigen Bekämpfung der Finanzkriminalität umsetzt und 
damit aufbauorganisatorische Änderungen durch den Aufbau einer neuen Bundesoberbehörde zur Bekämpfung 
von Finanzkriminalität einschließt (Plenarprotokoll 20/73, S. 8567, BT-Drs. 20/4727, S. 8).  

Das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das Bundesministerium der Fi-
nanzen, das Bundesministerium des Innern und für Heimat, das Auswärtige Amt sowie das Bundesministerium 
der Justiz haben aus den o. g. Gründen vereinbart, die Geldwäschebekämpfung in Deutschland nachhaltig zu 
verbessern und hierzu eine Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu errichten, welche in 
einem ganzheitlichen Ansatz Analyse, straf- und verwaltungsrechtliche Ermittlungen sowie Aufsicht unter einem 
Dach zusammenführt. 

Ein wesentlicher Teil des Konzepts zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche wird durch die Errichtung 
des Ermittlungszentrums Geldwäsche (EZG) innerhalb der Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkri-
minalität umgesetzt, die Strafermittlungen durchführt. Das EZG soll eine originäre Zuständigkeit für die polizei-
lichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung von bedeutsamen Fällen der internationalen Geldwäsche mit 
Deutschlandbezug erhalten. Darüber hinaus sollen die zuständigen Strafverfolgungsbehörden des Bundes und der 
Länder das EZG um die Ermittlung von weiteren bedeutsamen Fällen der Geldwäsche in Deutschland ersuchen 
können. Der Gesetzentwurf sieht hierzu die Einführung eines Geldwäscheermittlungsgesetzes vor, das drei Auf-
gaben vorsieht. Die wesentliche Aufgabe liegt wie oben dargestellt auf dem Gebiet der Strafverfolgung, die wegen 
des Verweises auf die Strafprozessordnung nicht in besonderer Weise mit Regelungen zu Befugnissen flankiert 
werden muss. Die übrigen zwei Aufgaben (Sicherung von Bediensteten und der Liegenschaft), die mit Blick auf 
die Fallzahlen von untergeordneter Bedeutung sind, erfordern hingegen eine Vielzahl von Regelungen für Befug-
nisse und zum Datenschutz, die den übrigen Sicherheitsgesetzen wie BKAG und ZFdG entsprechen. Diese regu-
latorische Unwucht soll nicht den Blick dafür verstellen, dass die wesentliche Aufgabe auf dem Gebiet der Straf-
verfolgung verbleibt und entsprechend den Regelungen der Strafprozessordnung wahrgenommen wird. 

Ein weiterer wesentlicher Teil des Konzeptes zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche sieht vor, dass 
die Zuständigkeiten des BKA als polizeiliche Zentralstelle im nationalen und internationalen Verbund sowie die 
Zuständigkeit für Ermittlungen von Geldwäsche sowie die Ermittlung der Vortaten, insbesondere im Bereich der 
Organisierten Kriminalität, gemäß § 4 BKAG, sowie die Zuständigkeit für Ermittlungen im Bereich der Abwehr 
von Gefahren des internationalen Terrorismus gemäß § 5 BKAG, unberührt bleiben. Um der Forderung der FATF 
zu quantitativen Stärkung der Ressourcen in diesem Phänomenbereich gerecht zu werden, wird parallel ein nach-
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haltiger Ressourcenaufbau durch Schaffung von spezifisch für Geldwäsche- und Finanzermittlungen geschaffe-
nen Stellen beim BKA erfolgen und mit den bereits vorhandenen Ressourcen in einer neuen Organisationsstruktur 
„Geldwäsche, Wirtschafts- und Finanzkriminalität“, gebündelt. Die Geldwäscheermittlungen beim BKA werden 
dabei in konkreter Abgrenzung zur Aufgabenwahrnehmung des BBF mit Fokus auf den Bereich der deliktsspezi-
fischen Geldwäsche gemäß § 4 BKAG geführt. Die Ermittlungsbereiche des BBF und des BKA werden sich 
dadurch synergetisch ergänzen und durch Einrichtung einer GEG weiter verzahnt. Auf diese Weise wird eine 
ganzheitliche und nachhaltige Stärkung der Geldwäschebekämpfung realisiert.  

Darüber hinaus sieht das Konzept vor, dass auch die Regelungen für die Zentralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen Anpassungen erfahren. So sind insbesondere die Zusammenarbeit und der effektive Datenaustausch 
mit den weiteren Arbeitsbereichen des BBF zu regeln, um die Einbindung der Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen in den ganzheitlichen Ansatz von Analyse, straf- und verwaltungsrechtliche Ermittlungen und 
Aufsicht unter einem Dach zu realisieren. Darüber hinaus soll auch die Zusammenarbeit der Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen mit den weiteren Akteuren der Geldwäschebekämpfung weiter verbessert wer-
den. 

Durch die Verlagerung der geldwäscherechtlichen Aufsicht über die Notare von den Landgerichten auf die Ober-
landesgerichte wird die Ausübung der Aufsichtstätigkeit in diesem Bereich stärker gebündelt. Dadurch werden 
Verwaltungsprozesse, die bisher von jedem Landgericht ausgeführt werden mussten, an zentraler Stelle beim 
Oberlandesgericht ausgeführt. Dies trägt zu einer effizienteren Aufgabenerledigung bei. Darüber hinaus werden 
die Aufsichtsbehörden durch die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht (ZfG) nach § 50a des Geldwäschegesetzes 
(GwG) bei der Wahrnehmung verschiedener Aufgaben ihrer Aufsichtstätigkeit unterstützt, sodass auch hier eine 
effizientere Ausgestaltung der Prozesse zu erwarten ist. Dies gilt vornehmlich für den Kontakt zu der noch zu 
errichtenden Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der grund-
sätzlich durch jede beziehungsweise mit jeder Aufsichtsbehörde einzeln geführt werden müsste. 

Vor dem Hintergrund der Deutschlandprüfung durch die FATF sowie der Fortschreibung der FATF-Empfehlun-
gen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit der Ermittlung des 
wirtschaftlichen Eigentums („Beneficial Ownership“) ist Deutschland dazu angehalten, die im Transparenzregis-
ter befindlichen Daten zu den eintragungspflichtigen Rechtseinheiten künftig verstärkt auf deren Qualität (u. a. 
Authentizität, Angemessenheit und Richtigkeit) zu prüfen und die Datenqualität sicherzustellen. 

Die geplante EU-Geldwäscheverordnung sieht zudem vor, dass eintragungspflichtige Rechtseinheiten die Daten 
zu den wirtschaftlich Berechtigten anlassbezogen zu überprüfen haben, mindestens jedoch jährlich. Dies hat zur 
Folge, dass staatliche Stellen diese Eintragungen auf ihre Qualität überprüfen müssen. 

Zum Immobilientransaktionsregister: 

Aufbauend auf den Erkenntnissen der ersten Nationalen Risikoanalyse aus dem Jahr 2019 hat Deutschland in der 
jüngeren Vergangenheit verschiedene Maßnahmen ergriffen, mit denen den im anfälligen Immobiliensektor er-
kannten Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken begegnet und das Risikobewusstsein auf staatlicher 
Seite und auf Seiten der Verpflichteten nach dem GwG geschärft werden soll. 

Gesetzgeberische Maßnahmen umfassten zum einen eine Verordnung zu den nach dem GwG meldepflichtigen 
Sachverhalten im Immobilienbereich (GwGMeldV-Immobilien). Die Verordnung konkretisiert Meldepflichten 
bestimmter Berufsträger – u. a. der Notarinnen und Notare – bei Immobilientransaktionen. Seit Inkrafttreten der 
GwGMeldV-Immobilien im Jahr 2020 hat sich das Meldeaufkommen der adressierten Berufsträger massiv er-
höht. Zum anderen wurde im Rahmen der Verabschiedung des Zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes (SDG II) 
die Aufnahme von Immobiliendaten in das Transparenzregister vorgesehen, mit dem Ziel, dessen Datenbasis 
weiter zu verbessern. Die Maßnahme umfasst jedoch nur die Übermittlung der Daten zum Liegenschaftsbesitz 
von im Transparenzregister eintragungspflichtigen Rechtseinheiten, nicht dagegen von natürlichen Personen. Die 
Umsetzung dieser Maßnahme hat bereits begonnen. Die ersten Immobiliendaten wurden von den Ländern an das 
Transparenzregister übermittelt und müssen nun noch den dort eingetragenen Rechtseinheiten zugeordnet werden. 

Vor dem Hintergrund der Empfehlungen der FATF zu weiteren Verbesserungen und Reformen im Bereich der 
Transparenzpflichten und dem andauernden Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine ist eine weitere Stärkung 
des nationalen Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Sanktions-
durchsetzung zwingend erforderlich. 
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Das Register soll die Daten aus den Angaben, die aus den grunderwerbsteuerlichen zukünftigen elektronischen 
Veräußerungsanzeigen zu entnehmen sind, speichern, um den zuständigen Stellen für die Kriminalitäts‐ und ins-
besondere für die Geldwäschebekämpfung sowie den Behörden im Bereich der Sanktionsdurchsetzung einen 
volldigitalen Zugriff auf aktuelle Immobiliendaten zu ermöglichen. Die Einrichtung des Registers erfolgt bei dem 
BBF und ergänzt somit den ganzheitlichen Ansatz des BBF, die Analyse, straf- und verwaltungsrechtlichen Er-
mittlungen und die Aufsicht unter einem Dach zu bündeln. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Zur Bündelung wichtiger Kompetenzen für die Geldwäschebekämpfung im Geschäftsbereich des BMF wird zum 
1. April 2024 mit dem BBF eine spezialisierte Behörde errichtet.  

Innerhalb des BBF wird mit dem EZG eine Einheit für strafrechtliche Ermittlungen bei bedeutsamen Fällen der 
internationalen Geldwäsche mit Deutschlandbezug eingerichtet. Aufgaben und Befugnisse des EZG werden im 
Geldwäscheermittlungsgesetz (GwEG) geregelt. Das EZG wird komplementär zu bestehenden Strukturen tätig 
und kann durch Bildung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen in geeigneten Fällen mit anderen Strafverfol-
gungsbehörden von Bund und Ländern besondere Synergien schaffen und die Geldwäschebekämpfung in 
Deutschland insgesamt nachhaltig stärken.  

Gleichzeitig erfolgt ein nachhaltiger Ressourcenaufbau bei BKA im Rahmen der Einrichtung einer Organisati-
onsstruktur „Geldwäschebekämpfung, Wirtschafts- und Finanzkriminalität“. Da das BKA bereits über die erfor-
derlichen gesetzlichen Kompetenzen im § 4 BKAG verfügt, ist hier kein gesetzlicher Anpassungsbedarf notwen-
dig. 

Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) und die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
werden von der Generalzolldirektion (GZD) in das BBF am 1. Juni 2025 überführt, um Synergieeffekte zwischen 
der Sanktionsdurchsetzung und der Geldwäschebekämpfung zu erzielen sowie die Zusammenarbeit zwischen 
Strafverfolgung und Analyse nachhaltig zu verbessern. Die Beschäftigten der Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen und ZfS werden gesetzlich zum o. g. Datum in das BBF übergeleitet. 

Zudem wird im BBF die ZfG eingerichtet. Diese dient der Stärkung eines einheitlichen, stringenten risikobasierten 
Ansatzes bei der Geldwäscheaufsicht über den Nichtfinanzsektor sowie der bundesweiten Koordinierung und 
Unterstützung von geldwäscherechtlichen Aufsichtsmaßnahmen.  

Im BBF wird ein Kompetenzzentrum mit Aus- und Fortbildungsangeboten den Aufbau spezifischer Expertise 
beim BBF und weiteren Schlüsselakteuren für die wirksame Bekämpfung von komplexer Geldwäsche und er-
folgreiche Sanktionsdurchsetzung unterstützen. 

Zur Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen: 

Der vorliegende Gesetzentwurf schafft in Bezug auf die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen trag-
fähige Rechtsgrundlagen für die Zusammenarbeit mit den anderen Säulen des BBF, damit die gewünschten Sy-
nergieeffekte in der Geldwäschebekämpfung gehoben werden. Auch werden Rechtsgrundlagen zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit und des Datenaustauschs mit nationalen und internationalen Zusammenarbeitsbehörden, ins-
besondere im Bereich der Sanktionsdurchsetzung und der Verhinderung und Bekämpfung der Proliferation und 
Proliferationsfinanzierung geschaffen. 

Zur Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung: 

Zur effektiven Aufgabenwahrnehmung der ZfS wird neben der Ergänzung einiger klarstellender Regelungen im 
SanktDG ein Verbot zur Informationsweitergabe über Maßnahmen der ZfS eingeführt und mit einem Bußgeld 
bewehrt.  

Zur Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht: 

Im Bereich der geldwäscherechtlichen Aufsicht erfolgt die Einrichtung der ZfG als Teil des BBF. Diese hat maß-
geblich die Aufgabe, die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden unter verschiedenen Aspekten zu koordinieren, zu un-
terstützen und zu harmonisieren. Sie erhält auch die Befugnis, durch eigenes Personal einzelne Prüfungsmaßnah-
men der Aufsichtsbehörden zu unterstützen. Zudem soll sie als zentraler Ansprechpartner für alle Belange im 
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Zusammenhang mit der neu zu errichtenden europäischen Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung fungieren und auf diese Weise die Arbeit der Aufsichtsbehörden stärken und unterstüt-
zen.  

Dem Ziel einer verbesserten Koordinierung der Aufsicht, speziell im Nichtfinanzsektor, dienen des Weiteren Re-
gelungen, die die bereits existierenden Koordinierenden Stellen von Bund und Ländern erfassen und die eine 
Verlagerung der geldwäscherechtlichen Aufsicht über die Notare auf die Oberlandesgerichte beinhalten und 
dadurch die Strukturen der Aufsicht in diesem Bereich verschlanken. Zudem wird sichergestellt, dass im Bereich 
der Notare die Aufsichtsbehörden bundeseinheitlich auch die zuständigen Verwaltungsbehörden nach dem Ord-
nungswidrigkeitenrecht sind.  

Durch die Regelungen wird auch eine Verbesserung der Datenlage im Rahmen der Geldwäscheaufsicht beabsich-
tigt und ermöglicht, dass die ZfG für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zukünftig sowohl auf die Meldungen der 
statistischen Daten durch die Aufsichtsbehörden zurückgreifen kann als auch auf Berichte der Aufsichtsbehörden 
zu bestimmten, von ihr zuvor entwickelten Kriterien für eine Bemessung der Effektivität der Aufsichtstätigkeit. 
Zudem wird der Austausch der mit der Wahrnehmung der Aufsicht betrauten Stellen untereinander sowie mit 
anderen für die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Be-
hörden sichergestellt. Die Durchsetzung der zum 1. Januar 2024 in Kraft tretenden elektronischen Registrierungs-
pflicht bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen wird ebenfalls sichergestellt und unterstützt 
dadurch mittelbar die Bestimmung des Verpflichtetenkreises für diejenigen Bereiche, in denen keine anderweitige 
Registrierungspflicht besteht.  

Zum Transparenzregister: 

Die weiteren Änderungen im GwG zielen insbesondere auch auf eine Steigerung der Qualität der im Transpa-
renzregister hinterlegten Daten zu den eintragungspflichtigen Rechtseinheiten ab. Die hierfür geplanten Maßnah-
men umfassen zum einen eine Abrufbefugnis für die registerführende Stelle für öffentlich und nichtöffentlich 
zugängliche Register, Verzeichnisse und Datenbanken zwecks der Durchführung eines Datenabgleichs und zum 
anderen die Benennung von vertretungsberechtigten Personen zur Steigerung der Datenqualität im Register. Zu-
dem sollen die freiwillige Übermittlung von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten durch die eintragungs-
pflichtigen Rechtseinheiten als auch die Einleitung von Verfahren zur Prüfung von Unstimmigkeiten nach § 23a 
GwG durch die registerführende Stelle auf Basis von Hinweisen zu Unstimmigkeiten von Dritten oder eigener 
Erkenntnisse weitere qualitätssteigernde Potenziale heben. 

Eine Regelung zum Zugang von Mitgliedern der Öffentlichkeit zum Transparenzregister bei Nachweis eines be-
rechtigten Interesses wird nicht in den Gesetzentwurf aufgenommen. Hintergrund hierfür ist, dass zunächst die 
Finalisierung und Verabschiedung des geplanten EU-Legislativpakets im Hinblick den Zugang der Öffentlichkeit 
zum Transparenzregister und im Hinblick auf die Definition eines berechtigten Interesses abgewartet werden soll. 
Bis dahin wird die geltende Regelung des GwG unionsrechtskonform, d.h. im Sinne EuGH-Urteils vom 22. No-
vember 2022 (C-37/20 und C-601/20) ausgelegt und eine Einsichtnahme für Mitglieder der Öffentlichkeit ermög-
licht, die ein berechtigtes Interesse an einer Einsichtnahme darlegen. 

Zum Immobilientransaktionsregister: 

Der Entwurf sieht die Einrichtung eines Immobilientransaktionsregisters beim BBF vor. Das Register soll Daten 
zu Rechtsvorgängen, die nach § 18 Absatz 1 und 2 des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) anzeigepflichtig 
sind, speichern und dient der Verhütung und Verfolgung von Straftaten sowie der Sanktionsdurchsetzung nach 
§ 1 SanktDG. 

Der Inhalt des Registers soll sich aus dem Datenbestand aus Datenspeisen, die von den Notaren und Gerichten 
elektronisch an das Register übermittelt werden. Hierzu zählen u. a. Daten zu den Transaktionsbeteiligten (Ver-
äußerer und Erwerber), Daten zur Liegenschaft und der Kaufpreis. Der Entwurf sieht zudem vor, dass eine Ver-
knüpfung mit dem Transparenzregister hergestellt wird, um weitere Informationen in dem Immobilientransakti-
onsregister abrufbar zu machen (z. B. Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen). 
Ferner sollen die auftretende Person, sofern diese vom wirtschaftlich Berechtigten abweicht, und die Staatsange-
hörigkeit des an der Immobilientransaktion beteiligten Veräußerers und Erwerbers erfasst werden. 

Auf Ersuchen kann die registerführende Stelle den zuständigen Stellen für die Kriminalitäts‐ und insbesondere 
für die Geldwäschebekämpfung sowie den Behörden im Bereich der Sanktionsdurchsetzung Auskunft aus dem 
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Register erteilen. Die Suche nach Immobilientransaktionsdaten soll u. a. auf Basis von Angaben wie dem Namen, 
dem Vornamen und das Geburtsdatum erfolgen. 

Der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen soll eine Verarbeitung der im Immobilientransaktionsre-
gister gespeicherten personenbezogenen Daten auf dem Wege automatisierter Verfahren erlaubt werden. 

Mit Blick auf den Datenschutz sind verschiedene Lösch- und Protokollieranforderungen vorgesehen. So sollen 
Daten bspw. nach Ablauf des zehnten Kalenderjahres nach Aufnahme in das Register auf die im Grundbuch 
enthaltenen Daten reduziert werden. Nähere Bestimmungen, u. a. zur Errichtung und Führung des Registers sowie 
der Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit, sollen durch Rechtsverordnung geregelt werden. 

Der Entwurf sieht auch vor, dass der Betrieb des Registers auch auf einen Beliehenen (juristische Person des 
Privatrechts), die Bundesnotarkammer (BNotK) oder – mit Blick auf die Erbringung einzelner Leistungen – auf 
einen Auftragsnehmer übertragen werden kann. 

III. Alternativen 

Keine.  

Das in Verantwortung der Länder betriebene Projekt zur Entwicklung eines bundeseinheitlichen Datenbanken-
grundbuchs steht in den nächsten Jahren noch nicht für die Zwecke der zentralen Einsichtnahme durch die Be-
hörden im Bereich der Kriminalitäts- und insbesondere der Geldwäschebekämpfung sowie der Sanktionsdurch-
setzung zur Verfügung und wird auch nicht dieselben Inhalte zu vereinbarten bzw. durchgeführten Immobilien-
transaktionen enthalten wie das mit dem vorliegenden Gesetz einzurichtende Immobilientransaktionsregister. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes zur Errichtung des BBF als Bundesoberbehörde folgt aus Artikel 74 
Absatz 1 Nummer 11 in Verbindung mit Artikel 87 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes (GG). Der Bund kann 
hiernach das Bundesamt als selbstständige Bundesoberbehörde errichten, da ihm für die Angelegenheiten des 
Bundesamtes die jeweilige Gesetzgebungskompetenz zusteht (siehe nachfolgend) und die Aufgaben zentral von 
einer für das ganze Bundesgebiet zuständigen Stelle erledigt werden können. 

Die Gesetzgebungskompetenz zur Einrichtung einer Bundesbehörde zur strafrechtlichen Verfolgung bedeutsamer 
internationaler Fälle der Geldwäsche mit Deutschlandbezug folgt aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 1 und 10 GG. 
Danach kommt dem Bund u. a. die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz zur Einrichtung eines Bundeskri-
minalpolizeiamts und zur internationalen Verbrechensbekämpfung zu. Eine zahlenmäßige Begrenzung auf ein 
einziges Bundeskriminalpolizeiamt ist dem GG nicht zu entnehmen. Die Gesetzgebungskompetenz für die daten-
schutzrechtlichen Regelungen ergibt sich als Annex zu den jeweiligen Sachkompetenzen. 

Für die Regelungen im GwG zum Immobilientransaktionsregister folgt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
zum einen aus dem Kompetenztitel des Rechts der Wirtschaft aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG. Mit der 
Verhinderung und Aufdeckung von illegalen Immobilientransaktionen haben die Regelungen wirtschaftsregulie-
rende Funktion. Zum anderen besteht für die Regelungen zum Immobilientransaktionsregister im Hinblick auf 
die Durchsetzung von Sanktionen eine Annexkompetenz des Bundes aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 5 Vari-
ante 4 GG.  

Für die Änderung des GwG, des Kreditwesengesetzes (KWG) und des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes 
(FinDAG) besteht eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 11 GG. Die Kompetenz für die Änderungen des Straßenverkehrsgesetz (StVG) folgt aus Artikel 74 Absatz 1 
Nummer 22 GG. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für beamten- und personalvertretungsrechtlichen Re-
gelungen folgt aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 8 GG, diejenige für die Änderung des SanktDG und des Zollver-
waltungsgesetzes aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 5 Variante 4 GG.  

Der Bund kann die konkurrierenden Gesetzgebungskompetenzen in Anspruch nehmen, da gemäß Artikel 72 Ab-
satz 2 GG eine bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatli-
chen Interesse erforderlich ist. Divergierende Länderregelungen brächten erhebliche Nachteile für die Gesamt-
wirtschaft mit sich. Unterschiedliche Umsetzungen in den einzelnen Ländern würden Schranken und Hindernisse 
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für den Wirtschaftsverkehr im Bundesgebiet schaffen. Insbesondere kann den vorstehend beschriebenen Gefahren 
des Einsickerns bedeutender Vermögenswerte unklarer Herkunft oder mit unklarer wirtschaftlicher Berechtigung 
in den Wirtschafts- und Finanzkreislauf nur auf Bundesebene wirkungsvoll begegnet werden.  

Für die Änderungen des Kraftfahrzeugsteuergesetzes folgt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Arti-
kel 105 Absatz 2 Satz 2 GG, da ihm das Aufkommen der Steuer nach Artikel 106 Absatz 1 Nummer 3 GG zusteht. 
Die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) stützt sich auf Artikel 108 Absatz 1 GG. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Die Regelungen stehen mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen Verträgen, die die 
Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, im Einklang. 

VI. Gesetzesfolgen 

(1) Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Durch die Verlagerung der geldwäscherechtlichen Aufsicht über die Notare von den Landgerichten auf die Ober-
landesgerichte wird die Ausübung der Aufsichtstätigkeit in diesem Bereich stärker gebündelt. Dadurch werden 
Verwaltungsprozesse, die bisher von jedem Landgericht ausgeführt werden mussten, an zentraler Stelle beim 
Oberlandesgericht ausgeführt. Dies trägt zu einer effizienteren Aufgabenerledigung bei. Darüber hinaus werden 
die Aufsichtsbehörden durch die ZfG nach § 50a GwG bei der Wahrnehmung verschiedener Aufgaben ihrer Auf-
sichtstätigkeit unterstützt, sodass auch hier eine effizientere Ausgestaltung der Prozesse zu erwarten ist. Dies gilt 
vornehmlich für den Kontakt zu der noch zu errichtenden Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung, der grundsätzlich durch jede beziehungsweise mit jeder Aufsichtsbehörde einzeln 
geführt werden müsste. 

(2) Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Gesetz bezweckt eine nachhaltige und langfristige Stärkung der Verhütung, Aufklärung und Verfolgung im 
Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie anderer schwerer Straftaten. Es trägt 
damit zur Erreichung des Ziels 16.4 der Agenda 2030 („Illegale Finanzströme verringern“) bei und entfaltet im 
Übrigen keine Wirkungen, die im Widerspruch zu einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeits-
strategie der Bundesregierung stehen. 

(3) Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

i. Einzelplan 08 

Durch die Umsetzung des Gesetzes ergeben sich im Einzelplan 08 bei dem BMF, dem BBF, der GZD und dem 
ITZBund einmalige Ausgaben in Höhe von rund 161 Mio. Euro für die Erstausstattung des BBF, einsatz- und 
ermittlungsunterstützende IT-Systeme und die Einrichtung des Immobilientransaktionsregisters sowie insgesamt 
laufende jährliche Ausgaben in Höhe von rund 404 Mio. Euro (davon fortlaufend ab dem Jahr 2027: 166 Mio. 
Euro) insbesondere für Personal, Unterbringung, Geschäftsbedarf, Ersatzbeschaffungen, für die Aus- und Fort-
bildung der Bediensteten, für den Betrieb und die Weiterentwicklung von Informationstechnik und für die Unter-
stützung durch die Zollverwaltung. Die einmaligen und laufenden jährlichen Ausgaben verteilen sich dabei wie 
folgt auf den Zeitraum 2024 bis 2027: 

 2024 2025 2026 2027 

Einmalige Ausgaben (in Mio. Euro) 77 84 0 0 

Laufende Ausgaben (in Mio. Euro) 22 64 152 166 
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Etwaige durch die Neuregelungen dieses Gesetzes erzielten Einnahmen (insbesondere Erträge aus der Einziehung 
von Taterträgen) können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Zum einen können Anzahl, Um-
fang und Qualität der Ermittlungsverfahren derzeit noch nicht hinreichend bemessen werden. Zum anderen be-
stehen Unsicherheiten im Hinblick auf die Dauer der zukünftigen Ermittlungsverfahren und die Höhe der einge-
zogenen Taterträge. Vor diesem Hintergrund wurde auf die Darstellung von Ansätzen zu Einnahmen durch die 
Neuregelungen einstweilen verzichtet. 

Der Personalmehrbedarf bei dem BBF, dem BMF, der GZD und dem ITZBund für die Wahrnehmung der nach 
diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben beläuft sich bis zum Jahr 2027 auf 977 Planstellen/Stellen. Davon entfal-
len 190 Planstellen auf die Wertigkeit des höheren Dienstes, 631 Planstellen auf die Wertigkeit des gehobenen 
Dienstes und 156 Planstellen/Stellen auf die Wertigkeit des mittleren Dienstes. 

Die zur Umsetzung des Gesetzes in den Jahren 2024 bis 2027 bei dem BBF, dem BMF, der GZD und dem ITZ-
Bund voraussichtlich notwendigen Planstellen/Stellen fallen wie folgt an: 

 2024 2025 2026 2027 

Planstellen-/Stel-
lenbedarf (gesamt) 360 723 968 977 

davon BBF 262 509 744 744 

Die Ausgaben für das Personal einschließlich der dafür anfallenden Sachausgaben (Sachkostenpauschalen) bei 
dem BBF, dem BMF, der GZD und dem ITZBund verteilen sich auf den Zeitraum 2024 bis 2027 wie folgt: 

 2024 2025 2026 2027 

Personalausgaben 
einschließlich dafür 
anfallender Sachaus-

gaben 
(in Mio. Euro) 

22 64 98 113 

davon BBF 15 44 71 85 

Die sonstigen Sachausgaben bei dem BBF, dem BMF, der GZD und dem ITZBund in den Jahren 2024 bis 2027 
fallen wie folgt an: 

 2024 2025 2026 2027 

Sachausgaben (in 
Mio. Euro) 77 84 54 53 

davon BBF 54 65 44 44 

Der Haushaltsmittelbedarf wurde anhand von Erfahrungswerten anderer Verwaltungen mit ähnlichen Prozessen 
und Einheiten sowie validierten Annahmen der zu erwarteten Fallzahlen geschätzt. Anhand der ersten Erfahrun-
gen im laufenden Betrieb des BBF werden die angenommenen Haushaltsauswirkungen zu überprüfen sein. 

ii. Einzelplan 06 

Durch die Umsetzung des Gesetzes, insbesondere durch die Einrichtung und den Aufbau des BBF, wird parallel 
ein nachhaltiger Ressourcenaufbau durch spezifisch für Geldwäsche- und Finanzermittlungen geschaffene Stellen 
beim BKA erfolgen und mit den bereits vorhandenen Ressourcen in einer neuen Organisationsstruktur „Geldwä-
sche, Wirtschafts- und Finanzkriminalität“ gebündelt. Die Geldwäscheermittlungen beim BKA werden dabei in 
konkreter Abgrenzung zur Aufgabenwahrnehmung der BBF mit Fokus auf den Bereich der deliktsspezifischen 
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Geldwäsche gemäß § 4 BKAG geführt. Dem BMI entsteht ein Bedarf für die strategische Steuerung der neuen 
Organisationsstruktur und Wahrnehmung der entsprechenden Rechts- und Fachaufsicht. 

Durch die Umsetzung des Gesetzes ergeben sich im Einzelplan 06 bei dem Bundeskriminalamt und dem Bundes-
ministerium des Innern und für Heimat laufende jährliche Ausgaben in Höhe von rund 77 Mio. Euro (davon fort-
laufend ab dem Jahr 2027: 30 Mio. Euro). Die laufenden jährlichen Ausgaben verteilen sich dabei wie folgt auf 
den Zeitraum 2024 bis 2027: 

 2024 2025 2026 2027 ff. 

Laufende Ausgaben 
(in Mio. Euro) 6 15 26 30 

Der Personalmehrbedarf für die Wahrnehmung der nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben beläuft sich bis 
2027 auf insgesamt 215 Planstellen (davon zwei beim Bundesministerium des Innern und für Heimat ab 2025). 
Davon entfallen 29 Planstellen auf den höheren Dienst und 186 Planstellen auf den gehobenen Dienst. 

Die zur Umsetzung des Gesetzes in den Jahren 2024 bis 2027 voraussichtlich notwendigen Planstellen fallen wie 
folgt an: 

 2024 2025 2026 20027 ff. 

Planstellenbedarf 
(gesamt) 26 142 215 215 

Die Ausgaben für das Personal einschließlich der dafür anfallenden Sachausgaben (Sachkostenpauschalen) ver-
teilen sich auf den Zeitraum 2024 bis 2027 wie folgt: 

 2024 2025 2026 2027 ff. 

Personalausgaben 
einschließlich dafür 
anfallender Sach-
ausgaben 
(in Mio. Euro) 

2 10 21 25 

Daneben entstehen beim Bundeskriminalamt für die Beschaffung und Erhaltung von spezieller IT-Infrastruktur 
Leistungen sowie Analysetools für Kryptowerte für die operative polizeiliche Ermittlungsarbeit Sachkosten in 
Höhe von 4 Mio. Euro im Jahr 2024, 4,5 Mio. Euro im Jahr 2025 und 5 Mio. Euro ab dem Jahr 2026 jährlich.  

iii. Einzelplan 21 

Durch die Umsetzung des Gesetzes ergeben sich im Einzelplan 21 bei dem BfDI laufende jährliche Ausgaben in 
Höhe von rund 3 Mio. Euro (davon fortlaufend ab dem Jahr 2027: 2 Mio. Euro) für Personal. Die laufenden jähr-
lichen Ausgaben für das Personal einschließlich der dafür anfallenden Sachausgaben (Sachkostenpauschalen) 
verteilen sich dabei wie folgt auf den Zeitraum 2024 bis 2027: 

 2024 2025 2026 2027 

Laufende Ausgaben 
(in Tsd. Euro) 0 376 1.128 1.504 

Der Personalmehrbedarf bei dem BfDI für die Wahrnehmung der nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben 
beläuft sich bis 2027 auf vier Planstellen/Stellen. Davon entfallen zwei Planstellen auf die Wertigkeit des höheren 
Dienstes und zwei Planstellen auf die Wertigkeit des gehobenen Dienstes. 
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Sämtlicher Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan 
ausgeglichen werden. Über Einzelheiten zur Deckung des Mehrbedarfs ist im Rahmen des aktuellen sowie künf-
tiger Haushaltsaufstellungsverfahren zu entscheiden. 

(4) Erfüllungsaufwand 

i. Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

ii. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch notwendige Umstellungen entsteht für die Wirtschaft aufgrund von nationalen Regelungen ein einmaliger 
Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 750 000 Euro. Aufgrund von nationalen Regelungen entsteht für die Wirt-
schaft zusätzlich ein laufender jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 4 Mio. Euro (inkl. Informations-
pflichten) jährlich. Im Einzelnen:  
 

Laufender jährlicher Erfüllungsaufwand          

Gesetz  Para-
graph 

Inhalt/Vor-
gabe: 

auszufüh-
rende Tätig-

keit/ 
Prozess 

Status Perio-
diziät 

Kom
ple-
xität 

Tarif pro 
Stunde 

(Lohnkosten-
tabelle Wirt-

schaft,  

Wirtschafts-
abschnitt K, 
siehe Leitfa-

den Sept. 
2022, An-

hang 7) 

Fall
zahl 
p. a. 

Grund
lage 
Fall-
zahl 

Unter-
neh-

mensan
zahl 

Zeit-
auf-
wan
d in 
Mi-
nu-
ten 
pro 
Fall 

Zeit-
auf-
wan
d in 
Stun
den 
pro 
Fall 

Summe Per-
sonalauf-

wand 
(Tarif x 

Fallzahl x 
Stunden pro 

Fall) 

Summe 
Sachkos-

ten 

Erläu-
terung  

Erfüllungs-
aufwand ge-
samt (Perso-
nalaufwand 
+ Sachauf-

wand) 

KWG § 2c 
Abs. 4 

Zusammen-
stellen, Aus-

füllen und 
Einreichen 

der Unterla-
gen zur Inha-
berkontrolle 
von interes-

sierten Erwer-
bern einer be-

deutenden 
Beteiligung 

an Finanzhol-
ding-Gesell-

schaften 

Neu anlass-
bezogen 

mit-
tel 51,30 € 5 n/a n/a 679 11,3

2 2.902,73 € 0,00 € ./. 2.902,73 € 

KWG 

§ 29 
Ab-

satz 2a 
i.V.m. 
§ 50a 

PrüfbV 

Unterstützung 
des Prüfers 
bei der Prü-

fung der Ein-
haltung der 
Pflichten 
nach dem 

Geldwäsche-
gesetz sowie 
nach §§ 25h 

bis 25m 

Ände-
rung jährlich ein-

fach 30,90 € 100 

Schät-
zung 
durch 

GW 11 

n/a 130 2,17 6.695,10 € 221.400,00 
€ 

Prü-
fung 
der 
Ein-
hal-
tung 
der 

Pflich-
ten 

nach 
dem 

Geld-
wä-

sche-
gesetz 
sowie 
nach 

§§ 25h 
bis 

25m 
durch 
den 
JA-

Prüfer 

228.095,10 € 
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Laufender jährlicher Erfüllungsaufwand          

Gesetz  Para-
graph 

Inhalt/Vor-
gabe: 

auszufüh-
rende Tätig-

keit/ 
Prozess 

Status Perio-
diziät 

Kom
ple-
xität 

Tarif pro 
Stunde 

(Lohnkosten-
tabelle Wirt-

schaft,  

Wirtschafts-
abschnitt K, 
siehe Leitfa-

den Sept. 
2022, An-

hang 7) 

Fall
zahl 
p. a. 

Grund
lage 
Fall-
zahl 

Unter-
neh-
men-

sanzahl 

Zeit-
auf-
wan
d in 
Mi-
nu-
ten 
pro 
Fall 

Zeit-
auf-
wan
d in 
Stun
den 
pro 
Fall 

Summe Per-
sonalauf-

wand 
(Tarif x 

Fallzahl x 
Stunden pro 

Fall) 

Summe 
Sachkos-

ten 

Erläu-
terung  

Erfüllungs-
aufwand ge-
samt (Perso-
nalaufwand 
+ Sachauf-

wand) 

(ge-
schätzt 

27 
Stun-
den je 
Fall à 
EUR 

82,00; 
100 

Fälle 

GwG 

§ 2 
Abs. 1 
Nr. 2a, 
7a bis 

7c 

Erweiterung 
Adressaten-

kreis des 
Geldwäsche-
gesetzes (on-
dea-DB-Er-
weiterung) 

Neu anlass-
bezogen hoch 80,90 € 1 

Ab-
frage 
Ge-

schäfts
berei-
che 

200 on-
dea 0,00 1.947.855,96 

€ 0,00 € 

GW 
11, 

Daten 
aus 
On-
dea-
DB; 
Fall-
zahl 

bezieht 
sich 

auf die 
Anzahl 
neuer 
Ver-

pflich-
teter, 

die die 
Pflich-
ten des 
GwG 
neu 

umzu-
setzen 
haben. 

1.947.855,96 
€ 

GwG 

§ 2 
Abs. 1 
Nr. 2a 
i.V.m. 
§ 10 

Abs. 1 
Nr. 5, 
Abs. 3
a S. 2 
GwG 

kontinuierli-
che Überwa-

chung der Ge-
schäftsbezie-

hung zwi-
schen Kredit-

käufer und 
Kreditnehmer 
anhand eines 

IT-Tools 

Neu anlass-
bezogen 

mit-
tel 51,30 € 200 Schät-

zung n/a 612 10,2
0 104.652,00 € 0,00 € ./. 104.652,00 € 

GwG 

§ 2 
Abs. 1 
Nr. 2a 
i.V.m. 
§ 10 

Abs. 1 
Nr. 1-

4, 
Abs. 3
a S. 2 
GwG 

Anwendung 
allgemeiner 
Sorgfalts-

pflichten auf 
bestehende 

Geschäftsbe-
ziehungen 

Neu anlass-
bezogen 

mit-
tel 51,30 € 25 Schät-

zung n/a 612 10,2
0 13.081,50 € 0,00 € ./. 13.081,50 € 

GwG 

§ 2 
Abs. 1 
Nr. 2a 
i.V.m. 
§ 10 

Abs. 1 
Nr. 1 
GwG 

Identifizie-
rung des Ver-
tragspartners 
oder der für 

diesen auftre-
tenden Person 

Neu anlass-
bezogen 

ein-
fach 30,90 € 100

0 
Schät-
zung n/a 202 3,37 104.030,10 € 0,00 € ./. 104.030,10 € 
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Laufender jährlicher Erfüllungsaufwand          

Gesetz  Para-
graph 

Inhalt/Vor-
gabe: 

auszufüh-
rende Tätig-

keit/ 
Prozess 

Status Perio-
diziät 

Kom
ple-
xität 

Tarif pro 
Stunde 

(Lohnkosten-
tabelle Wirt-

schaft,  

Wirtschafts-
abschnitt K, 
siehe Leitfa-

den Sept. 
2022, An-

hang 7) 

Fall
zahl 
p. a. 

Grund
lage 
Fall-
zahl 

Unter-
neh-
men-

sanzahl 

Zeit-
auf-
wan
d in 
Mi-
nu-
ten 
pro 
Fall 

Zeit-
auf-
wan
d in 
Stun
den 
pro 
Fall 

Summe Per-
sonalauf-

wand 
(Tarif x 

Fallzahl x 
Stunden pro 

Fall) 

Summe 
Sachkos-

ten 

Erläu-
terung  

Erfüllungs-
aufwand ge-
samt (Perso-
nalaufwand 
+ Sachauf-

wand) 

GwG 

§ 2 
Abs. 1 
Nr. 2a 
i.V.m. 
§ 10 

Abs. 1 
Nr. 3 
GwG 

Einholung 
von Informa-
tionen über 
den Zweck 

der Ge-
schäftsbezie-

hung 

Neu anlass-
bezogen 

ein-
fach 30,90 € 100

0 
Schät-
zung n/a 202 3,37 104.030,10 € 0,00 € ./. 104.030,10 € 

GwG 

§ 2 
Abs. 1 
Nr. 2a 
i.V.m. 
§ 10 

Abs. 1 
Nr. 4 
GwG 

PeP-Prüfung Neu anlass-
bezogen 

ein-
fach 30,90 € 100

0 
Schät-
zung n/a 202 3,37 104.030,10 € 0,00 € ./. 104.030,10 € 

GwG 

§ 2 
Abs. 1 
Nr. 2a 
i.V.m. 
§ 10 

Abs. 1 
Nr. 5 
GwG 

Kontinuierli-
che Überwa-

chung der Ge-
schäftsbezie-

hung 

Neu anlass-
bezogen 

mit-
tel 51,30 € 100

0 
Schät-
zung n/a 612 10,2

0 523.260,00 € 0,00 € ./. 523.260,00 € 

VAG § 35 
Abs. 6 

Unterstützung 
des Prüfers 
bei der Prü-

fung der Ein-
haltung der 
Pflichten 
nach dem 

Geldwäsche-
gesetz sowie 

nach § 53 

Ände-
rung jährlich ein-

fach 30,90 € 87 

interne 
Erhe-
bung 
der 

BaFin 

Zahl 
der 

Ver-
pflich-
teten 
 i.S.d. 
Nrn. 1 
bis 4 

132 2,20 5.914,26 € 192.618,00 
€ 

Prü-
fung 
der 
Ein-
hal-
tung 
der 

Pflich-
ten 

nach 
dem 

Geld-
wä-

sche-
gesetz 
sowie 
nach 
§ 53 

durch 
den 
JA-

Prüfer 
(ge-

schätzt 
27 Std. 
à EUR 
82,00 
x 87 

Fälle) 

198.532,26 € 

Fin-
DA-

GebV 

Nr. 17.
5.3 des 

Ge-
büh-

renver-
zeich-
nisses 

der 
Fin-
DA-

GebV 

Zahlungsab-
wicklung bei 
Gebührenfor-

derung 

Neu anlass-
bezogen 

ein-
fach 30,90 € 200 n/a n/a 60 1,00 6.180,00 € 0,00 € ./. 6.180,00 € 
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Laufender jährlicher Erfüllungsaufwand          

Gesetz  Para-
graph 

Inhalt/Vor-
gabe: 

auszufüh-
rende Tätig-

keit/ 
Prozess 

Status Perio-
diziät 

Kom
ple-
xität 

Tarif pro 
Stunde 

(Lohnkosten-
tabelle Wirt-

schaft,  

Wirtschafts-
abschnitt K, 
siehe Leitfa-

den Sept. 
2022, An-

hang 7) 

Fall
zahl 
p. a. 

Grund
lage 
Fall-
zahl 

Unter-
neh-
men-

sanzahl 

Zeit-
auf-
wan
d in 
Mi-
nu-
ten 
pro 
Fall 

Zeit-
auf-
wan
d in 
Stun
den 
pro 
Fall 

Summe Per-
sonalauf-

wand 
(Tarif x 

Fallzahl x 
Stunden pro 

Fall) 

Summe 
Sachkos-

ten 

Erläu-
terung  

Erfüllungs-
aufwand ge-
samt (Perso-
nalaufwand 
+ Sachauf-

wand) 

Fin-
DA-

GebV 

Nr. 17.
6 des 
Ge-
büh-

renver-
zeich-
nisses 

der 
Fin-
DA-

GebV 

Zahlungsab-
wicklung bei 
Gebührenfor-

derung 

Neu anlass-
bezogen 

ein-
fach 30,90 € 1 n/a n/a 60 1,00 30,90 € 0,00 € ./. 30,90 € 

 
      

     
 Summe 3.336.680,76 €                 

Einmaliger Erfüllungsaufwand          
                       

Gesetz  Para-
graph 

Inhalt/Vor-
gabe: 

auszufüh-
rende Tätig-

keit/ 
Prozess 

Status Perio-
diziät 

Kom
ple-
xität 

Tarif pro 
Stunde 

Fall
zahl 
p. a. 

Grund
lage 
Fall-
zahl 

Unter-
neh-

mensan
zahl 

Zeit-
auf-
wan
d in 
Mi-
nu-
ten 
pro 
Fall 

Zeit-
auf-
wan
d in 
Stun
den 
pro 
Fall 

Summe Per-
sonalauf-

wand 
(Tarif x 

Fallzahl x 
Stunden pro 

Fall) 

Summe 
Sachkos-

ten 

Erläu-
terung  

Erfüllungs-
aufwand ge-
samt (Perso-
nalaufwand 
+ Sachauf-

wand) 

KWG 

§ 29 
Ab-

satz 2a 
i.V.m. 
§ 50a 

PrüfbV 

Anpassung 
des Prozesses 
zur Unterstüt-
zung des Jah-
resabschluss-
prüfers (Tä-
tigkeit der 
Holdingge-
sellschaft) 

Ände-
rung 

einma-
lig 

mit-
tel 51,30 € 100 

Schät-
zung 
durch 

GW 11 

  903 15,0
5 77.206,50 € 323.700,00 

€ 

Anpas-
sung 
Prü-

fungs-
pro-
zess 
beim 
Ab-

schluss
prüfer 
(ge-

schätzt 
26 

Stun-
den je 
Fall à 
EUR 

124,50
; 100 
Fälle) 

400.906,50 € 

VAG § 35 
Abs. 6 

Anpassung 
des Prozesses 
zur Unterstüt-
zung des Jah-
resabschluss-

prüfers   
- Tätigkeit der 

Holdingge-
sellschaft - 

Ände-
rung 

einma-
lig 

mit-
tel 51,30 € 87 

interne 
Erhe-
bung 
der 

BaFin 

Zahl 
der 

Ver-
pflich-
teten 
 i.S.d. 
Nrn. 1 
bis 4 

903 15,0
5 67.169,66 € 281.619,00 

€ 

Anpas-
sung 
des 
Prü-

fungs-
pro-

zesses 
beim 

Jahres-
ab-

schluss
prüfer 
(ge-

schätzt 
26 Std. 
à EUR 
124,50 

x 87 
Fälle) 

348.788,66 € 

 
      

      Summe 749.695,16 € 



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 85 – Drucksache 20/9648 
 
 
 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten: 

Durch elf nationale Vorschriften fallen vom laufenden jährlichen Erfüllungsaufwand rund 1 Mio. Euro durch In-
formationspflichten an. Im Einzelnen: 

 
Informationspflichten 

Ge-
setz 

Para-
graph 

Inhalt/Vorgabe: 
auszuführende 

Tätigkeit/ 
Prozess 

Sta-
tus 

Periodi-
zität 

Kom-
plexität 

ein-
fach-
mD 

mittel-
gD 

hoch-
hD 

Ta-
rif 
pro 
Stu
nde 

Fall-
zahl 
p. a. 

Grund-
lage Fall-

zahl 

Unter-
nehmens- 

anzahl 

Zeit-
auf-

wand 
in Mi-
nuten 

pro 
Fall 

Zeit-
auf-

wand 
in 

Stun-
den pro 

Fall 

Summe 
Personal-
aufwand 
(Tarif x 

Fallzahl x 
Stunden 
pro Fall) 

Summ
e Sach-
kosten 

Erläu-
terung 

Erfüllungs-
aufwand 

Wirtschaft: 
Informati-

onspflichten 
Wirtschaft 

gesamt (Per-
sonalauf-

wand + Sach-
aufwand) 

KWG § 2c 
Abs. 4 

Zusammenstellen, 
Ausfüllen und 
Einreichen der 

Unterlagen zur In-
haberkontrolle 

von interessierten 
Erwerbern einer 
bedeutenden Be-
teiligung an Fi-

nanzholding-Ge-
sellschaften 

Neu anlass-
bezogen mittel 51,3 5 n/a n/a 188 3,13 803,70 € 0,00 € ./. 803,70 € 

KWG § 26 Ab-
satz 3a 

Einreichung von 
Jahresabschluss 
und Lagebericht 

Än-
de-

rung 
jährlich mittel 51,3 100 

Schätzung 
durch GW 

11 
n/a 17 0,28 1.453,50 € 0,00 € ./. 1.453,50 € 

KWG § 26 Ab-
satz 3a 

Vorlage des Be-
richts des Ab-
schlussprüfers 

Än-
de-

rung 
jährlich mittel 51,3 100 

Schätzung 
durch GW 

11 
n/a 17 0,28 1.453,50 € 0,00 € ./. 1.453,50 € 

KWG 

§ 28 Ab-
satz 1 
Satz 1 
i.V.m. 

§ 28 Ab-
satz 4 

Anzeige der Be-
stellung des Jah-
resabschlussprü-

fers 

Än-
de-

rung 
jährlich einfach 30,9 100 

Schätzung 
durch GW 

11 
n/a 4 0,07 206,00 € 0,00 € ./. 206,00 € 

GwG §51 
Abs. 5c 

Registrierungs-
pflicht für neue 

Verpflichtete nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2a, 

7a bis 7c GwG 

Neu anlass-
bezogen mittel 51,3 200   200 110 1,83 18.810,00 

€ 0,00 € ./. 18.810,00 € 

VAG 

§ 293 
i.V.m. 
§ 37 

Abs. 1 

Einreichung von 
Jahresabschluss 
und Lagebericht 

Än-
de-

rung 
jährlich hoch 80,9 87 

interne Er-
hebung 

der BaFin 

Zahl der 
Verpflich-

teten 
i.S.d. § 2 

Abs. 1 
Nrn. 2a 

und 7a bis 
7c GwG 

160 2,67 18.768,80 
€ 0,00 € ./. 18.768,80 € 

VAG 

§ 293 
i.V.m. 
§ 37 

Abs. 5 

Vorlage des Be-
richts des Ab-
schlussprüfers 

Än-
de-

rung 
jährlich hoch 80,9 87 

interne Er-
hebung 

der BaFin 

Zahl der 
Verpflich-

teten 
i.S.d.  

§ 2 Abs. 1 
Nrn. 2a 

und 7a bis 
7c GwG 

160 2,67 18.768,80 
€ 0,00 € ./. 18.768,80 € 

VAG 
§ 293 
i.V.m. 
§ 53 

Vorlage des Be-
richts der internen 
Revision bei der 
Geschäftsleitung, 
dem Geldwäsche-
beauftragten und 
der Aufsichtsbe-

hörde 

Än-
de-

rung 
jährlich hoch 80,9 87 

interne Er-
hebung 

der BaFin 

Zahl der 
Verpflich-

teten 
i.S.d. 
 § 2 

Abs. 1 
Nrn. 2a 

und 7a bis 
7c GwG 

160 2,67 18.768,80 
€ 0,00 € ./. 18.768,80 € 

Fin-
DA-

GebV 

Nr. 17.5.3 
des Ge-
bühren-

verzeich-
nisses der 
FinDA-
GebV 

Zahlungsabwick-
lung bei Gebüh-

renforderung 
Neu anlass-

bezogen einfach 30,9 200 n/a n/a 5 0,08 515,00 € 0,00 € ./. 515,00 € 

Fin-
DA-

GebV 

Nr. 17.6 
des Ge-
bühren-

verzeich-
nisses der 

Zahlungsabwick-
lung bei Gebüh-

renforderung 
Neu anlass-

bezogen einfach 30,9 1 n/a n/a 5 0,08 2,58 € 0,00 € ./. 2,58 € 
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FinDA-
GebV 

GwG § 2 Abs. 1 
Nr. 2a, 7a 

Erweiterung Ad-
ressatenkreis (on-
dea-DB-Erweite-

rung) 

Neu anlass-
bezogen mittel 51,3 1 

Abfrage 
Geschäfts-
bereiche 

n/a ondea 0,00 202.351,79 
€ 0,00 € ./. 202.351,79 € 

GwG § 52 
Abs. 7 

Melden von defi-
nierten (noch zu 
definierenden) 

Daten 

Neu jährlich mittel 51,3 4000 

Unterneh-
men bei 

denen vo-
raussicht-
lich Daten 
angefor-
dert wer-
den und 

deren Da-
ten somit 
auszuwer-
ten sind 

n/a 215 3,58 735.300,00 
€ 0,00 € ./. 735.300,00 € 

 
      

     
  Summe 1.017.202,49 

€ 

Der durch das Regelungsvorhaben für die Wirtschaft zusätzlich entstehende jährliche Erfüllungsaufwand (in Höhe 
von rund 4 Mio. Euro) wird im Sinne der „One in one out“-Regelung innerhalb von zwei Jahren durch geeignete 
Entlastungsmaßnahmen kompensiert. 

iii. Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 

Der zusätzliche Erfüllungsaufwand durch die Umsetzung des Gesetzes, insbesondere durch die Errichtung und 
den Aufbau des BBF, beträgt auf Bundesebene 148 Mio. Euro pro Jahr. Der einmalige Erfüllungsaufwand auf 
Bundesebene beträgt 167 Mio. Euro. 

Bei der Ermittlung des Erfüllungsaufwands wurden die Lohnkostensätze aus „Anhang 9 – Lohnkostentabelle 
Verwaltung“ des „Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der 
Bundesregierung“ (Stand September 2022: e. D. 28,30 x 1600 = 45.280 Euro; m. D. 33,80 x 1600 = 54.080 Euro; 
g. D. 46,50 x 1600 = 74.400 Euro und h. D. 70,50 x 1600 = 112.800 Euro) zugrunde gelegt. 

(1) BBF 

Durch die Umsetzung des Gesetzes insbesondere durch die Einrichtung und den Aufbau des BBF in den Jahren 
2024 und 2025 entsteht bei dem BBF ein einmaliger Erfüllungsaufwand durch Sachkosten (insbesondere IT-
Sachkosten) in Höhe von rund 115 Mio. Euro für den Aufbau und Ausstattung dieser Behörde und der Einrichtung 
des Immobilientransaktionsregisters. Die einmaligen IT-Sachkosten (in Höhe von rund 89 Mio. Euro) umfassen 
im Einzelnen die folgenden Maßnahmen: 
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# Maßnahme 2024 
(in T€)  

2025 
(in T€) 

Gesamt 
(in T€) 

1 Projektuntersützung                           3.399 €                            2.228 €                            5.961 €  

2 Basis-IT-Arbeitsplatz 
IT-Arbeitsplätze                           9.458 €                            2.266 €                          12.419 €  

3 Basis-IT-Arbeitsplätze 
Telefonie (VoIP)                              420 €                               136 €                               589 €  

4 Basis-IT-Arbeitsplätze 
Videokonferenzanlagen, dig. Whiteboards                              540 €                               135 €                               715 €  

5 Basis-IT-Arbeitsplätze 
Drucker                               54 €                                76 €                               138 €  

6 Basis-IT-Arbeitsplatz 
div. HW, SW (Plotter, Beamer, WebEx)                              119 €                                37 €                               165 €  

7 IT-Infrastruktur 
Netzanbindung                           1.116 €                               455 €                            1.664 €  

8 IT-Infrastruktur 
Ertüchtigung der Liegenschaften                                –   €                                 –   €                                 –   €  

9 Vor-Ort-Betreuung                           1.322 €                            2.360 €                            3.900 €  

10 Querschnittsverfahren                              468 €                               145 €                               650 €  

11 Fachverfahren Säule 1 
Vorgangsbearbeitung                           2.626 €                            8.850 €                          11.476 €  

12 Fachverfahren Säule 1 
Fallbearbeitung                           2.626 €                            8.850 €                          11.476 €  

13 Fachverfahren Säule 1 
Analyse                           8.900 €                          11.500 €                          20.400 €  

14 Fachverfahren Säule 1 
Schmutzdatenumgebung                           1.199 €                               665 €                            1.864 €  

15 Fachverfahren Säule 1 
Einsatz-IT                              550 €                               583 €                            1.133 €  

16 Fachverfahren Säule 2 
Migration                           3.990 €                            1.995 €                            5.985 €  

17 Fachverfahren Säule 3 
Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht                           3.094 €                            2.320 €                            5.414 €  

18 Fachverfahren Säule 3 
ZfS – Migration                              210 €                               205 €                               415 €  

19 Fachverfahren BBF 
Immobilientransaktionsregister                           1.329 €                            2.389 €                            3.939 €  

20 Aus- und Fortbildung                              267 €                               755 €                               1.083 € 

 Gesamt 41.687 €  45.950 €  89.386 €  

 

Der laufende jährliche Erfüllungsaufwand des BBF beläuft sich auf Personalkosten in Höhe von rund 
59 Mio. Euro sowie Sachkosten in Höhe von 44 Mio. Euro. Die ausgewiesenen Personalkosten entsprechen rund 
744 AK (inkl. Leitung) zur Erfüllung der nachstehenden Aufgaben des BBF. 

Der Erfüllungsaufwand wurde anhand von Erfahrungswerten anderer Verwaltungen und (Sicherheits-)Behörden 
mit ähnlichen Prozessen und Einheiten (u. a. Bundeskriminalamt, Zollkriminalamt, ITZBund) sowie validierten 
Annahmen der zu erwarteten Fallzahlen vorläufig geschätzt. Die Schätzung wird in künftigen Jahren anhand der 
ersten Erfahrungen im laufenden Betrieb des BBF überprüft. 

Zur Vermeidung einer doppelten Veranschlagung wurden etwaige Aufwände der Zentralstelle für Finanztransak-
tionsuntersuchungen (FIU) und der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) in der nachstehenden Aufstel-
lung (insbesondere bei den Aufgaben im Bereich IT und Innovation sowie bei den Querschnittsdiensten) nicht 
berücksichtigt. Mit der Überführung der FIU und ZfS in die BBF erfolgt dann die aufwandsneutrale Umsetzung 
dieser Aufwände in die BBF. 
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Etwaige von bzw. durch Unterstützung der BBF und den Neuregelungen dieses Gesetzes erzielten Einnahmen 
bzw. Einnahmeeffekte (insbesondere Erträge aus der Einziehung von Taterträgen) können zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht beziffert werden. 

(a) Ermittlungszentrum Geldwäsche  

Für Aufgaben im Bereich des Ermittlungszentrums Geldwäsche (einschließlich der unterstützenden Aufgaben) 
fällt ein Personalaufwand in Höhe von ca. 367 AK (rund 29 Mio. Euro) an. Im Einzelnen: 

Nr. Kurzbezeichnung Anzahl AK 

(1.600 h/a) 

Ermittlungen 

1 Führung und Steuerung 
 

1 AK 
1 hD 

2 Grundsatz, Statistik, Koordination, fachliche Steuerung 9 AK 
1 hD, 8 gD 

3 Amts- und Rechtshilfe 5 AK 
1 hD, 4 gD 

4 Clearingprozesse (inkl. Eingangserfassung und Steuerung) 11 AK 
2 hD, 7 gD, 2 mD 

5 Massendatenauswertung, (z. B. Leaks, Massendaten aus Kryptonetzwerken) 82 AK 
82 gD 

6 Führung des Ermittlungsverfahrens; offene Ermittlungsmaßnahmen (Zeugenvernehmung, Beschul-
digtenvernehmung, Durchsuchung, Beschlagnahme, Festnahme); Kurzfristige Observationen und Ob-
jektabklärungen durchführen; Akustische Überwachung außerhalb von Wohnungen (insb. Kfz); TKÜ-
Maßnahmen; Beweismittelsicherung/-aufbereitung (außer digitale Beweismittel) 

160 AK 
6 hD, 154 gD 

Zwischensumme 268 AK 
11 hD, 255 gD, 2 mD 

unterstützende Aufgaben 

7 Führung und Steuerung 
 

1 AK 
1 hD 

8 Einsatztechnik (ohne IT), Eigensicherung 10 AK 
1 hD, 9 gD 

9 Beweismittelsicherung/-aufbereitung (außer digitale Beweismittel) enthalten in Nr. 6 
 

10 Beweismittelsicherung IT (Forensik/Datenaufbereitung) 68 AK 
23 hD, 45 gD 

11 Vermögensabschöpfung 20 AK 
2 hD, 18 gD 

Zwischensumme 99 AK 
27 hD, 72 gD 

Summe 367 AK 
38 hD, 327 gD, 2 mD 

(b) Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht 

Für Aufgaben im Bereich der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht fällt ein Personalaufwand in Höhe von ca. 
68 AK (rund 6 Mio. Euro) an. Im Einzelnen: 

Nr. Kurzbezeichnung Anzahl AK 

(1.600 h/a) 

1 Führung und Steuerung  1 AK 
1 hD 

2 Grundsatzfragen der Geldwäscheaufsicht 7 AK 
3 hD, 2 gD, 2 mD 

3 Geldwäsche Informationszentrum 8 AK 
3 hD, 4 gD, 1 mD 

4 Geldwäsche Aufsicht (Begleitung und Koordinierung von Aufsichtsmaßnahmen bei Ge-
werbetreibenden und Glücksspielanbietern) 

20 AK 
10 hD, 8 gD, 2 mD 
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Nr. Kurzbezeichnung Anzahl AK 

(1.600 h/a) 

5 Geldwäsche Aufsicht III (Begleitung und Koordinierung von Aufsichtsmaßnahmen bei 
Rechtsanwälten, Steuerberatern, Notaren, Wirtschaftsprüfern) 

8 AK 
6 hD, 1 gD, 1 mD 

6 Geldwäsche Aufsicht IV (Begleitung von Aufsichtsmaßnahmen im Finanzsektor und Ko-
ordinierung gemeinsamer Aufsichtsprozesse FS/NFS, Koordinierung gemeinsamer Sek-
toruntersuchungen; konzertierte Aktionen, Ansprechpartner AMLA) 

8 AK 
5 hD, 2 gD, 1 mD 

7 Geldwäsche Leitlinien 8 AK 
5 hD, 2 gD, 1 mD 

8 Geldwäsche Statistik und Reporting 8 AK 
3 hD, 4 gD, 1 mD 

Summe 68 AK 
36 hD, 23 gD, 9 mD 

(c) Immobilientransaktionsregister 

Für Aufgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem Betrieb des Immobilientransaktionsregisters, ins-
besondere der Bearbeitung von nichtelektronisch Auskunftsersuchen und sonstigen Anfragen von Notaren, Ge-
richten und natürlichen Personen sowie allmeinen Serviceaufgaben fällt ein Personalaufwand in Höhe von ca. 
33 AK (rund 2 Mio. Euro; 13 AK in der Wertigkeit des m. D. 17 AK in der Wertigkeit des g. D. und 3 AK in der 
Wertigkeit des h. D.). 

Für die Zwecke der Ermittlung des Personalaufwands wurde u. a. von 1 Mio. elektronischen Veräußerungsanzei-
gen pro Jahr nach § 26c Absatz 1 GwG-E, 10 000 Auskünften pro Jahr im Wege des automatischen Abrufs nach 
§ 26d Absatz 2 Satz 1 GwG-E und 200 Auskünften im Jahr im nichtelektronischen Verfahren nach § 26d Absatz 2 
Satz 3 GwG-E ausgegangen. 

Die Aufwände, die entstünden, wenn das Bundesministerium der Finanzen gemäß § 26g GwG-E eine juristische 
Person des Privatrechts mit den Aufgaben der registerführenden Stelle und den hierfür erforderlichen Befugnissen 
beleihen würde, lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beziffern. 

(d) Leitung, Leitungsstab sowie Aus- und Fortbildung 

Für Aufgaben in den Bereichen Leitung, Leitungsstab sowie Aus- und Fortbildung fällt ein Personalaufwand in 
Höhe von ca. 62 AK (rund 6 Mio. Euro; 8 AK in der Wertigkeit des m. D., 21 AK in der Wertigkeit des g. D. und 
33 AK in der Wertigkeit des h. D.). 

(e) IT und Innovation 

Für Aufgaben in den Bereichen IT und Innovation fällt ein Personalaufwand in Höhe von ca. 140 AK (rund 11 
Mio. Euro; 31 AK in der Wertigkeit des m. D., 73 AK in der Wertigkeit des g. D. und 36 AK in der Wertigkeit 
des h. D.). Im Einzelnen: 

Nr Kurzbezeichnung Anzahl AK 

(1.600 h/a) 

1 Führung und Steuerung 1 AK 
1 hD 

2 Grundsatzfragen für IT und Digitalisierung 16 AK 
5 hD, 9 gD, 2 mD 

 
3 Innovationsmanagement 12 AK 

6 hD, 5 gD, 1 mD 
4 Fach-Auftraggeberschnittstelle 36 AK 

4 hD, 17 gD, 15 mD 
5 Fachliche IT-Verfahrensbetreuung (Abt. I, II und IV) 41 AK 
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Nr Kurzbezeichnung Anzahl AK 

(1.600 h/a) 

4 hD, 25 gD, 8 mD 
7 Datenmanagement und Analytics 33 AK 

16 hD, 17 gD, 5 mD 
Summe 140 AK 

36 hD, 73 gD, 31 mD 

(f) Querschnittsdienste inkl. Beauftragte 

Für Aufgaben in den Querschnittsdiensten inkl. der Beauftragten fällt ein Personalaufwand in Höhe von ca. 74 AK 
(rund 5 Mio. Euro; 37 AK in der Wertigkeit des m. D., 24 AK in der Wertigkeit des g. D. und 13 AK in der 
Wertigkeit des h. D.). 

(2) BMF 

Dem BMF entsteht für die strategische Steuerung des BBF und Wahrnehmung der Rechts- und Fachaufsicht ein 
laufender jährlicher Erfüllungsaufwand durch Personalkosten in Höhe von 2 Mio. Euro. Die ausgewiesenen Per-
sonalkosten entsprechen rund 29 AK (5 AK in der Wertigkeit des m. D., 13 AK in der Wertigkeit des g. D. und 
11 AK in der Wertigkeit des h. D.). 

(3) GZD 

Der GZD entstehen für Leistungen im Zusammenhang mit der Ermittlungs- und Einsatzunterstützung (EEU) der 
BBF (einschließlich der EEU der gemeinsamen Ermittlungsgruppe aus BBF und Zollkriminalamt – ZKA) bis 
2029 ein einmaliger Erfüllungsaufwand durch Sachkosten in Höhe von rund 20 Mio. Euro. Der laufende jährliche 
Erfüllungsaufwand der GZD beläuft sich auf Personalkosten in Höhe von rund 6 Mio. Euro sowie Sachkosten in 
Höhe von 6 Mio. Euro. Die ausgewiesenen Personalkosten entsprechen rund 86 AK (34 AK in der Wertigkeit des 
m. D., 49 AK in der Wertigkeit des g. D. und 3 AK in der Wertigkeit des h. D.). Im Einzelnen: 

 
Laufender jährlicher Erfüllungsaufwand durch Personalkosten 

  

Bundesbe-
hörde zur Be-
kämpfung 
von Finanz-
kriminalität 
(BBF) 

Zeitaufwand pro Fall in 
Min. 

Fall-
zahl 
für 

Per-
so-
nal- 
kos-
ten 

jähr-
lich 

Gesamtpersonalaufwand in Std. 

Gesamtaufwand in 
AK  

(1 AK Beamter = 
1.600 Std./Jahr) Personalaufwand in € / pro 

Jahr 
Gesamt-
personal-

auf- 
wand in  

€ 

Ge-
samt-
per-

sonal-
auf- 

wand 
in  T 

€ Nr. Bereiche m. D. g. D. h. D. m. D. g. D. h. D. m. D. g. D. h. D. 

m. D.:  
33,80 x 

1600 
= 54.080 

€ 

 g. D.:  
46,50 x 

1600 
= 

74.400 
€ 

h. D.:  
70,50 x 

1600 
= 

112.800 
€ 

1 

Unterstützung 
bei Live-Fo-
rensik z. B. 
für verschlüs-
selte, inkrimi-
nierte Finanz-
plattfor-
men/IT-Ser-
verstrukturen 

800 400 240 2 27 13 8 0,02 0,01 0,01 1.082 744 1.128 2.954 3 

2 

Fachberatung 
für Einsatz-
technik und 
besondere 
EEU-Themen: 
u. a. Automo-
tive-IT (AIT), 
Spezialelekt-
ronik 

6000 3000 240 2 200 100 8 0,13 0,06 0,01 7.030 4.464 1.128 12.622 13 
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Laufender jährlicher Erfüllungsaufwand durch Personalkosten 

  

Bundesbe-
hörde zur Be-
kämpfung 
von Finanz-
kriminalität 
(BBF) 

Zeitaufwand pro Fall in 
Min. 

Fall-
zahl 
für 

Per-
so-
nal- 
kos-
ten 

jähr-
lich 

Gesamtpersonalaufwand in Std. 

Gesamtaufwand in 
AK  

(1 AK Beamter = 
1.600 Std./Jahr) Personalaufwand in € / pro 

Jahr 
Gesamt-
personal-

auf- 
wand in  

€ 

Ge-
samt-
per-

sonal-
auf- 

wand 
in  T 

€ Nr. Bereiche m. D. g. D. h. D. m. D. g. D. h. D. m. D. g. D. h. D. 

m. D.:  
33,80 x 

1600 
= 54.080 

€ 

 g. D.:  
46,50 x 

1600 
= 

74.400 
€ 

h. D.:  
70,50 x 

1600 
= 

112.800 
€ 

3 

Fachberatung 
für Einsatz-
technik und 
besondere 
EEU-Themen: 
u.a. Automo-
tive-IT (AIT), 
Spezialelekt-
ronik 

  19200   3 0 960 0 0,00 0,60 0,00 0 44.640 0 44.640 45 

4 

AMTA-ESB 
Bestands- und 
Verkehrsda-
tenabfragen 

  60440   3 0 3.022 0 0,00 1,89 0,00 0 140.616 0 140.616 141 

5 Koordinie-
rungsstelle SE   12000   5 0 1.000 0 0,00 0,63 0,00 0 46.872 0 46.872 47 

6 
Einsatzunter-
stützung durch 
OEZ 

652800 422400   3 32.640 21.120 0 22,40 11,20 0,00 1.211.392 833.280 0 2.044.672 2.045 

7 
Einsatzunter-
stützung durch 
ZUZ 

154000 100000   3 7.700 5.000 0 5,81 2,13 0,00 314.205 158.472 0 472.677 473 

8 
Mobilfunk-
/WLAN-Auf-
klärung 

19200 19200   3 1.700 3.400 0 1,06 2,13 0,00 57.325 158.472 0 215.797 216 

9 

Einsatz von 
Vertrauens-
personen und 
Informanten 

  204000   3 0 10.200 0 0,00 6,38 0,00 0 474.672 0 474.672 475 

10 

Einsatz Nicht 
offen ermit-
telnder Beam-
ten (NoeB) 

  172800   2 0 5.760 0 0,00 3,60 0,00 0 267.840 0 267.840 268 

11 

Einsatz von 
Verdeckten 
Ermittlern 
(VE) 

48000 192000 48000 1 800 3.200 800 0,50 2,00 0,50 27.040 148.800 56.400 232.240 232 

12 
Maßnahmen 
des Zeugen-
schutzes 

96000 96000   1 1.600 1.600 0 1,00 1,00 0,00 54.080 74.400 0 128.480 128 

13 Einsatzpsy-
chologie   14000 30000 3 0 700 1.500 0,00 0,44 0,94 0 32.736 106.032 138.768 139 

14 

Eigensiche-
rung und Ein-
satztraining 
für Waffenträ-
ger (BfE) 

        0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 

15 Lagezentrum   1200   3 0 60 0 0,00 0,04 0,00 0 2.976 0 2.976 3 

16 
Sachbearbei-
tung Einsatz 
Polizeiführer 

  98400   3 0 4.920 0 0,00 3,08 0,00 0 229.152 0 229.152 229 

17 Fortbildungs-
möglichkeiten 58000 19000   3 2.900 950 0 1,81 0,59 0,00 97.885 43.896 0 141.781 142 

18 Fortbildungs-
möglichkeiten   38400   2 0 1.280 0 0,00 0,80 0,00 0 59.520 0 59.520 60 

19 Fortbildungs-
möglichkeiten   58900   2 0 1.963 0 0,00 1,23 0,00 0 91.512 0 91.512 92 
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Laufender jährlicher Erfüllungsaufwand durch Personalkosten 

  

Bundesbe-
hörde zur Be-
kämpfung 
von Finanz-
kriminalität 
(BBF) 

Zeitaufwand pro Fall in 
Min. 

Fall-
zahl 
für 

Per-
so-
nal- 
kos-
ten 

jähr-
lich 

Gesamtpersonalaufwand in Std. 

Gesamtaufwand in 
AK  

(1 AK Beamter = 
1.600 Std./Jahr) Personalaufwand in € / pro 

Jahr 
Gesamt-
personal-

auf- 
wand in  

€ 

Ge-
samt-
per-

sonal-
auf- 

wand 
in  T 

€ Nr. Bereiche m. D. g. D. h. D. m. D. g. D. h. D. m. D. g. D. h. D. 

m. D.:  
33,80 x 

1600 
= 54.080 

€ 

 g. D.:  
46,50 x 

1600 
= 

74.400 
€ 

h. D.:  
70,50 x 

1600 
= 

112.800 
€ 

20 Sichernde Kri-
minaltechnik 10800 5400 240 2 360 180 8 0,23 0,11 0,01 12.438 8.184 1.128 21.750 22 

21 Sichernde Kri-
minaltechnik   8000   2 0 267 0 0,00 0,17 0,00 0 12.648 0 12.648 13 

22 
Auswertende 
Kriminaltech-
nik 

3200 1600 240 2 107 53 8 0,07 0,03 0,01 3.786 2.232 1.128 7.146 7 

23 
Auswertende 
Kriminaltech-
nik 

  54000   2 0 1.800 0 0,00 1,13 0,00 0 84.072 0 84.072 84 

24 

Telekommuni-
kationsüber-
wachung 
(TKÜ) 

  38480   5 0 3.207 0 0,00 2,00 0,00 0 148.800 0 148.800 149 

25 
TKÜ- Daten-
analysen 
(TKÜ-DA) 

  19171 19171 5 0 1.598 1.598 0,00 1,00 1,00 0 74.400 112.800 187.200 187 

26 

Informations-
technische 
Überwachung 
(ITÜ) 

  72778   3 0 3.639 0 0,00 2,27 0,00 0 168.888 0 168.888 169 

27 

Unterstützung 
bei den Ein-
satz- und Er-
mittlungsun-
terstützenden 
IT-Systeme 
im Rahmen 
des Pro-
gramms des 
Zolls zu Poli-
zei 20/20 

  100000 20000 2 0 3.333 667 0,00 2,08 0,42 0 154.752 47.376 202.128 202 

28 

IT-Ausstat-
tung und -be-
treuung von 
zusätzlichen 
100 AK im 
ZFD 
(DVIII.C1) 

28812 63386   3 1.441 3.169 0 1,38 1,50 0,00 74.630 111.600 0 186.230 186 

29 

Einsatz Nicht 
offen ermit-
telnder Beam-
ten (NoeB): 
virtuelle NoeB 

  56000   2 0 1.867 0 0,00 1,17 0,00 0 87.048 0 87.048 87 

        Summe: 34,41 49,27 2,90       5.853.701 5.854                                   

 
einmaliger Erfüllungsaufwand durch Sachkosten  

N
r. Bezeichnung   Summe in € Summe in T € 

1 Ausstattung Grundausstattung für 2 Spezialisten Digitale Forensik (SDF)     

2 

Zu Nr. 3 
Fachberatung für Einsatz-

technik und besondere EEU-
Themen: u.a. Automotive-IT 

(AIT), Spezialelektronik 

Ausstattung ZKA-Gerätepool mit Spezialtechnik und Ausstattung von zwei FEM-Arbeitsplätzen 194.000 194 
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einmaliger Erfüllungsaufwand durch Sachkosten  

N
r. Bezeichnung   Summe in € Summe in T € 

3 
Zu Nr. 6 

Einsatzunterstützung durch 
OEZ (TaG) 

Einrichtung zusätzlicher TaG (Taktischer Einsatzgruppen) an vier verschiedenen Standorten 5.987.072 5.987 

4 
Zu Nr. 6 

Einsatzunterstützung durch 
OEZ (TEG) 

Ausstattung zusätzlicher AK bei den TEG der OEZ (Ausstattung je AK und zusätzliche FEM) an 9 
OEZ Standorten 2.045.895 2.046 

5 
zu Nr. 7 

Einsatzunterstützung durch 
ZUZ 

Einsatzausstattung und DKfz 532.065 532 

6 
Zu Nr. 8 

Mobilfunk-/WLAN-Aufklä-
rung 

Beschaffung IMSI-Catcher nebst Trägerfahrzeug 850.000 850 

7 
zu Nr. 9 

Einsatz von Vertrauensperso-
nen und Informanten 

persönliche Ausstattung; operative Einsatztechnik 37.954 38 

8 
zu Nr. 10 

Einsatz nicht offen ermit-
teönder Beamter 

persönliche Ausstattung; operative Einsatztechnik 18.977 19 

9 
zu Nr. 11 

Einsatzunterstützung durch 
VE 

persönliche Ausstattung; Legendierungskosten; operative Einsatztechnik 63.479 63 

10 
zu Nr. 12 

Maßnahmen des Zeugen-
schutzes 

persönliche Ausstattung; operative Einsatztechnik 63.573 64 

11 zu Nrn. 24-26 
TKÜ-Auswerteplätze 

Ansatz: Kosten für einen TKÜ-Auswerteplatz, bestehend aus Thin Client (Rechner), Monitor mit 
Soundbar, Tastatur, Maus, Arbeitsplatzdrucker und Kopfhörer 9.000 9 

12 zu Nrn. 24-26 
Netzwerkdrucker Ansatz: es werden Netzwerkdrucker für größere Druckaufträge benötigt 3.000 3 

13 zu Nrn. 24-26 
SINA-Box Ansatz: Kosten für ein Verschlüsselungsgerät – SINA-Box 3.500 4 

14 zu Nrn. 24-26 
Führungsschienen Ansatz: Für die SINA-Box werden Führrungsschienen benötigt 100 0 

15 zu Nrn. 24-26 
Netzwerk-Switch Ansatz: Kosten für einen Netzwerk-Switch 750 1 

16 zu Nrn. 24-26 
Kleinmaterial Ansatz: Kosten die für anfallendes Kleinmaterial 200 0 

17 zu Nrn. 24-26 
ZKA-Net Leitung 

Ansatz: Einmalige Realisierungskosten für den Anschluss an die TKÜ-Anlage bzw. an das TKÜ-NG 
System auf Grundlage des ZKA-Net-Bestandsvertrags 4.000 4 

18 zu Nrn. 24-26 
SINA-Laptop Ansatz: 20 x SINA-Laptop für iTÜ 50.000 50 

19 zu Nr. 27 
P 20 

IT-Kosten im Rahmen der Bereitstellung der IT-Systeme (z. B. Lizenzkosten, externe Dienstleistungen 
für die Realisierung von Anforderungen, Hardwarekosten im Sinne des Anteils des Teilnehmers 

P20Zoll) 
8.000.000 8.000 

20 zu Nr. 28 
IT-Ausstattung 

IT-Kosten im Rahmen der Bereitstellung der IT-Systeme (z. B. Lizenzkosten, externe Dienstleistungen 
für die Realisierung von Anforderungen, Hardwarekosten im Sinne des Anteils des Teilnehmers 

P20Zoll) 
240.649 241 

21   
IT-Kosten im Rahmen der Bereitstellung der IT-Systeme (z. B. Lizenzkosten, externe Dienstleistungen 

für die Realisierung von Anforderungen, Hardwarekosten im Sinne des Anteils des Teilnehmers 
P20Zoll) 

1.800.728 1.801 

22   
IT-Kosten im Rahmen der Bereitstellung der IT-Systeme (z. B. Lizenzkosten, externe Dienstleistungen 

für die Realisierung von Anforderungen, Hardwarekosten im Sinne des Anteils des Teilnehmers 
P20Zoll) 

480.194 480 

23 zu Nr. 23 
Ausstattung Grundausstattung für 7 Spezialisten Online-Recherchen sowie Kryptowährungsanalyse und -sicherung 85.000 85 

24 zu Nr. 29 
virtuelle NoeB Grundausstattung für 3 virtuelle NoeB 20.000 20 

  Summe: 20.490.135 20.490 
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laufender jährlicher Erfüllungsaufwand durch Sachkosten  

Nr
. Bezeichnung   Summe in 

€ Summe in T € 

1 
Zu Nr. 6 

Einsatzunterstützung durch 
OEZ (TaG) 

Betriebskosten der zusätzlichen TaG an vier verschiedenen Standorten  569.306 569 

2 
Zu Nr. 6 

Einsatzunterstützung durch 
OEZ (TEG) 

Laufende Kosten der zusätzlichen TEG – Kräfte an 9 OEZ Standorten 192.108 192 

3 

zu Nr. 7 und Nr. 3 
Einsatzunterstützung durch 

ZUZ; 
Fortbildung (FSZ) 

laufende Kosten ZUZ / FSZ  4.043 4 

4 
Zu Nr. 8 

Mobilfunk-/WLAN-Aufklä-
rung 

Betriebskosten IMSI-Catcher-Fahrzeug 6.000 6 

5 
zu Nr. 9 

Einsatz von Vertrauensperso-
nen und Informanten 

Leasingkosten verwaltungsuntypische Dienst-Kfz samt Unterhaltskosten (1 Kfz ja 2 AK); Telefonlo-
gistik 29.187 29 

6 
zu Nr. 10 

Einsatz nicht offen ermitteln-
der Beamter 

Leasingkosten verwaltungsuntypische Dienst-Kfz samt Unterhaltskosten (1 Kfz ja 2 AK); Telefonlo-
gistik  14.714 15 

7 
zu Nr. 11 

Einsatzunterstützung durch 
VE 

Leasing Dienstfahrzeuge; Fortbildung; Telefonlogistik 16.738 17 

8 
zu Nr. 12 

Maßnahmen des Zeugen-
schutzes 

Unterhaltskosten DKfz Zeugenschutz; Telefonlogistik 3.822 4 

9 zu Nr. 13 
Einsatzpsychologie psychologische Fachliteratur und Testverfahren 16.000 16 

10 zu Nrn. 24-26 
ZKA-Net Leitung Ansatz:  Mietkosten der ZKA-Net Leitung für 36 Monate 16.000 16 

11 zu Nrn. 24-26 
iTÜ Ansatz: Mietkosten der ZKA-Net Leitung für 36 Monate 5.000 5 

12 zu Nr. 27 
P20 

IT-Kosten im Rahmen der Weiterentwicklung und Pflege der IT-Systeme (z. B. Lizenzkosten, externe 
Dienstleistungen für die Realisierung von Anforderungen, Hardwarekosten im Sinne des Anteils des 

Teilnehmers P20Zoll) 
4.500.000 4.500 

13 zu Nr. 28 
IT-Ausstattung Arbeitsplatzausstattung zusätzlicher AK im ZFD: 25% der einmaligen Investitionskosten 60.162 60 

14   Erweiterung Infrastruktur: 25% der einmaligen Investitionskosten 450.182 450 

15   Erweiterung Fachverfahren und Betriebssysteme: 25% der einmaligen Investitionskosten 120.049 120 

16 zu Nr. 22 
Lizenzpflege 12 Mon. Lizenzverlängerung für Software von 2 SDF 28.600 29 

17 zu Nr. 23 
Lizenzpflege 

12 Mon. Lizenzverlängerung (zumindest anteilig) für Software von 7 Spezialisten Online-Recherchen 
sowie Kryptowährungsanalyse und -sicherung 50.000 50 

18 zu Nr. 29 
Lizenzpflege 12 Mon. Lizenzverlängerung (zumindest anteilig) von 3 virtuellen NoeB 5.000 5 

  Summe: 6.086.911 6.087 

 
Für Leistungen der GZD im Zusammenhang mit der geplanten Aus- und Fortbildung bei der BBF, der Sicherung 
von unbaren Vermögenswerten durch die Behörden des Zollfahndungsdienstes sowie der fachlichen Unterstüt-
zung der Direktionen III und VIII entsteht bis 2027 ein laufender jährlicher Erfüllungsaufwand durch Personal-
kosten in Höhe von rund 4 Mio. Euro. Die ausgewiesenen Personalkosten entsprechen rund 47 AK (19 AK in der 
Wertigkeit des m. D., 13 AK in der Wertigkeit des g. D. und 15 AK in der Wertigkeit des h. D.). Im Einzelnen: 
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laufender jährlicher Erfüllungsaufwand durch Personalkosten 

      

Zeitaufwand pro 
Fall in Min. 

Fall-
zahl 
für 
Per-
so-
nal- 
kos-
ten 

jähr-
lich 

Gesamtpersonalaufwand in Std. 

Gesamtaufwand in 
AK  

(1 AK Beamter = 
1.600 Std./Jahr) Personalaufwand in € / pro Jahr Gesamtper-

sonalauf- 
wand in  € 

Ge-
samt-
per-
so-
nal-
auf- 

wand 
in  T 

€ 

Nr. Rechts-
norm Kurzbezeichnung m. D. g. D. h. D. m. D. g. D. h. D. m. D. g. D. h. D. 

m. D.:  
33,80 x 1600 
= 54.080 € 

 g. D.:  
46,50 x 

1600 
= 74.400 € 

h. D.:  
70,50 x 1600 
= 112.800 € 

1 FKBG Aufbau Aus- und 
Fortbildung         0 0 0 19,00 12,00 15,00 1.027.520,00 892.800,00 1.692.000,00 3.612.320,00 3.612 

2 

FKBG 
Art.3 
§ 4 

Abs. 2 
und 3 

Befugnisse bei Er-
mittlungen   1440   20 0 480 0 0,00 0,30 0,00 0,00 22.320,00 0,00 22.320,00 22 

3 
FKBG 
Art.3 
§ 22 

Allgemeine Da-
tenübermittlung an   1440   15 0 360 0 0,00 0,23 0,00 0,00 17.112,00 0,00 17.112,00 17 

4 
FKBG 
Art.3 

§§ 37,38 

Unterstützung 
durch andere Be-

hörden und Unter-
stützung anderer 

Behörden 

  960   20 0 320 0 0,00 0,20 0,00 0,00 14.880,00 0,00 14.880,00 15 

5 

FKGB 
Art. 3 

§ 2 Ab-
satz 2 

Sicherung und 
Schutz von einge-
setzten Bedienste-

ten, Dritten und 
Vermögenswer-

ten; Zeugenschutz 

  150   15 0 38 0 0,00 0,02 0,00 0,00 1.488,00 0,00 1.488,00 1 

9 
FKBG 
Art.3 
§ 37 

Unterstützung 
durch andere Be-

hörden und Unter-
stützung anderer 

Behörden 

2400 480   12 480 96 0 0,30 0,06 0,00 16.224,00 4.464,00 0,00 20.688,00 21 

         Summe: 19,30 12,81 15,00       3.688.808,00 3689 

Bei der GZD entsteht durch die Umsetzung des Gesetzes für den Wachschutz (§ 1 Absatz 5a ZollVG-E) zusätz-
licher Erfüllungsaufwand. § 1 Absatz 5a ZollVG-E stellt die tatsächliche Übernahme der hier in Rede stehenden 
Aufgaben unter den Vorbehalt einer entsprechend positiven Entscheidung des BMF. Aufgrund dieser Ausgestal-
tung können die Aufwände nur auf Grundlage von annahmebasierten Schätzungen erfolgen.  

Angenommen wird eine Aufgabenwahrnehmung durch verbeamtete Waffenträger der Zollverwaltung. Der hier 
anfallende Erfüllungsaufwand unterscheidet sich stark bei näherer Betrachtung der zu betreuenden Objekte. Hier-
bei kann in Abhängigkeit vom jeweiligen Objekt ein Ansatz von 15,51 AK bis 72,05 AK (als Personalansatz) 
sowie eine Kostenspanne von 809 000 Euro bis 3 728 000 Euro (laufend) sowie 180 000 Euro bis 643 000 Euro 
(einmalig) zu berücksichtigen sein. 

Zur Anzahl der konkret in den Wachschutz einzubeziehenden Objekte ist eine fundierte Aussage derzeit aufgrund 
der ausstehenden einzelfallbezogenen Entscheidung über die Übernahme der Aufgabe nicht möglich. Der Auf-
wand zur baulichen Herrichtung/Ertüchtigung hängt von der jeweiligen Liegenschaft ab. 

(4) Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) 

Daneben entsteht beim ITZBund für Leistungen insbesondere im Zusammenhang mit der IT-Vor-Ort-Betreuung 
und IT-Fachverfahren der BBF sowie der technischen Einrichtung und des Betriebs des Immobilientransaktions-
registers ein einmaliger Erfüllungsaufwand durch Sachkosten in Höhe von rund 22 Mio. Euro. Der einmalige 
Erfüllungsaufwand umfasst im Einzelnen folgende Maßnahmen: 
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# Maßnahme 2024 
(in T€)  

2025 
(in T€) 

Gesamt 
(in T€) 

1 Basis-IT-Arbeitsplatz 
div. HW, SW (Plotter, Beamer, WebEx)                                 7 €                                g87 

  €                                  7 €  

2 IT-Infrastruktur 
Netzanbindung                               38 €                                38 €                                80 €  

3 IT-Infrastruktur 
Ertüchtigung der Liegenschaften                           1.794 €                                 –   €                            1.900 €  

4 Querschnittsverfahren                              494 €                               494 €                            1.046 €  

5 Fachverfahren Säule 1 
Schmutzdatenumgebung                              260 €                               260 €                               520 €  

6 Fachverfahren Säule 2 
Migration                           4.750 €                                 –   €                            4.750 €  

7 Fachverfahren Säule 3 
Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht                           1.320 €                               224 €                            1.544 €  

8 Fachverfahren Säule 3 
ZfS – Migration                              250 €                                 –   €                               250 €  

9 Fachverfahren BBF 
Immobilientransaktionsregister                           2.696 €                            8.938 €                          12.324 €  

 Gesamt                         11.608 €                            9.953 €                          22.421 €  

 

Der laufende jährliche Erfüllungsaufwand des BBF beläuft sich auf Personalkosten in Höhe von rund 8 Mio. Euro 
sowie Sachkosten in Höhe von rund 7 Mio. Euro. Die ausgewiesenen Personalkosten entsprechen rund 81 AK 
(73 AK in der Wertigkeit des g. D. und 8 AK in der Wertigkeit des h. D.). 

(5) Bundesanzeiger Verlag 

Bei der registerführenden Stelle des Transparenzregisters, dem Bundesanzeiger Verlag, entstehen für die Umset-
zung des Gesetzes ein einmaliger Erfüllungsaufwand durch Sachkosten in Höhe von rund 5 Mio. Euro. Im Ein-
zelnen: 

Nr. Bezeichnung Gesamtaufwand 
in T€ 

1 Kosten für die Anpassungen an den IT-Systemen zum Quervergleich 
mit anderen Quellen gemäß § 18 Abs. 3b GwG 

1.250 

2 Kosten für die Anpassungen der IT-Systeme zur Erfassung und Prü-
fung vertretungsberechtigten Personen nach § 18a GwG 

1.000 

3 Kosten für die Anpassungen der IT-Systeme zur Erfassung von Eigen-
tums- und Kontrollstrukturübersichten nach § 20 Abs. 1 und § 21 
Abs. 1 GwG  

1.000 

4 Kosten für die Anpassungen an den IT-Systemen zur Beauskunftung 
der Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten an vertretungsberech-
tigte Personen gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 GwG 

250 

5 Kosten für die Anpassungen an den IT-Systemen zur Übermittlung 
von Hinweisen Dritter gemäß § 23a Abs. 7 S. 1 Nr. 1 GwG 

50 

6 Kosten für die Anpassungen an den IT-Systemen für die Erstellung der 
Schnittstellen nach § 26d Abs. 5 GwG 

600 

7 Kosten für IT-Infrastruktur 175 
8 Kosten für Räumlichkeiten und Ausstattung 330 
Gesamt  4.655 
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Der laufende jährliche Erfüllungsaufwand durch Personalkosten beläuft sich auf rund 3 Mio. Euro. Die ausgewie-
senen Personalkosten entsprechen 60 VZK für die neuen Aufgaben. Im Einzelnen: 

Nr. Rechtsnorm Kurzbezeichnung Anzahl VzK Gesamtpersonalaufwand in 
T€ 

1 § 18 Abs. 3a 
GwG 

Nachfragerecht bei Zwei-
feln an Vertretungsberechti-
gung 

5 250 

2 § 18a GwG Prüfung und Bestätigung 
von vertretungsberechtigten 
Personen 

10 500 

3 § 23a Abs. 7 
GwG 

Prüfung von Hinweisen 
Dritter und von durch die re-
gisterführende Stelle ausge-
lösten Unstimmigkeitsmel-
dungen 

40 2.000 

4 - Zusätzliche Mitarbeiter für 
Organisations-, Leitungs- 
und IT-Aufgaben 

5 340 

Gesamt   60 3.090 
 

Der laufende jährliche Erfüllungsaufwand durch Sachkosten beläuft sich auf rund 2 Mio. Euro. Im Einzelnen: 

Nr. Bezeichnung Gesamtaufwand in T€ 
1 Kosten für die Pflege und Weiterentwicklung an den IT-Systemen 

zum Quervergleich mit anderen Quellen gemäß § 18 Abs. 3b GwG 
400 

2 Kosten für die Pflege und Weiterentwicklung der IT- Systeme zur 
Erfassung und Prüfung vertretungsberechtigten Personen nach 
§ 18a GwG 

300 

3 Kosten für die Pflege und Weiterentwicklung der IT- Systeme zur 
Erfassung von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten nach 
§ 20 Abs. 1 und § 21 Abs. 1 GwG 

400 

4 Kosten für die Pflege und Weiterentwicklung an den IT-Systemen 
zur Beauskunftung der Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten 
an vertretungsberechtigte Personen gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 GwG 

50 

5 Kosten für die Pflege und Weiterentwicklung an den IT-Systemen 
zur Übermittlung von Hinweisen Dritter gemäß § 23a Abs. 7 S. 1 
Nr. 1 GwG 

15 

6 Kosten für die Pflege und Weiterentwicklung der IT-Systeme für 
die Schnittstellen nach § 26d Abs. 5 GwG 

200 

6 Kosten für IT-Infrastruktur 25 
7 Kosten für Räumlichkeiten und Ausstattung 209 
Gesamt  1.599 

(6) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Bei der BaFin entsteht für die Umsetzung des Gesetzes ein laufender jährlicher Erfüllungsaufwand durch Perso-
nalkosten in Höhe von rund 2 Mio. Euro. Im Einzelnen: 
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Ge-
setz 

Para-
graph 

In-
halt/Vor-

gabe: 
auszu-

führende 
Tätig-
keit/ 

Prozess 

Sta-
tus 

Periodi-
zität 

Kom-
plexi-

tät 

Tarif 
pro 

Stunde 

Fall-
zahl 
p. a.  

Grund-
lage Fall-

zahl 

Unterneh-
mensanzahl 

Zeit-
auf-

wand 
in Mi-
nuten 
pro 
Fall 

Zeit-
auf-

wand 
in 

Stun-
den pro 

Fall 

Summe 
Personal-
aufwand 
(Tarif x 

Fallzahl x 
Stunden 
pro Fall) 

Summe 
Sach-
kosten 

Erläu-
terung 

Erfüllungs-
aufwand 
gesamt 

(Personal-
aufwand + 
Sachauf-

wand) 

KWG § 2c 
Abs. 4 

Prüfung 
der ein-
gereich-
ten Un-
terlagen 
von inte-
ressierten 

Erwer-
bern ei-
ner be-
deuten-
den Be-
teiligung 

an Fi-
nanzhol-
ding-Ge-
sellschaf-
ten, ggf. 
Nachfor-

derun-
gen, ggf. 
Untersa-

gung 

Neu anlass-
bezogen mittel 46,5 5 n/a n/a 1648 27,47 6.386,00   0,00 € ./. 6.386,00   

KWG 
§ 29 
Ab-

satz 3a 

Prüfung 
JA und 
WP-Be-

richt 

Än-
de-

rung 
jährlich hoch 70,5 100 

Schätzung 
durch GW 

11 
n/a 2140 35,67 251.450,00   0,00 € ./. 251.450,00   

KWG 

§ 28 
Ab-

satz 1 
Satz 1 
i.V.m. 
Ab-

satz 4 

Entge-
gen-

nahme 
der An-

zeige der 
Bestel-

lung des 
Jahresab-
schluss-
prüfers 

Än-
de-

rung 
jährlich einfach 33,8 100 

Schätzung 
durch GW 

11 
n/a 5 0,08 281,67   0,00 € ./. 281,67   

GwG 

§ 2 
Abs. 1 
Nr. 2a, 

7a 

Erweite-
rung Ad-
ressaten-
kreis (on-
dea-DB-
Erweite-

rung) 

Neu anlass-
bezogen hoch 70,5 1 

Abfrage 
Geschäfts-
bereiche 

n/a ondea 0,00 581.803,42   0,00 € ./. 581.803,42   

VAG 
§ 293 
i.V.m. 
§ 37 

Prüfung 
JA und 
WP-Be-

richt 

Än-
de-

rung 
jährlich hoch 70,5 87 

interne Er-
hebung 

der BaFin 

Zahl der Ver-
pflichteten 

i.S.d. 
 § 2 Abs. 1 
Nrn. 2a und 

7a bis 7c 
GwG 

5463 91,05 558.455,18   0,00 € ./. 558.455,18   

VAG 
§ 293 
i.V.m. 
§ 53 

Prüfung 
des Be-

richts der 
internen 
Revision 

Än-
de-

rung 
jährlich hoch 70,5 87 

interne Er-
hebung 

der BaFin 

Zahl der Ver-
pflichteten 

i.S.d. 
§ 2 Abs. 1 

Nrn. 2a und 
7a bis 7c 

GwG 

5463 91,05 558.455,18   0,00 € ./. 558.455,18   

KWG 

§ 56 
Abs. 2 
Nr. 1  
lit. a) 
und 
b), 

Nr. 2 
lit. a), 
Nr. 2a, 
Nr. 3 
lit. a)  

Verhän-
gung von 
Bußgel-

dern 

Neu anlass-
bezogen mittel 46,5 20 Schätzung   868 14,47 13.454,00   0,00 € ./. 13.454,00   
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Ge-
setz 

Para-
graph 

In-
halt/Vor-

gabe: 
auszu-

führende 
Tätig-
keit/ 

Prozess 

Sta-
tus 

Periodi-
zität 

Kom-
plexi-

tät 

Tarif 
pro 

Stunde 

Fall-
zahl 
p. a.  

Grund-
lage Fall-

zahl 

Unterneh-
mensanzahl 

Zeit-
auf-

wand 
in Mi-
nuten 
pro 
Fall 

Zeit-
auf-

wand 
in 

Stun-
den pro 

Fall 

Summe 
Personal-
aufwand 
(Tarif x 

Fallzahl x 
Stunden 
pro Fall) 

Summe 
Sach-
kosten 

Erläu-
terung 

Erfüllungs-
aufwand 
gesamt 

(Personal-
aufwand + 
Sachauf-

wand) 

GwG 
§ 56 

Abs. 2 
Nr. 8 

Verhän-
gung von 
Bußgel-

dern 

Neu anlass-
bezogen mittel 46,5 20 Schätzung   868 14,47 13.454,00   0,00 € ./. 13.454,00   

GwG § 52 
Abs. 7 

Erstel-
lung 

Rund-
schreiben 
oder ähn-

liches 
durch 
BaFin 

Neu anlass-
bezogen hoch 70,5 1 

Einmalige 
Erstel-

lung; ggf. 
Anpas-

sung 

  4320 72,00 5.076,00   0,00 € ./. 5.076,00   

GwG § 52 
Abs. 7 

Auswer-
ten der 
Daten  

Neu jährlich mittel 46,5 4000 

Unterneh-
men, bei 

denen vo-
raussicht-

lich 
 Daten an-
gefordert 
werden 

und deren 
Daten so-
mit auszu-

werten 
sind 

  67 1,12 207.700,00   0,00 € ./. 207.700,00   

GwG 

§ 56 
Abs. 1 
Nr. 73 
lit. c) 

Ord-
nungs-
widrig-
keiten-

verfahren 
führen 

Neu anlass-
bezogen mittel 46,5 5 Schätzung   780 13,00 3.022,50   0,00 € ./. 3.022,50   

            
  Summe 2.199.537,94   

(7) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Bei dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit entstehen für die Umsetzung des 
Gesetzes ein einmaliger Erfüllungsaufwand durch Personalkosten in Höhe von rund 109 000 Euro. Im Einzelnen: 

Aufgaben Lauf-
bahn-

gruppe 

Anzahl 

Tage 

Zeitauf-
wand/St

d. 

Lohn-
satz pro 

Std. 

Personaloks-
ten 

Beratung und Unterstützung bei – 
Errrichtunganordnungen, – Daten-
schutzfolgeabschätzungen und 
Schwellenwertanalysen,- Erstel-
lung von Verzeichnissen zur Ver-
arbeitungstätigkeiten,- neu einzu-
richtenden Dateisystemen und IT-
Anwendungen,- dem Aufbau der 
allgemeinen Datenschutzorganisa-
tion (behördlicher Datenschutbe-
auftragter, Sensibilisierung von 
Beschäftigten etc.),- datenschutz-
rechtlichen Einzelfragestellungen  

 

hD 130 8 70,50 73,320,00 € 

gD 95 8 46,50 35.340,00 € 

Gesamt  225   108.660,00 € 
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Der laufende jährliche Erfüllungsaufwand beläuft sich auf Personalkosten in Höhe von rund 213 000 Euro. Die 
ausgewiesenen Personalkosten entsprechen 4 VZÄ (2hD, 2gD) für die neuen Aufgaben. Im Einzelnen: 

Aufgaben Lauf-
bahn-

gruppe 

Anzahl 

Tage 

Zeitauf-
wand/St

d. 

Lohn-
satz 
pro 
Std. 

Personalkos-
ten 

Durchführung von großen DS-Kon-
trollen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 
BDSG (jährlich 4 Kontrollen) 

hD 180 8 70,50 € 101.520,00 € 

gD 180 8 46,50 € 66.960,00 € 

Wahrnehmen von Informationsbe-
suchen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 
BDSG (3 Informationsbesuche pro 
Jahr) 

hD 24 8 70,00 € 13.440,00 € 

gD 24 8 46,50 € 8.928,00 € 

Durchführen von Pflichtkontrollen 
nach § 43 Abs. 1 und §§ 5, 19, 37 
GwEG (3 Kontrollen alle 2 Jahre) 

hD 60 8 70,50 33.840,00 € 

gD 60 8 46,50 € 22.320,00 € 

Bearbeitung von Beschwerdefällen 
nach § 60 Durchführung 

hD 20 8 70,50 € 11.280,00 € 

gD 60 8 46,50 € 22.320,00 € 

Anhörungen zu Errichtungsanord-
nung nach § 45 Abs. 1 GwEG (neue 
Dateien sowie Änderungen beste-
hender Dateien) 

hD 30 8 70,50 € 16.920,00 € 

gD 30 8 46,50 € 11.160,00 € 

Prüfen von Verzeichnissen der Ver-
arbeitungstätigkeitnach § 70 Abs. 1 
BDSG 

hD 5 8 70,50 € 2.820,00 € 

gD 5 8 46,50 € 1.860,00 € 

Anhörungen zu Datenschutzfolge-
abschätzungen nach § 69 Abs. 2 
BDSG 

hD 15 8 70,50 € 8.460,00 € 

gD 15 8 46,50 € 5.580,00 € 

Anhörung zu Gesetzgebungsverfah-
ren nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 BDSG 

hD 30 8 70,50 € 16.920,00 € 

Prüfen und Erlassen von Maßnah-
men und Beanstandungen nach § 16 
Abs. 2 BDSG 

hD 40 8 70,50 € 22.560,00 € 

gD 40 8 46,50 € 14.880,00 € 

Gesamt  818   213.288,00 € 

(8) Länder und Kommunen 

Den Ländern und Kommen entsteht kein Erfüllungsaufwand. Mehraufwand für die Länder kann sich zwar aus 
der nunmehr gesetzlich festgeschriebenen Einrichtung koordinierender Stellen auf Landesebene ergeben. Weite-
rer Mehraufwand ergibt sich auch aus den neuen Berichtspflichten nach § 51 Absatz 9a GwG sowie aus der Ver-
lagerung der geldwäscherechtlichen Aufsicht auf die Oberlandesgerichte im Bereich der Notare. Dieser Mehrauf-
wand wird aber kompensiert durch die breite Unterstützung der neu einzurichtenden Zentralstelle für Geldwä-
scheaufsicht nach § 50a GwG beispielsweise durch die Erstellung einheitlicher Leitlinien, bei der Zusammenar-
beit mit der künftig zu errichtenden europäischen Aufsichtsbehörde sowie die Unterstützung von umfangreichen 
und Ressourcen bindenden Einzelaufsichtsmaßnahmen durch das Personal der Zentralstelle für Geldwäscheauf-
sicht. Zudem werden die Länderaufsichtsbehörden durch die Aufsichtsübertragung von Finanz- und Versiche-
rungs-Holdinggesellschaften auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zusätzlich entlastet. 
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1. Weitere Kosten 

Der Wirtschaft, einschließlich kleiner und mittelständischer Unternehmen, entstehen keine weiteren Kosten. Aus-
wirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu 
erwarten. 

Unternehmen, die aufgrund dieses Gesetzes erstmalig der geldwäscherechtlichen Aufsicht unterliegen, sind für 
die entsprechenden Kosten der BaFin erstmals für das Umlagejahr 2025 im Kalenderjahr 2026 zur entsprechenden 
Umlagezahlung heranzuziehen. Dabei werden sie jährlich mindestens den jeweiligen Mindestumlagebetrag zu 
zahlen haben. 

2. Weitere Gesetzesfolgen 

Die Regelungen werden keine Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher haben. Sie sind geschlechts-
neutral und betreffen Frauen und Männer in gleicher Weise. Demografische Auswirkungen sind ebenfalls nicht 
zu erwarten. Die Regelungen fördern die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, indem sie den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt durch eine Verbesserung des Schutzes des öffentlichen Friedens stärken. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung Regelungen ist nicht vorgesehen, da das Bundesamt und seine Aufgaben auf Dauer angelegt sind. 
Das Bundesministerium der Finanzen wird die neue Behördenstruktur vor dem Hintergrund des mit dem Vorha-
ben verbundenen Erfüllungsaufwands, spätestens nach Ablauf von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes, 
hinsichtlich des erfolgten Aufbaus evaluieren und die weiteren Aufbauschritte und Personalbedarfe betrachten. 
Die Evaluierung soll anhand geeigneter Indikatoren, beispielsweise besetzte Dienstposten und dem Fallaufkom-
men der operativen Einheiten erfolgen. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Gesetz zur Errichtung des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität) 

Zu § 1 (Errichtung des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität) 

Zu Absatz 1 
Mit § 1 Absatz 1 wird das BBF unter Berücksichtigung der Vorgaben des Artikels 87 Absatz 3 Satz 1 GG errich-
tet. Das Bundesamt ist Teil des unmittelbaren Geschäftsbereichs des BMF und untersteht dessen Rechts- und 
Fachaufsicht. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 regelt die Abkürzung des Bundesamtes, unter welcher dieses auch nach außen auftrifft. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 regelt die Bezeichnung der Leitung des Bundesamtes. 

Zu Absatz 4 
Mit Absatz 4 wird das EZG als funktional abgrenzbarer Teil im Bundesamt eingerichtet. Es ist damit keine eigen-
ständige Behörde im organisationsrechtlichen Sinne, aber eine Einheit mit eigenen gesetzlichen Befugnissen und 
damit Behörde im funktionalen (verwaltungsverfahrensrechtlichen) Sinne. Die funktional abgrenzbaren Teile des 
Bundesamtes benennen jeweils eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten. Diese Notwen-
digkeit ergibt sich aus der eigenständigen Verantwortlichkeit der Organisationseinheiten im Sinne des Artikel 4 
Nummer 7 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bzw. § 46 Nummer 7 des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG). Im Hinblick auf die enge Verzahnung der betreffenden Einheiten die kann die Wahrnehmung der Auf-
gaben auch in Personenidentität erfolgen. Die ZfG nach § 50a GwG wird ebenfalls Teil des Bundesamtes. 
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Zu § 2 (Aufgaben) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 beschreibt die Kernaufgaben des Bundesamtes bzw. seiner Teile im Rahmen der Bekämpfung von Fi-
nanzkriminalität.  

Zu Nummer 1 
Nach Nummer 1 die Aufgaben nach dem Geldwäscheermittlungsgesetz, welche durch das EZG wahrgenommen 
werden.  

Zu Nummer 2 
Das Bundesamt hat die Aufgabe der Unterstützung und Koordinierung der Aufsicht über Verpflichtete des Nicht-
finanzsektors nach § 2 Absatz 1 des GwG. Näheres hierzu regeln die §§ 50a ff. GwG (vgl. Artikel 21).  

Zu Nummer 3 
Aufgrund der Ausgestaltung als funktionale Behörden im verwaltungsverfahrensrechtlichen Sinne innerhalb des 
Bundesamtes ist das EZG datenschutzrechtlich als eigener Verantwortlicher nach § 3 i. V. m. § 46 Nummer 7 
BDSG zu qualifizieren. Auskunftsersuchen anderer Stellen bzw. betroffener Personen sind auf Basis der jeweili-
gen Rechtsgrundlagen an dieses zu richten bzw. von diesem zu beantworten. Auskunftsersuchen anderer Behör-
den bzw. betroffener Personen, welche das Bundesamt insgesamt betreffen, könnten somit an mehrere Verant-
wortliche innerhalb des Bundesamtes zu richten sein. Um die Synergien des Bundesamtes nutzbar zu machen, 
werden daher Auskunftsersuchen anderer Behörden bzw. betroffener Personen durch eine Koordinierungsstelle 
unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (vgl. § 7) intern koordiniert und beantwortet. 

Zu Nummer 4 
Dem Bundesamt können durch oder aufgrund von Bundesrecht sowie im Erlasswege weitere Aufgaben auf dem 
Gebiet der Bekämpfung von Finanzkriminalität auf Bundesebene übertragen werden. Dies entspricht der Rege-
lung in § 4 Absatz 2, 3 FVG. 

Zu Satz 2 
Das Bundesamt hat nach Absatz 1 Satz 2 die Aufgabe, andere Behörden bei der Bekämpfung von Finanzkrimi-
nalität zu unterstützen. Hierbei können insbesondere auch Schulungen/Fortbildungen für Bundes- und Länderbe-
hörden durch das Bundesamt (Kompetenzzentrum Aus- und Fortbildung) durchgeführt werden. Die Unterstüt-
zung durch das Bundesamt führt nicht zu einer Übernahme der Aufgaben anderer Behörden etwa im Bereich der 
Verfolgung von Steuerstraftaten.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 dient der Klarstellung, dass sich die Aufgabenwahrnehmung und Befugnisse des neuen EZG nach dem 
GwEG richtet. 

Zu § 3 (Aufsicht) 
Das Bundesamt untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des BMF. Die Aufsicht erfolgt nach Maßgabe des gel-
tenden Rechts. Mithin bleiben auch künftig besondere Regelungen zur Rechts- und Fachaufsicht gegenüber der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 28 GwG bestehen.  

Zu § 4 (Erstmalige Wahl der Personalvertretung und Übergangsmandat) 

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift sieht vor, dass die erste Wahl der Personalvertretung beim Bundesamt abweichend von der gesetz-
lich vorgesehenen Frist sechs Monate nach dem Datum der Überleitung der Beschäftigten der Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen und ZfS stattfindet.  

Grundsätzlich ist gemäß § 27 des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) der Personalrat alle vier Jahre 
in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai zu wählen. Abweichend davon ist gemäß § 28 Absatz 1 Nummer 6 BPersVG 
ein Personalrat zu wählen, wenn in der Dienststelle kein Personalrat besteht. Die Frist nach § 4 zur Durchführung 
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der ersten Personalratswahl nach Errichtung des Bundesamtes ist erforderlich, da der Personalaufwuchs zum Zeit-
punkt der Verabschiedung dieses Errichtungsgesetzes erst beginnt und schrittweise erfolgen wird. Um eine ange-
messene Anzahl an Personalratsmitgliedern (§ 16 BPersVG) zum Zwecke einer effektiven Interessenvertretung 
der Beschäftigten und eine hohe demokratische Legitimation der Personalvertretung zu gewährleisten, ist es sach-
gerecht, Personalratswahlen erst durchzuführen, wenn das Bundesamt über eine gewisse Personalausstattung ver-
fügen dürfte. 

Zu Absatz 2 
Für die Übergangszeit bis zur Tätigkeitsaufnahme erfolgt zur Vermeidung einer personalvertretungslosen Zeit die 
Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Personalvertretung durch den Hauptpersonalrat beim BMF. Die Auf-
gaben der Gesamtpersonalvertretung für die bis zum Wahltermin ggf. verselbstständigten Dienststellen der Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und der ZfS sollen übergangsweise durch die bislang zuständige 
Gesamtpersonalvertretung bei der Generalzolldirektion wahrgenommen werden. 

Zu § 5 (Erstmalige Wahl der Schwerbehindertenvertretung und Übergangsregelung) 

Zu Absatz 1 
Die Bestimmung des Wahltermins in § 5 Absatz 1 wird aufgrund der gesetzlich vorgesehenen en-gen Zusammen-
arbeit zwischen der Schwerbehindertenvertretung und der Personalvertretung an die Regelung in § 4 Absatz 1 
angelehnt.  

Aufgrund des schrittweisen Personalaufwuchses und zur Gewährleistung einer hohen demokratischen Legitima-
tion der Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen ist es auch hier sachgerecht, deren Wahl erst dann 
durchzuführen, wenn das Bundesamt über eine gewisse Personalausstattung verfügt. 

Zu Absatz 2 
Für die Übergangszeit bis zur Tätigkeitsaufnahme erfolgt zur Vermeidung einer interessensvertretungslosen Zeit 
die Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretungen durch die Hauptschwerbehindertenvertre-
tung im Geschäftsbereich des BMF.  

Zu § 6 (Aufgabenwahrnehmung der Gleichstellungsbeauftragten) 
Für die Übergangszeit bis zur Tätigkeitsaufnahme der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin bzw. 
ihrer Stellvertreterinnen beim Bundesamt erfolgt die Wahrnehmung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftrag-
ten durch die Gleichstellungsbeauftragte des BMF.  

Zu § 7 (Koordinierungsstelle zur Beantwortung von Auskunftsersuchen) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 regelt die Einrichtung einer Koordinierungsstelle zur Beantwortung von Auskunftsersuchen anderer Be-
hörden oder betroffener Personen. Die Aufgabe ergibt sich aus § 1 Absatz 1 Nummer 3. Auskunftsersuchen an-
derer Behörden sind auf Basis der jeweiligen Rechtsgrundlagen grundsätzlich an das Bundesamt oder die jewei-
lige Stelle im Bundesamt zu richten bzw. zu beantworten. Auskunftsersuchen betroffener Personen beziehen sich 
auf Anträge auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz oder auf Auskunftsbegehren nach der 
DSGVO (Artikel 15 DSGVO) bzw. dem BDSG (§ 53 BDSG). Auskunftsersuchen anderer Behörden oder der 
Betroffenen, welche mehrere Verantwortliche innerhalb des Bundesamtes oder das Bundesamt insgesamt betref-
fen, werden durch eine Koordinierungsstelle unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen intern 
koordiniert und beantwortet. Die Koordinierungsstellewird nur tätig, soweit sich Auskunftsersuchen an mehrere 
datenschutzrechtlich Verantwortliche im Bundesamt richten. Durch die Koordinierungsstellewerden die Syner-
gien des Bundesamtes nutzbar gemacht und ein Mehrwert auch für andere Behörden erzeugt.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 regelt die Befugnis zur Speicherung und Übermittlung von personenbezogenen Daten durch die Koor-
dinierungsstelle.  

Zum Zwecke der Erfüllung der Aufgabe der Beantwortung darf die Koordinierungsstelle die erforderlichen per-
sonenbezogenen Daten, die ihr von anderen datenschutzrechtlich Verantwortlichen innerhalb des Bundesamtes 
übermittelt werden speichern und zur Beantwortung an die anfragende Behörde oder den Betroffenen übermitteln. 
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Die Prüfung der Vorrausetzung zur grundsätzlichen Datenübermittlung erfolgt durch die jeweiligen Verantwort-
lichen auf Basis der von der auskunftssuchenden Behörde mitgeteilten Sachverhalte und Rechtsgrundlagen oder 
auf Basis des Auskunftsbegehrens der betroffenen Person.  

Die Koordinierungsstelle kann nach Absatz 2 Nummer 3 die beteiligten Verantwortlichen innerhalb des Bundes-
amtes über eine Beantwortung informieren. Die Information umfasst dabei ausschließlich die Mitteilung darüber, 
dass eine einheitliche Beantwortung an die ersuchende Behörde oder die betroffene Person erfolgt ist, da Daten 
bei den jeweiligen Verantwortlichen vorliegen. Die jeweiligen Stellen innerhalb des Bundesamtes erhalten 
dadurch die Möglichkeit im Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Regelungen ihrerseits bei den anderen 
beteiligten Stellen Informationen anzufragen. Das Verfahren kann daher insbesondere einen Informationsaus-
tausch zwischen dem EZG und der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen initiieren. Dadurch wird 
stets ein kontinuierlicher Datenaustausch zwischen den einzelnen Verantwortlichen gewährleistet.  

Zu Absatz 3 
Absatz 3 regelt die Verantwortlichkeit für die Rechtmäßigkeit der Datenübermittlung. Diese liegt bei der aus-
kunftsersuchenden Behörde. Der Koordinierungsstelle obliegt insoweit die Prüfung, ob das Übermittlungsersu-
chen im Rahmen der Aufgaben der ersuchenden Behörde und der mitgeteilten Rechtsgrundlagen liegt. Bestehen 
Anhaltspunkte für eine weitergehende Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung, wie zum Beispiel fehlende 
Schlüssigkeit oder Widersprüchlichkeit, so ist diese Prüfung von der Koordinierungsstelle vorzunehmen. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 regelt, dass die bei der Koordinierungsstelle gespeicherten personenbezogenen Daten nach Wegfall des 
Verarbeitungszwecks zu löschen sind.  

Zu Artikel 2 (Änderung des BBF-Errichtungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die ZfS werden zum 1. Juni 2025 in das Bundesamt 
überführt. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die ZfS werden im Bundesamt eingerichtet 
und fungieren wie bisher als Behörden im materiellen (funktionalen) Sinn. Die Zentralstelle wird im Sinne der in 
§ 27 Absatz 2 GwG und der internationalen Vorgaben (Geldwäscherichtlinie, Egmont Group und FATF) veran-
kerten Unabhängigkeit überführt. Diese Unabhängigkeit erfährt durch die Überführung in das BBF keinerlei Ein-
schränkungen. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 
Die Aufgabennach § 28 GwG wird durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen unter dem Dach 
des Bundesamtes fortgesetzt. Ebenso werden die Aufgaben nach § 1 SanktDG durch die ZfS unter dem Dach des 
Bundesamtes fortgeführt. 

Zu Doppelbuchstabe bb 
Folgeänderung. 

Zu Buchstabe b 
Absatz 2 dient der Klarstellung, dass sich die Aufgabenwahrnehmung der Zentralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen als Behörde im funktionalen Sinne wie bisher ausschließlich nach den Bestimmungen des GwG 
richtet. Gleiches gilt für die Aufgabenwahrnehmung der ZfS nach dem SanktDG. Aufgaben und Befugnisse des 
neuen EZG richten sich nach dem GwEG. 

Zu Nummer 3 
§ 8 regelt infolge der Überführung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und der ZfS die Über-
leitung der am 31. Mai 2025 bei der Generalzolldirektion tätigen Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, welche zum Zeitpunkt der Überleitung bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen (Direktion X) oder der ZfS (Direktion XI) beschäftigt sind. Die gesetzliche Überleitung stellt sicher, 
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dass die Arbeitsfähigkeit der beiden Zentralstellen auch im Bundesamt erhalten bleibt. Durch die klare Stichtags-
regelung wird den Beschäftigten zudem eine bis dahin zu treffende Entscheidung ermöglicht, sich alternativ um 
einen Verbleib in der Zollverwaltung in anderer Verwendung zu bemühen. Die Planstellen und Stellen, die für 
die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die ZfS im Bundeshaushalt veranschlagt sind, werden 
zum 1. Januar 2025 von der Generalzolldirektion zum Bundesamt umgesetzt. Deren Bewirtschaftung erfolgt aus 
personalwirtschaftlichen Gründen bis zum 31. Mai 2025 durch die Generalzolldirektion. 

§ 8 Absatz 2 Satz 1 regelt, dass bestehende Abordnungen von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen (Direktion X) oder der ZfS (Direktion XI) zu anderen Behörden, welche zum Zeitpunkt der Überführung 
bestehen, als Abordnungen des Bundesamtes fortgelten. § 8 Absatz 2 Satz 2 regelt, dass Beschäftigte, welche zum 
Zeitpunkt der Überführung von anderen Behörden sowie der Zollverwaltung (beispielsweise von Hauptzollämtern 
oder Zollfahndungsämtern) zur Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Direktion X) oder ZfS (Di-
rektion XI) abgeordnet sind, als zum Bundesamt abgeordnet gelten. Die Abordnungen bestehen mithin fort und 
gewährleisten somit die kontinuierliche Arbeitsfähigkeit der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
und der ZfS. 

§ 8 Absatz 3 regelt, dass übergeleitete Beschäftigte der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Di-
rektion X) oder ZfS (Direktion XI) bei (künftigen) Stellenbesetzungsverfahren der Zollverwaltung, den Beschäf-
tigten der Zollverwaltung gleichgestellt sind. Hierdurch wird sichergestellt, dass die übergeleiteten Beschäftigten 
bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen auch an internen Stellenbesetzungsverfahren der Zollverwaltung 
teilnehmen können und ihnen insoweit keine Nachteile aus der Überleitung zum Bundesamt entstehen.  

§ 9 regelt die Anwendung von Dienstvereinbarungen, welche zwischen den zuständigen Personalvertretungen 
und der Generalzolldirektion am 1. Juni 2025 bestehen, im Bundesamt. Voraussetzung ist, dass diese für die 
Beschäftigten der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen oder der ZfS galten. Die Norm führt zu 
einer Fortgeltung der in den Dienstvereinbarungen geregelten Arbeitsbedingungen für die bisher bei der Gene-
ralzolldirektion beschäftigten und aufgrund von § 8 übergeleiteten Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Die Dienstvereinbarungen gelten bis zum Abschluss neuer Dienstvereinbarung, wel-
che den gleichen Regelungsgegenstand betreffen, längstens jedoch für die Dauer von 18 Monaten, um einer Per-
petuierung einer ggf. aufgrund der Fortentwicklung der Arbeitswirklichkeit und Arbeitsprozesse überkommenden 
Regelungslage im Bundesamt entgegenzuwirken. 

Zu Artikel 3 (Gesetz über das Ermittlungszentrum Geldwäsche) 

Zu Kapitel 1 (Aufgaben und Befugnisse) 

Zu Abschnitt 1 (Aufgaben) 

Zu § 1 (Strafverfolgung) 

Zu Absatz 1 
Der erste Absatz der Vorschrift bestimmt die originäre Zuständigkeit des EZG auf dem Gebiet der Strafverfol-
gung. Es soll zum Zwecke der internationalen Verbrechensbekämpfung tätig werden und seine originäre Zustän-
digkeit in den bedeutsamen Fällen der internationalen Geldwäsche mit Inlandsbezug finden, die eine Sachaufklä-
rung im Ausland erfordern. Dazu gehören auch die damit im Zusammenhang begangenen Straftaten, einschließ-
lich der Vortaten der Geldwäschetat.  

Internationale Fälle mit Deutschlandbezug sind insbesondere gegeben bei Verbringen von Tatobjekten aus dem 
Ausland, Verbringen von Tatobjekten in das Ausland (Tatobjekte sind insbesondere Barmittel, Bargeld und Gold 
sowie andere hochwertige Güter und Waren) und Steuerung der Geldwäschetat in Deutschland aus dem Ausland. 
Auch die Begehung der Geldwäsche unter Einbindung oder Nutzung des deutschen Finanzsystems durch nicht in 
Deutschland ansässige Täterinnen und Täter oder unter Einbindung oder Nutzung von deutschen Unternehmen 
(z. B. juristischen Personen, Einzelkaufleuten) durch nicht in Deutschland ansässige Täterinnen und Täter kann 
dieses Kriterium erfüllen, ebenso wie die Steuerung der Geldwäschetat im Ausland aus Deutschland. 

Als bedeutsam sind diese Fälle insbesondere dann anzusehen, wenn eine komplexe Ausgestaltung der Geldwäsche 
unter Verwendung aufwändiger Firmengeflechte und Unternehmenskonstruktionen erfolgt, unter Vermischung 
legaler und illegaler Geldströme oder unter Nutzung besonderer Finanzinstrumente. Auch eine aktive Beteiligung 
von Verpflichteten nach dem GwG an der Geldwäsche oder von politisch exponierten Personen (PEP) kann den 



 

Drucksache 20/9648 – 106 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Fall bedeutsam erscheinen lassen. Dazu kann auch die Gefährdung für das (internationale) Ansehen und die Re-
putation des Finanzplatzes und Wirtschaftsstandortes Deutschland führen, ebenso wie ein hohes Volumen der 
Geldwäsche in einem konkreten Zeitraum oder wenn eine neue Typologie der Geldwäsche zur Anwendung 
kommt. 

Die Zuständigkeiten des Bundeskriminalamtes (BKA) und der Zollverwaltung, die ihre Zuständigkeiten aufgrund 
der Vortaten ableiten und die Ermittlungen der damit im Zusammenhang stehenden Geldwäsche vornehmen, blei-
ben dadurch unberührt. Sollten sich hier Überschneidungen ergeben, sollen die Ermittlungen in partnerschaftli-
cher Zusammenarbeit der jeweils am besten geeigneten Behörden erfolgen. Die Zuständigkeit für die Erforschung 
von Steuerstraftaten verbleibt auch dann bei den nach § 208 der Abgabenordnung zuständigen Steuerfahndungen, 
wenn die Steuerstraftat eine Vortat der Geldwäsche ist.  

Zu Absatz 2 
Der zweite Absatz regelt eine Zuständigkeit des EZG bei Übernahme der Ermittlungen auf Ersuchen einer zu-
ständigen Bundes- oder Landesbehörde in Fällen von bedeutsamen Geldwäschetaten sowie der damit im Zusam-
menhang begangenen Straftaten, einschließlich der Vortaten der Geldwäschetat. Hierunter fallen solche Fälle, in 
denen das EZG keine originäre Zuständigkeit nach Absatz 1 hat und daher die Zuständigkeit eigentlich bei einer 
anderen Behörde liegt. Diese kann unter der Voraussetzung, dass es sich um eine bedeutsame Geldwäschetat 
handelt, eine Übernahme durch das EZG ersuchen. 

Zu Absatz 3 
Die Vorschrift dient der Vermeidung von parallelen Ermittlungen verschiedener Behörden. Durch die Benach-
richtigung soll sichergestellt werden, dass insbesondere die sonst zuständigen Behörden der Länder von der Auf-
nahme der Ermittlungen durch das EZG informiert werden. 

Zu § 2 (Sicherung und Schutz von eingesetzten Bediensteten, Dritten und Vermögenswerten; 
Zeugenschutz) 
Die Vorschrift weist dem EZG die Aufgabe zu, eingesetzte Bedienstete, Dritte und Vermögenswerte sowie Zeu-
gen zu schützen. Als Behörde, die Aufgaben in bestimmten Bereichen der Strafverfolgung wahrnimmt, ist es 
erforderlich, dass diese ihre eingesetzten Bediensteten und die weiteren genannten Personen oder Vermögen adä-
quat schützen kann, soweit dies erforderlich ist. Die Vorschrift ist an § 7 des Zollfahndungsdienstgesetzes (ZFdG) 
angelehnt, der wiederum dem § 5 ZFdG in der Fassung des Gesetzes zur Neuregelung des Zollfahndungsdienstes 
von 2002 (BGBl. I 2002, S. 3202) entspricht. Das Zollkriminalamt hält nach § 3 Absatz 6 Nummer 3 ZFdG Spe-
zialeinheiten, unter anderem die Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ), zur Unterstützung der anderen Be-
hörden der Zollverwaltung vor. Die Vorschrift wird durch dieses Gesetz dahingehend ergänzt, dass Einsatzunter-
stützung nach § 3 Absatz 6 Nummer 3 ZFdG auch für das EZG erfolgt. Eine der wesentlichen Aufgaben der ZUZ 
besteht in der Sicherung präventiv oder repressiv eingesetzter Zollfahndungsbeamter und zukünftig auch der ein-
gesetzten Beamtinnen und Beamten des EZG. Daneben gewährleistet sie den Schutz von Vertrauenspersonen und 
von unbeteiligten Dritten, etwa beim Vollzug eines Haftbefehls durch Festnahme einer gewaltbereiten Person, die 
einer Straftat dringend verdächtig ist (BT-Drs. 14/8007, S. 29). Befugnisnormen sind die §§ 6 ff. 

Zu Absatz 1 
Der erste Absatz der Vorschrift legt dar, wann eine Erforderlichkeit zum Schutz der eingesetzten Bediensteten, 
Dritter oder von Vermögenswerten vorliegt. Der Katalog ist dabei auf die Mindestanforderungen beschränkt, die 
einerseits die Gefährdung der Erfüllung ihrer Aufgaben darstellen kann oder wenn die Sicherung zur Abwehr 
einer im Einzelfall bestehenden Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit der Willensentschließung und -be-
tätigung der genannten Personen oder für wesentliche Vermögenswerte erforderlich ist. 

Zu Absatz 2 
Der zweite Absatz widmet sich dem Schutz von Zeugeninnen oder Zeugen und deren Angehörigen oder sonst 
nahestehenden Personen. In dieser Vorschrift wird die Aufgabe definiert; die daraus resultierenden möglichen 
Maßnahmen werden in § 21 dieses Gesetzes näher bestimmt. Des Weiteren wird neben der Aufgabenzuweisung 
an das EZG zugleich die Durchführung dem ZKA übertragen, um bereits bestehende Strukturen effektiv nutzen 
zu können und Synergien zu schaffen. 
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Zu § 3 (Sicherung des Ermittlungszentrums Geldwäsche, behördlicher Eigenschutz) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 nimmt als weitere Aufgabe des EZG die Liegenschaftssicherung auf. Das EZG kann sich hierbei jedoch 
– insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von Liegenschaften mit anderen Bundesbehörden oder bei sog. „Hou-
sing-Lösungen“ – der Unterstützung von Dienstleistern bedienen. Diese Vorschrift ist ebenso wie Absatz 2 an § 6 
ZFdG angelehnt. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 verpflichtet das EZG zur Sicherung seines Dienstbetriebs gegen Gefahren, die von Personen ausgehen, 
die für das EZG tätig werden sollen. Hierzu sieht § 20 die Durchführung einer einfachen Sicherheitsüberprüfung 
der für das EZG tätig werdenden Personen vor. 

Zu Abschnitt 2 (Befugnisse) 

Zu Unterabschnitt 1 (Strafverfolgung) 

Zu § 4 (Befugnisse bei Ermittlungen) 
Soweit das EZG Ermittlungen durchführt, hat es und haben seine Bediensteten dieselben Rechte und Pflichten 
wie die Behörden und Bediensteten des Polizeidienstes nach den Vorschriften der StPO. Die insoweit mit den 
konkreten Ermittlungen betrauten Bediensteten sind Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft (§ 152 Absatz 1 
des Gerichtsverfassungsgesetzes). Die Vorschrift orientiert sich dabei an § 52 ZFdG und § 163 StPO. 

In bestimmten Bereichen soll die Einsatz- und Ermittlungsunterstützung durch den Zollfahndungsdienst erbracht 
werden, hierfür ist eine entsprechende Änderung des ZFdG vorgesehen. Danach soll der Zollfahndungsdienst dem 
EZG die erforderliche Einsatzunterstützung gewähren, insbesondere durch den Einsatz von Verdeckten Ermittlern 
und durch die Bereitstellung von Spezialeinheiten und bestimmten Sachmitteln. 

Zu § 5 (Einsatz technischer Mittel zur Eigensicherung bei Ermittlungen) 
Die Vorschrift entspricht insbesondere § 62 ZFdG und § 34 BKAG und gibt dem EZG die Befugnisse, zur Eigen-
sicherung bei Ermittlungen bestimmte technische Mittel verwenden zu können. So dürfen ohne Wissen der be-
troffenen Personen im Beisein oder in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Einsatz der von dem 
EZG beauftragten Personen technische Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen sowie 
zum Abhören und Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes innerhalb und außerhalb von Wohnun-
gen verwendet werden. Dies allerdings nur in Fällen, in denen dies zur Abwehr von Gefahren für Leib, Leben 
oder Freiheit der beauftragten Personen unerlässlich ist. Die Vorschrift sieht darüber hinaus Bestimmungen vor, 
falls der Kernbereich privater Lebensgestaltung betroffen ist.  

Die Auswirkung der Rechtsprechung des BVerfG zum Polizeigesetz Mecklenburg-Vorpommern (Beschluss des 
Ersten Senats vom 9.12.2022 – 1 BvR 1345/21), bzw zum Kernbereichsschutz ist derzeit Gegenstand von Prü-
fung. Das GwEG könnte an dieser Stelle angepasst werden, wenn die entsprechenden Prüfungen zu einem Ände-
rungsbedarf der Formulierung des BKAG und ZFdG führen. Die vorgeschlagene Formulierung soll daher kein 
Präjudiz für den Ausgang dieser Prüfungen darstellen. 

Die gemäß Absatz 1 erlangten Daten dürfen nach Absatz 4 nur beschränkt weiterverwendet werden. Die Regelung 
entspricht § 62 Absatz 5 Satz 3 ZFdG und § 34 Absatz 4 Satz 1 BKAG. Mit „Gefahrenabwehr“ ist jede gefahren-
abwehrrechtliche Verwendung über den hier beschriebenen Integritätsschutz hinaus gemeint (Pohlreich, in: 
Barczak, BKAG, 2023, § 34 Rn. 28). 

Zu Unterabschnitt 2 (Sicherungs- und Schutzmaßnahmen) 
Unterabschnitt 2 regelt die erforderlichen Befugnisse des EZG im Rahmen der Sicherung eingesetzter Personen 
sowie des Schutzes Dritter und wesentlicher Vermögenswerte, also die Befugnisse des EZG im Zusammenhang 
mit den in § 2 Absatz 1 statuierten Aufgaben. Die Regelungen eröffnen nicht eine Befugnis zur allgemeinen Ge-
fahrenabwehr im Sinne der Polizeigesetze, sondern sollen die umfängliche, ungestörte Wahrnehmung der dem 
EZG zugewiesenen hoheitlichen Aufgaben gewährleisten. Die Befugnisse orientieren sich an den vergleichbaren 
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Befugnissen in anderen Sicherheitsgesetzen. Das EZG wird insbesondere im Bereich der Verfolgung Organisier-
ter Kriminalität tätig und sich – ebenso wie die übrigen mit der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität be-
trauten Sicherheitsbehörden – der daraus resultierenden spezifischen Bedrohungslage ausgesetzt sehen. 

Zu § 6 (Sicherungs- und Schutzmaßnahmen) 
Die Vorschrift ist an § 53 ZFdG angelehnt und gibt dem EZG die Befugnis, die zur Sicherung von Bediensteten, 
Dritten und wesentlichen Vermögenswerten notwendigen Maßnahmen zu treffen, um Gefahren abzuwehren. Dies 
soll das EZG in die Lage versetzen, die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben nach § 2 Absatz 1 dieses Gesetzes ergreifen zu können. 

Zu § 7 (Identitätsfeststellung) 
Die Vorschrift ermächtigt die Bediensteten des EZG, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 2 Absatz 1 dieses 
Gesetzes Identitätsfeststellungen vorzunehmen und ist damit als Konkretisierung des § 7 zu verstehen. Die Rege-
lung ist an § 54 ZFdG angelehnt. 

Zu § 8 (Prüfung von mitzuführenden Dokumenten) 
Als weitere Konkretisierung zu § 7 versetzt die Vorschrift die Bediensteten des EZG in die Lage, zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben nach den § 2 Absatz 1 dieses Gesetzes mitgeführte Dokumente zu prüfen. Die Regelung ist 
an § 55 ZFdG angelehnt. 

Zu § 9 (Durchsuchung von Personen und Sachen) 
Bei der Regelung handelt es sich um eine wichtige und erforderliche polizeiliche Befugnis zur Wahrnehmung der 
Aufgaben nach § 2 Absatz 1 dieses Gesetzes. Die Vorschrift entspricht § 56 ZFdG und ermöglicht beispielsweise 
die Durchsuchung mitgebrachter Behältnisse bei der Eingangskontrolle. 

Zu § 10 (Erkennungsdienstliche Maßnahmen zur Identitätsfeststellung) 
Die Vorschrift ermöglicht erkennungsdienstliche Maßnahmen zur Identitätsfeststellung. Liegen die Vorausset-
zungen des § 6 Absatz 1 und des § 7 vor und ist die Feststellung der Identität ansonsten nicht oder nur unter 
erheblichen Schwierigkeiten möglich, darf das EZG die Maßnahmen nach § 24 Absatz 3 des Bundespolizeigeset-
zes (BPolG) ergreifen. Der dortige Maßnahmenkatalog ist nicht abschließend, sodass auch dem EZG über diese 
Aufzählung hinausgehende Maßnahmen gestattet sind. Eine etwaige Mitnahme von Personen zur Dienststelle zur 
Durchführung der Maßnahmen richtet sich nach § 7 Absatz 2 Satz 3. Ferner regelt Absatz 3 die Löschungfristen 
für Daten, die zum Zwecke des Erkennungsdienstes nach Absatz 1 erhoben wurden. 

Zu § 11 (Platzverweisung) 
Die Vorschrift entspricht § 58 ZFdG und erlaubt es dem EZG, Platzverweisungen auszusprechen, wenn dies zur 
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 2 Absatz 1 erforderlich ist, so beispielsweise, wenn bestimmte Orte für Vor-
bereitungen oder Transporte benötigt werden.  

Zu § 12 (Sicherstellung) 
Die Befugnis zur Sicherstellung von Sachen ist an § 59 ZFdG angelehnt. Voraussetzung der Sicherstellung ist 
eine gegenwärtige Gefahr für die Schutzgüter. Die entsprechende Geltung der §§ 41 und 43 des ZFdG sowie § 49 
BPolG bezieht sich auf die Verwahrung, Verwertung und Vernichtung von sichergestellten Sachen. 

Zu § 13 (Betreten und Durchsuchen von Wohnungen) 
Die Vorschrift nimmt Anleihen in § 60 ZFdG sowie den §§ 45 und 46 BPolG. Das Betreten von Wohnungen und 
ihre Durchsuchung greifen in die grundrechtlich geschützte Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 GG 
ein. Diese Maßnahmen sind daher nur unter engen Voraussetzungen und, im Falle von Durchsuchungen, unter 
Beachtung des Richtervorbehalts zulässig. 

Zu Absatz 1 
Voraussetzung aller Durchsuchungsmaßnahmen ist zunächst das Vorliegen der Voraussetzungen des § 6 
Absatz 1. 
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Zu Nummer 1 
Nummer 1 regelt die Durchsuchung zur Durchsetzung einer Ingewahrsamnahme nach § 14 Nummer 1. Es darf 
also nach Personen gesucht werden, die in Gewahrsam genommen werden sollen, um die unmittelbar bevorste-
hende Begehung einer Straftat gegen zu schützende Personen, zu sichernde Bedienstete oder zu schützende Ver-
mögenswerte zu verhindern. 

Zu Nummer 2 
Nach Sachen darf gesucht werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese nach § 13 Satz 1 si-
chergestellt werden dürfen, also zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für zu schützende Personen, zu sichernde 
Bedienstete oder zu schützende Vermögenswerte. 

Zu Nummer 3 
Über Gewahrsams- und Sicherstellungsfälle hinaus sind Betretungen und Durchsuchungen nach Nummer 3 zu-
lässig, soweit sie zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit zu schützender Personen 
oder zu sichernder Bediensteter oder für zu schützende wesentliche Vermögenswerte unerlässlich sind. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 regelt in Anlehnung an § 45 Absatz 2 BPolG und § 60 Absatz 2 ZFdG die Zulässigkeit von Betretens- 
und Durchsuchungsmaßnahmen zur Nachtzeit und berücksichtigt die verfassungsrechtlichen Vorgaben dazu 
(BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 12. März 2019 – 2 BvR 675/14). Eine Durchsuchung ist auch wäh-
rend der Nachtzeit zulässig, soweit dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 
einer Person oder für Sachen von bedeutendem Wert erforderlich ist. 

Zu den Absätzen 3 bis 7 
Absatz 3 normiert wie § 60 Absatz 3 ZFdG und § 46 Absatz 1 BPolG den für alle Durchsuchungen geltenden 
Richtervorbehalt. Die Ordnungsvorschriften der Absätze 4 bis 7 entsprechen § 60 Absatz 4 bis 7 ZFdG und § 46 
Absatz 2 bis 5 BPolG. 

Zu § 14 (Gewahrsam) 
Unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 sind Ingewahrsamnahmen zulässig, wenn sie zur Er-
reichung bestimmter Ziele unerlässlich sind. Die Vorschrift ist an § 61 ZFdG angelehnt. 

Zu Nummer 1 
Eine Person kann zum einen in Gewahrsam genommen werden, wenn dies unerlässlich ist, um die unmittelbar 
bevorstehende Begehung einer Straftat gegen die Schutzgüter zu verhindern.  

Zu Nummer 2 
Die weitere Möglichkeit der Ingewahrsamnahme dient der Durchsetzung von Platzverweisen. 

Zu § 15 (Richterliche Entscheidung) 

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift regelt den Richtervorbehalt für solche Maßnahmen, bei denen Personen auf Grund des § 7 Absatz 2 
Satz 2, des § 9 Absatz 3 und des § 14 festgehalten werden, um der besonderen Intensität des grundrechtlichen 
Eingriffs Rechnung zu tragen. Dabei orientiert sich die Vorschrift an § 40 BPolG. 

Zu Absatz 2 
Durch Absatz 2 wird festgelegt, dass für die Entscheidung das Amtsgericht zuständig ist, in dessen Bezirk die 
Person festgehalten wird. Das Verfahren richtet sich nach Buch 7 des Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

Zu § 16 (Behandlung festgehaltener Personen) 
Die Regelung dient der Sicherung der Rechte der festgehaltenen Person und orientiert sich dabei an § 41 BPolG 
um einen Gleichlauf der polizeilichen Regelungen auf Bundesebene zu gewährleisten.  
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Zu § 17 (Dauer der Freiheitsentziehung) 
Die Regelung bestimmt, wann eine festgehaltene Person zu entlassen ist und orientiert sich dabei ebenfalls an den 
bewährten Regelungen des BPolG, hier an § 42 BPolG. 

Zu § 18 (Befragung und Auskunftspflicht) 
Die Norm regelt die Standardbefugnis zur Befragung von Personen im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung 
und ist an § 22 BPolG und § 9 ZFdG angelehnt.  

Satz 1 regelt die grundlegende Befugnis zur Befragung von Personen, Satz 2 enthält eine Befugnis, die zu befra-
gende Person anzuhalten. Eine grundsätzliche Auskunftspflicht ist nicht geregelt und kann sich nur aus Absatz 2 
ergeben.  

Absatz 3 überträgt die strafprozessualen Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrechte für den Regelfall in die 
gefahrenabwehrrechtliche Regelung des § 16. Satz 2 statuiert jedoch für die Abwehr von Gefahren für besonders 
wichtige Rechtsgüter eine Ausnahme, die ihrerseits von Satz 3 für bestimmte zeugnisverweigerungsberechtigte 
Personen wieder eingeschränkt wird. Aus Satz 5 folgt eine strikte Zweckbindung für Auskünfte, die unter gesetz-
licher Überwindung der Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrechte erlangt wurden. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 regelt das Verbot bestimmter Befragungsmethoden ebenso wie das Verbot des unmittelbaren Zwangs 
zur Erzwingung der Auskunft. 

Zu Absatz 5 
Juristische Personen, Gesellschaften und Personenvereinigungen dürfen ebenfalls um Auskunft ersucht werden. 
Die übrigen Regelungen der Vorschrift gelten entsprechend.  

Zu § 19 (Besondere Mittel der Datenerhebung) 

Zu Absatz 1 
In weiterer Ausformung der Generalklausel des § 6 Absatz 1 gestattet die an § 62 Absatz 1 ZFdG angelehnte 
Vorschrift dem EZG die Erhebung personenbezogener Daten mit besonderen Mitteln, sofern dies zur Abwehr 
einer im Einzelfall bestehenden Gefahr für die Schutzgüter unerlässlich ist.  

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 
Besonderes Mittel der Datenerhebung ist zum einen die legaldefinierte längerfristige Observation. Von der blo-
ßen, auch mehrfachen, Beobachtung ist eine Observation anhand des Kriteriums der Planmäßigkeit abzugrenzen 
(BR-Drs. 418/94, S. 60).  

Zu Nummer 2 
Ferner gestattet Nummer 2 den offenen und verdeckten Einsatz technischer Mittel außerhalb von Wohnungen. 
Nach Buchstabe a dürfen Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen angefertigt, nach Buchstabe b das nichtöffentlich 
gesprochene Wort abgehört werden. Nicht von Buchstabe b erfasst ist jedoch das Abhören von Telefongesprächen 
im Sinne einer Telekommunikationsüberwachung.  

Zu Absatz 3 
Absatz 3 übernimmt die Regelungen des ZFdG zum Richtervorbehalt, dem Erfordernis eines schriftlichen und 
begründeten Antrags, der gerichtlichen Zuständigkeit (§ 48 ZFdG) und dem Schutz des Kernbereichs der privaten 
Lebensgestaltung (§ 49 ZFdG) entsprechend.  

Zu Unterabschnitt 3 (Behördlicher Eigenschutz und Zeugenschutz) 
Unterabschnitt 3 enthält die Befugnisse des EZG bei der Sicherung der Liegenschaften, sonstigen Einrichtungen 
und eigenen Veranstaltungen gegen allgemeine Gefahren für die Aufgabenerfüllung des EZG sowie zur Sicherung 
seines Dienstbetriebes gegen Gefahren durch (zukünftiges) eigenes Personal und korrespondiert mit den Aufga-
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ben nach § 3. Auch im Rahmen dieser Aufgaben sind die Befugnisse den Befugnissen anderer Sicherheitsbehör-
den nachempfunden und ist auf die besondere Gefährdungslage bei der Bekämpfung der Organisierten Krimina-
lität hinzuweisen. 

Zu § 20 (Behördlicher Eigenschutz) 
Die Vorschrift regelt die Befugnisse des EZG bei der Sicherung seiner Liegenschaften, sonstigen Einrichtungen 
und eigenen Veranstaltungen nach § 3 Absatz 1. Inhaltlich entsprechen die Befugnisse denjenigen des BKA, der 
Bundespolizei (BPol) und der Behörden des Zollfahndungsdienstes bei der Sicherung ihrer eigenen Liegenschaf-
ten. Dies ist vor dem Hintergrund einer vergleichbaren Gefährdungslage sachgerecht. Das EZG ist im Rahmen 
dieser Aufgabe insbesondere berechtigt zur Feststellung der Identität, zur Durchsuchung von mitgeführten Sachen 
bei der Einlasskontrolle, wenn die Durchsuchung aufgrund der Gefährdungslage oder auf die Person bezogener 
Anhaltspunkte erforderlich ist, zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen, zur Sicherstellung von 
Sachen und zur Ingewahrsamnahme einer Person, die eine Straftat gegen die Schutzgüter begehen will sowie zur 
Befragung von Personen (§ 18) und – subsidiär bedingt durch Unerlässlichkeit – zur Gefahrenabwehr mit beson-
deren Mitteln der Datenerhebung (§ 19). 

Zu § 21 (Sicherheitsüberprüfung) 
Die Vorschrift enthält im Hinblick auf die Aufgabe nach § 3 Absatz 2 eine Befugnis zur Sicherheitsüberprüfung 
und entspricht § 68 BKAG. Auch im Hinblick auf das EZG muss wegen der elementaren Funktion bei der Be-
kämpfung Organisierter Kriminalität ausgeschlossen werden können, dass nicht erkannte gefährliche Personen 
versuchen, für das EZG tätig zu werden und als so genannte Innentäterinnen oder Innentäter die effektive Aufga-
benerfüllung des EZG behindern oder gefährden.  

Durch den Verweis auf § 8 Absatz 2 Nummer 2 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes in Satz 2 kann das EZG von 
einer Sicherheitsüberprüfung absehen, wenn Art oder Dauer der Tätigkeit dies zulassen. Bei der Ausübung des 
Ermessens wird das EZG auch den mit der Sicherheitsüberprüfung verbundenen Grundrechtseingriff berücksich-
tigen müssen. Für die Aktualisierung und Wiederholungsüberprüfung gilt im Übrigen § 17 SÜG. 

Zu § 22 (Maßnahmen zum Zeugenschutz) 
Vorbehaltlich der Vorschriften des Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetzes und anderer Vorschriften dieses Ge-
setzes regelt die Vorschrift die Befugnisse des EZG bei Zeugenschutzmaßnahmen nach § 2 Absatz 2. Die Vor-
schrift bestimmt die Maßnahmen, die das EZG treffen kann, um den Zeugenschutz zu gewährleisten, und orien-
tiert sich dabei an § 81 ZFdG. Regelungen über den Zeugenschutz, die durch andere Gesetze getroffen werden, 
bleiben davon gemäß der Bestimmung in Absatz 2 unberührt. Absatz 5 Satz 1 regelt, dass Zeugenschutzmaßnah-
men auch nach rechtskräftigem Abschluss des Strafverfahrens, in dem die Zeugenaussage erfolgt ist, fortgeführt 
werden dürfen. Satz 2 legt fest, dass dies im Falle fortdauernder Strafvollstreckung und/oder Inhaftierung im Ein-
vernehmen mit der Strafvollstreckungsbehörde und ggf. der Justizvollzugsbehörde zu erfolgen hat. 

Zu Unterabschnitt 4 (Datenverarbeitung) 
Der Unterabschnitt 4 enthält allgemeine Regelungen zur Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung personenbe-
zogener Daten durch das EZG.  

Zu unterscheiden ist zwischen Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Strafverfolgung nach § 1 
dieses Gesetzes und der präventiven Aufgabenerledigung nach den §§ 2 und 3 dieses Gesetzes. Dabei richtet sich 
die Verarbeitung zum Zwecke der Strafverfolgung grundsätzlich nach den Vorschriften der StPO, es sei denn, 
dieses Gesetz enthält konkretisierten Regelungen. 

Um der besonderen Sensibilität beim Umgang mit personenbezogenen Daten durch das EZG, insbesondere bei 
Erfüllung seiner Aufgaben im präventiven Bereich Rechnung zu tragen, wird die Erhebung von der Verarbeitung 
und Nutzung getrennt. Dies trägt auch dem Grundsatz der Normenklarheit Rechnung. 

Zu § 23 (Datenerhebung durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 orientiert sich an § 9 Absatz 1 BKAG. Satz 1 ist die Grundnorm für die Erhebung personenbezogener 
Daten durch das EZG, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 1 erforderlich ist und andere Vorschriften 
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dem nicht entgegenstehen. Satz 2 regelt die Datenerhebung durch das EZG, unter Berücksichtigung der Voraus-
setzungen des Satzes 1, auch bei in den §§ 37 und 38 genannten Behörden sowie bei sonstigen öffentlichen und 
nicht öffentlichen Stellen im Ausland, soweit die Voraussetzungen des § 81 BDSG erfüllt sind. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 orientiert sich an § 9 Absatz 2 BKAG und bildet eine zentrale Norm für die Datenerhebung für Zwecke 
des Zeugenschutzes und der Eigensicherung nach den §§ 2 und 3 dieses Gesetzes. Die Sätze 2 bis 4 übernehmen 
§ 9 Absatz 2 Satz 2 bis 4 BKAG. Der Rechtssatz, dass personenbezogene Daten grundsätzlich offen und beim 
Betroffenen zu erheben sind, wird auf die Aufgaben des Schutzes von eingesetzten Bediensteten, des Schutzes 
Dritter und wesentlicher Vermögenswerte sowie des Zeugenschutzes nach § 2 sowie der Sicherung der Liegen-
schaften des EZG nach § 3 erweitert. Zudem findet eine Einschränkung bei Datenerhebung, die nicht als Maß-
nahme des EZG erkennbar ist, dahingehend statt, dass dies nur bei Gefährdung der Aufgabenerfüllung nach Ab-
satz 1 oder bei der Annahme zulässig ist, dass die Datenerhebung dem überwiegenden Interesse des Betroffen 
entspricht. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 orientiert sich an § 9 Absatz 3 BKAG. Die Vorschrift regelt die grundsätzliche Verpflichtung des EZG, 
im Falle einer erstmaligen Datenerhebung bei der betroffenen Person oder der nicht öffentlichen Stelle diese auf 
Verlangen über ihre Auskunftspflicht und die Rechtsgrundlage der Datenerhebung zu unterrichten. Die Unter-
richtung kann nur unterbleiben, wenn durch sie die Erfüllung der Aufgaben des EZG gefährdet oder erheblich 
erschwert würde. Besteht eine Auskunftspflicht nicht, ist auf die Freiwilligkeit der Auskunft hinzuweisen. 

Zu § 24 (Datenübermittlung an das Ermittlungszentrum Geldwäsche) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 orientiert sich im Wesentlichen an § 9 Absatz 4 BKAG und regelt die Übermittlungsbefugnis personen-
bezogener Daten durch andere Behörden an das EZG. Nach Satz 2 bleiben die Regelungen der StPO (§ 477), des 
Artikel 10-Gesetzes (§ 7), des BVerfSchG (§ 19), des BND-Gesetzes (§ 18) und des MAD-Gesetzes (§ 12) unbe-
rührt. Insoweit soll es bei den dort geregelten Übermittlungsregelungen bleiben mit der Maßgabe, dass eine Über-
mittlung von Verfassungsschutzbehörden an eine Strafverfolgungsbehörde, wie das EZG, nur zur Verfolgung 
besonders schwerer Straftaten erfolgen kann. Diese Einschränkung entspricht den Anforderungen der Entschei-
dung des BVerfG vom 26. April 2022 (Az. 1 BvR 1619/17). 

Mit den hohen Anforderungen an eine solche Übermittlung soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass 
dem Verfassungsschutz weitreichende Befugnisse zur Datenerhebung zustehen, die im Vergleich zu Strafverfol-
gungsbehörden an deutlich geringere Eingriffsschwellen geknüpft sind. Die Datenerhebung erfolgt grundsätzlich 
zu dem Zweck der originären eigenen Aufgabenerfüllung, die aufgrund des informationellen Trennungsprinzips 
zwischen Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendiensten zu unterscheiden sind. Aufgrund der unterschiedli-
chen Zwecke, die die Datenerhebung bei den Nachrichtendiensten im Vergleich zur Strafverfolgungsbehörde ver-
folgt, muss auch bei der Übermittlung die strenge Zweckbindung am Grundsatz der hypothetischen Datenneuer-
hebung berücksichtigt werden. 

Ferner regelt Absatz 1 die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 regelt einen weiteren Übermittlungsgrundsatz und bezieht sich nicht nur auf Daten aus Akten. Sollen 
Daten übermittelt werden und sind weitere Daten der betroffenen Person oder eines Dritten, die der Empfänger 
nicht benötigt, so miteinander verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Auf-
wand möglich ist, ist eine Übermittlung dieser nicht erforderlichen Daten nur zulässig, wenn schutzwürdige Inte-
ressen der betroffenen Person oder eines Dritten an der Geheimhaltung nicht überwiegen. Eine Veränderung oder 
Verwendung dieser Daten ist unzulässig. Die weiteren Unterformen der Datenverarbeitung sind jedoch zulässig, 
da sonst auch die nach Absatz 1 übermittelten Daten auf Grund ihrer Verbindung mit den nicht erforderlichen 
Daten nicht gespeichert, übermittelt, gesperrt oder gelöscht werden könnten. 

Neben dem Erfordernis der fehlenden Trennungsmöglichkeit bzw. des unvertretbaren Aufwands der Trennung 
dürfen schutzwürdige Interessen der betroffenen Person oder eines Dritten an der Geheimhaltung ihrer Daten 
nicht überwiegen. Bei der Ermittlung des unvertretbaren Aufwands der Trennung der Daten sind Zeit, Kosten und 
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Arbeitskraft heranzuziehen. Einzubeziehen sind beispielsweise hierbei die Durchsicht der Akten auf andere per-
sonenbezogene Daten, für die keine Übermittlungsbefugnis besteht, etwa weil sie von der Zuständigkeit nicht 
erfasst sind, die eigentliche Trennung oder notwendige Kopierarbeiten einschließlich vorzunehmender Schwär-
zungen sowie der Aufwand für das Wiedereinordnen bei Rückgabe der Unterlagen. 

Der Übermittlung der Verbunddaten dürfen schutzwürdige Interessen der betroffenen Person oder eines Dritten 
an der Geheimhaltung ihrer Daten nicht überwiegen. Vor der Übermittlung der Verbunddaten hat die ersuchte 
Stelle daher in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Datenübermittlung schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Person oder eines Dritten beinträchtigen könnte. Es hat eine Güterabwägung zu erfolgen zwischen den Interessen 
des Ersuchenden, an den die Verbunddaten übermittelt werden sollen, an den zulässigerweise zu übermittelnden 
Daten mit den möglicherweise entgegenstehenden Interessen der betroffenen Person bzw. eines Dritten bzgl. der 
anderen personenbezogenen Daten. In die Güterabwägung sind einzustellen der – mutmaßliche – Wille der be-
troffenen Person oder des Dritten, die Art der zu übermittelnden anderen personenbezogenen Daten und die 
Zweckbestimmung. Eine solche Güterabwägung ist nur in Fällen konkreter Anhaltspunkte schutzwürdiger Inte-
ressen der betroffenen Person vorzunehmen. In Zweifelsfällen sollte von der Übermittlung abgesehen werden. 
Das Interesse an der Nichtweitergabe der anderen personenbezogenen Daten der betroffenen Person oder des 
Dritten ist dann nicht gegeben, wenn dieses Interesse lediglich in der Vermeidung von Strafverfolgung besteht. 

Zu § 25 (Datenverarbeitung durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche) 

Zu Absatz 1 
Die Regelung ist eine Grundnorm für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das EZG und entspricht 
im Wesentlichen dem § 8 ZFdG. Dabei wird die aktuelle Terminologie des Datenschutzrechts in Form der For-
mulierung des „Verarbeitens“ übernommen. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 orientiert sich an § 26 Absatz 2 ZFdG. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung 
derselben Aufgabe und zum Schutz derselben Rechtsgüter oder zur Verfolgung derselben Straftaten durch das 
EZG unterliegt nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Zweckänderung. Das BVerfG führt 
hierzu in seinem Urteil vom 20. April 2016 (BVerfG, a. a. O., Rn. 278 f., 282) aus: „Der Gesetzgeber kann eine 
Datennutzung über das für die Datenerhebung maßgebende Verfahren hinaus als weitere Nutzung im Rahmen der 
ursprünglichen Zwecke dieser Daten erlauben. Er kann sich insoweit auf die der Datenerhebung zugrundeliegen-
den Rechtfertigungsgründe stützen und unterliegt damit nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine 
Zweckänderung. Die zulässige Reichweite solcher Nutzungen richtet sich nach der Ermächtigung für die Daten-
erhebung. Die jeweilige Eingriffsgrundlage bestimmt Behörde, Zweck und Bedingungen der Datenerhebung und 
definiert damit die erlaubte Verwendung. Die Zweckbindung der auf ihrer Grundlage gewonnenen Informationen 
beschränkt sich folglich nicht allein auf eine Bindung an bestimmte, abstrakt definierte Behördenaufgaben, son-
dern bestimmt sich nach der Reichweite der Erhebungszwecke in der für die jeweilige Datenerhebung maßgebli-
chen Ermächtigungsgrundlage. Eine weitere Nutzung innerhalb der ursprünglichen Zwecksetzung kommt damit 
nur seitens derselben Behörde im Rahmen derselben Aufgabe und für den Schutz derselben Rechtsgüter in Be-
tracht wie für die Datenerhebung maßgeblich. Für die Wahrung der Zweckbindung kommt es demnach darauf an, 
dass die erhebungsberechtigte Behörde die Daten im selben Aufgabenkreis zum Schutz derselben Rechtsgüter 
und zur Verfolgung oder Verhütung derselben Straftaten nutzt, wie es die jeweilige Datenerhebungsvorschrift 
erlaubt.“  

Zu Absatz 3 
Durch Absatz 3 wird klargestellt, dass eine Verarbeitung selbst erhobener personenbezogener Daten zu anderen 
als in Absatz 2 genannten Zwecken nur in Betracht kommt, soweit dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist.  

Zu Absatz 4 
Absatz 4 dient im Wesentlichen der Klarstellung und regelt den Vorrang der StPO in strafrechtlichen Verfahren. 
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Zu § 26 (Verarbeitungsbeschränkungen) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 stellt eine Rechtsgrundlage für die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten dar, die mittels ein-
griffsintensiven Maßnahmen nach § 19 gewonnen wurden. Denn die neue Nutzung derartiger Daten kann nur dem 
Schutz von Rechtsgütern oder der Aufdeckung von Straftaten eines solchen Gewichts dienen, die verfassungs-
rechtlich ihre Neuerhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln rechtfertigen könnten. Die Regelung ori-
entiert sich an § 27 Absatz 1 ZFdG.  

Das BVerfG hat in seinem Urteil vom 20. April 2016 klargestellt, dass eine zweckändernde Nutzung von Daten, 
die aus eingriffsintensiven Maßnahmen stammen, nur dann zulässig ist, wenn die entsprechenden Daten auch für 
den geänderten Zweck mit vergleichbar schwerwiegenden Mitteln erhoben werden dürften (BVerfG, a. a. O., Rn. 
287). Darüber hinaus müssen sich aus den vorliegenden Informationen im Einzelfall konkrete Ermittlungsansätze 
zur Aufdeckung von vergleichbar gewichtigen Straftaten oder zur Abwehr von zumindest auf mittlere Sicht dro-
henden Gefahren für vergleichbar gewichtige Rechtsgüter wie die ergeben, zu deren Schutz die entsprechende 
Datenerhebung zulässig ist (BVerfG, a. a. O., Rn. 290). 

Satz 1 stellt zunächst klar, welche Maßnahmen als besonders eingriffsintensiv im Sinne des Urteils des BVerfG 
vom 20. April 2016 zu bewerten sind. Hierunter fallen die im § 19 genannten Maßnahmen (besondere Mittel der 
Datenerhebung). Die Weiterverarbeitung von aus diesen eingriffsintensiven Maßnahmen erlangten personenbe-
zogenen Daten zu anderen als in der jeweiligen Erhebungsvorschrift vorgesehenen Zwecken richtet sich nach dem 
vom BVerfG mit vorgenanntem Urteil aufgestellten Anforderungen. 

Das BVerfG (BVerfG, a. a. O., Rn. 288 bis 290) hat für eine zweckändernde Nutzung von Daten, die aus ein-
griffsintensiven Maßnahmen stammen, ausgeführt: „Voraussetzung für eine Zweckänderung ist danach (…) je-
denfalls, dass die neue Nutzung der Daten dem Schutz von Rechtsgütern oder der Aufdeckung von Straftaten 
eines solchen Gewichts dient, die verfassungsrechtlich ihre Neuerhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mit-
teln rechtfertigen könnten. Nicht in jedem Fall identisch sind die Voraussetzungen einer Zweckänderung mit de-
nen einer Datenerhebung hingegen hinsichtlich des erforderlichen Konkretisierungsgrades der Gefahrenlage oder 
des Tatverdachts. Die diesbezüglichen Anforderungen bestimmen unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten 
primär den Anlass nur unmittelbar für die Datenerhebung selbst, nicht aber auch für die weitere Nutzung der 
erhobenen Daten. Als neu zu rechtfertigender Eingriff bedarf aber auch die Ermächtigung zu einer Nutzung für 
andere Zwecke eines eigenen, hinreichend spezifischen Anlasses. Verfassungsrechtlich geboten, aber regelmäßig 
auch ausreichend, ist insoweit, dass sich aus den Daten – sei es aus ihnen selbst, sei es in Verbindung mit weiteren 
Kenntnissen der Behörde – ein konkreter Ermittlungsansatz ergibt. Der Gesetzgeber kann danach – bezogen auf 
die Datennutzung von Sicherheitsbehörden – eine Zweckänderung von Daten grundsätzlich dann erlauben, wenn 
es sich um Informationen handelt, aus denen sich im Einzelfall konkrete Ermittlungsansätze zur Aufdeckung von 
vergleichbar gewichtigen Straftaten oder zur Abwehr von zumindest auf mittlere Sicht drohenden Gefahren für 
vergleichbar gewichtige Rechtsgüter wie die ergeben, zu deren Schutz die entsprechende Datenerhebung zulässig 
ist.“ 

Für die in Satz 1 angeführten Eingriffsbefugnisse bedeutet dies, dass eine Weiterverarbeitung zu anderen als in 
der jeweiligen Erhebungsvorschrift vorgesehenen Zwecken nur unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen 
zulässig ist. Satz 2 stellt klar, dass besondere Regelungen sowohl nach diesem Gesetz als auch nach sonstigen 
Rechtsvorschriften, welche die allgemeinen Voraussetzungen des Satz 1 als Mindestanforderung erfüllen müssen, 
als lex specialis vorrangig zur Anwendung gelangen können.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 sieht vor, dass die strengen Vorgaben der Zweckbindung und der Grundsatz der hypothetischen Daten-
neuerhebung nicht gelten, wenn die Personendaten einer Person zu Identifizierungszwecken verwendet werden 
sollen. Da die Datenverwendung so in doppelter Weise eng begrenzt ist – nur Personendaten nach § 26 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und nur zum Zweck der Identifizierung – ist das Eingriffsgewicht dieser Maßnahme 
mit der Rechtsprechung des BVerfG zu vereinbaren. Weitere Daten – etwa die weiteren zu einer als „Treffer“ 
identifizierten Person gespeicherten Ereignisse – sind hingegen nach Absatz 2 nicht verfügbar; insoweit bleibt es 
bei den Begrenzungen nach Absatz 1. 
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Die zweifelsfreie Klärung der Identität einer Person ist notwendig, um Identitätsverwechslungen auszuschließen 
und damit zu verhindern, dass Eingriffe in die Grundrechte von unbeteiligten Personen stattfinden. Das EZG muss 
daher zur Erfüllung seiner Aufgaben die Personendaten einer Person stets zu diesem Zweck verarbeiten können.  

Zu Absatz 3 
Absatz 3 sieht für das EZG die Verpflichtung vor, bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus ver-
deckten und eingriffsintensiven Maßnahmen durch technische und organisatorische Vorkehrungen sicherzustel-
len, dass die in Absatz 1 getroffenen Vorgaben beachtet werden. Hierzu zählen beispielweise auch die gesetzli-
chen Kennzeichnungspflichten nach § 27.  

Zu § 27 (Kennzeichnung) 

Zu Absatz 1 
Der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung lässt sich im Informationssystem des EZG und im Falle der 
Übermittlung von Daten an andere Stellen in deren Informationssystemen nur umsetzen, wenn die darin gespei-
cherten personenbezogenen Daten mit den notwendigen Zusatzinformationen versehen, das heißt gekennzeichnet, 
sind. Satz 1 sieht dementsprechend vor, dass personenbezogene Daten durch Angabe des Mittels der Erhebung 
der Daten einschließlich der Angabe, ob die Daten offen oder verdeckt erhoben wurden (Nummer 1), bei Perso-
nen, zu denen Grunddaten angelegt wurden, durch die Angabe der Kategorie nach den §§ 26, 27 (Nummer 2), 
durch die Angabe der Rechtsgüter, deren Schutz die Erhebung dient oder Straftaten, deren Verfolgung oder Ver-
hütung die Erhebung dient (Nummer 3), und durch die Angabe der Stelle, die sie erhoben hat, sofern nicht das 
EZG die Daten erhoben hat (Nummer 4), zu kennzeichnen sind. Diese umfassende Kennzeichnung schafft die 
Voraussetzung für eine konsistente Anwendung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung.  

Nach Satz 2 kann die Kennzeichnung auch durch eine Angabe der Rechtsgrundlage der der Erhebung zugrunde-
liegenden Mittel ergänzt werden.  

Soweit das EZG als Teilnehmer am polizeilichen Informationsverbund nach § 29 BKAG Daten in den Verbund 
einstellt, richtet sich die Kennzeichnung nach den hierfür geltenden Bestimmungen des BKAG (§ 29 Absatz 4 
i. V. m. § 14 BKAG). Das EZG stellt durch sowohl technische als auch organisatorische Vorkehrungen eine den 
maßgeblichen Vorgaben entsprechende Datenanlieferung in den Verbund sicher. 

Zu Absatz 2 
Zur Vermeidung einer Weiterverarbeitung von Daten, die nicht dem Grundsatz der hypothetischen Datenneuer-
hebung entspricht, bestimmt Absatz 2, dass personenbezogene Daten, die nicht entsprechend den Anforderungen 
des Absatzes 1 gekennzeichnet sind, nicht weiterverarbeitet oder übermittelt werden dürfen. 

Zu Absatz 3 
Zur Vermeidung einer Weiterverarbeitung von Daten, die nicht dem Grundsatz der hypothetischen Datenneuer-
hebung entspricht, bestimmt Absatz 2, dass personenbezogene Daten, die nicht entsprechend den Anforderungen 
des Absatzes 1 gekennzeichnet sind, nicht weiterverarbeitet oder übermittelt werden dürfen. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 stellt eine Übergangsvorschrift dar und erlaubt eine Verarbeitung personenbezogener Daten ohne ent-
sprechende Kennzeichnung nur für den Fall, dass eine solche aus tatsächlichen oder technischen Gründen lang-
fristig nicht gegeben ist. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn eine vollständige Kennzeichnung der Daten in den 
fremden Systemen technisch nur mittelfristig umgesetzt werden kann. Nach Ablauf der Übergangsperiode muss 
jedoch eine Kennzeichnung sichergestellt werden, um dem Zweckbindungsgrundsatz zu genügen. 

Zu § 28 (Daten zu Verurteilten, Beschuldigten, Tatverdächtigen und sonstigen Anlasspersonen) 
Die Vorschrift regelt die Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Daten zur Erfüllung der 
Aufgaben im präventiven Bereich. Soweit das EZG im repressiven Bereich tätig wird, richten sich die daten-
schutzrechtlichen Befugnisse nach den Vorschriften der StPO.  
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Zu den Absätzen 1 und 2 
Absätze 1 und 2 entsprechen inhaltlich dem § 31 Absatz 1 und 2 ZFdG. Die nach den Absätzen 1 und 2 vorgese-
henen Daten sind für die Durchführung eines verlässlichen und effektiven Risikomanagements erforderlich. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht inhaltlich dem § 31 Absatz 3 ZFdG. Absatz 3 regelt Fälle, in denen bei dem EZG durch Hin-
weisgeber, aber auch durch in- oder ausländische Ermittlungsdienststellen, Erkenntnisse und Angaben zu Perso-
nen eingehen, die dem EZG bislang unbekannt waren und bei denen noch nicht feststeht, ob die betroffenen 
Personen einer der in Absatz 1 genannten Kategorien unterfallen. Nachdem das EZG zunächst festzustellen hat, 
ob die mitgeteilten personenbezogenen Daten und Erkenntnisse zu dieser Person zur Erfüllung seiner Aufgaben 
benötigt werden, hat es in einem weiteren Schritt zu prüfen, welcher Personenkategorie die betroffenen Personen 
unterfallen. Die Sätze 1 und 2 legen hierzu datenschutzrechtliche Maßstäbe fest. Die Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten darf nur zu dem Zweck erfolgen, festzustellen, ob die betroffenen Personen den Kategorien als 
Verurteilte, Beschuldigte, Tatverdächtige oder Personen mit Negativprognose zuzuordnen sind. Zudem sind die 
personenbezogenen Daten gesondert zu speichern. Satz 3 bestimmt, dass die Daten nach Abschluss der Prüfung, 
spätestens jedoch nach zwölf Monaten, zu löschen sind, soweit nicht festgestellt wurde, dass die betroffenen Per-
sonen die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht inhaltlich dem § 31 Absatz 4 ZFdG. Diese Regelung erlaubt dem EZG bereits zu den über 
eine Person gespeicherten Daten auch personenbezogene Hinweise zu speichern, wenn diese zum Schutz dieser 
Person oder zur Eigensicherung von Bediensteten erforderlich sind. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 ist an § 31 Absatz 5 ZFdG angelehnt und regelt die Fälle, in denen eine Verarbeitung bereits erhobener 
Daten unzulässig ist. Der neu eingefügte Satz 2 entspricht inhaltlich dem § 75 Absatz 2 BDSG und dient der 
Klarstellung, dass der Verantwortliche personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen hat, wenn ihre Verar-
beitung unzulässig ist. 

Zu § 29 (Daten zu anderen Personen) 
Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem § 12 ZFdG. Die Nummerierung der unterschiedlichen Personen-
gruppen soll zum besseren Verständnis der Norm beitragen. Zugleich dient die Vorschrift der Umsetzung von 
Artikel 6 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2016/680. Die Nummer 2 umschreibt dabei den Begriff der Kontakt- 
und Begleitperson. Hiernach ist eine Kontakt- und Begleitperson eine Person, die mit in § 29 Absatz 1 Nummer 1 
bis 3 bezeichneten Personen nicht nur flüchtig oder in zufälligem Kontakt, sondern in einer Weise in Verbindung 
steht, die die Erhebung ihrer personenbezogenen Daten zur Verfolgung oder vorbeugenden Bekämpfung dieser 
Straftaten erfordert. Die gewählte Begriffsbestimmung entspricht dem vom BVerfG in seinem Urteil vom 20. Ap-
ril 2016 – Rn. 167 bis 169 – aufgestellten Voraussetzungen an die Definition einer Kontakt- und Begleitperson, 
insbesondere fordert sie das Vorliegen konkreter Tatsachen für einen objektiven Tatbezug. 

Zu § 30 (Aufzeichnung eingehender Telefonanrufe) 

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift regelt die Befugnis des EZG, eingehende Telefongespräche aufzuzeichnen und speichern zu dür-
fen, soweit dies zur Aufgabenerfüllung notwendig ist und orientiert sich dabei an § 34 ZFdG. Dies gilt nach Ab-
satz 1 bei Anrufen zu Telefonnummern, die der Öffentlichkeit für die Entgegennahme sachdienlicher Hinweise 
im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben bekannt gegeben worden sind. Aus Gründen der transparenten 
Datenverarbeitung ist zu Beginn des Telefongesprächs auf die Aufzeichnung entsprechend hinzuweisen. 

Zu Absatz 2 
Nach Absatz 2 sind die aufgezeichneten Daten spätestens nach 30 Tagen zu löschen, es sei denn, die aufgezeich-
neten Telefonanrufe werden zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Strafverfolgung oder zum Zeugenschutz 
benötigt. Danach sind sie unverzüglich zu löschen. 



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 117 – Drucksache 20/9648 
 
 

Zu § 31 (Daten aus Strafverfahren) 
Die Vorschrift regelt die Möglichkeit, die Daten aus den Strafverfahren auch zum Zwecke der Eigensicherung 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 und § 3 unter Beachtung der Vorschriften der StPO verarbeiten zu können und 
entspricht damit § 35 ZFdG. 

Zu § 32 (Abgleich personenbezogener Daten) 
Die Vorschrift regelt die Befugnis zum Abgleich von personenbezogenen Daten aus eigenen Dateisystemen oder 
solchen, zu denen eine Berechtigung zum Abruf besteht und entspricht damit § 36 ZFdG. Datenabgleich im Sinne 
der Vorschrift ist die Feststellung, ob zu einer Person bereits eine Speicherung in einer Sammlung personenbezo-
gener Daten enthalten ist. 

Zu § 33 (Verarbeitung personenbezogener Daten für die wissenschaftliche Forschung) 
Die Vorschrift entspricht dem § 37 ZFdG und regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten für die wissen-
schaftliche Forschung. In Absatz 3 wird festgelegt, dass die Übersendung von Akten zum Zwecke der Einsicht-
nahme im Regelfall in Form von Ablichtungen erfolgen soll, um das Risiko von Beschädigungen, Verlust oder 
möglichen Veränderungen des Akteninhalts möglichst gering zu halten. Die Übersendung von Originalen ist in-
soweit begründeten Ausnahmefällen vorbehalten.  

Zu § 34 (Verarbeitung von Daten zu sonstigen Zwecken) 
Die Vorschrift bestimmt die Verarbeitung von Daten zum Zwecke der Vorgangsverwaltung und ist an § 38 ZFdG 
angelehnt, mit der Abwandlung, dass keine Regelung zum Informationssystem erforderlich ist (§ 38 Absatz 2 
ZFdG). 

Zu Unterabschnitt 5 (Datenübermittlung durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche) 

Zu § 35 (Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich) 
Der Inhalt dieser Vorschrift lehnt sich an § 65 ZFdG an. Der erste Absatz regelt die Befugnis zur Datenübermitt-
lung an andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen und die dafür zu erfüllenden Voraussetzungen. Grund-
sätzlich soll eine Übermittlung anhand des Katalogs aus Satz 1 beurteilt werden.  

Darüber hinaus soll das EZG Daten in den polizeilichen Informationsverbund übermitteln (§§ 29 und 30 BKAG). 
Nach Absatz 2 werden derartige Übermittlungen nicht in das Ermessen des EZG gestellt. Eine moderne und er-
folgsorientierte Strafverfolgung setzt einen umfassenden und bewerteten Datenbestand zur Wahrnehmung der 
obliegenden Aufgaben (Ermittlungen zu Personen, Personengruppen, Sachverhalten) nach der StPO sowie den 
Polizeigesetzen voraus. Es ist daher nur folgerichtig, dass das EZG hierzu unter Beachtung der im Übrigen gel-
tenden Verarbeitungsregelungen einen obligatorischen Beitrag leistet. 

Zudem ist es erforderlich, dass das EZG der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und der ZfS als 
Teile der gleichen Behörde personenbezogene Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem GwG und dem 
SanktDG übermitteln kann. 

Absatz 3 regelt den Fall einer Übermittlung an nicht öffentliche Stellen, wie z. B. Banken. 

Die Regelung des Absatzes 5 Satz 1 schreibt für die Fälle der Übermittlung von Daten an nicht öffentliche Stellen 
die Zustimmung der Stelle vor, von der die Daten übermittelt wurden, wenn für das EZG Grund zu der Annahme 
besteht, dass durch eine Übermittlung der Zweck der ursprünglichen Datenerhebung gefährdet würde. Satz 2 sieht 
für die übermittelnde Stelle die Möglichkeit vor, bestimmte Daten von vornherein so zu kennzeichnen oder mit 
einem Hinweis zu versehen, dass vor einer Übermittlung an nicht öffentliche Stellen ihre Zustimmung einzuholen 
ist.  

Zu § 36 (Datenübermittlung an zwischen- und überstaatliche Stellen der Europäischen Union und an 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union) 
Die Vorschrift, die an § 66 ZFdG angelehnt ist, regelt die Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union durch das EZG und stellt sie mit den Datenübermittlungen im Inland gleich, wodurch dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz nach Artikel 9 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 entsprochen wird.  
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Durch Absatz 1 Satz 1 wird die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Stellen in Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union den Regelungen über die Übermittlung an inländische Stellen gleichgestellt. 

In Absatz 1 Satz 2 wird die Verantwortung des EZG für die Zulässigkeit der Datenübermittlung zum Zwecke der 
Hervorhebung der Bedeutung und zur Klarstellung ausdrücklich benannt. 

Übermittlungen an Polizeibehörden oder sonstige für die Verhütung und Verfolgung von Straftaten zuständige 
öffentliche Stellen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union stellen den Regelfall der Übermittlungen nach 
Satz 3 dar. Als solche können insbesondere jene Stellen gelten, die von dem betreffenden Staat gemäß Artikel 2 
Buchstabe a des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 über die Vereinfachung des 
Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (ABl. L 386 vom 29.12.2006, S. 89, L 75 vom 15.3.2007, S. 26) benannt wurden. Satz 3 
regelt im Übrigen den Vorrang des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen für den Rechtshil-
feverkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten. 

Absatz 2 regelt die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Polizeibehörden oder sonstige für die Verhü-
tung und Verfolgung von Straftaten zuständige öffentliche Stellen eines Schengen-assoziierten Staates. 

Zu § 37 (Datenübermittlung im internationalen Bereich) 
Die §§ 37 und 38 sind im Zusammenhang zu betrachten. § 37 regelt die Übermittlungsbefugnisse im internatio-
nalen Bereich, die durch die Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe in § 38 beschränkt werden, wobei 
§ 38 nicht nur auf den internationalen Bereich der Datenübermittlung anzuwenden ist. Die §§ 78 bis 81 BDSG 
sind im Rahmen der geregelten Datenübermittlung stets zu beachten. Die Stellung des BKA als Nationales Zent-
ralbüro für Interpol, Nationale Stelle für Europol und Nationale Zentralstelle für das Schengener Informations-
system bleibt unberührt. Es gilt § 3 Absatz 3 BKAG. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen dem § 67 Absatz 1 ZFdG und regelt die Übermittlungsbefugnis personen-
bezogener Daten an Zoll-, Polizei- und Justizbehörden sowie an sonstige für die Verhütung oder Verfolgung von 
Straftaten zuständige öffentliche Stellen in anderen als den in § 36 genannten Staaten sowie an andere als die in 
§ 36 genannten zwischen- und überstaatlichen Stellen, die mit Aufgaben der Verhütung oder Verfolgung von 
Straftaten befasst sind. Durch die Inbezugnahme der §§ 78 bis 80 BDSG wird den Vorgaben des BDSG in Bezug 
auf die Datenübermittlung an Drittstaaten und internationale Organisationen Rechnung getragen. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht inhaltlich dem § 67 Absatz 2 ZFdG.  

Satz 1 stellt klar, dass das EZG im Einvernehmen mit den zuständigen Stellen im Ausland Daten, insbesondere 
im Rahmen von Ersuchen um Beauskunftung, unmittelbar auch an andere als die in § 81 BDSG genannten Stellen 
übermitteln darf. Die Voraussetzungen des § 81 BDSG sind hierbei zu beachten. 

Satz 2 enthält eine Befugnis zur Datenübermittlung an zwischen- und überstaatliche Stellen, die nicht mit Aufga-
ben der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten befasst sind. Die bisherige Praxis hat gezeigt, dass die Daten-
übermittlung auch an zwischen- und überstaatliche Organisationen, wie zum Beispiel an die Organe der Vereinten 
Nationen, die Weltzollorganisation oder die Welthandelsorganisation, erforderlich sein kann für die Aufgabener-
füllung, zur Gefahrenabwehr sowie bei Anhaltspunkten, dass Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen 
werden sollen. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht inhaltlich dem § 67 Absatz 3 ZFdG. Mit Satz 2 wird die entsprechende Geltung des § 78 Ab-
satz 2 BDSG angeordnet; danach unterbleibt die Übermittlung, wenn im Einzelfall ein datenschutzrechtlich an-
gemessener und die elementaren Menschenrechte wahrender Umgang mit den personenbezogenen Daten bei den 
Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte nicht hinreichend gesichert ist. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 regelt die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten und gibt vor, 
die Übermittlung und deren Anlass zu dokumentieren. 
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Zu Absatz 5 
Absatz 5 regelt die Pflicht das EZG, die Stelle, an die die personenbezogenen Daten übermittelt werden, auf die 
Zweckbindung hinzuweisen. Zudem ist auch die Mitteilung des vorgesehenen Löschungszeitpunktes erforderlich. 

Zu § 38 (Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht inhaltlich dem § 68 Absatz 1 ZFdG. Die Regelung berücksichtigt dabei Vorgaben des BVerfG 
aus dessen Urteil vom 20. April 2016. Die in Absatz 1 genannten Gründe, die einer Datenübermittlung entgegen-
stehen, gelten für Übermittlungen ins Inland, an Stellen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union und an das 
internationale Ausland. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht inhaltlich dem § 68 Absatz 2 ZFdG. Absatz 2 regelt, in welchen Fällen Datenübermittlungen 
an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach § 36 sowie an das internationale Ausland nach § 37 unter-
bleiben müssen. Um den Anforderungen des BVerfG (Urteil vom 20. April 2016, a. a. O., Rn. 328) gerecht zu 
werden, wird die Tatbestandsvoraussetzung der Besorgnis der Verletzung von elementaren Rechtsstaatsgrundsät-
zen und Menschenrechten als Regelbeispiel in Nummer 5 explizit genannt. 

Zu Unterabschnitt 6 (Ergänzende Vorschriften) 

Zu § 39 (Unterstützung durch andere Behörden) 
Die Vorschrift ist an § 69 ZFdG angelehnt. Vor dem Hintergrund Organisierter Kriminalität und zunehmender 
Finanzkriminalität ist eine enge Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von zentraler Bedeutung. Um eine um-
fassende Rechts- und Handlungssicherheit der im Einzelfall eingesetzten Vollzugskräfte zu gewährleisten, ist eine 
gesetzliche Regelung für Unterstützungsleistungen sowohl in personeller Hinsicht als auch bei der Bereitstellung 
von Führungs- und Einsatzmitteln erforderlich. Im Hinblick auf den Grundsatz einer einheitlichen Führungsver-
antwortung ist sicherzustellen, dass alle beteiligten Vollzugskräfte der einsatzführenden Dienststelle unterstellt 
werden. Davon unberührt liegt die Sachleitungsbefugnis im Bereich der Strafverfolgung bei der Staatsanwalt-
schaft. Für die hinzugezogenen Bediensteten sind anlassbezogen die gleichen Befugnisse wie für die Bediensteten 
des EZG herzustellen. Ein einseitiger Zugriff des EZG auf Landesbedienstete soll damit nicht verbunden sein. 
Die Regelung soll lediglich die gesetzliche Grundlage darstellen, dass eine gemeinsame Zusammenarbeit ver-
schiedener benannter Behördenbediensteter möglich ist, insbesondere bei teilweise auch spontan durchzuführen-
den strafprozessualen Maßnahmen. 

Zu § 40 (Unterstützung anderer Behörden) 
Diese Bestimmung regelt, dass Vollzugskräfte des EZG im Zuständigkeitsbereich eines Landes tätig werden, 
soweit das jeweilige Landesrecht dies vorsieht. Die Regelung entspricht § 70 ZFdG. Vergleichbare Regelungen 
sind ebenfalls in § 65 Absatz 1 BPolG und in § 35 BKAG getroffen. 

Zu § 41 (Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter Berufsgeheimnisträger) 
Die Vorschrift entspricht § 82 ZFdG und regelt den Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter Berufsgeheimnis-
träger. Das BVerfG (BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 20. April 2016 – 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09, Rn. 
257) hat die Unterscheidung zwischen Strafverteidigern und den in anderen Mandatsverhältnissen tätigen Rechts-
anwälten als Abgrenzungskriterium für einen unterschiedlichen Schutz als verfassungsrechtlich nicht tragfähig 
erachtet. Absatz 1 Satz 4 sowie Absatz 2 Satz 3 tragen diesem Umstand jeweils Rechnung und bezieht sämtliche 
Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände in den Schutzbereich ein. Der absolute Schutz vor Beweiserhebungs- 
und Beweisverwertungsmaßnahmen ist zudem auf Steuerberater und Notare ausgeweitet. Denn sie sind ebenfalls 
unabhängige Organe der (Steuer-)Rechtspflege und unterliegen vergleichbaren Rechten und Pflichten wie Rechts-
anwälte und Kammerbeistände. 
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Zu § 42 (Ausschluss der aufschiebenden Wirkung) 
Die Vorschrift entspricht § 83 ZFdG und stellt durch einen Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Wider-
spruch und Anfechtungsklage sicher, dass Verwaltungsakte nach diesem Gesetz, für deren gerichtliche Überprü-
fung die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständig sind, sofort vollziehbar sind. Bei der Vorschrift han-
delt es sich um ein Bundesgesetz im Sinne des § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 der Verwaltungsgerichtsordnung. 

Zu Kapitel 2 (Datenschutz und Datensicherheit) 

Zu Abschnitt 1 (Datenschutzaufsicht; Datenschutzbeauftragung) 

Zu § 43 (Aufgaben und Befugnisse der oder des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit) 
Die Vorschrift ist an § 84 ZFdG angelehnt und dient der Umsetzung der Anforderungen aus dem Urteil des 
BVerfG vom 20. April 2016 (Rn. 140 f., 266, 340 und 354) im Hinblick auf die wirksame aufsichtliche Kontrolle 
der Wahrnehmung der Verarbeitungsbefugnisse des Zollfahndungsdienstes, die nicht für das EZG gelten müssen. 
Absatz 2 ordnet der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit – auch in 
Umsetzung von Artikel 47 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 – die Befugnis zu, gegenüber dem EZG ver-
bindliche Maßnahmen anzuordnen, sofern sie oder er datenschutzrechtliche Verstöße zuvor nach den allgemeinen 
Regelungen auf der Grundlage des § 16 Absatz 2 BDSG beanstandet hat. Diese Maßnahmen schließen nicht die 
Löschung personenbezogener Daten ein und setzen voraus, dass ein erheblicher Verstoß in Rede stehen muss. Die 
in § 61 BDSG niedergelegten Rechtsschutzmöglichkeiten gegen solche verbindlichen Maßnahmen bleiben unbe-
rührt. 

Zu Abschnitt 2 (Datenschutzrechtliche Verantwortung; Pflichten des Ermittlungszentrums Geldwäsche) 

Zu § 44 (Datenschutzrechtliche Verantwortung für die Tätigkeit der den deutschen 
Auslandsvertretungen zugeordneten Verbindungsbeamtinnen und Verbindungsbeamten) 
Diese Regelung entspricht inhaltlich dem § 89 ZFdG und hat im Hinblick auf die Tätigkeit der den deutschen 
Auslandsvertretungen zugeordneten Verbindungsbeamtinnen und -beamten klarstellende Funktion. Mithin ist 
eine gemeinsame Verantwortlichkeit ausgeschlossen. 

Zu § 45 (Errichtungsanordnung für automatisierte Dateisysteme) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht inhaltlich dem § 90 Absatz 1 ZFdG und regelt das Erfordernis einer Errichtungsanordnung 
für automatisierte Dateisysteme. Vor Erlass einer Errichtungsanordnung muss eine Anhörung der oder des Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit stattfinden. Zudem bedarf eine Errichtungsan-
ordnung der Zustimmung des BMF.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht inhaltlich dem § 90 Absatz 2 ZFdG und dient der Klarstellung, dass auch lediglich vorüber-
gehend geführte Dateisysteme einer Errichtungsanordnung bedürfen, sofern in ihnen personenbezogene Daten 
aus verdeckten, eingriffsintensiven Maßnahmen nach § 19 verarbeitet werden sollen. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht inhaltlich dem § 90 Absatz 3 ZFdG und regelt die Fälle, in denen die Einholung einer Zustim-
mung des BMF bzw. eine Anhörung der oder des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit aus Gründen der Dringlichkeit nicht möglich ist und es zur Aufgabenerfüllung der Sofortanordnung des 
EZG bedarf. Satz 2 bestimmt, dass in solchen Fällen das Verfahren nach Absatz 1 unverzüglich nachzuholen ist.  

Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht inhaltlich dem § 90 Absatz 4 ZFdG und dient der Klarstellung, dass die Notwendigkeit der 
Führung der automatisierten Dateisysteme regelmäßig zu überprüfen ist. 
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Zu § 46 (Dokumentation bei verdeckten Maßnahmen) 
Diese Regelung orientiert sich im Wesentlichen an § 92 ZFdG und setzt die Anforderungen aus dem Urteil des 
BVerfG vom 20. April 2016 an eine umfassende Dokumentation bei verdeckten Maßnahmen um. Sie dient der 
gesetzlichen Regelung der Dokumentationspflichten im Kontext verdeckter Überwachungsmaßnahmen. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 regelt die Dokumentation der dort genannten Maßnahmen und dient der Gewährleistung eines effektiven 
Grundrechtsschutzes der betroffenen Personen, zugleich aber auch der Gewährleistung der Gerichtsfestigkeit der 
aufgefundenen Beweise. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 enthält Regelungen darüber, wann Nachforschungen zur Identität geboten sind, soweit die zu benach-
richtigende Person nicht bekannt ist. Die Anzahl der Personen, hinsichtlich derer Nachforschungen unterblieben 
sind, ist zu dokumentieren. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 Satz 1 enthält eine Zweckbegrenzung für die Nutzung der Protokolldaten auf Benachrichtigungszwecke 
sowie Zwecke der Datenschutz- und Rechtmäßigkeitskontrolle. Satz 2 fordert die automatisierte Löschung der 
Protokolldaten nach Abschluss der in § 44 Absatz 1 genannten Datenschutzkontrolle, es sei denn, die Aufbewah-
rung der Protokolldaten ist für Zwecke des Satzes 1 noch erforderlich. 

Zu § 47 (Benachrichtigung bei verdeckten und eingriffsintensiven Maßnahmen) 
Diese Regelung orientiert sich im Wesentlichen an § 93 ZFdG und stellt eine zentrale Benachrichtigungsvorschrift 
im Sinne der Regelung des § 56 Absatz 1 BDSG dar. 

Aus systematischen Gründen wurde diese Benachrichtigungsvorschrift in den Datenschutzabschnitt aufgenom-
men. Dies dient dem Ziel, die datenschutzrechtlichen Pflichten des EZG soweit wie möglich an geeigneter Stelle 
zusammenzuführen. § 47 legt fest, bei Vorliegen welcher Maßnahmen welche Betroffenen seitens des EZG zu 
benachrichtigen sind. Der geforderte Inhalt der Benachrichtigung ergibt sich aus der Regelung des § 56 Absatz 1 
BDSG. 

Zu § 48 (Benachrichtigung über die Speicherung personenbezogener Daten von Kindern) 
Diese Regelung entspricht dem § 75 BKAG und regelt die Benachrichtigungspflichten für den Fall der Speiche-
rung personenbezogener Daten von Kindern, wenn deren Erhebung ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten erfolgt 
worden ist. Besteht Besorgnis, dass die Benachrichtigung zu erheblichen Nachteilen für das Kind führt, so ist von 
einer solchen abzusehen. 

Zu § 49 (Aussonderungsprüffrist, Mitteilung von Löschungsverpflichtungen) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht inhaltlich dem § 96 Absatz 1 ZFdG und normiert eine Pflicht zur Berichtigung bzw. Löschung 
personenbezogener Daten. Die Berichtigungspflicht nach § 75 Absatz 1 BDSG tritt ein, wenn personenbezogene 
Daten unrichtig sind. Die Löschungspflicht nach § 75 Absatz 2 BDSG tritt ein, wenn aus Anlass einer Einzelfall-
bearbeitung oder bei der nach Ablauf bestimmter Fristen generell vorzunehmenden Prüfung festgestellt wird, dass 
die Verarbeitung unzulässig ist, die Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen 
oder ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Das Höchstmaß der Fristen, differenziert 
nach Erwachsenen und Jugendlichen, ergibt sich aus Satz 2. Bei der Festlegung der Aussonderungsprüffristen ist 
der Zweck der Speicherung sowie die Art und Schwere des Sachverhaltes zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht inhaltlich dem § 96 Absatz 2 ZFdG. Satz 1 regelt für die Fälle von § 29 Absatz 1 maximale 
Aussonderungsprüffristen. Satz 2 trägt der besonderen Sensibilität der Speicherung von personenbezogenen Da-
ten von Kontakt und Begleitpersonen, Hinweisgebern und sonstigen Auskunftspersonen Rechnung, indem die 
Speicherung grundsätzlich auf ein Jahr begrenzt ist. Die Speicherung von jeweils einem weiteren Jahr nach Satz 3 
erfordert eine erneute Prüfung der Speicherungsvoraussetzungen. Nach Satz 4 sind die maßgeblichen Gründe für 
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die Aufrechterhaltung der Speicherung zu dokumentieren. Satz 5 bestimmt die Höchstdauer der Speicherung auf 
drei Jahre. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht inhaltlich dem § 96 Absatz 3 ZFdG. Absatz 3 regelt die Berechnung der Fristen, die in den 
Absätzen 1 und 2 aufgeführt sind. Die Speicherung über die genannten Fristen hinaus ist für Zwecke der Vor-
gangsverwaltung zulässig. Sind diese Daten bereits gespeichert, nach Aussonderungsprüfung aber eigentlich zu 
löschen, erlaubt Satz 2 die Aufrechterhaltung der Speicherung aus Gründen einer ordentlichen Verwaltung. 

Vorgangsverwaltung ist die Anlegung von Dateien zur Erfassung des bestehenden Akten- und Dateienmaterials, 
wobei vor allem die verwaltungsmäßige Erfassung des Aktenbestandes im Vordergrund steht sowie die zeitliche 
Übersicht über die verschiedenen Verfahrensstadien vom Eingang der Sache bzw. Beginn der Ermittlungen an. 
Neben den Personendaten ist die Speicherung der Tatzeit (ohne Deliktsbezeichnung) und der Art der Verfahrens-
beendigung im staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister für die in der Aufbewahrungsordnung niedergelegte 
Frist zum Zwecke der Vorgangsverwaltung zulässig. Die Speicherung des Straftatbestandes oder der Delikts-
gruppe, der Wohnanschrift oder des Familienstandes für Zwecke der Vorgangsverwaltung ist im Regelfall nicht 
erforderlich und damit unzulässig. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht inhaltlich dem § 96 Absatz 4 ZFdG und verhindert, dass Löschungsverpflichtungen aufgrund 
anderer rechtlicher Bestimmungen durch eine Speicherung in einer bei dem EZG geführten Sammlung personen-
bezogener Daten ausgehöhlt werden. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 entspricht inhaltlich dem § 96 Absatz 5 ZFdG. Die Aussonderungsprüffristen sind in diesen Fällen von 
dem EZG im Benehmen mit der übermittelnden Stelle festzulegen. 

Zu § 50 (Berichtigung personenbezogener Daten, Einschränkung der Verarbeitung in Akten, 
Vernichtung von Akten) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 entspricht inhaltlich dem § 97 Absatz 1 ZFdG und regelt den Umgang bei Feststellung der Unrichtigkeit 
der Daten in Akten. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 entspricht inhaltlich dem § 97 Absatz 2 ZFdG und regelt die Fälle, in denen die Verarbeitung personen-
bezogener Daten in Akten einzuschränken ist. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 entspricht inhaltlich dem § 97 Absatz 3 ZFdG und regelt den Verarbeitungszweck der in ihrer Verarbei-
tung eingeschränkten Daten. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 entspricht inhaltlich dem § 97 Absatz 4 ZFdG und regelt anstelle der Vernichtung nach Absatz 2 Satz 2 
die Abgabe der Unterlagen an das zuständige Archiv. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 entspricht inhaltlich dem § 97 Absatz 5 ZFdG und dient der Klarstellung, dass besondere in diesem 
Gesetz enthaltene Vorschriften zur Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten in Akten oder de-
ren Vernichtung und hierfür zu beachtende Fristen unberührt bleiben. 

Zu Kapitel 3 (Schlussvorschriften) 

Zu § 51 (Schadensausgleich) 
Die Vorschrift entspricht § 102 ZFdG und verweist für den Schadensausgleich auf die Vorschriften des BPolG, 
die entsprechend Anwendung finden sollen. 
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Zu § 52 (Übergangsvorschrift) 
Durch die Übergangsvorschrift soll die originäre Zuständigkeit zur Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben auf 
dem Gebiet der Strafverfolgung in dem in § 1 Absatz 1 dieses Gesetzes festgelegten Rahmen erst zum 1. Juli 2025 
gelten. Diese Regelung soll sicherstellen, dass das EZG eine Übergangsphase zum Aufbau der Ermittlungseinheit 
erhält. Dies erlangt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der originär zuständigen Behörde kein Entschei-
dungsspielraum verbleibt, ob im Falle eines Anfangsverdachts die Ermittlungen durchzuführen sind. In diesem 
Moment sind die Bediensteten der Behörde Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft und gemäß § 163 StPO 
verpflichtet, die in ihrer originären Zuständigkeit liegenden Straftaten zu erforschen und alle keinen Aufschub 
gestattenden Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung der Sache zu verhüten. Da sich die Behörde jedoch 
zunächst erst im Aufbau befinden wird, soll diese Zuständigkeit erst zum einem Zeitpunkt gelten, in der eine 
Vornahme dieser Ermittlungsmaßnahmen auch gewährleistet werden kann. Sollte eine Vornahme solcher Maß-
nahmen grundsätzlich bereits vor dem genannten Datum möglich sein, ist es dem EZG unbenommen, Ersuchen 
nach § 1 Absatz 2 dieses Gesetzes anzunehmen. 

Zu § 53 (Einschränkung von Grundrechten) 
Durch diese Vorschrift wird dem Zitiergebot des Grundgesetzes Rechnung getragen. 

Zu Artikel 4 (Änderung der Bundeshaushaltsordnung) 

Zu Nummer 1 
Mit der Änderung werden die Obergrenzen für die Anteile der Beförderungsämter für Beamtinnen und Beamte 
des mittleren Dienstes des Bundesamtes festgelegt. Diese dürfen in der Besoldungsgruppe A 8 sowie A 9 den 
Anteil von 50 Prozent nicht überschreiten. Die Änderung trägt dem Umstand Rechnung, dass zum 1. Juni 2025 
Beamtinnen und Beamte der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und der ZfS der GZD, für die 
die vorgenannten Anteile der Beförderungsämter bereits Anwendung finden, in das Bundesamt überführt werden. 

Zu Nummer 2 
Redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Gesetzes über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt 
durch Vollzugsbeamte des Bundes) 

Zu Nummer 1 
Durch die Änderung werden die Voraussetzungen für zulässige Ausübung unmittelbaren Zwangs durch die Be-
diensteten des BBF geschaffen, die mit Vollzugsaufgaben betraut sind. Da diesen Bediensteten neben den Auf-
gaben zur Strafverfolgung auch in begrenztem Umfang gefahrenabwehrrechtliche Aufgaben übertragen werden, 
ist eine Aufnahme neben der bereits bestehenden Nummer 9 erforderlich. 

Zu Nummer 2 
Durch diese Änderung soll den Bediensteten des BBF, die mit Vollzugsaufgaben betraut sind, bei der Anwendung 
unmittelbaren Zwanges auch der Gebrauch von Schusswaffen gestattet sein. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 
Durch die Ergänzung des § 1 wird bestimmt, dass das Bundesamt eine Bundesfinanzbehörde im Sinne des FVG 
ist. Sie ist dem BMF nachgeordnet. Die bisher durch die Generalzolldirektion als Bundesfinanzbehörde (§ 1 Num-
mer 2 FVG) wahrgenommenen und in § 5 Absatz 2 FVG aufgeführten Aufgaben der Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen und ZfS werden auf das Bundesamt übergehen und somit kontinuierlich in der Bun-
desfinanzverwaltung fortgeführt. Insbesondere die Aufgabe der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen zur Auswertung von Informationen und Daten des grenzüberschreitenden Barmittel- und Bargeldverkehrs der 
Zollbehörden ist als Aufgabe nach Artikel 108 Absatz 1 GG zu qualifizieren, welche von einer Bundesfinanzbe-
hörde wahrzunehmen ist.  
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Das BMF bestimmt u. a. den Hauptsitz des Bundesamtes (§ 4 Absatz 1 FVG). Das Bundesamt kann über mehrere 
Dienstsitze verfügen. Die Dienstsitze der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, welche zum Zeit-
punkt der Überführung (Artikel 2) bestehen, werden fortgeführt. 

Zu Nummer 2 
§ 5a FVG wird dergestalt gefasst, dass die bisher dort verortete Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen und ZfS aus der GZD herausgelöst sind.  

Zu Artikel 7 (Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes) 

Zu Nummer 1 
Hierbei handelt es sich um eine Anpassung der Inhaltsübersicht. 

Zu Nummer 2 
Die Regelung sieht vor, dass das ZKA dem EZG die erforderliche Einsatzunterstützung gewährt, insbesondere 
durch den Einsatz von Verdeckten Ermittlern und durch die Bereitstellung von Spezialeinheiten und bestimmten 
Sachmitteln. 

Zu Nummer 3 
Die Zollfahndungsämter übernehmen für die gesamte Zollverwaltung die Informationserhebung mittels Vertrau-
enspersonen. Diese spezielle Form der Informationserhebung ist bisher im § 5 ZFdG nicht ausdrücklich erwähnt. 
Aufgrund der vergleichbaren Gewichtigkeit bspw. zum in Nummer 1 erwähnten Vorhalten von Spezialeinheiten 
ist sie ausdrücklich im Gesetzestext zu verankern. Diese Aufgabe sowie das Vorhalten von Spezialeinheiten zur 
Unterstützung soll durch die Anfügung des weiteren Satzes auch zugunsten des EZG wirken. 

Zu Nummer 4 
Die Änderung weist die Durchführung der dem EZG übertragenen Aufgabe des Zeugenschutzes dem ZKA zu. 

Zu Nummer 5 
In § 40 Absatz 3 Satz 1 und 2 wird eine ausdrückliche Regelung zur Sicherstellung von unbaren Vermögensrech-
ten wie Forderungen, elektronischem Geld und digitalen Zahlungsmitteln wie etwa Bitcoins geschaffen. Um diese 
Regelung in der Praxis ordnungsgemäß umsetzen zu können, sind ergänzende Befugnisse sowohl zum Abruf von 
Konteninformationen nach § 24c Absatz 3 Nummer 5 KWG als auch zu Auskunftsersuchen gegenüber Verpflich-
teten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 GwG erforderlich. 

Die Befugnis im § 39a Absatz 2 ist neben den bereits bestehenden Befragungsrechten und Auskunftspflichten im 
ZFdG ergänzend notwendig. Die Befragungsrechte und Auskunftspflichten im Übrigen knüpfen an andere Vo-
raussetzungen an: § 9 i. V. m § 29 ZFdG sieht eine Auskunftsverpflichtung nur in besonders geregelten Konstel-
lationen vor, so bei Personen, die im Sinne der §§ 17, 18 BPolG verantwortlich sind. Adressat des § 39a Absatz 2 
sind Dritte (nicht öffentliche Stellen), wohingegen der Adressat der Auskunftspflicht nach § 71 ZFdG, die Person 
ist, die am Außenwirtschaftsverkehr teilnimmt, also an dem in Rede stehenden Ausfuhrvorhaben beteiligt ist. Da 
die Maßnahmen im präventiven Bereich grundsätzlich zunächst verdeckt erfolgen sollen, ist das Herantreten an 
diese Person zur Ermittlung der bestehenden Konten und durchgeführten Zahlungen nicht angezeigt. Zum einen 
können die Angaben nicht überprüft werden, zum anderen würden die präventiven Maßnahmen gefährdet, da 
durch die offene Befragung die Person gewarnt und über mögliche Maßnahmen des ZKA bei der bevorstehenden 
Ausfuhr in Kenntnis gesetzt würde. 

Zu Nummer 6 
In § 40 Absatz 3 Satz 1 und 2 wird eine ausdrückliche Regelung zur Sicherstellung von unbaren Vermögensrech-
ten wie Forderungen, elektronischem Geld und digitalen Zahlungsmitteln wie etwa Bitcoins geschaffen. Auf 
Grund des bestehenden rechtspraktischen Bedürfnisses für die präventivpolizeiliche Sicherstellung auch unbarer 
Vermögenswerte gilt es, eine explizite und zugleich den aktuellen Stand von Wirtschaft und Technik (insb. Im 
Hinblick auf sog. Kryptowährungen) abbildende, zukunftsoffene Sicherstellungsregelung für das ZFdG zu schaf-
fen. Innerhalb des Absatzes 3 regelt Satz 1 dabei die Voraussetzungen der Sicherstellung von (unbaren) Vermö-
gensrechten und stellt klar, dass diese durch Anordnung der Pfändung erfolgt. Satz 2 bestimmt die Art und Weise 



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 125 – Drucksache 20/9648 
 
 
der Pfändung (sinngemäße Anwendung der ZPO); insbesondere auf Grund der Geltung der Formvorschriften der 
ZPO wird auch sichergestellt, dass die von der Maßnahme Betroffenen über den Umfang und die Gründe der 
Sicherstellung in Kenntnis gesetzt werden. Die Notwendigkeit zur Sicherstellung von Forderungen besteht bei-
spielsweise im Rahmen der Bekämpfung der internationalen organisierten Geldwäsche, sofern eine Buchgeld-
überweisung von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen angehalten wird, ein Anfangsverdacht 
der Geldwäsche sich im weiteren Verfahren nicht ergibt, aber durchaus eine gegenwärtige Gefahr im Sinne des 
§ 40 Absatz 1 Nummer 2 vorliegt. Die Vorschrift ist an § 33 Absatz 2 PolG BW, Artikel 25 Absatz 2 PAG Bayern 
und § 40 Absatz 2 HSOG angelehnt.  

Zu Nummer 7 
In § 41 Absatz 5 wird eine Regelung zur Unbarmachung von präventiv sichergestelltem Bargeld geschaffen. Bei 
Bargeld handelt es sich regelmäßig um eine vertretbare Sache. Deshalb besteht grundsätzlich kein Rechtsschutz-
bedürfnis bei dem Beteiligten dafür, die nämlichen Scheine zurück zu erhalten. Es soll im Ermessen der Behörden 
des Zollfahndungsdienstes liegen, ob sie im jeweiligen Einzelfall von der Möglichkeit der Einzahlung Gebrauch 
machen möchten oder ob das beschlagnahmte Bargeld im Original aufbewahrt wird. § 41 Absatz 5 statuiert als 
„Kann-Vorschrift“ keine Verpflichtung zur Einzahlung und erlaubt somit eine flexible Handhabung. Wird eine 
Unbarmachung durch Einzahlung vorgenommen, so wird ein Verwahrungsverhältnis gemäß § 688 BGB analog 
begründet. Die Vorschrift ist an § 111d Absatz 2 und 3 StPO angelehnt. 

Zu Nummer 8 
Der § 43 Absatz 2 enthält derzeit für zwei nahezu identische Sachverhalte zwei unterschiedliche Rechtsfolgen. 
So gelten nach § 43 Absatz 2 Satz 2 die Vorschriften des BGB zur Hinterlegung (§§ 372 ff. BGB), wenn eine 
berechtigte Person nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln ist, an die der Erlös aus einer Verwertung nach § 42 
Absatz 3 oder § 49 BPolG herauszugeben ist. § 43 Absatz 2 Satz 5 regelt hingegen, dass der Erlös von der sicher-
stellenden Behörde in Verwahrung zu nehmen ist, wenn die zur Entgegennahme der Sache berechtigte Person 
nicht zu ermitteln ist. Die wertungswidersprüchliche Rechtslage soll zu Gunsten der Praktikabilität vereinfacht 
werden, in dem eine unanbringliche sichergestellte Sache bzw. deren Verwertungserlös von der sicherstellenden 
Bundesbehörde in Verwahrung zu nehmen ist. Die Anwendung der Hinterlegungsvorschriften, die in § 43 Ab-
satz 2 Satz 2 angeordnet werden, ist demgegenüber komplex und schwer handhabbar. Sie führt zur Anwendung 
der Ländervorschriften zur Hinterlegung und kann dazu führen, dass der hinterlegte Erlös zu Gunsten des Lan-
desfiskus verfällt. Für die Zollverwaltung als Teil der Bundesfinanzverwaltung ist es praktisch nicht erforderlich, 
eine Länderhinterlegungsstelle in Anspruch zu nehmen. 

Zu Nummer 9 
Durch die Änderung kann das EZG im Bereich des Zollfahndungsdienstes unterstützen. Dadurch haben die Be-
diensteten des EZG, die mit Vollzugsaufgaben betraut sind, die gleichen Befugnisse wie die Bediensteten der 
Behörden des Zollfahndungsdienstes und ihre Maßnahmen gelten als Maßnahmen derjenigen Behörde des Zoll-
fahndungsdienstes, für die sie tätig sind. 

Zu Nummer 10 
Durch die Änderung dürfen die Vollzugsbeamtinnen und -beamten des Zollfahndungsdienstes auch im Zustän-
digkeitsbereich des EZG tätig werden. Die Vorschrift bildet damit die Entsprechung zu § 37 GwEG. 

Zu Artikel 8 (Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes) 
Mit der Änderung des § 3 wird eine Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer für Fahrzeuge, welche durch das 
Bundesamt verwendet werden, geregelt. Die Steuerbefreiung dient der Verwaltungsvereinfachung und fügt sich 
in die bereits bestehenden Befreiungstatbestände ein. Das Bundesamt nimmt vergleichbare Aufgaben der Polizei 
oder Zollverwaltung wahr. Insbesondere werden die in der Zollverwaltung bestehende Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen und ZfS in das Bundesamt überführt. Das Bundesamt wird auch auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung tätig. Die vom Bundesamt verwendeten Dienstfahrzeuge sind mithin von der Kraftfahrzeugsteuer 
zu befreien.  
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Zu Artikel 9 (Änderung des Zollverwaltungsgesetzes) 

Zu den Nummern 1 und 2 
Die aktuelle Sicherheitslage erfordert ein höheres Schutzniveau für die Behörden der Bundesfinanzverwaltung, 
um Störungen und sonstige negative Einwirkungen abzuwehren und die Handlungsfähigkeit des Staates und sei-
ner Institutionen sicherzustellen. Die Behörden der Bundesfinanzverwaltung sehen sich einer zunehmenden Stö-
rung der Aufgabenwahrnehmung durch mittelbare oder unmittelbare Gefährdungen der Liegenschaften, sonstigen 
Einrichtungen und Veranstaltungen gegenüber.  

Nach geltender Rechtslage kann die Bundespolizei nur die Liegenschaften der Bundesministerien schützen (§ 5 
BPolG). Hierfür ist Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat herzustellen. Der Zoll 
ist nicht befugt diese Aufgabe für die Bundesfinanzverwaltung neben der Bundespolizei wahrzunehmen. Die Un-
terstützung durch externe Kräfte der Landespolizei oder der Bundespolizei kann aus tatsächlichen Gründen ent-
weder nicht, nicht rechtzeitig oder in nicht ausreichender Stärke sichergestellt werden. Es bedarf daher einer 
Rechtsnorm, die den Behörden der Zollverwaltung entsprechende Befugnisse zum Schutz der Liegenschaften, 
Einrichtungen und Veranstaltungen entsprechende Befugnisse einräumt. Die Wahrnehmung solcher Schutzmaß-
nahmen steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen.  

Die Befugnisse der Zollverwaltung sind daher für eine Übernahme des Objektsschutzes durch Ergänzung der §§ 1 
und 10a des Zollverwaltungsgesetzes (ZollVG) zu erweitern. Die Regelung tritt neben § 5 BPolG.  

Durch die Neuregelung zum behördlichen Eigenschutz wird die Aufgabe der Gefahrenabwehr für Einrichtungen 
der Bundesfinanzbehörden auf die Zollverwaltung übertragen. Die Übertragung steht unter dem Vorbehalt der 
Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen. Hierbei handelt es sich um Kann-Vorschrift. Im Rahmen 
pflichtgemäßen Ermessens unter Beachtung einer behördenspezifischen Gefährdungsbeurteilung ist die Über-
nahme von Objektschutzmaßnahmen bzw. von Gefahrenabwehrenden Maßnahme für Bundesfinanzbehörden 
durch die Zollverwaltung zu prüfen. 

Zu Nummer 3 
Das Einfließen rechtswidrig erzielter Erlöse in den Finanz- und Wirtschaftskreislauf und die Umleitung von Gel-
dern zur Finanzierung illegaler Aktivitäten führen zu Verzerrungen und zu Wettbewerbsnachteilen für gesetzes-
treue Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen. Diese Praktiken können zudem kriminelle und terroristische 
Aktivitäten fördern, welche ihrerseits die Sicherheit der Bundesrepublik gefährden (vgl. dazu Erwägungsgrund 2 
der Verordnung (EU) 2018/1672 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 über die 
Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder aus der Union verbracht werden, und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1889/2005).  

Die sogenannte „Schattenwirtschaft“ ist noch immer zum überwiegenden Teil bargeldbasiert. Bargeld ist leicht 
zu transportieren und zu verbergen und hinterlässt darüber hinaus keine „Papierspur“. Gleiches gilt für dem Bar-
geld gleichgestellte Zahlungsmittel im Sinne der Verordnung (EU) 2018/1672. 

Zwar existieren zahlreiche Gründe, Bargeld auch in größeren Mengen über Grenzen zu transportieren. Mit der 
Zunahme – auch grenzüberschreitend – unbar abgewickelter Zahlungsströme in den vergangenen Jahrzehnten 
nimmt jedoch insbesondere für natürliche Personen die Notwendigkeit, größere Mengen Bargeld oder gleichge-
stellter Zahlungsmittel über Landesgrenzen zu transportieren, ab. Hinzu kommt innerhalb der Europäischen Union 
die Verfügbarkeit der Gemeinschaftswährung an Geldausgabeautomaten auch im Ausland. Schließlich dürfte eine 
gewisse Verlustangst große Teile der Bevölkerung davon abhalten, größere Mengen Bargeld oder gleichgestellter 
Zahlungsmittel im internationalen Verkehr mit sich zu führen. Das Risiko, dass große Bargeldtransporte im inter-
nationalen Verkehr der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Sanktionsumgehung dienen, dürfte daher eher 
gestiegen sein.  

In der Praxis der Behörden der Zollverwaltung können die Barmittel oder gleichgestellten Zahlungsmittel bei 
Verletzung der Anmeldepflichten zunächst gemäß § 12a Absatz 7 Satz 1 und 2 ZollVG für 30 bis 90 Tage sicher-
gestellt werden, um ihre Herkunft oder ihren Verwendungszweck aufzuklären. Ist nach diesem Zeitraum eine 
Abgabe an die Strafverfolgungsbehörden wegen beispielsweise Geldwäscheverdachts nicht möglich, sind sie an 
denjenigen herauszugeben, bei dem sie sichergestellt worden sind.  
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Eine Geldbuße soll der betroffenen Person den Unrechtsgehalt seiner Handlungen vor Augen führen. Eine Fest-
legung der Geldbuße muss sich daher an den persönlichen Umständen des Täters, also dessen wirtschaftlichen 
Verhältnissen messen. Zudem soll gemäß § 17 Absatz 4 des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG) der mit der 
Rechtsverletzung entstandene wirtschaftliche Vorteil abgeschöpft werden. Beide Bewertungskriterien sind aber 
auf den möglicherweise fahrlässig handelnden, ggf. nahezu mittellosen Bargeldkurier nicht anwendbar. 

Wirtschaftlich betrachtet wird im Ergebnis somit nur ein geringer Teil der nicht deklarierten Barmittel oder gleich-
gestellten Zahlungsmittel als Bußgeld einbehalten und der verbleibende Teil an den letzten Gewahrsamsinhaber 
herausgegeben.  

Die FATF hat daher in ihrem Länderbericht für Deutschland aus dem Jahre 2022 die gesetzlichen Regelungen 
und die Sanktionspraxis in „Bargeldschmuggelfällen“ vor dem Hintergrund des Geldwäscherisikos in Deutsch-
land als verhältnismäßig, möglicherweise jedoch nicht ausreichend abschreckend bezeichnet und empfohlen, so-
wohl die Sanktionierung als auch die Einziehungsmöglichkeiten einer Prüfung zu unterziehen.  

Daher soll die Möglichkeit der fakultativen Einziehung der Barmittel oder gleichgestellten Zahlungsmittel als 
Beziehungsgegenstände der Ordnungswidrigkeit eröffnet werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass Bußgel-
der aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kuriere gering ausfallen und der Großteil der möglicherweise 
inkriminierten Barmittel oder gleichgestellten Zahlungsmittel an die Kuriere herausgegeben werden muss. Die 
Einziehung von Beziehungsgegenständen stellt nicht auf die persönlichen Umstände der Betroffenen der Ord-
nungswidrigkeit ab, sondern soll die Verwendung der betreffenden Gegenstände (Betäubungsmittel, Waffen, Kfz 
nach verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Vermögensgegengegenstände bei Geldwäsche) für weitere rechtswidrige 
Handlungen verhindern und somit auch präventiv wirken. 

Der Verweis auf § 23 OWiG ermöglicht eine Einziehung auch in den Fällen, in denen der Kurier angibt, das Geld 
gehöre einem anderen. 

Die Einziehung nicht angemeldeter Bargeldbeträge oder vergleichbarer Zahlungsmittel als Beziehungsgegenstand 
stellt somit eine notwendige Ergänzung der Sanktionsmöglichkeiten eines Verstoßes gegen die Anmeldepflicht 
des § 12a dar, da er auf die Gesamtumstände des Sachverhaltes abstellt und nicht auf die Person des Betroffenen. 
Nur dadurch kann weiteren Verstößen gegen die Anmeldepflicht wirksam entgegengewirkt werden. 

Zu Artikel 10 (Änderung des Bundesbeamtengesetzes) 
Die Präsidentin oder der Präsident des Bundesamtes wird aufgrund der besonderen politischen Bedeutung der 
Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität in den Katalog der sog. politischen Beamtinnen und Beam-
ten des § 54 Absatz 1 Satz 1 des Bundesbeamtengesetzes aufgenommen, die jederzeit von der Bundespräsidentin 
oder dem Bundespräsidenten in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können. Die diesbezüglichen be-
amtenrechtlichen Folgen treffen diese oder diesen mit Wirksamwerden seiner Ernennung. Die Möglichkeit, poli-
tische Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, stellt eine Ausnahme 
von dem hergebrachten beamtenrechtlichen Lebenszeitgrundsatz dar. Ausnahmen sind nur in einem eng begrenz-
ten Rahmen möglich, wenn Ämter zu den notwendigen politischen Schlüsselstellen für die wirksame Unterstüt-
zung der Regierung gehören und ihnen insoweit eine so genannte „Transformationsfunktion“ zukommt. Dies ist 
dann der Fall, wenn die Ämter sich an der Nahtstelle zwischen Politik und Verwaltung bewegen und entscheidend 
für eine wirksame Umsetzung der Regierungspolitik in die Verwaltung sind. Dies ist bei der Leitung des Bundes-
amtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität gegeben. 

Geldwäsche hat unmittelbare negative Auswirkungen auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger und ihr Ver-
trauen in einen funktionierenden Staat, aber auch auf das Wirtschaftssystem und ist inzwischen deutlich ins öf-
fentliche Problembewusstsein gerückt. Vor dem Hintergrund der im Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP für die 20. Legislaturperiode definierten Optimierung der Strukturen bei der Geld-
wäschebekämpfung  wird die neue Bundesoberbehörde die notwendigen Kernkompetenzen für die Bekämpfung 
von Finanzkriminalität und für die Sanktionsdurchsetzung unter einem Dach bündeln und damit eine Schlüssel-
stellung bei diesem gesellschafts- und sicherheitspolitisch besonders wichtigen Thema einnehmen.   

Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Ländern und anderen Bundesbehörden wird das BBF komplementär 
zu bestehenden Strukturen als wesentlicher Teil der Sicherheitsarchitektur Deutschlands agieren. Auch die ande-
ren Sicherheitsbehörden des Bundes sind aus gutem Grund in den Katalog des § 54 BBG aufgenommen worden. 
Aus der Internationalität des Aufgabenspektrums der Behörde und des dazu nötigen Vertrauenskapitals – wie der 
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grenzüberschreitenden Finanzinformationsanalyse und Ermittlungstätigkeit sowie der Zusammenarbeit mit Part-
nern wie der auf europäischer Ebene entstehenden Anti-Money Laundering Authority (AMLA) – wird für die 
Behörde eine besondere, auch öffentlichkeitswirksame Verantwortung erwachsen. 

Durch die Aufgabenwahrnehmung des BBF wird insgesamt erstmals ein ganzheitliches und vernetztes Vorgehen 
zur Bekämpfung der Geldwäsche etabliert, um einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und den Schutz hochrangiger Rechtsgüter zu leisten und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat 
zu stärken. Die Behördenleitung wird mit der öffentlichkeitswirksamen Vertretung des Bundesamtes dabei eine 
Schlüsselposition einnehmen, auch im Zuge eines integrativen Wirkens bei der für die Behörde erfolgskritischen 
Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern. 

Eine fortdauernde Übereinstimmung zwischen der Bundesregierung und der Leitung des Bundesamts zur Be-
kämpfung von Finanzkriminalität in der Durchführung der politischen Ziele ist daher sicherzustellen. 

Zu Artikel 11 (Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 
Redaktionelle Anpassung. 

Zu Buchstabe b 
Künftig wird auch Beamtinnen und Beamten des BBF die sogenannte Polizeizulage nach Vorbemerkung Num-
mer 9 gewährt, wenn sie mit vollzugspolizeilichen Aufgaben betraut sind oder in einem Bereich des BBF ver-
wendet werden, in dem gemäß Bestimmung des Bundesministeriums der Finanzen typischerweise vollzugspoli-
zeilich geprägte Tätigkeiten wahrgenommen werden. Mit vollzugspolizeilichen Aufgaben betraut werden insbe-
sondere die Bediensteten des BBF im Ermittlungszentrum Geldwäsche, soweit sie zur Anwendung unmittelbaren 
Zwangs einschließlich des Gebrauchs von Schusswaffen nach dem UZwG befugt sind. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 
Redaktionelle Anpassung der Überschrift an die Erweiterung der Stellenzulage auf Beamtinnen und Beamte des 
BBF. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 
Redaktionelle Anpassungen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 
Redaktionelle Anpassungen. 

Zu Doppelbuchstabe cc 
Künftig wird auch den Beamtinnen und Beamten des BBF die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 15 
gewährt. Vorbemerkung Nummer 15 Absatz 2 stellt dabei sicher, dass innerhalb des BBF nur den Beamtinnen 
und Beamten die Stellenzulage gewährt wird, denen nicht bereits die Polizeizulage nach Vorbemerkung Num-
mer 9 oder die sogenannte FIU-Zulage nach Vorbemerkung Nummer 13 Absatz 2 gewährt wird. 

Zu Artikel 12 (Weitere Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 
Im Zuge der Überleitung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen von der Generalzolldirektion in 
das BBF wird klargestellt, dass künftig die Beamtinnen und Beamte der Zentralstelle die sogenannte FIU-Zulage 
nach Vorbemerkung Nummer 13 Absatz 2 in ihrer Verwendung beim Bundesamt erhalten.  
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Die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 13 Absatz 2 wird neben der Polizeizulage nur gewährt, soweit 
sie diese übersteigt, siehe Vorbemerkung Nummer 13 Absatz 3. Die Stellenzulage nach Vorbemerkung Num-
mer 15 Absatz 1 Nummer 4 wird nicht neben der FIU-Zulage gewährt, siehe Vorbemerkung Nummer 15 Ab-
satz 2.  

Zu Nummer 2 
Die bisherige FIU-Stellenzulage umfasste die in der Direktion X der Generalzolldirektion tätigen Beschäftigten. 
Mit der Überleitung der FIU als eigenständige Abteilung in das BBF zum 1. Juni 2025 werden die herausgehobe-
nen Funktionen (vgl. § 42 Absatz 1 Satz 1 BBesG) strukturell und organisatorisch in das BBF überführt, ohne 
dass die Aufgaben und Funktionen ihre Herausgehobenheit verlieren. Dies umfasst auch die Leitungsebenen der 
künftigen Abteilung III des BBF, die der B-Besoldung angehören. Die Begrenzung der FIU-Zulage auf die Be-
soldungsordnung A, die historisch bedingt aus der Zeit der Einrichtung der FIU als Abteilung innerhalb des ZKA 
stammt, ist unter den geänderten strukturellen Bedingungen nicht länger sachgerecht. 

Im Rahmen einer Evaluierung wird darüber hinaus bis zum Jahresende 2026 geprüft, ob die Einbeziehung weiterer 
Behördenteile des BBF in die FIU-Zulage notwendig ist. 

Zu Artikel 13 (Änderung des Bundeskriminalamtgesetzes) 

Zu Nummer 1 
Die Anpassung des § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ist erforderlich, da ansonsten zwar ein Tätigwerden der neuen 
Behörde im originären Kompetenzbereich des BKA, nicht aber anders herum möglich wäre. 

Zu Nummer 2 
Diese Anpassung des § 29 Absatz 3 Satz 1 erfolgt, damit die Zugriffsberechtigung des BBF auf den Informati-
onsverbund ebenfalls im BKAG verankert ist. 

Zu Artikel 14 (Änderung des Waffengesetzes) 
Durch die Änderungen werden die Voraussetzungen für die Waffenträgereigenschaften der Bediensteten des BBF 
geschaffen, die mit Vollzugsaufgaben betraut sind.  

Zu Artikel 15 (Änderung des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 
Aufgrund der Änderung der Überschrift des § 4 wird die Inhaltsübersicht entsprechend angepasst. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung in den Nummern 1 und 2, da es ausreichend ist, wenn sachdien-
liche Angaben zu Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen gemacht werden können. 

Zu Doppelbuchstabe bb 
Die neue Nummer 3 in Absatz 2 dient der Klarstellung im Rahmen der nicht abschließenden Aufzählung des 
Absatzes 2, dass die ZfS auch Maßnahmen zur Feststellung der Identität einer natürlichen Person treffen kann, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person sachdienliche Angaben zur Ermittlung von Geldern 
und wirtschaftlichen Ressourcen im Sinne des Absatzes 1 machen kann. Die erste Praxiserfahrung hat gezeigt, 
dass ein Bedürfnis für die explizite Nennung dieser Befugnis besteht. 

Zu Doppelbuchstabe cc 
Die bisherige Nummer 3 wird aufgrund der neu eingefügten Nummer 3 nun Nummer 4 und darüber hinaus wird 
eine redaktionelle Anpassung vorgenommen, da es ausreichend ist, wenn die Unterlagen oder Gegenstände zur 
Ermittlung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen erforderlich sind. 
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Zu Doppelbuchstabe dd 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur neu eingefügten Nummer 3.  

Zu Doppelbuchstabe ee 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur neu eingefügten Nummer 3.  

Zu Doppelbuchstabe ff 
Die neuen Nummern 7 und 8 in Absatz 2 Satz 1 dienen ebenfalls der Klarstellung, dass die ZfS neben den in § 2 
Absatz 2 Nummer 5 genannten Geschäfts- und Betriebsräumen sowie Wohnungen auch Sachen anderer Art 
durchsuchen darf, sofern sich in diesen entweder von Sanktionen erfasste Wirtschaftsgüter oder Hinweise auf 
deren Verbleib befinden können. Ebenso dürfen Personen durchsucht werden, sofern diese entweder derartige 
Wirtschaftsgüter oder Hinweise auf deren Verbleib bei sich führen. 

Zu Doppelbuchstabe gg 
Es handelt sich zum einen um eine redaktionelle Folgeänderung zu den neu eingefügten Nummern 7 und 8. Zum 
anderen wird in Nummer der neuen Nummer 9 (bislang Nummer 6) der Zugriff der ZfS auf das Immobilientrans-
aktionsregister aufgenommen. Die in diesem Register gespeicherten Informationen sind für die ZfS insbesondere 
im Hinblick auf die Verhinderung von Sanktionsverstößen im Immobilienbereich von Bedeutung. Läge nach Ver-
äußerung bereits eine Eigentumseintragung und damit möglicherweise ein Sanktionsverstoß vor, wäre der Vor-
gang von der ZfS an die Strafverfolgungsbehörden abzugeben. 

Zu Doppelbuchstabe hh 
In § 2 Absatz 2 Satz 2 und 3 wird eine Regelung eingeführt, wonach es den auskunftsgebenden Personen untersagt 
wird, Vertragspartner, Auftraggeber oder sonstige Dritten von Ermittlungsmaßnahmen der ZfS in Kenntnis zu 
setzen. Die Regelung dient der Sicherung des Ermittlungsverfahrens der ZfS. Ein vergleichbares Verbot zur In-
formationsweitergabe enthält beispielsweise § 47 Absatz 1 Nummer 3 GwG. Das Verbot der Informationsweiter-
gabe gilt nicht bei Informationsweitergabe an Behörden oder an von den Auskunftspflichtigen beauftragte Rechts-
anwälte. Das Verbot der Informationsweitergabe wird aus Gründen der besseren Durchsetzbarkeit mit einem Buß-
geld bewehrt (vgl. Nummer 10). Der Betroffene ist auf das Verbot seitens der ZfS hinzuweisen. 

Zu Buchstabe b 
Als Ergänzung zu der neuen Nummer 3 in Absatz 2 Satz 1 konkretisiert der neue Absatz 7 die Maßnahmen, die 
zur Feststellung der Personenidentität von der ZfS ergriffen werden können. Die Regelung orientiert sich dabei 
an bestehenden Regelungen zur Identitätsfeststellung im Bereich der Gefahrenabwehr.  

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 
Die Überschrift wird aufgrund der wegfallenden Verordnungsermächtigung angepasst. 

Zu Buchstabe b 
Nach § 2 Absatz 2 Satz 2 ist die Eigentümerin oder der Eigentümer bzw. die Inhaberin oder der Inhaber der tat-
sächlichen Gewalt unverzüglich über die (vorläufige) Sicherstellung der Sache zu unterrichten. Diese Informati-
onspflicht besteht unverändert bei klarstellender Anpassung des Wortlautes – da eine Sicherstellung grundsätzlich 
immer vorläufig ist – fort. Das heißt, die Unterrichtungspflicht besteht sowohl in den Fällen des § 3 Absatz 1, als 
auch in den Fällen des § 3 Absatz 2. 

Zu Buchstabe c 
Die Verwertung nach § 4 Absatz 7 erfolgt durch Versteigung. Diese kann vor Ort oder als allgemein zugängliche 
Versteigerung im Internet erfolgen. Nach Absatz 8 konnte bisher durch Rechtsverordnung eine Versteigerungs-
plattform bestimmt werden. Durch die Änderung wird eine Auktionsplattform der Zollverwaltung als Versteige-
rungsplattform gesetzlich festgelegt. 
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Zu Buchstabe d 
§ 4 Absatz 8 wird aufgehoben. Durch die Regelung zur Versteigerungsplattform in Absatz 7 kann die bisherige 
Rechtsverordnungsermächtigung des Absatzes 8 entfallen, wonach das BMF die Versteigerungsplattform im 
Wege der Rechtsverordnung festlegen kann. Von der Verordnungsermächtigung wurde bisher kein Gebrauch 
gemacht.  

Zu Nummer 4 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung des Verweises auf § 5 Absatz 6. 

Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 
Die Änderungen in § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 und 2 betreffen zunächst sprachliche Korrekturen und Klar-
stellungen. Mit der neuen Nummer 4 in § 9 Absatz 1 Satz 3 wird aus Klarstellungsgründen eine weitere Maß-
nahme in die nicht abschließende Aufzählung des § 9 Absatz 1 Satz 3 aufgenommen. Diese soll verdeutlichen, 
dass der ZfS auch handlungsgeprägte Überwachungsmaßnahmen zur Flankierung der Maßnahmen der vorherigen 
Nummern 1 bis 3 zur Verfügung stehen. So kann die ZfS auch überwachungsbezogene Anordnungen zur Herstel-
lung und Sicherung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation einschließlich eines angemessenen Risikoma-
nagements und einer wirksamen Sanktions-Compliance bestimmen. Sie kann im Rahmen dieser gegenüber dem 
Vertretungsorgan der juristischen Person oder Personengesellschaft beispielsweise bestimmen, besondere Maß-
nahmen zu ergreifen, die dazu geeignet sind, möglichen Sanktionsverstößen der juristischen Person oder Perso-
nengesellschaft präventiv entgegenzuwirken oder weitere Sanktionsverstöße zu verhindern. Im Übrigen wird der 
Wortlaut „Betroffene“ ersetzt und konkretisiert durch juristische Personen und Personengesellschaften. 

Zu Buchstabe b 
Die Neufassung des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 soll einer zu praxisnahen Vereinfachung der Regelbei-
spiele beitragen und dient vorwiegend Klarstellungsgründen. Die Unterscheidung nach juristischen Personen, Ka-
pitalgesellschaften und Personengesellschaften wird aufgegeben. Vielmehr sollen die Nummern 1 bis 3 alle Ge-
sellschaftsformen gleichermaßen betreffen. Die Nummern 1 und 2 unterscheiden nun vielmehr nach dem Krite-
rium des Eigentums bzw. der Gesellschafterstellung (Nummer 1) und dem Kriterium der Kontrolle (Nummer 2) 
an der jeweils betroffenen Gesellschaft (vgl. hierzu Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 269/2014). Im Rahmen 
der Nummer 2 werden ergänzend Beispiele für das Vorliegen einer kontrollierenden Stellung angeführt. Diese 
Aufzahlung ist nicht abschließend; vielmehr ist dieser Aufzählung ein entsprechender Wertungsgedanke zu ent-
nehmen, ab wann von einer entsprechenden Kontrolle auszugehen ist. Kontrolle im Sinne der Nummer 2 kann 
dementsprechend auch in anderen Konstellationen angenommen werden (vgl. hierzu unter anderem die ebenfalls 
nicht abschließenden Kriterien in den Vorbildlichen Verfahren der EU für die wirksame Umsetzung restriktiver 
Maßnahmen, Ratsdokument 10572/22, dort ab Randnummer 63). Die Möglichkeit zur Bestimmung von Maßre-
geln zur Prüfung und Überwachung der Leitungs- oder Aufsichtsorgane der juristischen Person oder Personenge-
sellschaft (Nummer 2 Buchstabe b) meint insbesondere eine Weisungsbefugnis gegenüber den Leitungs- oder 
Aufsichtsorganen. 

Im Hinblick auf den § 9 Absatz 2 Satz 2 soll ebenfalls klargestellt werden, dass im Rahmen des § 9 Absatz 2 auch 
Konstellationen im Unternehmensverbund zu berücksichtigen sind, also solche Konstellationen, in denen eine 
juristische Person oder Personengesellschaft mehr als 50 Prozent der Gesellschaftsanteile (oder ein entsprechen-
des Äquivalent) an einer anderen juristischen Person oder Personengesellschaft hält. Liegt beispielsweise eine 
Beteiligung einer sanktionierten natürlichen Person von 75 Prozent an einer juristischen Person vor und ist diese 
juristische Person ihrerseits zu 75 Prozent an einer anderen juristischen Person beteiligt, dann liegen die Voraus-
setzungen des § 9 Absatz 2 auch auf Ebene der anderen juristische Person vor. Dieser Gedanke ist beliebig entlang 
einer Beteiligungskette zu erweitern. In solchen Konstellationen ist maßgeblich auf die bestehenden tatsächlichen 
Beteiligungsverhältnisse abzustellen. Nur in Ausnahmefällen dürften auch Konstellationen der Kontrolle nach § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 innerhalb eines Unternehmensverbundes maßgeblich sein. 
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Zu Buchstabe c 
Die Ergänzung des Wortes „unabhängig“ in § 9 Absatz 3 Satz 2 entspricht den gängigen Anforderungen an einen 
in einem Unternehmen präventiv eingesetzten Dritten, wie es etwa auch im Aufsichtsrecht (KWG) der gesetzli-
chen Lage entspricht. Die Neufassung des § 9 Absatz 3 Satz 3 erfolgt aus Klarstellungsgründen und entspricht 
ebenfalls den im Aufsichtsrecht geltenden Bestimmungen. Grundsätzlich ist der ZfS gegenüber, jede Auskunft zu 
erteilen. Einschränkend soll jedoch aus verfassungsrechtlichen Gründen verdeutlicht werden, dass nur solche 
Auskünfte zu erteilen sind, die im Bereich der gesetzlichen Aufgabe der ZfS liegen. 

Zu Buchstabe d 
Die Änderungen in Absatz 6 betreffen zunächst inhaltliche Klarstellungen, wonach auch die Vergütung und Aus-
lagen des beauftragten Dritten zu erstatten sind. Der bisherige Wortlaut war diesbezüglich nicht eindeutig genug, 
sollte aber auch bislang schon die Auslagen und Vergütung des beauftragten Dritten erfassen, da dies die maß-
gebliche Kostenposition der Beauftragung darstellt. Zudem wird klargestellt, dass alle Kosten nach Absatz 6 der 
juristischen Person oder Personengesellschaft zur Last fallen, die von der jeweiligen Anordnung betroffen ist. 
Darüber hinaus soll die ZfS die Höhe der Vergütung des beauftragten Dritten festsetzen können, damit eine markt-
übliche Vergütung erfolgt und damit eine Abrechnung unmittelbar zwischen dem beauftragten Dritten und dem 
von der Anordnung betroffenen Unternehmen möglich ist.  

Zu Buchstabe e 
Der neu eingefügte Absatz 7 regelt eine Haftungsbegrenzung für Handlungen bei Fahrlässigkeit, um die Risken 
für den beauftragten Dritten bzw. dessen Versicherer kalkulierbarer zu machen. Die Haftungsbeschränkung be-
zieht sich auf das Mandat und nicht auf die Anzahl der tätigen Personen. 

Zu Buchstabe f 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung des neuen Absatzes 7. 

Zu Buchstabe g 
Aus systematischen Gründen wird in Absatz 7 Nummer 6 noch ein Verweis auf Absatz 6 aufgenommen, der sich 
mit den zu erhebenden Gebühren und Auslagen befasst.  

Zu Nummer 6 
Der Hinweis auf die Meldepflicht soll künftig nur noch nach pflichtgemäßem Ermessen der ZfS erfolgen, da es 
nicht wenige Fälle geben dürfte, in denen ein Hinweis nicht angezeigt ist, weil bspw. das Bekanntwerden der 
Aufnahme von Ermittlungen der ZfS den Ermittlungserfolgt gefährden könnte.  

Zu Nummer 7 
Die Regelung des § 13 zum Ausschluss der aufschiebenden Wirkung bei Verwaltungsakten nach diesem Gesetz 
wird um den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage bei Verwaltungs-
akten der ZfS nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz erweitert. Damit wird sichergestellt, dass die Durch-
setzung von Verwaltungsakten im Wege der Verwaltungsvollstreckung (insbesondere Zwangsgelder) effizient 
erfolgen kann ohne zeitkritische Verfahren der ZfS bei der Sanktionsdurchsetzung durch Verzögerungen zu ge-
fährden. Die Rechtsschutzgewährung wird weiterhin uneingeschränkt ermöglicht, etwa im Wege des einstweili-
gen Rechtsschutzes oder einer Fortsetzungsfeststellungklage. 

Zu Nummer 8 
Mit der Änderung wird ein redaktioneller Fehler behoben. Die Erfassungen im Rahmen des Registers nach § 14 
sollen neben wirtschaftlichen Ressourcen auch Gelder umfassen. 

Zu Nummer 9 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 10 
Das Verbot zur Informationsweitergabe aus § 2 Absatz 2 Satz 2 wird bußgeldrechtlich durch Aufnahme eines 
entsprechenden Tatbestandes in § 17 flankiert.  
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Zu Buchstabe a 
§ 17 Absatz 1 wird um den Bußgeldtatbestand erweitert, welcher den Verstoß gegen das Verbot der Informati-
onsweitergabe nach § 2 Absatz 2 Satz 2 bewehrt (§ 17 Absatz 1 Nummer 2). Im Zuge dessen wird § 17 Absatz 1 
neu strukturiert und der bisherige Absatz 1 wird zur Absatz 1 Nummer 1.  

Zu Buchstabe b 
Mit der Änderung des Absatzes 2 wird die Bußgeldhöhe für Verstöße gegen Absatz 1 Nummer 2 festgelegt. Diese 
beträgt bis zu 200.000 Euro. Die Bußgeldhöhe orientiert sich dabei an den insoweit vergleichbaren Verstößen 
gegen das Informationsweitergabeverbot aus § 47 GwG.  

Zu Artikel 16 (Änderung des Kreditwesengesetzes) 

Zu Nummer 1 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Streichung von § 25l. 

Zu Nummer 2 
Durch die Änderung werden bedeutende Beteiligungen an Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanz-
holding-Gesellschaften einer Inhaberkontrolle wie bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten unter-
worfen, da es sich bei der Inhaberkontrolle um ein wesentliches Element der Geldwäscheprävention handelt. Eine 
gesonderte Kontrolle der Inhaber einer bedeutenden Beteiligung an einer Finanzholding-Gesellschaft oder einer 
gemischten Finanzholding-Gesellschaft ist nicht erforderlich, wenn diese Kontrolle bereits durch die Kontrolle 
der Inhaber einer bedeutenden Beteiligung an einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut gewährleis-
tet ist. 

Zu Nummer 3 
Nach § 24c Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 KWG erteilt die BaFin dem ZKA auf Ersuchen Auskunft aus dem Datei-
system nach Absatz 1 Satz 1, soweit dies zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben nach § 4 Absatz 2 und 3 des 
ZFdG erforderlich ist. Die Aufgaben des ZKA nach § 4 Absatz 2 bis 4 ZFdG (Verhütung von Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten, Aufdeckung unbekannter Straftaten, Vorsorge für die künftige Verfolgung von Straftaten) 
sind mit den Aufgaben der Zollfahndungsämter nach § 5 Absatz 2 des ZFdG identisch, sodass die korrespondie-
renden Befugnisse entsprechend zu erweitern sind. Damit alle Behörden des Zollfahndungsdienstes zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach § 4 Absatz 2 bis 4, § 5 Absatz 2 ZFdG entsprechende Ersuchen stellen können, ist nach dem 
vom BVerfG aufgestellten Grundsatz des Doppeltürmodells neben der Einfügung eines neuen § 39a in das ZFdG 
auch eine Anpassung des § 24c Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 KWG notwendig. Die Zollfahndungsämter (ZFÄ) sind 
im Rahmen ihrer repressiven Aufgabenerfüllung über § 24c Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 KWG als Strafverfol-
gungsbehörde erfasst. Da die Zollfahndungsämter ebenso wie das ZKA auch präventiv – außerhalb strafrechtli-
cher Ermittlungen – und darüber hinaus im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nach § 12a ZollVG tätig werden, 
ist eine Ausweitung der dortigen Befugnis auf die ZFÄ erforderlich. Schließlich dienen die aus dem Kontenab-
rufverfahren gewonnenen Erkenntnisse auch der effektiven Umsetzung der Erweiterung des § 40 Absatz 3 Satz 1 
und 2 des Zollfahndungsdienstgesetzes auf die präventive Sicherstellung von unbaren Vermögensrechten. 

Mit der Anfügung der Nummer 7 soll der BaFin die Befugnis eingeräumt werden, der registerführenden Stelle 
des Transparenzregisters Auskunft aus dem Kontenabrufverfahren erteilen zu können. Die hierfür erforderliche 
Anfragebefugnis der registerführenden Stelle ergibt sich aus dem in § 18 neu geschaffenen Absatz 3b und dient 
der Steigerung der Datenqualität im Transparenzregister, indem die im Transparenzregister hinterlegten Daten 
zur Vereinigung und zu ihren wirtschaftlich Berechtigten mit denen im Kontenabrufverfahren abgeglichen wer-
den. Angaben zu Konto-, Depot- und Schließfachnummern sowie dem Tag der Eröffnung und dem Tag der Be-
endigung oder Auflösung eines Kontos, Depots oder Schließfachs sind von diesem Abgleich nicht erfasst. 

Mit Nummer 8 wird die Befugnis zur Auskunftserteilung auch gegenüber dem Bundesverwaltungsamt (BVA) 
eingeräumt, das die Rechts- und Fachaufsicht über die registerführende Stelle wahrnimmt. Da die registerführende 
Stelle nach dem in § 18 neu geschaffenen Absatz 3b selbst Zugriff auf das Kontenabrufverfahren nach 
§ 24c KWG erhalten soll, ist es für das BVA erforderlich, eigene Abfragen durchzuführen, um die Rechts- und 
Fachaufsicht vollumfänglich und ordnungsgemäß wahrzunehmen. Anderenfalls wäre das BVA nicht in der Lage, 
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die Maßnahmen und Nichtmaßnahmen der registerführenden Stelle nachträglich zu kontrollieren. Dies ist insbe-
sondere vor dem Hintergrund relevant, dass die Angaben nach § 18 Absatz 3b Satz 4 von der registerführenden 
Stelle nach Abschluss der Prüfung unverzüglich zu löschen sind. Ohne eigenes Abrufrecht ist eine umfassende 
(nachträgliche) Kontrolle durch das BVA nicht möglich. Überdies ist das Zugriffsrecht erforderlich, um in Ord-
nungswidrigkeiten- und Unstimmigkeitsverfahren auf schnelle Art und Weise Abweichungen zwischen den An-
gaben bei Kreditinstituten und im Transparenzregister festzustellen. Dies ist für das BVA ein wichtiger Ermitt-
lungsansatz, um Ordnungswidrigkeiten und Unstimmigkeiten aufzuklären. Das BVA ist zudem die Behörde, die 
in Einzelfällen letztlich für die abschließende Prüfung der wirtschaftlich Berechtigten zuständig ist – entweder 
über das Ordnungswidrigkeiten- oder das Unstimmigkeitsverfahren. Es ist daher geboten, dass das BVA in der 
Lage ist, Abweichungen zwischen den Angaben im Transparenzregister und den Angaben bei den Kreditinstituten 
bzw. anderen geldwäscherechtlich relevanten Registern festzustellen. Dies dient letztlich nicht nur der Datenqua-
lität des Transparenzregisters. Es dient ebenso der Richtigkeit der nach § 24c KWG abrufbaren Daten und ist 
somit mittelbar auch eine Hilfe für die Strafverfolgungsbehörden. Das BVA wird im Rahmen der Prüfung von 
Unstimmigkeitsmeldungen nach § 23a zudem in die Lage versetzt, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Anga-
ben der Kreditinstitute selbst zu überprüfen. Überdies ist das Zugriffsrecht erforderlich, um in Einzelfällen Kon-
toverbindungen von Unternehmen zu ermitteln, damit rechtskräftige Bußgelder über eine Kontopfändung voll-
streckt werden können. In der Praxis hat sich bereits häufiger gezeigt, dass gerade bei Briefkastenfirmen, die 
weiterhin und umfassend geschäftlich aktiv sind, eine Vollstreckung von Bußgeldern durch den Zoll vor Ort nicht 
möglich oder nicht erfolgreich ist. Die Ermittlung von Kontendaten für eine Kontopfändung wird dem BVA ohne 
Zugriff auf das Abrufverfahren jedoch erheblich erschwert. Dies führt im Ergebnis in Einzelfällen dazu, dass 
weder die Pflicht gegenüber dem Transparenzregister erfüllt wurde noch das rechtskräftige Bußgeld vollstreckt 
werden kann. Die Unternehmen sind jedoch weiterhin geschäftstätig und solvent. Der Situation kann zumindest 
in Teilen begegnet werden, indem das BVA in die Lage versetzt wird, die für die Vollstreckung in Einzelfällen 
notwendigen Kontoinformationen auf einfache Art und Weise abrufen zu können. Ein Zugriff des BVA auf das 
Kontenabrufverfahren leitet sich zudem aus dem Prüfungsbericht zur Deutschlandprüfung durch die FATF ab. So 
gibt die FATF auf S. 199 des Prüfungsberichts vor dem Hintergrund der Stärkung des Systems zur Bekämpfung 
des Missbrauchs von juristischen Personen und Rechtsgestaltungen zum Zwecke der Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung folgende Empfehlung ab: “Germany should look to further enhance the benefits that the auto-
mated account retrieval system provides by ensuring direct automatic access to all relevant authorities to the 
system.“ 

Zu Nummer 4 
Durch den Wegfall von § 25l wird eine Bezugnahme auf diese Regelung obsolet. 

Zu Nummer 5 
Die geldwäscherechtliche Aufsicht über alle Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesell-
schaften wird im GwG aufgenommen. Insbesondere wird § 2 GwG um einen Verpflichtetenkreis der Finanzhol-
ding-Gesellschaften, gemischten Finanzholding-Gesellschaften und Versicherungs-Holdinggesellschaften erwei-
tert. Mit dieser Erweiterung wird die Regelung in § 25l überflüssig. 

Zu Nummer 6 
Die Vorschrift erweitert die Verpflichtung zur Vorlage von Jahresabschlüssen an die Bundesanstalt und die Deut-
sche Bundesbank auf Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften. Die Berichte 
bilden eine wichtige Grundlage der Steuerung aufsichtsrechtlichen Handelns. 

Zu Nummer 7 
Die Vorschrift erweitert die Pflicht zur Anzeige der Prüferbestellung, die Befugnis der Bundesanstalt zur Ableh-
nung von Abschlussprüfern sowie die gerichtliche Bestellmöglichkeit von Abschlussprüfern auf Finanzholding-
Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften. Die Regelungen dienen dazu, sicherzustellen, dass 
der Prüfungszweck bei Jahresabschlüssen von Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Ge-
sellschaften erreicht wird und die geprüften Jahresabschlüsse hinreichende Erkenntnisgrundlage für die aufsicht-
liche Bewertung von Finanzholding-Gruppen bieten. 
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Zu Nummer 8 
Diese sprachliche Anpassung der Vorschrift erweitert deren Anwendungsbereich und konkretisiert den Aufga-
benbereich des Abschlussprüfers. Die Anpassung erfolgt insbesondere, um die Einreichung von einem Berichts-
teil über die Einhaltung geldwäscherechtlicher Regelungen zu gewährleisten. 

Zu Nummer 9 
Die Bestimmung von Prüfungsinhalten nach dieser Vorschrift stellt ein wichtiges Instrument der Aufsicht dar, 
um vertiefte Informationen über bestimmte Prüfungsbereiche zu erhalten. Die Anpassung erweitert die bestehen-
den Befugnisse auf Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften. 

Zu Nummer 10 
Die Anpassung erweitert die bestehenden Befugnisse auf Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanz-
holding-Gesellschaften. 

Zu Nummer 11 
Die Anpassung erfolgt aufgrund der Erweiterung des § 2c durch die Änderungen nach Nummer 1 und eröffnet 
insofern den Anwendungsbereich der genannten Bußgeldtatbestände für entsprechende Verstöße durch Finanz-
holding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften. 

Zu Artikel 17 (Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes) 

Zu Nummer 1 
Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zur Erweiterung der geldwäscherechtlichen Aufsicht der Bun-
desanstalt auf die Finanzholding-Gesellschaften, gemischten Finanzholding-Gesellschaften und Versicherungs-
Holdinggesellschaften. Da davon auszugehen ist, dass der Großteil der Aufwendungen über die Erhebung von 
Gebühren und die gesonderte Erstattung refinanziert werden kann, wird für die Umlage der verbleibenden Kosten 
eine verwaltungsökonomische Lösung der Zurechnung auf die bereits etablierten Aufgabenbereiche je nach der 
Art der Unternehmensbeteiligungen eingeführt. 

Zu Nummer 2 
Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zur Erweiterung der geldwäscherechtlichen Aufsicht der Bun-
desanstalt auf die Finanzholding-Gesellschaften. 

Bereits jetzt sind im geldwäscherechtlichen Kontext die Finanzholding-Gesellschaften Verpflichtete nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 1 GwG und damit der Gruppe der Kreditinstitute zugeordnet. Die Kosten der geldwäscherechtli-
chen Aufsicht sind deshalb auch für Zwecke der Umlage dem Sachzusammenhang folgend der Gruppe nach § 16e 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des FinDAG zuzuordnen. 

Zu Nummer 3 
Die Vorschrift regelt, ab welchem Umlagejahr die geänderten Umlagevorschriften anzuwenden sind. 

Zu Artikel 18 (Änderung des Geldwäschegesetzes) 

Zu Nummer 1 
Die Inhaltsübersicht wird der Rechtsentwicklung angepasst. 

Zu Nummer 2 
Unternehmen, die zwar nach den Vorschriften des KWG erlaubnispflichtige Tätigkeiten ausführen, jedoch nur 
einem begrenzten Tätigkeitsbereich nachgehen, gelten nach den Regelungen des KWG nicht als Finanzdienstleis-
tungsinstitute (§ 2 Absatz 6 Nummer 5 KWG). In der Folge sind diese Unternehmen auch vom Kreis der nach § 2 
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 Verpflichteten ausgenommen. Grundsätzlich bleibt für diese Unternehmen nach bishe-
riger Rechtslage eine Verpflichteteneigenschaft nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 i. V. m. § 1 Absatz 24 möglich. Für 
eine Übertragung des solvenzrechtlichen Konzernprivilegs auf die geldwäscherechtliche Verpflichteteneigen-
schaft von Finanzunternehmen besteht innerhalb der geldwäscherechtlichen Vorgaben keine Grundlage. Der Be-
griff des Finanzunternehmens nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 ist durch das GwG eigenständig in § 1 Absatz 24 
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definiert. Auch eine sinngemäße Anwendung des Konzernprivilegs nach dem KWG unter geldwäscherechtlichen 
Gesichtspunkten ist daher nicht möglich. 

Die Verpflichteteneigenschaft nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 i. V. m. § 1 Absatz 24 soll jedoch nicht als Auffang-
tatbestand für Unternehmen dienen, die zwar erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen erbringen, aber nach den 
Wertungen des KWG von der Erlaubnispflicht befreit sind und in der Folge auch nicht von der BaFin geldwä-
scherechtlich beaufsichtigt werden. Würde für diese Unternehmen nach geldwäscherechtlicher Betrachtung eine 
Verpflichteteneigenschaft in Betracht gezogen, so wären diese Unternehmen unter die geldwäscherechtliche Auf-
sicht der BaFin zu stellen. Mit der Ergänzung wird daher klargestellt, dass § 1 Absatz 24 insoweit nicht als Auf-
fangtatbestand hinsichtlich der Verpflichteteneigenschaft dieser Unternehmen eingreifen soll. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 
Die Regelung für Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften löst die Regelung 
des § 25l KWG, die bislang den Kreis der geldwäscherechtlich verpflichteten Finanzholdings regelt, ab. Eine 
Beschränkung der Verpflichteteneigenschaft nur auf bestimmte Finanzholding-Gesellschaften, wie sie 
§ 25l KWG vorsah, ist nach § 2 Absatz 1 Nummer 2a nicht mehr vorgesehen. Um Risiken adressieren zu können, 
die sich insbesondere aus stark verzweigten und international agierenden Finanzholding-Gesellschaften ergeben, 
ist es erforderlich, alle Finanzholding-Gesellschaften geldwäscherechtlichen Pflichten aufzuerlegen. Eine Unter-
scheidung zwischen nach § 2f KWG zugelassenen Finanzholding-Gesellschaften sowie sonstigen Finanzholding-
Gesellschaften, wie das KWG vorsieht, ist unter einer geldwäscherechtlichen Risikobetrachtung nicht angemes-
sen.  

Die Definition der Begriffe Finanzholding-Gesellschaft sowie gemischte Finanzholding-Gesellschaft ist de-
ckungsgleich mit den entsprechenden Begriffen im KWG.  

Die Regelung für Versicherungs-Holdinggesellschaften trägt dem Umstand Rechnung, dass die Haupttätigkeit 
solcher Gesellschaften im Erwerb und Halten von Beteiligungen an Tochterunternehmen besteht, die ausschließ-
lich oder hauptsächlich Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen oder Drittlandsversicherungs- oder 
-rückversicherungsunternehmen sind und diese Versicherungsunternehmen – sofern sie überhaupt einer Aufsicht 
nach dem GwG unterfallen – in ganz überwiegendem Maße aufgrund ihrer Größe von der BaFin beaufsichtigt 
werden. Eine Zuständigkeit der Bundesanstalt für die Versicherungs-Holdinggesellschaften ist damit erforderlich, 
um eine einheitliche Gruppenaufsicht sicherzustellen. Entsprechendes muss für Unternehmen nach § 293 Ab-
satz 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) gelten, welche Versicherungs-Holdinggesellschaften gleichge-
stellt werden.  

Die Einführung des § 2 Absatz 1 Nummer 7a bis 7c dient der Erfassung sowohl von verschiedenen Beteiligungs-
gesellschaften als auch von Unternehmen, die eine Erlaubnis als Erst- oder Rückversicherer haben und zugleich 
Mutterunternehmen i. S. d. § 7 Nummer 23 VAG für andere Versicherer sind (Konstellation des § 293 Absatz 1 
Satz 2 VAG). Sofern das Halten und Erwerben von Anteilen an Tochterunternehmen nicht Hauptzweck dieser 
Unternehmen ist, erfüllen diese nicht die Voraussetzung an eine Versicherungs-Holdinggesellschaft. Dennoch 
besteht ein besonderes aufsichtliches Interesse daran, diese Unternehmen unter Geldwäscheaufsicht der BaFin zu 
stellen. Die Anpassung dient damit der Rechtsklarheit und der Vermeidung von eventuellen Missverständnissen. 
Die Pflichten nach Abschnitt 3 des Geldwäschegesetzes erstrecken sich weder auf den Betrieb des Rückversiche-
rungsgeschäfts noch auf den Betrieb des Erstversicherungsgeschäfts, sofern dieses nicht § 2 Absatz 1 Nummer 7a, 
b oder c zuzuordnen ist. 

Gemischte Finanzholding-Gesellschaften im Sinne von Artikel 2 Nummer 15 der Richtlinie 2022/87/EG, auf den 
Artikel 13 Nummer 25 Buchstabe d der Richtlinie 138/2009/EG verweist, sind schon in Nummer 2a des § 2 Ab-
satz 1 erfasst. 

Zu Buchstabe b  

Die Regelung stellt klar, dass hinsichtlich der im Rahmen der Durchführung von Sorgfaltspflichten erhobenen 
Angaben und eingeholten Informationen die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach § 8 gelten. Die 
Klarstellung erfolgt aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken aus der Praxis der Aufsichtsbehörden. 
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Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 
Es wird in Absatz 2 ein neuer Satz 2 eingefügt. Dieser konkretisiert die grundsätzlich nach Absatz 2 Satz 1 beste-
hende Verpflichtung der zuständigen Behörden von Bund und Ländern zur Mitwirkung an der nationalen Risiko-
analyse für den Bereich der geldwäscherechtlichen Aufsicht. Danach haben die Aufsichtsbehörden grundsätzlich 
gesonderte Risikoanalysen für ihren Zuständigkeitsbereich zu erstellen, wobei auch die Möglichkeit der Erstel-
lung einer gemeinsamen Risikoanalyse für den Zuständigkeitsbereich mehrerer Aufsichtsbehörden besteht. Dies 
gilt namentlich für den Bereich der Aufsichtsbehörden der Länder nach § 50 Nummer 5, 7a, 8 und 9, wo die 
Aufgabe der Erstellung einer gemeinsamen Risikoanalyse nach § 50c Absatz 2 Nummer 2 den Koordinierenden 
Stellen der Länder zugewiesen ist und kommt insbesondere auch für den Zuständigkeitsbereich der Gemeinsamen 
Glücksspielbehörde der Länder in Betracht. Solche gemeinsamen Risikoanalysen haben sich – je nach Größe des 
Zuständigkeitsbereichs und betrachteten Sektors – in der Praxis bereits bewährt und sollen fortgeführt werden 
können. Die genannten Analysen bewerten sämtliche für die Aufsicht relevanten Risiken, die auch im Rahmen 
der nationalen Risikoanalyse berücksichtigt werden müssen. Damit wird die Forderung der FATF aus der in 2022 
abgeschlossenen Deutschlandprüfung, die nationale Risikoanalyse durch formalisierte Länderbeiträge stärker auf 
den Nichtfinanzsektor zu fokussieren, gesetzlich festgeschrieben. 

Zu Buchstabe b 
Der ressortübergreifende Steuerungskreis wurde 2019 unter Federführung des BMF eingerichtet und stellt das 
zentrale Gremium für die Ausrichtung der Bemühungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung auf höchster fachlicher Ebene dar. Dementsprechend weist ihm Absatz 3 Satz 1 die stra-
tegische Ausrichtung des in Absatz 1 niedergelegten risikobasierten Ansatzes zu. Darüber hinaus hat er die Auf-
gabe, Schwerpunkte für die nationale Risikoanalyse und weitere Analysefelder festzulegen sowie aus den so ge-
wonnenen Ergebnissen eine nationale Strategie zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terro-
rismusfinanzierung zu entwickeln. Insgesamt wird durch die Einfügung des Absatzes 3 Satz 1 das Bestehen des 
bereits existierenden Ressortübergreifenden Steuerungskreises gesetzlich festgeschrieben und damit eine Forde-
rung der FATF aus der in 2022 abgeschlossenen Deutschlandprüfung umgesetzt. 

Absatz 3 Satz 2 bestimmt die Zusammensetzung des ressortübergreifenden Steuerungskreises und benennt die 
zuständigen Bundesressorts und Bundesbehörden sowie Vertreter der Koordinierenden Stellen der Länder nach 
§ 50c als seine Mitglieder. Dadurch wird eine hochrangige Besetzung des Gremiums sichergestellt und der FATF-
Empfehlung folgend die Vertretung der Länder festgeschrieben. Da die Koordinierenden Stellen der Länder durch 
Vertreter repräsentiert werden, wird zudem klargestellt, dass nicht alle Koordinierenden Stellen aller 16 Länder 
gleichzeitig Mitglied im Ressortübergreifenden Steuerungskreis sein müssen. Die Koordinierenden Stellen der 
Länder bestimmen jeweils zwei Länder, durch die sie im Ressortübergreifenden Steuerungskreis nach einem rol-
lierenden Prinzip vertreten werden. 

Zu Nummer 5 
Die Änderung in Absatz 1 stellt klar, dass Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 7a bis 7c ebenfalls die Pflich-
ten nach § 7 Absatz 1 GwG zu erfüllen haben. In Absatz 3 wird klargestellt, dass die Anordnungsbefugnis nach 
§ 7 Absatz 3 Satz 1 nicht nur die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, sondern entsprechend der Regelung 
des Absatzes 1 Satz 1 auch die Bestellung eines Stellvertreters umfasst. 

Zu Nummer 6 
Einige EU-Mitgliedstaaten verzichten bei den für ihre Staatsangehörigen ausgestellten Personalausweisen auf die 
Angabe der ausstellenden Behörde, sodass nur der ausstellende Staat abzulesen ist (z. B. Portugiesische Repub-
lik). Da in den Dokumentationsvorschriften für Identifizierungen, z. B. für Kontoeröffnungen, grundsätzlich auf 
das Erfordernis der Aufzeichnung der ausstellenden Behörde hingewiesen wird (§ 8 Absatz 2 Satz 1), kommt es 
in der Praxis vor, dass solche Ausweise für bestimmte Identifizierungsverfahren von den Anbietern ausgeschlos-
sen werden. Mit der Änderung werden entsprechende Beschwerden gegenüber der EU-Kommission adressiert 
und der Tatsache Rechnung getragen, dass auch solche Personalausweise als amtliche Ausweise im Sinne des 
§ 12 Absatz 1 Nummer 1 für eine Überprüfung der Identität von natürlichen Personen geeignet sind, soweit die 
weiteren dort genannten Voraussetzungen (Gültigkeit, Lichtbild, Erfüllung der Pass- und Ausweispflicht im In-
land) gegeben sind. 
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Zu Nummer 7 
Die Regelung stellt klar, dass die Vorgaben des § 12 Absatz 1 Satz 1 bis 4 auch für den nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 14 verpflichteten Immobilienmakler gelten. Insoweit hat sich aus der Aufsichtspraxis ergeben, dass bei den 
Verpflichteten Rechtsunsicherheit im Anwendungsbereich der Regelung bestehen.  

Zu Nummer 8 

Zu Buchstabe a 
Die Neueinfügung des Absatzes 3a sieht vor, dass die registerführende Stelle von der mitteilenden Person geeig-
nete Nachweise für deren Vertretungsberechtigung einfordern darf. Dies soll gewährleisten, dass eine Eintragung 
bei der die registerführende Stelle berechtigte Zweifel an der Vertretungsberechtigung hat, nicht ungeprüft Ein-
gang in das Transparenzregister findet. Die Vorschrift dient damit der Steigerung der Datenqualität im Transpa-
renzregister. 

Die Einfügung des neuen Absatzes 3b dient der Steigerung der Datenqualität im Transparenzregister. Der 
registerführenden Stelle werden hierfür zusätzliche Abrufbefugnisse eingeräumt, um zur Aufklärung von Unstim-
migkeitsmeldungen nach § 23a oder bei Qualitätssicherungsmaßnahmen Falscheintragungen aufzudecken und 
auf Berichtigungen hinzuwirken. Die registerführende Stelle ist berechtigt, zur risikobasierten und stichprobenar-
tigen Überprüfung von im Transparenzregister bestehenden Eintragungen Daten aus dem Kontenabrufverfahren 
der BaFin nach § 24c KWG, dem Melderegister und den Stiftungsverzeichnissen der Länder abzurufen. Die re-
gisterführende Stelle wird die risikobasiert und stichprobenartigen Überprüfungen von bestehenden Eintragungen 
dokumentieren und jährlich einen Bericht über die Prüfergebnisse an das für die Rechts- und Fachaufsicht nach 
§ 25 Absatz 6 zuständige BVA übermitteln. Sobald hinreichende technische Verfahren für die Abrufe nach Ab-
satz 3b etabliert sind und Erfahrungswerte zu den Überprüfungen aus zwei vollen Kalenderjahren vorliegen, wird 
im Rahmen einer Evaluierung bewertet, ob und wie die angestrebten Ziele der Aufklärung von Unstimmigkeits-
meldungen nach § 23a und der Qualitätssicherung durch die Überprüfung erreicht wurden und ob ergänzender 
Regelungsbedarf besteht. 

In Bezug auf das Kontenabrufverfahren soll die Speicherung von Daten auf Angaben zur Vereinigung und zu 
ihren wirtschaftlich Berechtigten begrenzt sein. Angaben zu Konto-, Depot- und Schließfachnummern sowie dem 
Tag der Eröffnung und dem Tag der Beendigung oder Auflösung eines Kontos, Depots oder Schließfachs sind 
durch den neuen Absatz 3b nicht erfasst. Für die Auskunft aus dem Dateisystem hat die registerführende Stelle 
gemäß § 24c Absatz 3 KWG ein Ersuchen an die BaFin zu stellen. 

Eine Abrufbefugnis der registerführenden Stelle für die in den Melderegistern gespeicherten Daten soll den Ab-
gleich mit den im Transparenzregister hinterlegten Daten zu den wirtschaftlich Berechtigten (bspw. Vor- und 
Nachnamen oder Wohnort) ermöglichen. 

Die Stiftungsverzeichnisse der Länder sind zwar öffentlich zugänglich, nicht immer werden jedoch alle Daten 
(z. B. Adressen der Stiftungen) veröffentlicht, sodass für deren Abruf eine gesonderte Befugnis erforderlich ist. 
Die registerführende Stelle könnte somit abgleichen, ob sich alle bereits existierenden Stiftungen ordnungsge-
mäß eingetragen oder neue Stiftungen zeitnah eine Eintragung vorgenommen haben. 

Zu Buchstabe b 
Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung. 

Zu Nummer 9 
Die Einfügung des neuen § 18a dient der Steigerung der Datenqualität im Transparenzregister. Durch die Über-
prüfung und Bestätigung der Vertretungsberechtigung einer Person für eine eintragungspflichtige Rechtseinheit 
nach den §§ 20 und 21 und eine entsprechende Kennzeichnung auf den Registerauszügen sollen das Risiko feh-
lerhafter Eintragungen zu den Rechtseinheiten durch nicht vertretungsberechtigte Personen beseitigt sowie die 
elektronische Kommunikation mit Rechtseinheiten und die Aufklärung von Unstimmigkeitsmeldungen nach 
§ 23a erleichtert werden. Hierzu wird die Möglichkeit Dritter, für eine Rechtseinheit Eintragungen vorzunehmen, 
gesperrt, sofern für diese ein Antrag auf Bestätigung der Vertretungsberechtigung für eine natürliche Person ge-
stellt wurde. Um die Berechtigung ausreichend prüfen zu können, sollen bei der registerführenden Stelle gängige 
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Identifikationsverfahren wie bspw. die elektronische Identifizierung (eID) oder das Video-Identifikationsverfah-
ren zur Anwendung kommen. Die Sperrwirkung tritt erst ein, sobald die registerführende Stelle nach Absatz 1 
Satz 3 die Identität und Berechtigung anhand von Nachweisen geprüft und bestätigt, dass die Person als vertre-
tungsberechtigt geführt wird. Ist die Vertretungsberechtigung bestätigt, kann die Person stets Einsicht in die Ein-
tragung für die jeweilige Vereinigung nehmen. 

Zu Nummer 10 
Die Ergänzung der eintragungspflichtigen Daten in Absatz 1 Nummer 2 um die Angabe des Geburtsorts trägt der 
Tatsache Rechnung, dass zur eindeutigen Identifikation einer Person insbesondere die im Lebensverlauf unver-
änderlichen Angaben wie Geburtsort und Geburtsdatum nötig sind. Ein einzelnes dieser beiden Daten genügt 
dabei oftmals nicht zur eindeutigen Abgrenzung von namensgleichen Personen. Die eindeutige Unterscheidung 
namensgleicher Personen wird insbesondere im Hinblick auf den automatisierten Datenabruf von bestimmten 
Behörden nach § 26a Absatz 2 sowie die Möglichkeit der Suche nach natürlichen Personen aus Gründen des Da-
tenschutzes erforderlich (gezielte Treffer). 

Die Ergänzung der Angabe des Geburtsorts erfolgt auch im Hinblick auf das geplante EU-Legislativpaket, wel-
ches nach derzeitigem Stand die Angabe des Geburtsorts künftig erforderlich macht. Durch die frühzeitige Erfas-
sung dieses Merkmals sollen zusätzliche Änderungsmitteilungen in der Zukunft verhindert werden. 

Zu Nummer 11 
Strukturierte Daten nach § 19b Absatz 1 stehen in den Ländern in sehr unterschiedlichem Umfang zur Verfügung. 
Nach § 19b Absatz 2 Satz 2 müssen durch die Länder nur bereits verfügbare strukturierte Daten übermittelt wer-
den. Die Grundbuchinhalte werden jedoch in den meisten Ländern nur in Hilfstabellen strukturiert vorgehalten, 
sodass z. B. die Registerdaten (Registergericht, Registerart und Registernummer) oder der Sitz der Rechtseinheit, 
obwohl diese im eigentlichen Grundbuch vorhanden sind, oft nicht nach § 19b übermittelt werden. Zudem werden 
die strukturierten Daten durch die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger manuell erfasst, sodass es hier gelegent-
lich zu inhaltlichen Abweichungen (z. B. durch Tippfehler) kommen kann. Aus diesem Grund wird es der regis-
terführenden Stelle nicht immer möglich sein, die ihr übermittelten Immobiliendaten bei fehlenden Angaben zwei-
felsfrei einer eingetragenen Rechtseinheit zuzuordnen. Zu diesem Zwecke ist die registerführende Stelle daher 
befugt, gebührenfrei in das jeweilige Grundbuch Einsicht zu nehmen, um die nach § 19b übermittelten Daten zu 
vervollständigen oder zu korrigieren. Somit wird eine gleichbleibend hohe Qualität der im Transparenzregister 
enthaltenen Immobiliendatensätze gewährleistet. 

§ 19b Absatz 3 Satz 4 regelt, dass die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens nach § 133 GBO zulässig ist. 
Dadurch wird klargestellt, dass die Genehmigung nach § 133 Absatz 2 GBO der registerführenden Stelle auch 
dann erteilt werden kann, wenn – wie derzeit – mit der Registerführung nach § 25 eine juristische Person des 
Privatrechts beliehen wurde. 

§ 19b Absatz 3 Satz 5 regelt, dass die registerführende Stelle für die Grundbucheinsicht zum Zwecke der Vervoll-
ständigung der Informationen des § 19b Absatz 1 Satz 1 von der Zahlung von Gebühren befreit ist, und zwar 
unabhängig davon, auf welchem Weg die Einsichtnahme in das Grundbuch erfolgt. Denn es sind Fälle denkbar, 
in denen die register-führende Stelle nicht über das automatisierte Verfahren Einsicht in das Grundbuch nehmen, 
sondern um Übermittlung eines Grundbuchauszugs ersucht wird. 

Zu Nummer 12 
Die Ergänzung nach Satz 5 dient der Steigerung der Datenqualität im Transparenzregister. Durch die freiwillige 
Übermittlung von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten durch die eintragungspflichtigen Rechtseinheiten 
soll in Form eines Best-Practice-Ansatzes mehr Transparenz hergestellt und so die Durchführung der Sorgfalts-
pflichten durch die geldwäscherechtlich Verpflichteten erleichtert werden. Auch die Überprüfung abgegebener 
Unstimmigkeitsmeldungen nach § 23a durch die registerführende Stelle soll auf diese Weise einfacher durchge-
führt werden können. Um eine möglichst hohe und gleichwertige Qualität der Eigentums- und Kontrollstruktu-
rübersichten gewährleisten zu können, soll die registerführende Stelle das Datenformat und die inhaltliche Struk-
tur für die Übermittlung der Übersichten vorgeben können. 
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Zu Nummer 13 
Es handelt sich um die gleiche Ergänzung wie in § 20 Absatz 1, insoweit wird zur Vermeidung von Wiederho-
lungen auf die dortige Begründung verwiesen. 

Zu Nummer 14 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 
Bei der Änderung handelt es sich lediglich um die Beseitigung eines redaktionellen Versehens. Von der Einsicht-
nahme sollen alle von § 20 Absatz 1 erfassten Vereinigungen umfasst sein. 

Zu Doppelbuchstabe bb  
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Anpassungen in § 20 Absatz 1 und § 21 Absatz 1. 

Zu Doppelbuchstabe cc 
Die Änderung dient der Erweiterung der Berechtigung auf Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 7a bis 7c 
GwG. 

Zu Buchstabe b 
Diese Änderung dient dem Ausschluss der Beschränkung der Einsichtnahme auch gegenüber Verpflichteten nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 7a bis 7c GwG. 

Zu Nummer 15 

Zu Buchstabe a 
Nach § 12 Absatz 6 SanktDG besteht für die ZfS bereits die Pflicht zur Abgabe von Unstimmigkeitsmeldungen 
an das Transparenzregister. § 23a Absatz 1 Satz 3 wird daher aus Gründen des Gleichlaufs der gesetzlichen Re-
gelungen noch um die ZfS ergänzt. 

Zu Buchstabe b 
Mit der Ergänzung in Absatz 5 Satz 4 wird klargestellt, dass im Rahmen einer Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a 
die aktuelle Eintragung zur Rechtseinheit geprüft wird und nicht die vorhandenen älteren Eintragungen. Die Un-
stimmigkeitsmeldung dient der Überprüfung eines korrekten aktuellen Datenbestandes im Transparenzregister. 
Die Überprüfung älterer Datensätze würde einen erheblichen Mehraufwand bei der registerführenden Stelle be-
dingen, dem kein entsprechender Nutzen für die Verbesserung der Datenqualität gegenüberstünde. 

Zu Buchstabe c 
Die Ergänzung in Absatz 6 dient der Steigerung der Datenqualität im Transparenzregister. Durch einen Vermerk 
auf dem Transparenzregisterauszug über eine bisher nicht aufgelöste Unstimmigkeit aufgrund fehlender Mitwir-
kung durch die eintragungspflichtige Rechtseinheit sollen diese künftig stärker in die Pflicht genommen werden, 
zur Erledigung und Mitwirkung im Unstimmigkeitsverfahren beizutragen. In das Transparenzregister Einsicht-
nehmende hätten somit mehr Klarheit hinsichtlich der Richtigkeit bzw. Aktualität der Angaben zu einer Rechts-
einheit. Ähnliches gilt für den Fall, dass einer eintragungspflichtigen Rechtseinheit die Aufforderung zur Mitwir-
kung nicht zugestellt werden kann, weil zu dieser bspw. keine zustellungsfähige Anschrift vorliegt. 

Zu Buchstabe d 
Die Einfügung des neuen Absatzes 7 dient der Steigerung der Datenqualität im Transparenzregister. Bisher müs-
sen Verpflichtete nach § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 – und unter bestimmten Voraussetzungen auch Behörden 
– der registerführenden Stelle Unstimmigkeiten unverzüglich melden, die sie zwischen den Angaben über die 
wirtschaftlich Berechtigten, die im Transparenzregister zugänglich sind, und den ihnen zur Verfügung stehenden 
Angaben und Erkenntnissen über die wirtschaftlich Berechtigten feststellen. Die neue Regelung des Absatzes 7 
ermöglicht der registerführenden Stelle die Einleitung eines Verfahrens zur Prüfung von Unstimmigkeiten auch 
dann, wenn Hinweise auf Unstimmigkeiten von anderen als den in § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten 
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Verpflichteten oder von behördlicher Seite eingehen (z. B. von Nichtregierungsorganisationen – NGO), die zu-
dem ein berechtigtes Interesse an der Aufklärung geltend machen (Nummer 1) (z. B. bei NGO im Rahmen von 
Recherchen mit Bezug zu Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung), oder wenn die registerführende Stelle Hin-
weise auf eine Unstimmigkeit aufgrund eigener Erkenntnisse erlangt (Nummer 2). Die Erweiterung des Hinweis-
geberkreises im neuen Absatz 7 Nummer 1 soll weiteres Potential zur Überprüfung des Datenbestandes im Trans-
parenzregister heben. Die in Absatz 7 Nummer 2 neu geschaffene Möglichkeit für die registerführende Stelle der 
Einleitung eines Verfahrens zur Prüfung von Unstimmigkeiten aufgrund eigener Erkenntnisse soll es dieser er-
möglichen, auf Basis der erlangten Erkenntnisse risikoorientiert Schwerpunkte zur Überprüfung der Datenquali-
tät, bspw. bei bestimmten Gruppen mitteilungspflichtiger Rechtseinheiten, setzen zu können. 

Abweichend von Absatz 3 Satz 1 ist die Einleitung von in Absatz 7 geregelten Verfahren in das pflichtgemäße 
Ermessen der registerführenden Stelle gestellt und soll risikoorientiert sowie in Abhängigkeit von zur Verfügung 
stehenden Ressourcen erfolgen.  

Absatz 5 Satz 1 bis 3 findet keine Anwendung, weil die Einleitung von in Absatz 7 geregelten Verfahren in das 
pflichtgemäße Ermessen der registerführenden Stelle gestellt ist und es der registerführenden Stelle mit den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen nicht möglich sein wird, jedem Hinweisgeber unverzüglich nach Abschluss 
eines Verfahrens eine Rückmeldung zu geben.  

Zu Nummer 16 
Bei der Änderung handelt es sich lediglich um die Beseitigung eines redaktionellen Versehens. Der betreffende 
Antrag findet sich nach der letzten Änderung des § 23 GwG nunmehr in Absatz 8. 

Zu Nummer 17 
Bei der Änderung handelt es sich lediglich um die Beseitigung eines redaktionellen Versehens. Der in Bezug 
genommene Absatz 3 findet sich nach der letzten Änderung des § 23 nunmehr in Absatz 4. 

Zu Nummer 18 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 
Gemäß § 1 Absatz 5 ZollVG erforschen und verfolgen die Behörden des Zollfahndungsdienstes die Geldwäsche, 
sofern diese im Zusammenhang steht mit dem grenzüberschreitenden Verkehr von Barmitteln und gleichgestellten 
Zahlungsmitteln (Nummer 1) oder Straftaten, die in die Ermittlungszuständigkeit der Zollbehörden fallen (Num-
mer 2). Darüber hinaus wirken die Behörden des Zollfahndungsdienstes im Rahmen des § 1 Absatz 4 bei der 
Bekämpfung sonstiger Straftaten und Zuwiderhandlungen mit. Die Mitwirkung umfasst insbesondere Maßnah-
men zur Aufklärung der Herkunft und des Verwendungszwecks festgestellter Barmittel oder gleichgestellter Zah-
lungsmittel. 

Gemäß § 4 Absatz 4 ZFdG hat das ZKA bei der Bekämpfung der organisierten Geldwäsche nach den §§ 1, 5, 12a 
bis 12c und 31a ZollVG eine Mitwirkungspflicht. Um diese Aufgabe sachgerecht wahrnehmen zu können, ist es 
erforderlich, in Sachverhalten, die Geldwäsche betreffen, Informationen aus dem Transparenzregister zu erhalten. 
Dies betrifft neben den Zollfahndungsämtern bzw. Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppen (GFGen) insbeson-
dere auch die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Bund von BKA und ZKA. 

Die Zollfahndungsämter sind im Rahmen ihrer repressiven Aufgabenerfüllung über § 26a Absatz 1 Nummer 2 
GwG als Strafverfolgungsbehörde erfasst. Da die Zollfahndungsämter auch im präventiven Bereich tätig werden, 
ist eine Ausweitung der dortigen Befugnis auf die Aufgaben der Zollfahndungsämter nach dem ZFdG (§ 5 Ab-
satz 1 und 2 ZFdG) erforderlich. Da die Maßnahmen im präventiven Bereich grundsätzlich zunächst verdeckt 
erfolgen sollen, ist das Herantreten an diese Person zur Ermittlung der im Transparenzregister enthaltenen und 
für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Informationen nicht angezeigt. Zum einen können die Angaben nicht 
überprüft werden, zum anderen würden die präventiven Maßnahmen gefährdet, da durch die offene Befragung 
die Person gewarnt und über mögliche Maßnahmen des ZKA in Kenntnis gesetzt würde. Der Datenzugriff auf die 
im Transparenzregister enthaltenen Angaben dient dabei insbesondere dazu, im Verfahren nach § 12a Absatz 7 
ZollVG Angaben zu den Beteiligten und den wirtschaftlichen Verhältnissen zu erhalten, um so eine umfassende 
Gesamtbewertung des betreffenden Sachverhaltes vornehmen zu können.  
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Zu Doppelbuchstabe bb 
Redaktionelle Folgenänderung.  

Zu Doppelbuchstabe cc 
Zwar hat die BaFin bereits die automatisierte Abrufmöglichkeit als Geldwäscheaufsichtsbehörde über den Fi-
nanzsektor aus Absatz 1 Nummer 3. Für ihre umfangreichen Aufgaben aus den anderen Geschäftsbereichen be-
stand diese Befugnis bislang jedoch nicht. Die umfassenden Zugriffsmöglichkeiten auf das Transparenzregister 
nach § 26a (einschließlich der sog. Rückwärtssuche nach wirtschaftlich Berechtigten) sind für die übrigen, um-
fangreichen Aufsichtstätigkeiten der BaFin (Bankenaufsicht, Versicherungsaufsicht, Wertpapieraufsicht) jedoch 
erforderlich. Dies betrifft zum Beispiel Inhaberkontrollverfahren zum Abgleich der von den Anzeigepflichtigen 
ausgeführten Angaben zu beispielsweise Beteiligungen in Bezug auf deren Vollständigkeit und Korrektheit im 
Bedarfsfall. Ein Bedarf zur Nutzung der Informationen aus dem Transparenzregister bestünde bspw. im Fall von 
bereits identifizierten Auffälligkeiten (Häufung von sog. „red flags“), um die Sachverhalte mit Bezügen zu wirt-
schaftlich Berechtigten von Unternehmen eigenständig aufklären zu können. Auch könnten Informationen über 
wirtschaftlich Berechtigte oder die Liste der Beteiligungsunternehmen einer Person bspw. im Rahmen von Kre-
ditvergabeprüfungen nützlich sein, um ggf. auffällige Engagements identifizieren und damit gezielt diese Enga-
gements prüfen zu können. Darüber hinaus ergeben sich Anwendungsbereiche bei der Zurechnung von Stimm-
rechten, der Bilanzkontrolle und vielen anderen Prüfungstätigkeiten der BaFin. 

Zu Buchstabe ab 
Bei Buchstabe b handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der Anpassungen in § 19. 

Zu Nummer 19 

Zu § 26b (Einrichtung und Zweck) 

Zu Absatz 1 

Mit Absatz 1 wird das Immobilientransaktionsregister statuiert.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 bestimmt, dass das Immobilientransaktionsregister in bundeseigener Verwaltung betrieben wird, um 
sicherzustellen, dass alle im Immobilientransaktionsregister nach diesem Gesetz vorzuhaltenden Daten zentral an 
einer Stelle abrufbar zur Verfügung stehen. Die registerführende Stelle ist das BBF, sofern nicht nach § 26g von 
der Möglichkeit der Übertragung der Führung des Registers an eine juristische Person des Privatrechts Gebrauch 
gemacht wird. Ferner wird festgelegt, dass die im Immobilientransaktionsregister gespeicherten Daten, also die-
jenigen Daten, die an das Immobilientransaktionsregister elektronisch übermittelt werden, in historischer Abfolge 
aufgenommen werden, wie dies auch beispielsweise beim Handelsregister oder dem Transparenzregister der Fall 
ist. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 Satz 1 regelt den Anwendungsbereich der Verwertungsbefugnisse der im Immobilientransaktionsregis-
ter gespeicherten Daten. Mit Blick darauf, dass in dem Register teilweise sensible personenbezogene Daten ge-
speichert werden, und mit Blick auf die damit verbundene Eingriffsintensität muss der Datenverwertung eine 
tatbestandsbegrenzende Eingriffsschwelle zugrunde liegen. Auskunftsersuchen für Behörden nach § 26d Absatz 1 
können folglich nur durch die registerführende Behörde beantwortet werden, wenn sie der Verhütung und Ver-
folgung von Geldwäsche sowie der Sanktionsdurchsetzung nach dem SanktDG dienen. Darüber hinaus sollen die 
im Immobilientransaktionsregister gespeicherten Daten für Zwecke der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung 
genutzt werden können. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit ist die Nutzung für Zwecke der strafrechtlichen 
Einziehung durch den in Satz 2 enthaltenen Straftatenkatalog auf Fälle beschränkt, in denen das Einziehungsin-
teresse des Staates besonders schwer wiegt. Maßgebliches Kriterium des zugrundeiegenden Straftatenkatalogs ist, 
dass monetäre Aspekte bzw. monetäre Motivationen auf Täterseite eine maßgebliche Rolle spielen, in der Regel 
ein Bezug zur Terrorismusfinanzierung oder zur Organisierten Kriminalität vorliegt, sowie dass sich aus den Er-
fahrungen der polizeilichen Abschöpfungsstelle des BKA regelmäßig Finanzermittlungen und vermögensab-
schöpfende Maßnahmen mit Immobilienbezug anbieten. 
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Zu § 26c (Inhalt des Immobilientransaktionsregisters und Übermittlung der Daten ) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt den Inhalt der im Immobilientransaktionsregister gespeicherten Daten. Aufgenommen werden 
nur Daten, bei denen der bezahlte oder noch zu bezahlende Kaufpreis mehr als 20 000 Euro beträgt. Diese 
Schwelle bezieht sich auf die insgesamt aufgrund der Transaktion zu leistenden Zahlungen, sei es, dass diese 
zunächst als Sicherheit für die Transaktion oder bei (z. B. bei Zwangsversteigerungen) teilweise als Bargebot und 
teilweise als Zahlungen zu Ablösungen bestehenbleibender Rechte geleistet werden. Die Höhe der Schwelle be-
rücksichtigt zudem, dass auch in strukturschwachen oder ländlichen Regionen in Deutschland mit vergleichsweise 
niedrigen Immobilienpreisen die Möglichkeit besteht, Immobilien für Geldwäschezwecke oder zum Zwecke der 
Terrorismusfinanzierung zu erwerben. So werden bspw. in ländlichen Regionen nach Erkenntnissen der Verfas-
sungsschutzbehörden verstärkt Immobilien durch Personen oder Gruppen erworben, die den Phänomenbereichen 
„Rechtsextremismus“ und „Reichsbürger“ zugeordnet werden können. Diese nutzen die Immobilien bspw. für 
Versammlungen zwecks Generierung von Einnahmen sowie zur Finanzierung ihrer Vereinigungen. Auch die 
FATF kommt in einem 2021 veröffentlichten Bericht zu ähnlichen Erkenntnissen (vgl. FATF, 2021: Ethnically 
or Racially Motivated Terrorism Financing, FATF, Paris, France). Ferner berücksichtigt die Kaufpreisschwelle 
die – insbesondere im Zusammenhang mit Geldwäsche – verbreitete Methode der Unterbewertung von Immobi-
lien zur bewussten Unterschreitung von Schwellenwerten. Auch bei Zwangsversteigerungen kann es zu erhebli-
chen Preiskorrekturen bzw. -reduzierungen kommen, die zu einer Unterschreitung eines zu hoch angesetzten 
Schwellenwerts führen könnten. Zudem sollen durch einen niedrigen Schwellenwert Marktpreisanpassungen auf 
dem Immobilienmarkt, bspw. Preisabschläge bei Immobilien aufgrund von Zinsentwicklungen, berücksichtigt 
werden. 

Im Einzelnen werden folgende Daten in das Register aufgenommen: 

Nach Nummer 1 sollen nur Daten erfasst werden, soweit diese von der anzeigepflichtigen Stelle nach dem GrEStG 
oder dem GwG bereits zu erheben sind. 

Darunter fallen nach Nummer 1 Buchstabe a der Inhalt aus den Angaben aus elektronischen Veräußerungsanzei-
gen speisen (Datenbestand). Hierzu zählen nach § 20 GrEStG u. a. die Daten des an der Transaktion beteiligten 
Veräußerers und Erwerbers, Daten zur Liegenschaft und der Kaufpreis. Die Informationen über den Namen der 
Person, die nach der vertraglichen Vereinbarung die Grunderwerbssteuer zu tragen sowie die Angabe zu tätigen 
hat, ob und um welche begünstigte Person im Sinne des § 3 Nummer 3 bis 7 GrEStG es sich bei der Erwerberin 
oder dem Erwerber handelt, sind u. a. für die Analysearbeit der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen regelmäßig erforderlich. Dies gilt insbesondere mit Blick auf den Umstand, dass die Erfüllung der Steuer-
pflichten durch nicht am Vertrag beteiligte Dritte eine mögliche Begehungsweise der Geldwäsche darstellen kann. 
Zudem wird durch diese Informationen ermöglicht, (steuerliche) Verbindungen unter den Beteiligten aufzude-
cken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die in § 3 Nummer 3 bis 7 GrEStG genannten Personen (Ehepartner, 
Lebenspartner sowie in gerader Linie verwandte Personen) regelmäßig Beteiligte an Strohmanngeschäften sein 
können. 

Die Größe des Grundstücks sowie bei bebauten Grundstücken die Art der Bebauung gemäß § 20 Absatz 1 Num-
mer 3 GrEStG bilden die wesentlichen Faktoren für die Wertbildung eines Grundstücks und damit die Grundlage 
für den Kaufpreis ab. Diese Informationen können relevante in der Form darstellen, um eine Unterverbriefung, 
Schwarzbeurkundung bzw. einen Verkauf deutlich über dem Marktwert aufzudecken. Mit Blick auf die Zentral-
stelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist zu ergänzen, dass die Zentralstelle oftmals keinen Zugriff auf 
notarielle Kaufvertragsurkunden hat. Eine Einsichtnahme in das Grundbuch ist mit einem erheblichen Verwal-
tungsaufwand und einem darauffolgenden zeitlichen Versatz verbunden, sodass jede Möglichkeit einer automati-
siert unterstützten Datenerhebung die Analysetätigkeit der Zentralstelle optimiert. 

Die Erlangung von Informationen über den Namen und die Anschrift der Urkundsperson gemäß § 20 Absatz 1 
Nummer 6 GrEStG ist für die Arbeit von Strafverfolgungsbehörden von erheblicher Relevanz. Das Erkennen von 
Geldwäscheaktivitäten setzt die Bewertung einer Vielzahl von Indizien voraus. Im Regelfall wird nicht der bereits 
einschlägig bekannte Grunddeliktstäter oder die Grunddeliktstäterin als Erwerber oder Erwerberin in Erscheinung 
treten, sondern von ihm oder ihr bestimmte Strohpersonen. Sollte bekannt sein, welche Urkundsperson durch eine 
Tätergruppe überwiegend genutzt wird, könnten anhand der Verknüpfung zwischen Immobilientransaktion und 
Urkundsperson weitere Immobiliengeschäfte unter Nutzung dieser oder einer weiteren Personalie identifiziert 
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werden. Denkbar wäre bei Nutzung derselben Personalie der Abschluss weiterer Immobilientransaktion in einem 
anderen Bundesland bzw. der Zuständigkeit eines anderen Grundbuchamtes. Bei der Überprüfung von Immobili-
entransaktionen unter Nutzung verschiedener Personalien könnte auffallen, dass diese Gemeinsamkeiten aufwei-
sen, z. B. Vertretung durch einen bevollmächtigten Inländer oder eine Inländerin bei einem Eigentümer oder eine 
Eigentümerin mit einem ständigen Wohnsitz im Ausland. Die nur aufgrund entsprechenden Datenbestandes des 
Immobilientransaktionsregisters den Nutzern des Registers zur Verfügung stehenden Informationen dienen einer-
seits dazu, das Ausmaß der Zuwiderhandlungen möglichweise pflichtwidrig agierender Notarinnen und Notare 
noch vor Beginn offener Ermittlungsmaßnahmen erkennbar zu machen und so gegebenenfalls Sicherungsmaß-
nahmen hinsichtlich der betroffenen Immobilien treffen zu können. Andererseits könnten die Notarinne und No-
tare so dafür geschützt werden, weiterhin unwissentlich durch kriminelle Organisationen für Geldwäscheaktivi-
täten missbraucht zu werden. 

Darüber hinaus soll nach Einführung der Wirtschafts-Identifikationsnummer diese in das Immobilientransakti-
onsregister aufgenommen werden und als Ordnungskriterium bzw. als eindeutiges Identifikationsmerkmal für 
wirtschaftlich Tätige fungieren. Damit einher geht zudem eine Reduzierung der Verwaltungsaufwände, die im 
Rahmen der Ermittlung der Wirtschafts-Identifikationsnummer auf Seiten der für das Immobilientransaktionsre-
gister vorgesehenen abrufberechtigten öffentlichen Stellen im Falle einer Nichtaufnahme der Nummer ist das 
Register anfallen würden. Nicht erfasst wird Identifikationsnummer nach § 139b AO. Im Rahmen des in der letz-
ten Legislaturperiode beschlossenen Identifikationsnummerngesetzes wurde geregelt, dass die Identifikations-
nummer nur in einem eng begrenzten Umfang außerhalb der Finanzverwaltung für einen verwaltungsbereichs-
übergreifenden Austausch und zur Erbringung von Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz ge-
nutzt werden soll. Diese enge Zwecksetzung diente der verfassungskonformen Ausgestaltung des Gesetzes. Eine 
verfassungsfeste Registermodernisierung ist auch in dieser Legislaturperiode ein prioritäres Anliegen der Koali-
tion (Ziffer 407 des Koalitionsvertrages). 

Nach Nummer 1 Buchstabe b soll der Geburtsort des an der Immobilientransaktion beteiligten Veräußerers und 
Erwerbers im Register gespeichert werden. Bei Veräußerern und Erwerbern, die Vereinigungen nach § 20 oder 
Rechtsgestaltungen nach § 21 darstellen, muss der Geburtsort nicht gesondert erfasst werden, da dieses Merkmal 
für alle wirtschaftlich Berechtigten durch die Referenz mit der sog. einheitlichen und kontinuierlichen Rechtsein-
heitsnummer (EKRN) aus dem Transparenzregister abgerufen werden kann (zur EKRN siehe auch Begründung 
zu Nummer 2 unten). Bei natürlichen Personen ist dieser Weg über das Transparenzregister nicht möglich, sodass 
hier die Erfassung der des Geburtsorts zum Zeitpunkt der Transaktion erforderlich ist (dies gilt allerdings bereits 
nach bestehenden geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten gemäß § 11 Absatz 4). Die Erfassung des Geburtsorts 
dient der eindeutigen Identifizierung der an der Transaktion Beteiligten (Veräußerer/Erwerber). 

Nach Nummer 1 Buchstabe c soll auch die auftretende natürliche Person in dem Immobilientransaktionsregister 
erfasst werden. Für die Ermittlung der wirtschaftlichen Berechtigung an einer Immobilie oder der Herkunft der 
zum Erwerb eingesetzten Mittel ist die Erfassung und Recherchierbarkeit der tatsächlich vor der Notarin oder 
dem Notar auftretenden natürlichen Person von großer Bedeutung, um Strohmanngeschäfte zu erkennen. Dies gilt 
auch in Bezug auf die Meldepflichten der Notarinnen und Notare wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit 
Stellvertretungen (§ 5 GwGMeldV-Immobilien). 

Nach Nummer 2 sollen Daten zu den wirtschaftlich Berechtigten bei nicht-natürlichen Transaktionsbeteiligten 
über das Immobilientransaktionsregister einsehbar sein. Hierfür bedarf es einer Verknüpfung mit dem Transpa-
renzregister nach § 18 anhand eines einmaligen „Identifiers“, der sog. EKRN. Die EKRN wird seit 2018 im Trans-
parenzregister für die Zuordnung verwendet und an eine jede eintragungspflichtige Rechtseinheit vergeben. Über 
diese lebenslange Nummer, die u. a. auch bei umwandlungsrechtlichen Vorgängen oder bei der Verlegung eines 
Firmensitzes in einen anderen Gerichtsbezirk bestehen bleibt, kann zu einer Rechtseinheit der wirtschaftlich Be-
rechtigte aus dem Transparenzregister abgerufen werden. Veränderungen innerhalb der Rechtseinheiten (Vorgän-
ger-Nachfolger-Konstellationen usw.) werden über die EKRN innerhalb des Transparenzregisters abgebildet. 
Durch die Verknüpfung des Immobilientransaktionsregisters mit dem Transparenzregister über die EKRN wäre 
es folglich möglich, bei Veränderung die wirtschaftlich Berechtigten von Vereinigungen nach § 20 und Rechts-
gestaltungen nach § 21 zum Zeitpunkt der Immobilientransaktion und zum aktuellen Zeitpunkt anzusehen und zu 
vergleichen. Eine solche Lösung entspricht dem „Once-Only-Prinzip“, ohne gleichzeitig neue bürokratische Auf-
wände entstehen zu lassen. Nach diesem Prinzip sollen staatliche Stellen u. a. Daten, welche bereits vorliegen, 
einfach und sicher austauschen können. Die Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c AO stellt keine Al-
ternative zur EKRN dar, da diese nur an deutsche Steuersubjekte vergeben wird. So erhalten bspw. ausländische 
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Rechtseinheiten mit Immobilieneigentum, die gemäß § 20 Absatz 1 Satz 2 eintragungspflichtig im Transparenz-
register sind, keine Wirtschafts-Identifikationsnummer. Ferner werden unter der Wirtschafts-Identifikationsnum-
mer keine Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten einer in das Transparenzregister eintragungspflichtigen 
Rechtseinheit erfasst. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 legt fest, dass die Übermittlung der Daten nach § 26c Absatz 1 nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz über eine elektronische Schnittstelle durch die nach § 18 Absatz 1 Satz 1 GrEStG zuständigen Gerichte, Be-
hörden und Notarinnen und Notare erfolgt.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt, dass nach Eintragung eines Eigentümers im Grundbuch, das Grundbuchamt oder die für die Füh-
rung der Liegenschaftskataster zuständige Behörde unverzüglich die Angaben zu der Eintragung aus dem Grund-
buch an die registerführende Stelle übermittelt. Die Übermittlung erfolgt in einem strukturierten Datenformat auf 
Basis bereits verfügbarer strukturierter Daten. Dies dient dazu, den Vollzug des Kaufvertrags zu bestätigen und 
somit der Sicherstellung der Aktualität der in dem Immobilientransaktionsregister gespeicherten Transaktions-
vorgänge. Insbesondere im Rahmen von Ermittlungen ist die Erkenntnis, ob eine Eigentumsübertragung tatsäch-
lich stattgefunden hat, für die Strafverfolgungsbehörden von zentraler Bedeutung. Oft versuchen bestimmte Straf-
täter sowohl die Ermittlung von ihnen zuzurechnenden, aber unter Verwendung von Strohleuten erworbenen Im-
mobilien als auch die Vollstreckung in diese Objekte dadurch zu erschweren, dass im Wesentlichen alle Voraus-
setzungen für einen Eigentumsübergang geschaffen werden (Kaufvertrag, Zahlung des Kaufpreises etc.), es je-
doch nicht zu einer Eigentumsumschreibung kommt. Solange die Eigentumsumschreibung nicht erfolgt, erscheint 
der Erwerber weder in dem durch Strafverfolgungsbehörden eine Recherche zugänglichen Kataster, noch kann 
der Abwicklungsstand des noch nicht abgeschlossenen Eigentumsübergangs ohne aufwändige Ermittlungen ein-
geschätzt werden, was wiederum maßgeblichen Einfluss auf die Sicherungsmöglichkeiten hat. 

Zu Absatz 4 

Sollten Immobiliendaten aus Transaktionen unvollständig oder fehlerhaft in das Immobilientransaktionsregister 
übermittelt und gespeichert worden sein, z. B. aufgrund von Tippfehlern im Rahmen der Erfassung der Daten, ist 
die registerführende Stelle befugt, fehlende oder fehlerhafte Angaben durch Einsichtnahme in das jeweilige 
Grundbuch gebührenfrei zu vervollständigen beziehungsweise zu korrigieren. Somit wird eine gleichbleibend 
hohe Qualität der im Register enthaltenen Immobiliendatensätze gewährleistet. 

§ 26c Absatz 4 Satz 2 regelt, dass die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens nach § 133 GBO zulässig ist. 
Dadurch wird klargestellt, dass die Genehmigung nach § 133 Absatz 2 GBO der registerführenden Stelle auch 
dann erteilt werden kann, wenn von einer Aufgabenübertragung nach § 26g Gebrauch gemacht wird. § 26c Ab-
satz 4 Satz 3 regelt, dass die registerführende Stelle für die Grundbucheinsicht von der Zahlung von Gebühren 
befreit ist. 

Zu § 26d (Auskunft aus dem Immobilientransaktionsregister) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 Satz 1 benennt die öffentlichen Stellen, denen auf Ersuchen Auskunft aus dem Immobilientransaktions-
register gestattet wird. Dies sind v. a. Behörden, die im Zusammenhang mit der Verhütung und Verfolgung von 
Straftaten, insbesondere der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie der Sanktions-
durchsetzung tätig sind, z. B. Strafverfolgungsbehörden (worunter auch das neue Ermittlungszentrum Geldwä-
sche und die Steuerfahndungsstellen in den Ländern fallen) oder die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung. 
Zudem werden den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder und dem Bundesnachrichten-
dienst (BND) der Zugriff auf den Datenbestand des Immobilientransaktionsregisters ermöglicht. Insbesondere in 
den ländlichen Regionen Deutschlands kaufen nach Erkenntnissen der Verfassungsschutzbehörden Personen oder 
Gruppen, die den Phänomenbereichen „Rechtsextremismus“ und „Reichsbürger“ zugeordnet werden können, ver-
stärkt Immobilien und nutzen diese für Versammlungen zwecks Generierung von Einnahmen sowie zur Finan-
zierung ihrer Vereinigungen. Der BND wertet im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages erforderliche Informati-
onen von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland aus (§ 1 Absatz 2 
Satz 1 BNDG). Hierzu zählen auch Informationen mit Bezügen nach Deutschland, die im Zusammenhang mit 
Geldwäsche stehen. Die Zugriffsmöglichkeit auf das Immobilientransaktionsregister ermöglicht dem BND, im 
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Rahmen seines gesetzlichen Aufklärungsauftrages, entsprechende Informationen schnell und zielgerichtet zu ve-
rifizieren und Erkenntnisse zu substantiieren. Der BND leistet somit einen wesentlichen Beitrag zu dem Erkennen 
von möglichen Gefahren für die Bundesrepublik Deutschland und teilt im Rahmen seiner Zuständigkeit entlang 
der gesetzlichen Übermittlungsvorschriften entsprechend Erkenntnisse mit den Strafverfolgungsbehörden. 

Satz 2 regelt die Zweckbestimmung für den Abruf und die Schwelle der Auskunft. Demnach darf die Auskunft 
aus dem Immobilientransaktionsregister in erster Linie dann ersucht werden, wenn eine hinreichend konkretisierte 
Gefahr oder ein Anfangsverdacht im Bereich der in § 26b Absatz 3 genannten Fälle vorliegt. Soweit die Daten 
von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 28 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 nach Maßgabe des § 31 Absatz 5a abgerufen werden, ist es ausreichend, dass tatsächliche 
Anhaltspunkte für einen Bezug zu Immobilientransaktionen vorliegen. Soweit der Datenabruf zu Zwecken der 
Einziehung erfolgt, kann eine Auskunft nur erfolgen, wenn ein Anfangsverdacht für eine der in § 26b Absatz 3 
Satz 2 genannten Straftaten vorliegt sowie Sicherungsmaßnahmen mit Immobilienbezug – auch im Rahmen von 
Verschleierungsketten – in Betracht kommen. 

Zu Absatz 2 

Die Übermittlung der Auskunft erfolgt im Wege des automatisierten Abrufs, sofern die technischen Vorausset-
zungen auf Seiten der abrufenden öffentlichen Stelle gegeben sind. Andernfalls kann die Übermittlung auf dem 
Schriftweg erfolgen. Die Ausgestaltung des automatisierten Datenzugriffs obliegt der registerführenden Stelle des 
Immobilientransaktionsregisters, um einen einheitlichen technischen Standard sowie eine gleichwertige Qualität 
bei der Übermittlung der Daten gewährleisten zu können. 

Die Suche nach Immobiliendaten des Veräußerers, des Erwerbers, der für diese auftretende Person sowie eines 
vom Veräußerer oder Erwerber abweichenden wirtschaftlich Berechtigten kann nach Nummer 1 über die Anga-
ben Name und Vorname sowie zusätzlich das Geburtsdatum, den Geburtsort, den Wohnort und die Staatsange-
hörigkeit erfolgen. Nach Nummer 2 ist auch die Suche über die Straße, die Hausnummer und den Grundbuchbe-
zirk der veräußerten Immobilie möglich. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt entsprechend den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679, dass bei der Einrichtung 
eines automatisierten Abrufverfahrens geeignete technische und organisatorische Maßnahmen durch die abrufbe-
rechtigte Stelle zu treffen sind, um sicherzustellen, dass Daten aus dem Immobilientransaktionsregister nur durch 
hierzu befugte Personen abgerufen werden können und die abgerufenen Datensätze für die Aufgabenfüllung die-
ser Personen erforderlich sind. Die Zulässigkeit eines Abrufs ist durch die abrufende Stelle zu prüfen oder durch 
die registerführende Stelle, wenn dazu Anlass besteht. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 dient der Schaffung der Rechtsgrundlage für die Übermittlung der im Immobilientransaktionsregister 
gespeicherten Datensätze an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen im automatisierten Verfah-
ren. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 dient der Schaffung einer Rechtsgrundlage für den Austausch von Daten zwischen dem Immobilien-
transaktionsregister und dem Transparenzregister. Diese Schnittstellenregelung ist erforderlich, um den Abruf 
von Daten zu wirtschaftlich Berechtigen von im Transparenzregister eintragungspflichtigen Rechtseinheiten über 
die registerführende Stelle des Immobilientransaktionsregisters und die Suche nach Transaktionen über abwei-
chende wirtschaftlich Berechtigte für die abrufberechtigten öffentlichen Stellen zu ermöglichen. Der Abruf erfolgt 
auf Grundlage der unter § 26c Absatz 1 Nummer 2 erfassten EKRN. Die technische Umsetzung für die Schnitt-
stelle erfolgt durch die registerführende Stelle des Transparenzregisters in Abstimmung mit der registerführenden 
Stelle des Immobilientransaktionsregisters. Übermittelt werden alle Daten von wirtschaftlich Berechtigten im 
Zeitraum zwischen dem Abschluss der Transaktion bis zur Einsichtnahme durch die abrufberechtigte öffentliche 
Stelle. 
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Zu § 26e (Datenverarbeitung) 

Zu Absatz 1 

Satz 1 stellt eine Erlaubnisvorschrift zur Datenverarbeitung dar. Danach kann die registerführende Stelle perso-
nenbezogene Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den §§ 26c, 26d sowie zur Pflege des Registers verarbei-
ten.  Demgegenüber regelt Satz 2 eine Verarbeitungsbeschränkung, wonach die registerführende Stelle grundsätz-
lich nicht zur Datenverarbeitung in Form eigenständiger Datenabrufe aus dem Register berechtigt ist. Eigenstän-
dige Datenabrufe darf sie vielmehr nur vornehmen, soweit dies für sie oder einen von ihr beauftragten Dienstleis-
ter bzw. Auftragsverarbeiter erforderlich ist, um die Funktionstüchtigkeit des Registers durch Prüf- und War-
tungsarbeiten am IT-System zu gewährleisten. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 trägt den Grundsätzen der Datenminimierung und Speicherbegrenzung Rechnung. Mit Ablauf des zehn-
ten Kalenderjahres werden die Datensätzen auf die im Grundbuch geführten Daten reduziert. Die Reduzierung 
auf diese Datensätze ermöglicht es den Behörden auch für künftige Verfahren, die sich bspw. aus der Aufdeckung 
von Massendatenauswertungen (sog. „Leaks“ wie die Panama Papers) ergeben und sich aufgrund aufwändiger 
und zeitintensiver Ermittlungsarbeiten über mehrere Jahre erstrecken können, zeitnah auf ermittlungsrelevante 
Immobilientransaktionsdaten zuzugreifen. Ferner werden die abrufberechtigten Behörden in die Lage versetzt, 
auch nach Ablauf des zehnten Kalenderjahres den gesamten Bestand des Immobilienvermögens natürlicher und 
juristischer Personen im Rahmen von Ermittlungen zentral einsehen zu können, ohne hierfür erneut Einsicht in 
das Grundbuch vornehmen zu müssen und zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu genieren. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Protokollierung von Datenabrufen für einen Zeitraum von fünf Jahren, sodass Datenabrufe 
stichprobenartig oder gezielt auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft werden können. 

Zu Absatz 4 

Die registerführende Stelle untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen. 

Zu § 26f (Verordnungsermächtigungen) 

Zu Absatz 1 

Die Einzelheiten des technischen Aufbaus und Betriebs des Immobilientransaktionsregisters müssen nicht im 
Gesetz selbst geregelt werden. Daher enthält § 26f eine Verordnungsermächtigung für das BMF bezüglich der 
Führung des Immobilientransaktionsregisters in technischer Hinsicht. Zum technischen Aufbau und Betrieb ge-
hören auch Detailregelungen dazu, wie die registerführende Stelle neue Datensätze anlegt, ändert oder löscht. 
Weitere Detailregelungen in der Rechtsverordnung betreffen die zur Anwendung kommenden Datenformate und 
elektronischen Formulare, bspw. im Rahmen der Abgabe von Auskunftsersuchen durch Behörden, sowie Rege-
lungen zur Umsetzung der Protokollierungsanforderungen und zur Gewährleistung von Datenschutz und Daten-
sicherheit. 

Zu Absatz 2 

Die Verordnungsermächtigung nach Absatz 2 ermöglicht zusätzlich den Erlass näherer Vorschriften zur Über-
mittlung der Angaben aus den Grundbüchern nach § 26c Absatz 3. Nur bei Ausübung dieser Verordnungsermäch-
tigung und mit Zustimmung des Bundesrates können nähere, abweichungsfeste Regelungen zum Verwaltungs-
verfahren der in § 26c Absatz 3 genannten Behörden getroffen werden. 

Zu § 26g (Übertragung der Führung des Immobilientransaktionsregisters; Verordnungsermächtigung) 

Zu Absatz 1 

Mit Absatz 1 wird dem BMF die Möglichkeit eröffnet, den Aufbau und Betrieb des Immobilientransaktionsregis-
ters auf einen privatrechtsförmigen Träger als Beliehenen zu übertragen. Hierdurch können privater Sachverstand, 
insbesondere im Hinblick auf die erforderlichen elektronischen Informations- und Datenverarbeitungsverfahren 
sowie eine nutzerfreundliche Präsentation und Ausgestaltung der Registersuche, sowie private Kapazitäten ge-
nutzt werden. Auf diese Weise wird die Möglichkeit geschaffen, die Bundesverwaltung von dieser Aufgabe zu 
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entlasten. Die Einzelheiten der Beleihung einer privatrechtsförmigen Einrichtung mit der Führung des Immobili-
entransaktionsregisters müssen nicht im Gesetz selbst geregelt werden. Dafür ist mit Absatz 1 eine Verordnungs-
ermächtigung nach Artikel 80 Absatz 1 GG für das BMF vorgesehen. 

Zu Absatz 2 

Vorgabe für eine Beleihung ist, dass der zu beleihende privatrechtsförmige Träger Gewähr für die ordnungsge-
mäße Aufgabenerfüllung, insbesondere für einen dem Zweck des Immobilientransaktionsregisters angemessenen 
sicheren und auf Dauer angelegten Betrieb, bietet. Hierzu konkretisiert Absatz 2 die personen- und sachbezogenen 
Voraussetzungen für die Auswahl des zu Beleihenden. 

Zu Absatz 3 

Die Rechtsverordnung soll im Rahmen der in Absatz 3 genannten Vorgaben auch Regelungen über die Dauer der 
Beleihung umfassen. Die vorzusehende Befristung eröffnet dem BMF Spielräume, um auf eine effiziente und 
sichere Registerführung auf hohem Niveau hinzuwirken. Zugleich soll der Mindestzeitraum von fünf Jahren für 
die Beleihung dem Beliehenen die notwendige Sicherheit hinsichtlich der für den Aufbau und Betrieb des Immo-
bilientransaktionsregisters zu tätigenden Investitionen geben. Ein solcher Mindestzeitraum erscheint zudem an-
gemessen, um die Kontinuität der Registerführung zu gewährleisten. Hierfür bedarf es ferner der Übertragung der 
Registerdaten, der für das Immobilientransaktionsregisters genutzten Softwareprogramme im Fall der Beendi-
gung der Beleihung. Schließlich wird klargestellt, dass die Beleihung aus wichtigem Grund beendet werden kann 
und jederzeit, jedoch nicht rückwirkend, wenn die Beleihungsvoraussetzungen nicht vorgelegen haben oder sie 
nachträglich entfallen sind. 

Zu Absatz 4 

Die Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf Private durch die Beleihung verlangt als Kompensation eine ange-
messene Kontrolle des Beliehenen durch den Bund. Absatz 6 unterwirft dementsprechend den Beliehenen der 
Rechts- und Fachaufsicht. Die Aufsicht dient der Kontrolle der Recht- und Zweckmäßigkeit der Handlungen des 
Beliehenen. Instrumente der Aufsicht sind insbesondere Informationsrechte, Beanstandungen, Anweisungen und 
Ersatzvornahmen. Ergänzend sieht Absatz 4 die Berechtigung vor, die Geschäftsräume des Beliehenen zu betreten 
und Gegenstände sowie geschäftliche Unterlagen in erforderlichem Umfang einzusehen und in Verwahrung zu 
nehmen. Das Recht, Betriebsstätten, Geschäfts- und Betriebsräume des Beliehenen betreten zu dürfen, ist erfor-
derlich, weil nur so z. B. Unterlagen oder Einrichtungen in Augenschein genommen werden können. 

Zu Absatz 5 

Die mit der Registerführung verbundenen Aufwendungen sind dem Beliehenen zu erstatten. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 regelt, dass die vorangegangenen Absätze 1 bis 5 auch dann gelten, soweit nur einzelne Aufgaben und 
Funktionen der registerführenden Stelle auf einen Dritten übertragen werden. Hierunter sind u. a. einmalige Leis-
tungen im Rahmen des Aufbaus des Immobilientransaktionsregisters zu verstehen (z. B. Einrichtungen von 
Schnittstellen für die Entgegennahme und Speicherung der Daten) oder jährlich wiederkehrende Leistungen (z. B. 
Weiterentwicklung und Pflege der zur Anwendung kommenden IT-Systeme). Erfolgt eine Übertragung von Auf-
gaben und Funktionen auf einen Dritten, können sowohl der Dritte als auch die registerführende Stelle über Un-
terlagen und Daten verfügen, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Aufgaben und Funktionen des 
Registers erforderlich sind. Solche Unterlagen und Daten können auch personenbezogene Daten und Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse enthalten. Absatz 6 stellt insoweit klar, dass auch solche Unterlagen und Daten zwi-
schen dem Dritten und der Behörde zum Zwecke der jeweiligen Aufgabenerfüllung ausgetauscht werden dürfen. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 sieht abweichend von der Führung des Immobilientransaktionsregisters durch das BBF oder eine juris-
tische Person des Privatrechts eine Übertragung auf die Bundesnotarkammer (BNotK) vor. In diesem Fall und für 
diese Aufgabe unterliegt die BNotK der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums der Justiz. Durch den Verweis 
auf Absatz 5 wird sichergestellt, dass der Bund der BNotK die Kosten für die vollständige Einrichtung und Füh-
rung des Registers erstattet und somit auch keine Gebührenfinanzierung erfolgt. 
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Zu Nummer 20 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 
Die Ergänzung in § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 ermächtigt die Zentralstelle zusätzlich zur Bewertung von 
allgemein zugänglichen Informationen, bspw. aus dem Internet.  

Zu Doppelbuchstabe bb 
Die Ergänzung in § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 ermöglicht den Informationsaustausch und die Koordinierung 
auch mit der ZfG und den Koordinierenden Stellen der Länder. Dadurch wird die Koordinierung mit allen an der 
Aufsicht beteiligten Akteuren in Deutschland sichergestellt. Ebenso wird gewährleistet, dass die Zusammenarbeit 
unter dem gemeinsamen Dach des BBF effektiv erfolgt. 

Zu Buchstabe b 
Die Änderung des Absatzes 1a dient der Klarstellung, dass der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen auch die Mitwirkung bei der Feststellung von Transaktionen, die im Zusammenhang mit der Verbreitung von 
Massenvernichtungs- und Kriegswaffen stehen, obliegt. Die bei der Zentralstelle eingehenden Meldungen und 
Informationen können grundsätzlich geeignet sein, Hinweise auf relevante Vermögenswerte im Zusammenhang 
mit der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen zu enthalten. Das Tätigwerden 
der Zentralstelle wird hierbei in entsprechender Anwendung des § 28 Absatz 1 Satz 2 an den dort aufgelisteten 
Teilaufgaben ausgerichtet. 

Die Gliederung der Norm in zwei Sätze und Nummern dient dabei der besseren Lesbarkeit.  

Die FATF0
F
0 F1 verpflichtet ihre Mitglieder zur Erstellung einer eigenen Risikoanalyse im Bereich der Finanzierung 

von Proliferation. Den Empfehlungen der FATF1F1 F

2 und den Anforderungen der Richtlinie (EU) 2015/8492F2F

3 folgend, 
sind bestehende Risiken zu ermitteln, zu bewerten, zu verstehen und zu mindern. Die Analyse entsprechender 
Meldungen und weiterer relevanter Informationen stellt dabei einen wichtigen Bestandteil der Risikoadressierung, 
-bewertung, und -minderung dar. Ebenfalls wird im Rahmen der Überarbeitung der EU-Vorschriften zur Bekämp-
fung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Bezug auf die FATF-Standards im Bereich der Finanzierung 
von Proliferation genommen 3F3 F

4, unter Verweis auf die bereits erlassenen EU-Rechtsakte4F4F

5. Dabei ist im aktuellen 
Entwurf des Artikels 45 der Sechsten Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
eine Regelung enthalten, die unter anderem die Zentralstellen in der EU dazu verpflichtetet bei der Bekämpfung 
der Finanzierung von Proliferation und der Durchsetzung der entsprechenden Sanktionen mitzuwirken. Die Fi-
nanzierung von Proliferation wird daher nunmehr Teil der nationalen Risikoanalyse 5F5F

6 als auch Teil der Risikobe-
wertung und der Compliance-Strukturen in Unternehmen 6F6F

7 sein. Um der Zentralstelle auch eine Mitwirkungs-

                                                        
1 The FATF Recommendations (International Standards on combating Money Laundering and the financing of terrorism & proliferation), S. 7, 9, 

10 Nr. 1 (Assessing risks and applying a risk-based approach) www.fatf-
gafi.org/content/dam/recommandations/pdf/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf. 

2 The FATF Recommendations (International Standards on combating Money Laundering and the financing of terrorism & proliferation), S. 7, 9, 
10 Nr. 1 (Assessing risks and applying a risk-based approach) www.fatf-
gafi.org/content/dam/recommandations/pdf/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf. 

3 Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for 
the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, 
and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC, Recital 22, Article 
7. 

4 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the 
prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849, 
Recital 16, 17; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member 
States on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Recital 4, 23, 14. 

5 Council Decisions 2010/413/CFSP and (CFSP) 2016/849 as well as Council Regulations (EU) 267/2012 and (EU) 2017/1509. 
6 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the 

prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849, 
Article 8. 

7 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States on the 
prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, Article 7, 8. 
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pflicht bei solchen Transaktionen einzuräumen, die im Zusammenhang mit der Verbreitung von Massenvernich-
tungs- und Kriegswaffen stehen, also der Finanzierung von Proliferation im Sinne der FATF-Standards, wird § 28 
Absatz 1a entsprechend erweitert. 

Der Begriff der Finanzierung von Proliferation ist bisher im deutschen Recht nicht legaldefiniert, er wird hier mit 
Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen umschrieben. In den einschlägigen 
Gesetzen wird teilweise auf die internationale Verbreitung von Kriegswaffen im Sinne des Gesetzes über die 
Kontrolle von Kriegswaffen sowie des unerlaubten Außenwirtschaftsverkehrs mit Waren und technischen Unter-
stützungsleistungen (§ 4 Absatz 3 Nummer 1f) und § 19 Absatz 4 Nummer 1f und § 31 Absatz 5 Nummer 2 
BNDG) verwiesen. Damit sind die §§ 17, 18 und 18a des Kriegswaffenkontrollgesetzes (KrWaffKontrG) ge-
meint, in denen auch die Förderung der Verbreitung der dort genannten Waffensysteme verboten ist. Die Straf-
tatbestände im Zusammenhang mit der Zuwiderhandlung gegen Sanktionen aus dem Bereich Proliferation und 
Proliferations-Finanzierung finden sich in §§ 17, 18 des Außenwirtschaftsgesetz (AWG). 

Die Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen ist in der Resolution 1540 (2004) 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen erstmals global adressiert worden. Es handelt sich dabei um das „erste 
internationale Instrument, das sich auf integrierte und umfassende Weise mit Massenvernichtungswaffen, ihren 
Trägersystemen und dazugehörigem Material befasst.“ 7F7F

8 In dieser Resolution beschließt der Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen auf der Grundlage des Kapitel VII der UN-Charta, dass alle Staaten nach Maßgabe ihrer 
innerstaatlichen Verfahren geeignete wirksame Rechtsvorschriften erlassen und anwenden werden, die nichtstaat-
lichen Akteuren die aktive Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und die Unterstützung, als ihre Finanzie-
rung verbietet. 8F8F

9 

Die EU unterstützt diese Resolution durch einen Beschluss9F9F

10 gemäß der Strategie der EU gegen die Verbreitung 
von Massenvernichtungswaffen aus 2003. Der Rat hat am 11. Mai 2017 den Beschluss (GASP) 2017/809 (19) 
zur Unterstützung der Umsetzung der Resolution 1540 (2004) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen über 
die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihren Trägersystemen 10F10F

11 erlassen, mit dem dazu beige-
tragen werden soll, die Ergebnisse der umfassenden Überprüfung von 2016 umzusetzen und die vollständige Um-
setzung der Resolution 1540 durch die EU zu unterstützen. 

Die FATF sieht in ihren Empfehlungen 2 und 7 vor, dass die Staaten, die entsprechenden Regelungen erlassen 
müssen, um die Finanzierung zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern. Dabei sollen die 
Zentralstellen im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung mitwirken. Sie werden dazu angehalten, die entsprechen-
den Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen auch im Zusammenhang mit der Bekämpfung der 
Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen umzusetzen. 

Auf der Grundlage der o. g. Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat die FATF die folgende 
Beschreibung der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen erarbeitet: „Prolif-
eration financing refers to the act of providing funds or financial services which are used, in whole or in part, for 
the manufacture, acquisition, possession, development, export, trans-shipment, brokering, transport, transfer, 
stockpiling or use of nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery and related materials 
(including both technologies and dual-use goods used for non-legitimate purposes), in contravention of national 
laws or, where applicable, international obligations“1

1F11F

12. Auf dieser Beschreibung fußt die Formulierung in § 28 
Absatz 1a. 

Vor dem Hintergrund der Anpassungen in Absatz 1a ist Absatz 3 dahingehend auszulegen, dass unter die dort 
genannten sonstigen Straftaten auch die Straftaten aus dem AWG, der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) und 

                                                        
8 Beschluss (GASP) 2017/809 des Rates vom 11. Mai 2017 zur Unterstützung der Umsetzung der Resolution 1540 (2004) des Sicherheitsrats der 

Vereinten Nationen über die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihren Trägersystemen. 
9 Weitere internationale Abkommen zu Massenvernichtungswaffen und dem Verbot der Finanzierung der Verbreitung dieser Waffen, an denen 

die BRD beteiligt ist: Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV), Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen 
(CTBT), Waffenübereinkommen der Vereinten Nationen Ottawa-Übereinkommen Oslo-Übereinkommen, Vertrag über Konventionelle Streit-
kräfte in Europa (KSE-Vertrag), Vertrag über den Offenen Himmel (Open Skies), Wiener Dokument Übereinkommen über das Verbot biologi-
scher Waffen (BWÜ), Übereinkommen über das Verbot chemischer Waffen (CWÜ). 

10 Beschluss (GASP) 2022/574 des Rates vom 7. April 2022 zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2017/809 zur Unterstützung der Umsetzung 
der Resolution 1540 (2004) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen über die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihren 
Trägersystemen. 

11 Beschluss (GASP) 2017/809 des Rates vom 11. Mai 2017 zur Unterstützung der Umsetzung der Resolution 1540 (2004) des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen über die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihren Trägersystemen. 

12 FATF, Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation, February 2010, Rn. 7. 
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dem KrWaffKontrG zu zählen sind. Das heißt, dass auch die Zentralstelle gemeinsam mit den in § 28 Absatz 3 
genannten Zusammenarbeitsbehörden Hinweisen auf Transaktionen, die im Zusammenhang mit der Verbreitung 
von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen stehen und Sanktionsumgehung, nachgeht.  

Zu Nummer 21 
Die Änderung des § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und die Einfügung des neuen § 29 Absatz 2b erfordern eine 
Anpassung der Regelung zur Entgegennahme und Analyse von Meldungen durch die Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen in § 30 Absatz 3 Satz 1. Ebenfalls dort muss sich die Befugnis der Zentralstelle nie-
derschlagen, allgemein zugängliche Informationen bei der Analyse der Meldungen zu berücksichtigen. Damit die 
Zentralstelle ihrem gesetzlichen Auftrag umfassend gerecht werden kann und im Weiteren den Strafverfolgungs-
behörden und sonstigen Adressaten der Analyseberichte, hochwertige Analyseberichte zur Verfügung stellen 
kann, bedarf es der gesetzlichen Klarstellung. 

Zu Nummer 22 

Zu Buchstabe a 
Damit die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 28 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 die in ihrem Informationssystem gespeicherten, personenbezogenen Daten mit den in dem Im-
mobilientransaktionsregister enthaltenen personenbezogenen Daten automatisiert abgleichen kann, ist nach dem 
vom BVerfG aufgestellten Grundsatz des Doppeltürmodells eine Anpassung des Absatzes 5a notwendig. 

Die automatisierte Abrufbefugnis gilt, soweit ein hinreichender Anlass für die Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen zum automatisierten Abruf dieser Daten besteht. Ein solcher hinreichender Anlass ist gege-
ben, soweit aufgrund der Analyse einer Meldung, einer Mitteilung oder einer Information nach § 30 Absatz 1 
diese Daten für eine weitere Analyse erforderlich sind. Die neu gewonnenen Tatsachen müssen Hinweise enthal-
ten, die im konkreten Einzelfall den Abfrageanlass stützen. 

Nach Satz 2 darf der automatisierte Zugriff auf die im Register gespeicherten Daten im Falle eines Treffers (Über-
einstimmung mit dem Datenbestand bei der Zentralstelle) erfolgen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass die übermittelten Daten einen Zusammenhang mit einem nach § 18 Absatz 1 und 2 GrEStG anzuzeigenden 
Vorgang aufweisen und die abzurufenden Daten für die weitere Analyse bei der Zentralstelle erforderlich sind. 
Die Regelung ist an Absatz 5 angelehnt, der den automatisierten Datenabgleich mit den Landesfinanzbehörden 
regelt. Die Eingriffsintensität beim automatisierten Datenabgleich mit den im Immobilientransaktionsregister ge-
speicherten Daten ist mit dem automatisierten Datenabgleich mit Steuerdaten (nach Absatz 5) vergleichbar, da 
das Immobilientransaktionsregister Daten im Zusammenhang mit dem GrEStG speichert. 

Zu Buchstabe b 
Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur 

Zu Nummer 23 

Zu Buchstabe a 
Die Verankerung der Mitwirkung bei der Bekämpfung von Sanktionsumgehungen in § 28 Absatz 1 Satz 1 durch 
das Sanktionsdurchsetzungsgesetz I (SDG I) macht in der Folge auch die Einführung einer entsprechenden Über-
mittlungsbefugnis bzw. Übermittlungsverpflichtung an die ZfS durch die Nummer 2 erforderlich. Die Zentral-
stelle für Finanztransaktionsuntersuchungen muss ermächtigt und verpflichtet sein, relevante Sachverhalte nach 
Erkennen dieser Relevanz, auch vor einer vertieften Analyse, an die ZfS zu übermitteln. Diese unmittelbare Über-
mittlung hat zum Ziel ein unverzügliches Tätigwerden der ZfS für eine effektivere Durchsetzung von Sanktionen 
zu gewährleisten. 

Die anschließend noch zu erfolgende vertiefte Analyse wird dann im Wege des § 32 Absatz 3b ebenfalls ausge-
steuert und kann in enger Abstimmung mit der ZfS erfolgen. Dazu können auch ad hoc Abstimmungsformate 
eingerichtet werden. 

Die neu eingefügte Nummer 3 dient der Ermöglichung des frühzeitigen Informationsaustausches zwischen der 
Zentralstelle und dem EZG. Damit wird ermöglicht, dass Synergien in der Bekämpfung der Geldwäsche in 
Deutschland zwischen der Zentralstelle und dem neu errichteten EZG geschaffen werden und bereits vor der 
Übermittlung der Ergebnisse aus der umfassenden Analyse der Zentralstelle, die entsprechende Information bei 
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der zuständigen Strafverfolgungsbehörde eingeht. In diesem Zusammenhang können die Zentralstelle und das 
EZG in enge Abstimmungen treten. 

Die anschließend noch zu erfolgende vertiefte Analyse wird dann im Wege des § 32 Absatz 2 ebenfalls ausge-
steuert und kann in enger Abstimmung mit dem EZG erfolgen. Dazu können auch ad hoc Abstimmungsformate 
eingerichtet werden. 

Zu Buchstabe b 
Die Ergänzung in § 32 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 korrespondiert mit der Ergänzung des § 28 Absatz 1 Nummer 3 
und stellt klar, dass die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen auch der neu gegründeten ZfG und 
den Koordinierenden Stellen der Länder personenbezogene Daten übermittelt, soweit dies für ihre Aufgabenwahr-
nehmung erforderlich ist. Die Erweiterung des Datenaustausches auf die ZfG und die Koordinierenden Stellen 
der Länder stellt die Koordinierung mit der Aufsicht sicher und stärkt eine allumfassende Zusammenarbeit der 
beteiligten Akteure auch innerhalb des neu gegründeten BBF. 

Zu Buchstabe c 
Die Verankerung der Mitwirkung bei der Bekämpfung der Finanzierung von Massenvernichtungs- und Kriegs-
waffen in § 28 Absatz 1a (siehe Begründung zu § 28 Absatz 1 a oben) macht in der Folge auch die Einführung 
einer entsprechenden Übermittlungsbefugnis erforderlich. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen muss ermächtig sein, relevante Sachverhalte und Informationen an die zuständigen inländischen öffentlichen 
Stellen zu übermitteln. 

Dabei handelt es sich um eine erforderliche Ergänzung zu Absatz 3, in dem die maßgeblichen Behörden bisher 
nicht aufgeführt sind, die für die Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen im 
Sinne der Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 1540 (2004) zuständig sind, insbesondere das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und der Zoll. Die Bundesbank ist zuständig für die Umsetzung 
von Finanzsanktionen zur Verhinderung der Proliferationsfinanzierung. 

Zu Buchstabe d 
Der BND wird nunmehr neben den Strafverfolgungsbehörden und dem Bundesamt für Verfassungsschutz in den 
Kreis der berechtigten Behörden zum automatisierten Datenabruf aufgenommen. Der BND ist demnach in den 
Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 berechtigt, automatisiert Daten bei der Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen abzurufen. Dabei gilt für den Bundesnachrichtendienst, dass der Abruf nur insoweit 
erfolgt, als dass tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass dieser Abruf für die Erfüllung der Aufgaben des 
BND erforderlich ist. Siehe dazu auch die Voraussetzungen für die Übermittlung von Informationen an den BND 
im Sinne des § 32 Absatz 2 Satz 2. 

Der BND wertet im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages erforderliche Informationen von außen- und sicher-
heitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland aus. Hierzu zählen auch Informationen mit Bezü-
gen nach Deutschland zu verdächtigen Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terroris-
musfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen stehen. Der 
automatisierte Datenabruf ermöglicht dem BND, im Rahmen seines gesetzlichen Aufklärungsauftrages, entspre-
chende Informationen schnell und zielgerichtet zu verifizieren und somit einen wesentlichen Beitrag zu dem Er-
kennen von möglichen Gefahren für die Bundesrepublik Deutschland zu leisten. Die Voraussetzung von tatsäch-
lichen Anhaltspunkten orientiert sich inhaltlich an der bisherigen Formulierung des § 32 Absatz 1 zur Übermitt-
lung von Verdachtsmeldungen an das Bundesamt für Verfassungsschutz bevor die Analyse der FIU abgeschlossen 
ist. Damit wird die Zugriffsbefugnis des BND im Vergleich mit den nationalen Strafverfolgungsbehörden sach-
gerecht ausgestaltet. 

Zu Nummer 24 
Die Verankerung der Mitwirkung bei der Bekämpfung von Sanktionsumgehungen und der Finanzierung der Ver-
breitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen in § 28 Absatz 1a (siehe Begründung zu § 28 Absatz 1a 
oben) macht die Normierung des Datenaustauschs mit den hierfür zuständigen zentralen Meldestellen anderer 
Mitgliedsstaaten in § 33 erforderlich. 
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Zu Nummer 25 
Die Verankerung der Mitwirkung bei der Bekämpfung von Sanktionsumgehungen und der Finanzierung der Ver-
breitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen in § 28 Absatz 1a Satz 1 (siehe Begründung zu § 28 Ab-
satz 1 a oben) macht die Normierung des Datenaustauschs mit den hierfür zuständigen zentralen Meldestellen 
anderer Staaten nach § 34 erforderlich. 

Zu Nummer 26 

Zu Buchstabe a 
Die Verankerung der Mitwirkung bei der Bekämpfung von Sanktionsumgehungen und der Finanzierung von 
Massenvernichtungs- und Kriegswaffen in § 28 Absatz 1a (siehe Begründung zu § 28 Absatz 1a oben) macht die 
Normierung des Datenaustauschs mit den hierfür zuständigen zentralen Meldestellen anderer Staaten, auch zur 
Erfüllung der Aufgaben einer anderen ausländischen öffentlichen Stelle in § 35 Absatz 2 erforderlich, soweit diese 
Stelle die Aufgabe der Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung der Finanzierung von Massenvernichtungs- 
und Kriegswaffen und/oder der Umgehung einer durch den Rat der Europäischen Union im Bereich der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik beschlossenen wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen hat. 

Zu Buchstabe b 
Die Verankerung der Mitwirkung bei der Bekämpfung von Sanktionsumgehungen und der Finanzierung der Ver-
breitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen in § 28 Absatz 1a (siehe Begründung zu § 28 Absatz 1a 
oben) macht die Normierung des Datenaustauschs mit den hierfür zuständigen zentralen Meldestellen anderer 
Staaten, auch zur Erfüllung der Aufgaben einer anderen ausländischen öffentlichen Stelle in § 35 Absatz 4 erfor-
derlich, soweit diese Stelle die Aufgabe der Verhinderung, Aufdeckung und/oder Bekämpfung der Finanzierung 
von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen und der Umgehung einer durch den Rat der Europäischen Union im 
Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beschlossenen wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen 
hat. 

Zu Nummer 27 
Aufgrund der Überführung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen in das BBF ist diese Anpas-
sung erforderlich. 

Zu Nummer 28 
Im Zuge des SDG I wurde § 40 bereits angepasst, um die Möglichkeit der Zentralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen zum Erlass einer Sofortmaßnahme im Rahmen der Mitwirkung an der Sanktionsdurchsetzung zu 
regeln. Dabei wurde nur auf § 18 Absatz 1 AWG Bezug genommen. Im Zusammenhang mit der Mitwirkung der 
Zentralstelle an der Bekämpfung der Finanzierung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen und insbesondere 
vor dem Hintergrund der in der Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/150912F12F

13 normierten Meldepflicht 
relevanter Sachverhalte an die Zentralstelle ist jedoch auch die Berücksichtigung des § 17 Absatz 1 AWG, der 
AWV und des KrWaffKontrG im Rahmen der Sofortmaßnahme aufzunehmen, damit die Zentralstelle im Zusam-
menhang mit Embargos der Europäischen Union oder der Vereinten Nationen in der Lage ist, unter den in § 40 
Absatz 1 genannten Voraussetzungen eine Sofortmaßnahme zu erlassen. 

Zu Nummer 29 
Der Einschub dient der Betonung der zentralen Bedeutung der Rückmeldungen der Staatsanwaltschaften an die 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zur Verwendung der von ihr übermittelten Information, ins-
besondere zur Einleitung und zum Ausgang des Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft. Zur Bewertung der Qua-
lität der eigenen Analysen durch die Zentralstelle ist neben der bisherigen Rückmeldung zur Erhebung der öffent-
lichen Klage und zum Ausgang des Verfahrens auch die Mitteilung zur Einleitung eines Strafverfahrens durch 
die Staatsanwaltschaft relevant und erforderlich. Nur auf dieser Grundlage kann die Zentralstelle wiederum zeit-
nah an die Verpflichteten nach dem GwG effektiv zurückmelden, damit die Verpflichteten entsprechende 
Schlüsse daraus ziehen und ihr Meldeverhalten anpassen können.  

                                                        
13 Council Regulation (EU) 2017/1509 of 30 August 2017 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and 

repealing Regulation (EC) No 329/2007. 
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Zu Nummer 30 
Die Änderungen in Satz 1 Nummer 1 dienen der sprachlichen Anpassung der Norm an die Änderung des 
§ 261 StGB aus 2021.  

Zu Nummer 31 
Diese Folgeänderung stellt sicher, dass das in § 47 Absatz 1 GwG verankerte Verbot der Informationsweitergabe 
unter den in § 47 Absatz 2 Nummer 5 genannten Voraussetzungen auch nicht für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 
Nummer 7a bis 7c GwG gilt. 

Zu Nummer 32 

Zu Buchstabe a 
Die Anpassung in § 50 ist erforderlich, um die neuen Verpflichtetengruppen in § 2 einer Aufsichtszuständigkeit 
der BaFin zu unterstellen. 

Zu Buchstabe b 
Durch die Neufassung wird die Zuständigkeit für die geldwäscherechtliche Aufsicht über die Notare von den 
Landgerichten auf die Oberlandesgerichte verlagert. Die dadurch entstehende Konzentration aufsichtsrechtlicher 
Befugnisse dient einem effizienten Einsatz vorhandener Ressourcen. Insgesamt soll durch die Konzentration der 
aufsichtsrechtlichen Befugnisse die Zahl der nach dem GwG zuständigen Aufsichtsbehörden signifikant reduziert 
werden und insbesondere dort, wo relativ wenig verpflichtete Notare in einem Bezirk ansässig sind, eine stärkere 
Spezialisierung und eine effizientere Aufgabenwahrnehmung sichergestellt werden.  

Die Konzentration der Aufsichtsbehörden ist in den Fällen nicht erforderlich, in welchen sich die Aufsicht eines 
Landgerichtspräsidenten bereits auf sämtliche in einem Oberlandesgerichtsbezirk ansässige Notare erstreckt. Dies 
umfasst insbesondere solche Fälle, in welchen im Bezirk des Oberlandesgerichts lediglich ein Landgericht vor-
handen ist und solche, in welchen die Zuständigkeit für die Notaraufsicht bereits nach § 92 Absatz 3 BNotK bei 
einem Landgerichtspräsidenten konzentriert wurde. In diesen Fällen soll es bei der Zuständigkeit des Landge-
richtspräsidenten verbleiben.  

Gleichzeitig wird den Ländern die Möglichkeit eröffnet, die Befugnisse nach § 51 Absatz 2 und insbesondere die 
vor Ort wahrzunehmenden Befugnisse nach § 51 Absatz 3 weiterhin durch die Landgerichte ausführen zu lassen. 
Dadurch ist sichergestellt, dass etablierte Prozesse bei Aufsichtsmaßnahmen weiterhin von den Landgerichten 
durchgeführt werden können.  

Die Änderung bewirkt eine Reduktion der Gesamtzahl der Aufsichtsbehörden und soll dadurch die Vereinfachung 
der Koordination und Kooperation der Aufsichtsbehörden des Nichtfinanzsektors fördern.  

Zu Nummer 33 
Zu § 50a – Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht 

§ 50a beschreibt die Aufgaben der ZfG. Diese koordiniert und unterstützt die von den verschiedenen Aufsichts-
behörden nach § 50 ausgeübte Aufsichtstätigkeit.  

Zu Absatz 1 

Absatz 1 beschreibt die Koordinierung und Unterstützung der Tätigkeit der verschiedenen, hauptsächlich auf Län-
derebene angesiedelten, Aufsichtsbehörden als Kernaufgabe der ZfG. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat sie die 
konsequente Umsetzung des risikobasierten Ansatzes durch die Aufsichtsbehörden zu fördern. Satz 2 stellt dabei 
klar, dass die gesetzlichen Zuständigkeiten nicht berührt werden. Maßnahmen der Koordinierung und Unterstüt-
zung sind keine Instrumente einer Fach- oder Rechtsaufsicht. Die Regelungen nach Bundes- und Landesrecht zur 
Aufsicht über Behörden bleiben unberührt. 

Zu Absatz 2  

Zu Satz 1 

Absatz 2 Satz 1 konkretisiert die Aufgaben der ZfG. 
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Zu Nummer 1 

Nummer 1 greift die Kernaufgabe der Koordinierung auf und stellt klar, dass es zu den konkreten Aufgaben der 
ZfG gehört, durch geeignete Maßnahmen die Abstimmung der verschiedenen Aufsichtsbehörden im Rahmen der 
Ausübung ihrer Aufsichtstätigkeit zu stärken. Dies betrifft maßgeblich den Nichtfinanzsektor, in dem die Zustän-
digkeit für die geldwäscherechtliche Aufsicht überwiegend bei den Ländern angesiedelt ist und eine Vielzahl von 
Aufsichtsbehörden existiert. Erfasst wird sowohl die länderübergreifende Koordination im Bereich des Nichtfi-
nanzsektors als auch die Koordination zwischen Bundes- und Landesbehörden, sofern dies aufgrund der jeweili-
gen Zuständigkeiten sachgerecht erscheint. Die Koordinierung von Aufsichtsbehörden innerhalb eines Landes ist 
nicht Aufgabe der ZfG; dies gehört zu den Aufgaben der Koordinierenden Stellen der Länder. 

Zu Nummer 2 

Nach Nummer 2 koordiniert die ZfG die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch auf nationaler Ebene 
mit der zukünftigen Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie 
nimmt demnach die Funktion einer Ansprechpartnerin für solche Belange ein, die in Zusammenhang mit der 
Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stehen. Dadurch soll sie 
die Kommunikationswege effizienter gestalten und die Aufsichtsbehörden entlasten.  

Die Verordnung zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und 
zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 ist derzeit 
noch nicht verabschiedet. Mit deren Inkrafttreten werden weitere Anpassungen, beziehungsweise Klarstellungen, 
zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit erforderlich. 

Zu Nummer 3 

Gemäß § 51 Absatz 8 haben die Aufsichtsbehörden den Verpflichteten regelmäßig aktualisierte Auslegungs- und 
Anwendungshinweise für die Umsetzung der Sorgfaltspflichten und der internen Sicherungsmaßnahmen nach den 
gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Verfügung zu 
stellen. Die ZfG unterstützt die Aufsichtsbehörden bei der Erstellung und Aktualisierung derartiger Auslegungs- 
und Anwendungshinweise und wirkt auf eine Harmonisierung der Inhalte hin. Der Umfang der Unterstützung ist 
dabei zwischen den von § 51 Absatz 8 adressierten Aufsichtsbehörden und der ZfG abzustimmen. 

Zu Nummer 4 

Nach Nummer 4 obliegt der ZfG die Erstellung unverbindlicher Leitlinien für die Ausübung der Aufsichtstätig-
keit. Dies stellt eines der Kerninstrumente dar, um eine verbesserte Koordinierung im Bereich der geldwäsche-
rechtlichen Aufsicht umzusetzen. Die Erstellung derartiger Leitlinien dient maßgeblich einer Harmonisierung der 
Wahrnehmung der Aufsichtsbefugnisse und soll die flächendeckende und einheitliche Anwendung des risikoba-
sierten Ansatzes fördern. Dies entspricht einer Empfehlung der FATF aus der in 2022 abgeschlossenen Deutsch-
landprüfung. Diese hatte in Bezug auf die Aufsicht über den Nichtfinanzsektor die Entwicklung eines kohärenten 
Ansatzes gefordert, um gleichzeitig die Harmonisierung der Aufsichtstätigkeit zu fördern und eine stärkere Aus-
richtung am risikobasierten Ansatz zu gewährleisten.  

Zu Nummer 5 

Der ZfG obliegt im Einzelfall die Unterstützung der Aufsichtsbehörden bei der Durchführung von Aufsichtsmaß-
nahmen durch eigenes Personal. Dadurch soll die Effektivität der Aufsichtsmaßnahmen der jeweiligen Aufsichts-
behörden gestärkt und bei der ZfG gebündeltes Spezialwissen einheitlich weitergegeben werden. Zudem dient die 
Durchführung gemeinsamer Aufsichtsmaßnahmen dem Austausch und dem Aufbau eines gegenseitigen Erfah-
rungswissens. Die Zuständigkeit der jeweiligen Aufsichtsbehörde wird durch die Unterstützung der ZfG nicht 
berührt. Voraussetzungen und Grenzen der Unterstützung sowie die Befugnisse der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der ZfG werden in § 50b konkretisiert. 

Zu Nummer 6 

Der ZfG obliegt die Aufgabe der Entwicklung und Fortschreibung von Kriterien zur Bemessung der Effektivität 
von Aufsichtsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden.  
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Zu Nummer 7 

Die Aufgaben der ZfG erfordern eine Datengrundlage, an der unter anderem die Durchführung koordinierender 
Maßnahmen ausgerichtet und die aktuellen Entwicklungen im Bereich von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung betrachtet werden können. Da eine möglichst breite Datengrundlage insbesondere für die Aufgabe der 
Koordinierung der Tätigkeit der Aufsichtsbehörden von Bedeutung ist, obliegt es zukünftig der ZfG, die statisti-
schen Daten im Sinne des § 51 Absatz 9, sowie die auf Grundlage der nach § 51 Absatz 9a entwickelten Kriterien 
übermittelten Berichte, entgegenzunehmen.  

Zu Nummer 8 

Die Befugnis der ZfG zur Analyse der Effektivität von Aufsichtsmaßnahmen und der Erstellung entsprechender 
Berichte ergänzt die Befugnis zur Entgegennahme von Daten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 7. Der Zentralstelle 
obliegt damit die Auswertung der Effektivität ausgeführter Aufsichtsmaßnahmen anhand der vorhandenen Da-
tenlage. Dies soll der ZfG ermöglichen, für unterschiedliche Konstellationen der Aufsichtstätigkeit die am besten 
geeignete Vorgehensweise zu ermitteln und in die nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 zu erstellenden einheitlichen 
Leitlinien einfließen zu lassen. Zudem wird hierdurch auf die Kritik der FATF im Rahmen der in 2022 abge-
schlossenen Deutschlandprüfung reagiert, dass derzeit keine Möglichkeit bestehe, die Effektivität von Aufsichts-
maßnahmen zu messen. Die Analysen und Berichte sind keine Instrumente einer Fach- oder Rechtsaufsicht. Die 
Regelungen nach Bundes- und Landesrecht zur Aufsicht über Behörden bleiben unberührt. 

Zu Satz 2 

§ 50a Absatz 2 Satz 2 stellt sicher, dass die Aufgaben der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht nach Satz 1 Num-
mer 1 bis 4 und 6 bis 8 in enger Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden und den Koordinierenden Stellen von 
Bund und Ländern wahrgenommen werden und die Unterstützung von Aufsichtsmaßnahmen der Aufsichtsbehör-
den im Einzelfall nach Satz 1 Nummer 5 nur einvernehmlich erfolgt. 

Zu Satz 3  

§ 50a Absatz 2 Satz 3 beschränkt bestimmte Koordinierungs- und Unterstützungstätigkeiten der ZfG auf den Be-
reich des Nichtfinanzsektors. Die Abstimmung des Behördenhandelns war von der FATF im Rahmen der in 2022 
abgeschlossenen Deutschlandprüfung unter anderem vor dem Hintergrund der großen Anzahl an Aufsichtsbehör-
den des Nichtfinanzsektors kritisiert worden. Zudem bemängelt die FATF die eingeschränkte Fähigkeit, die Ef-
fektivität der Aufsichtsmaßnahmen im Nichtfinanzsektor zu bewerten. Kein entsprechender Koordinierungsbe-
darf bezüglich Leitlinien für ein einheitliches Vorgehen bei der Aufsichtstätigkeit und der Bemessung der Effek-
tivität besteht hingegen für den Bereich des Finanzsektors, in dem die Aufsichtstätigkeit zentral durch die BaFin 
ausgeführt wird. Das Vorgehen der BaFin unterliegt in diesem Bereich den Vorgaben der Europäischen Banken-
aufsichtsbehörde (EBA).  

Zu Satz 4  

§ 50a Absatz 2 Satz 4 stellt sicher, dass sich die BaFin bei Einzelaufsichtsmaßnahmen direkt mit der Europäischen 
Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung oder mit anderen Aufsehern in bereits 
bestehenden Austauschformaten und den neuen Aufseher-Kollegien austauschen kann. 

Zu Absatz 3 

Die ZfG arbeitet mit den zuständigen Aufsichtsbehörden und den Koordinierenden Stellen von Bund und Ländern 
zusammen.  

Zu § 50b – Unterstützung der Aufsichtsbehörden bei Aufsichtsmaßnahmen 

§ 50b konkretisiert die Unterstützung der zuständigen Aufsichtsbehörden durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der ZfG nach § 50a Absatz 2 Nummer 3 bei der Durchführung von Aufsichtsmaßnahmen im Sinne des § 51 Ab-
satz 3. Er bestimmt das Verhältnis zwischen der zuständigen Aufsichtsbehörde und der ZfG, die Voraussetzungen 
unter denen eine Unterstützung nach § 50a Absatz 2 Nummer 3 erfolgen kann, sowie die Befugnisse der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der ZfG dabei.  
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Zu Absatz 1 

Absatz 1 stellt klar, dass nach § 50a Absatz 2 Nummer 3 keine dauerhafte Übertragung bestimmter Aufsichtstä-
tigkeiten auf die ZfG erfolgen kann, indem er die Unterstützung auf den Einzelfall begrenzt. Mit der Unterstützung 
ist keine Aufgabenübertragung verbunden. Dies trägt der grundgesetzlichen Regelung zum Gesetzesvollzug 
Rechnung, wonach die Länder für die Aufsicht im Nichtfinanzsektor zuständig sind.  

Die Unterstützung durch die ZfG erfolgt auf Ersuchen der zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Wahrnehmung der 
aufsichtlichen Befugnisse kann daher nur nach Maßgabe der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde erfolgen. Dies 
unterstreicht den Charakter der Tätigkeit der ZfG nach § 50a Absatz 2 Nummer 3 als Unterstützungsleistung und 
trägt der Hoheit der Länder bei Vollzug des GwG Rechnung. Die Unterstützung durch die ZfG kommt nur bei 
Vorliegen eines besonderen sachlichen Grundes in Betracht. Der Umstand, dass die Unterstützung grundsätzlich 
auf Ersuchen erfolgt, schließt nicht aus, dass die Zentralstelle ihre Unterstützung ausdrücklich anbietet und gege-
benenfalls auch Maßnahmen, die mit ihrer Unterstützung durchgeführt werden können, vorschlägt. Dies könnte 
sich zum Beispiel ergeben aus Erkenntnissen über entsprechende Risikoschwerpunkte oder Maßnahmen, die von 
anderen Aufsichtsbehörden erfolgreich durchgeführt wurden.  

Ein sachlicher Grund für die Unterstützung liegt vor, wenn der jeweilige Fall aufgrund der Anzahl der auszuwer-
tenden Geschäftsvorfälle oder der Komplexität des zu prüfenden Sachverhalts besonders umfangreich ist. Erfasst 
sind damit vornehmlich Fälle, in denen die Aufsichtsmaßnahme erhebliche Ressourcen bindet, weil diese bei-
spielsweise vertiefter Recherche oder der Auswertung großer Datenmengen bedarf. Ein weiterer Sachgrund liegt 
bei überregionalen Aufsichtsmaßnahmen, beispielsweise bei überregional tätigen Verpflichteten, vor.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZfG bei der Mitwirkung an aufsichts-
rechtlichen Maßnahmen im Sinne des § 51 Absatz 3 grundsätzlich über dieselben Befugnisse verfügen wie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Aufsichtsbehörde. Dadurch wird klargestellt, dass sie bei der 
Wahrnehmung der Unterstützungstätigkeit keinerlei Einschränkungen gegenüber den Befugnissen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der zuständigen Aufsichtsbehörde unterliegen. 

Absatz 2 Satz 2 und 3 ergänzen die Regelung des Absatzes 1 und verdeutlichen, dass durch die Mitwirkung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZfG nicht die grundsätzliche Zuständigkeit und Entscheidungsbefugnis der 
jeweiligen Aufsichtsbehörde angetastet wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen dem Weisungs-
recht der ersuchenden Behörde; ihre Handlungen werden dieser zugerechnet. 

Zu § 50c – Koordinierende Stellen von Bund und Ländern 

Im Rahmen der in 2022 abgeschlossenen Deutschlandprüfung hatte die FATF die Empfehlung ausgesprochen, 
die durch die Länder eingerichteten Koordinierenden Stellen um die Bereiche Strafverfolgung und Finanzverwal-
tung zu erweitern, zu formalisieren und mit einem Mandat auszustatten. § 50c trifft eine entsprechende gesetzliche 
Regelung und weist den Koordinierenden Stellen der Länder bestimmte Aufgaben zu. Zudem enthält er eine Re-
gelung zur Koordinierenden Stelle Bund.  

Zu Absatz 1 

Absatz 1 benennt die Koordinierung als grundsätzliche Aufgabe der Koordinierenden Stellen der Länder, um die 
strategische und risikobasierte Ausrichtung der Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung der zuständigen Stellen des jeweiligen Landes zu fördern.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält eine Aufzählung der konkreten Aufgaben der Koordinierenden Stellen der Länder.  

Zu Nummer 1 

Zentraler Bestandteil der Aufgaben der Koordinierenden Stellen der Länder ist die Koordinierung der Tätigkeit 
der mit der Aufsicht nach § 50 betrauten Aufsichtsbehörden des jeweiligen Landes. Die Koordinierenden Stellen 
der Länder haben damit entsprechend zur Regelung in § 50a Absatz 2 Nummer 1 hinsichtlich einer länderüber-
greifenden Koordinierung durch die ZfG durch angemessene Maßnahmen die Wahrnehmung der Aufsichtsbefug-
nisse auf Landesebene zu koordinieren.  
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Zu Nummer 2 

Gemäß § 3a Absatz 2 Satz 2 haben die Länder für eine stringente Umsetzung des risikobasierten Ansatzes im 
Rahmen der Aufsichtstätigkeit Analysen der für das jeweilige Land bestehenden Risiken im Hinblick auf Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung zu erstellen. Absatz 2 Nummer 2 weist diese Aufgabe für den Zuständig-
keitsbereich der Aufsichtsbehörden nach § 50 Nummer 5, 7a, 8 und 9 des Landes den Koordinierenden Stellen 
der Länder zu, für die eine gemeinsame Risikoanalyse zu erstellen ist. 

Zu Nummer 3 

Die Verpflichtung zur Sicherstellung eines laufenden Austauschs auf Landesebene zwischen den betroffenen Res-
sorts in den Bereichen Strafverfolgung, Finanzverwaltung und Aufsicht zu Fragen der Bekämpfung von Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung soll den Informationsaustausch untereinander gewährleisten und damit die stra-
tegische risikobasierte Ausrichtung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im jeweiligen 
Land fördern. Die Etablierung eines solchen Austausches soll das Pendant zum Ressortübergreifenden Steue-
rungskreis nach § 3 Absatz 3 auf Landesebene bilden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass alle Behörden auf 
Landesebene zeitnah über aktuelle Entwicklungen und Phänomene aus den jeweils anderen Zuständigkeitsberei-
chen informiert werden.  

Zu Nummer 4 

Die Koordinierenden Stellen der Länder fungieren nach Nummer 4 als zentrale Ansprechpartner für die im Be-
reich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen nationalen und internationalen 
Behörden und Gremien, zum Beispiel die Europäische Kommission und die FATF. Auch dies dient einer verbes-
serten Koordinierung auf Länderebene, da grundsätzlich jedes Anliegen zentral von der Koordinierenden Stelle 
entgegengenommen und weitergegeben werden kann. Hindernisse in der gegenseitigen Kontaktaufnahme und 
Abstimmung der Behörden untereinander, etwa in Form des Ermittelns der zuständigen Behörde auf Landesebene, 
entfallen dadurch. 

Zu Absatz 3 

Die Koordinierende Stelle Bund fungiert als Pendant zu den in Absatz 1 angeführten Koordinierenden Stellen der 
Länder. Die wechselseitige Einrichtung koordinierender Stellen bei Bund und Ländern ermöglicht zentrale Ab-
stimmungsprozesse über strategische Fragen der Aufsichtstätigkeit.  

Zu Nummer 34 

Zu Buchstabe a 
Hierbei handelt es sich um eine Anpassung der Überschrift. 

Zu Buchstabe b 
Die Vorschrift regelt spezielle Anforderungen an Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 2a und 7a bis 7c sowie 
Befugnisse der Aufsichtsbehörde, sofern sich diese nicht bereits aus anderen Gesetzen ergeben.  

Eingangs werden Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 2a und 7a zur Registrierung bei der Aufsichtsbehörde 
verpflichtet. Die Registrierungspflicht dient dem Erfordernis, den Überblick über den Verpflichtetenkreis zu ge-
winnen und so eine stabile Aufsichtsbeziehung sicherzustellen. Bei der Registrierung handelt es sich abschließend 
um eine Erfassung der unter Aufsicht stehenden Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 a und 7 a bis 7c und 
nicht um eine Form der Erlaubnis oder Zulassung. Die Vorschrift befugt die Aufsichtsbehörde ferner zur Abbe-
rufung leitender Personen eines Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 2a. Die zugrundeliegende Pflicht, dass 
Personen, die die Geschäfte einer Finanzholding-Gesellschaft oder gemischten Finanzholding-Gesellschaft tat-
sächlich führen, zuverlässig und geeignet sein müssen, folgt aus § 2d Absatz 1 KWG. Somit ergänzt die vorlie-
gende Vorschrift die Pflicht von Finanzholding-Gesellschaften und gemischten Finanzholding-Gesellschaften 
nach § 2d Absatz 1 KWG um ein aufsichtsrechtliches Instrument. Die Abberufung von leitenden Personen einer 
Versicherungs-Holdinggesellschaft ist nach § 293 Absatz i. V. m. § 303 Absatz 2 Nummer 4 VAG unter den dort 
genannten Voraussetzungen möglich. Die Erteilung der Befugnisse ist erforderlich, um die aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen an die Geschäftsleitung angemessen kontrollieren und steuern zu können. 
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Zu Buchstabe c 

Zu Doppelbuchstabe aa 
Durch die Änderung wird die bisherige Verpflichtung zur statistischen Aufzeichnung der Anzahl des Aufsichts-
personals bei den Aufsichtsbehörden dahingehend konkretisiert, dass nicht nur die dort beschäftigten und mit der 
Aufsicht betrauten Personen zu erfassen sind, sondern alle mit der Aufsicht betrauten Personen. Damit werden 
auch Kräfte erfasst, welche auf Veranlassung der jeweiligen Aufsichtsbehörde Aufsichtsmaßnahmen durchfüh-
ren. Mithin ergibt sich ein vollständigeres Bild über das tatsächlich für die Aufsicht eingesetzte Personal. 

Zu Doppelbuchstabe bb 
Durch Änderung des Absatzes 9 Satz 2 sind die statistischen Daten der Aufsichtsbehörden nach Absatz 9 Satz 1 
zukünftig nicht mehr an das BMF, sondern an die ZfG zu übermitteln. Dies steht in Zusammenhang mit der 
Einfügung des § 50a Absatz 2 Nummer 7 und soll der Zentralstelle eine möglichst breite Datengrundlage liefern, 
um ihren Aufgaben, insbesondere der Analyse der Effektivität der Aufsichtsmaßnahmen, nachkommen zu kön-
nen. Im Übrigen ist auch bei Entgegennahme der Daten durch die ZfG anstelle des BMF dafür Sorge getragen, 
dass die Daten an zentraler Stelle gesammelt und ausgewertet werden.  

Die Änderung des Absatzes 9 Satz 2 ermöglicht des Weiteren zukünftig eine Übermittlung der Daten nach Ab-
satz 9 Satz 1 in einem automatisierten Verfahren, um den Aufwand der Meldung sowohl für die übermittelnden 
Aufsichtsbehörden als auch die ZfG zu minimieren. 

Zu Doppelbuchstabe cc 
Die Änderung des Absatzes 9 Satz 3 stellt eine Folgeänderung der Änderung des Absatzes 9 Satz 2 dar. Zukünftig 
können Vordrucke zur Abgabe der Statistikmeldung von der ZfG vorgesehen werden.  

Zu Doppelbuchstabe dd 
Die Ergänzung in § 51 Absatz 9 Satz 4 stellt sicher, dass auch die ZfG über die aktuellen Kontaktdaten und den 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörden informiert wird. 

Zu Buchstabe d 
Die Einfügung des Absatzes 9a ermöglicht die Festlegung geeigneter Kriterien, die der Ermittlung der Effektivität 
von Aufsichtsmaßnahmen dienen und zu denen die Aufsichtsbehörden regelmäßig oder auf Anforderung der ZfG 
Informationen zu übermitteln haben. Es handelt sich hierbei nicht um ein Instrument einer Fach- oder Rechtsauf-
sicht. Die Regelungen nach Bundes- und Landesrecht zur Aufsicht über Behörden bleiben unberührt. Für die 
Datenübermittlung kann durch die ZfG ein automatisiertes Verfahren bereitgestellt werden. Die Regelung steht 
in Zusammenhang mit der Einfügung des § 50a Absatz 2 Satz 1 Nummer 6. Sie soll ermöglichen, dass von den 
Aufsichtsbehörden Daten zur Verfügung gestellt werden, die einen Rückschluss auf die Effektivität ausgeführter 
Aufsichtsmaßnahmen liefern, was allein anhand der statistischen Daten des Absatzes 9 Satz 1 nicht möglich ist. 
Letzteres war von der FATF im Rahmen der in 2022 abgeschlossenen Deutschlandprüfung kritisiert worden. 
Zudem hat die FATF empfohlen, die Datenlage in Zusammenhang mit der Aufsichtstätigkeit zu verbessern. Auch 
dem trägt die Regelung Rechnung.  

Solche Kriterien können beispielsweise sein: Anzahl der Verpflichteten und deren Risikoeinordnung, Art und 
Umfang der Maßnahmen der Verpflichteten zur Beseitigung festgestellter Pflichtverstöße, Art und Umfang der 
Maßnahmen der Verpflichteten zu Minimierung der Risiken für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung missbraucht zu werden, Art und Umfang von Abhilfemaßnahmen und Sanktionen der Aufsichtsbehörden 
bei festgestellten Pflichtverletzungen, Art und Umfang von Prüfungsmaßnahmen. Die Kriterien sollen auch die 
Vorgaben zur Informationserteilung aus der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errich-
tung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Verord-
nung (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) 1095/2010 berücksichtigen.  

Die Ausnahme des Satzes 4 hinsichtlich der BaFin setzt die durch § 50a Absatz 2 Satz 2 vorgenommenen Diffe-
renzierung zwischen Finanzsektor und Nichtfinanzsektor fort. Die Kritik der FATF im Rahmen der in 2022 ab-
geschlossenen Deutschlandprüfung, die Effektivität der Aufsichtsmaßnahmen könne nur eingeschränkt bemessen 
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werden, bezog sich maßgeblich auf den Nichtfinanzsektor. Im Finanzsektor unterliegen die nationalen Aufsichts-
behörden hingegen auch zur Bemessung der Effektivität den Vorgaben der EBA. Eine Einbeziehung der BaFin 
ist daher nicht erforderlich. 

Zu Buchstabe e 
Im Zuge der möglichst weitreichenden Digitalisierung der Prozesse der Geldwäscheaufsicht wird mit den Absät-
zen 11 und 12 die Grundlage dafür geschaffen, dass die Kommunikation der geldwäscherechtlich Verpflichteten 
auf Anforderung der Aufsichtsbehörde auf eine elektronische Kommunikation umgestellt werden kann. Zudem 
schließt eine moderne risikobasierte Aufsicht unter Nutzung digitaler Kommunikation auch ein, dass die zustän-
dige Aufsichtsbehörde auf elektronischem Wege diejenigen Daten erheben kann, die sie für die risikobasierte 
Aufsicht gemäß § 3a dieses Gesetzes benötigt. Auf Grundlage der einschlägigen Befugnisse und Mitwirkungs-
pflichten nach den §§ 51, 52 sowie die jeweils anwendbaren spezifischen Aufsichtsgesetzen kann dabei – soweit 
erforderlich – auch ein entsprechendes turnusmäßiges Berichtswesen etabliert werden. 

Mit Absatz 11 wird eine rechtliche Grundlage geschaffen, im Wege einer Allgemeinverfügung festzulegen, wel-
che Informationen und Unterlagen, die von den Verpflichteten der jeweiligen Aufsichtsbehörde mitzuteilen oder 
vorzulegen sind, elektronisch eingereicht werden müssen und welches elektronische Kommunikationsverfahren 
für diese Einreichung zu nutzen ist.  

Mit Absatz 12 wird eine rechtliche Grundlage geschaffen, für die Kommunikation mit der BaFin die gleichen 
Anforderungen im Rahmen einer Rechtsverordnung des BMF zu treffen. Hintergrund ist, dass vergleichbare 
Rechtsgrundlagen für diese Aufsichtsbehörde in anderen Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzen bereits mit dem 
Zukunftsfinanzierungsgesetz geschaffen wurden. Daher soll für die Bundesanstalt die Möglichkeit bestehen, ent-
sprechende Formvor-gaben einheitlich im Wege einer Rechtsverordnung zu treffen. Mit der Übertragungsmög-
lichkeit zum Erlass einer Rechtsverordnung auf die BaFin in Satz 3 besteht die Möglichkeit, die bei der Bundes-
anstalt vorhandene besondere Sachnähe und die dort bestehenden Erfahrungen in der Verwaltungspraxis zur bis-
herigen elektronischen Kommunikation zu nutzen. Schon bislang konnte die Kommunikation zwischen der BaFin 
und den Instituten teilweise über ein von der BaFin eingerichtetes Portal erfolgen, ohne dass dazu jedoch eine 
gesetzliche Verpflichtung bestand. Das Portal wird in seiner Funktionalität mit Einführung dieser Gesetzesände-
rung Verwaltungsakte an die Institute bzw. die Antragsteller übermitteln. Dadurch kann die Bundesanstalt über 
dieses elektronische Kommunikationsverfahren auf Grundlage der §§ 4g und 4f FinDAG Verwaltungsakte, ins-
besondere den Bescheid über die Erlaubniserteilung oder Registrierung, bekanntgeben bzw. zustellen. 

Zu Nummer 35 

Zu Buchstabe a 
Die Überschrift wird an die vorgenommenen Änderungen angepasst. 

Zu Buchstabe b 
Die Ergänzung trägt dem Umstand Rechnung, dass sowohl die ZfG als auch die Koordinierenden Stellen der 
Länder mit personenbezogenen Daten in Berührung kommen und diese verarbeiten. Dies ist vornehmlich bei der 
ZfG der Fall, zu deren Aufgaben es unter anderem zählt, die zuständigen Aufsichtsbehörden auf Ersuchen bei der 
Durchführung von Aufsichtsmaßnahmen zu unterstützen. Aber auch bei den Koordinierenden Stellen der Länder 
kommt eine Verarbeitung personenbezogener Daten in Betracht, da diese aufgrund ihrer Koordinierungsfunktion 
auch mit Einzelfällen der Aufsichtstätigkeit in Berührung kommen können, auch wenn keine Beteiligung an der 
Vornahme konkreter aufsichtsrechtlicher Maßnahmen erfolgt. Dementsprechend bedarf es für beide Stellen einer 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten.  

Zu Buchstabe c 
Wie zuvor dargestellt, zählt zu den Aufgaben der ZfG auch die Unterstützung der zuständigen Aufsichtsbehörden 
bei der Durchführung von aufsichtsrechtlichen Maßnahmen. Die Neufassung des Absatzes 2 stellt daher sicher, 
dass für die in diesem Zusammenhang erfolgende Verarbeitung personenbezogener Daten die gleichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen gelten wie bei Durchführung einer Aufsichtsmaßnahme ohne Unterstützung durch die ZfG.  
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Zu Nummer 36 
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde wird unter anderem innerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 
(EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments tätig, soweit Wirtschaftsbeteiligte des Finanzsektors und deren für 
die Aufsicht zuständige Behörden betroffen sind. Zu diesem Zweck nimmt die Europäische Bankenaufsichtsbe-
hörde die Aufgaben wahr, die der durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und 
des Rates errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswe-
sen und die betriebliche Altersversorgung) oder der durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde) durch einen rechtlich bindenden Rechtsakt der Union übertragen worden sind. Bei der Durchfüh-
rung solcher Aufgaben konsultiert die Europäische Bankenaufsichtsbehörde diese Europäischen Aufsichtsbehör-
den und unterrichtet diese laufend über ihre Tätigkeiten im Zusammenhang mit Unternehmen, bei denen es sich 
um „Finanzinstitute“ im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 oder „Finanzmarkt-
teilnehmer“ im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 handelt. 

Um für die Wirtschaftsbeteiligten des Finanzsektors kohärente, effiziente und wirksame Aufsichtspraktiken zu 
schaffen und eine gemeinsame, einheitliche und kohärente Anwendung des Unionsrechts sicherzustellen, gibt die 
Europäische Bankenaufsichtsbehörde Leitlinien für alle zuständigen Behörden und bzw. oder alle Finanzinstitute 
heraus und richtet Empfehlungen an eine oder mehrere zuständige Behörden oder ein oder mehrere Finanzinsti-
tute. Dies betrifft Kredit-, Finanzdienstleistungs-, Versicherungsinstitute sowie die übrigen durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach dem GwG zu beaufsichtigenden Unternehmen. 

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde fordert in den von ihr veröffentlichten Leitlinien, dass Aufsichtsbehör-
den zum Zwecke der risikobasierten Aufsicht umfangreiche Informationen erheben. Die Leitlinien und Empfeh-
lungen sind zwar grundsätzlich rechtlich unverbindlich, aus Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates folgt aber die Verpflichtung, alle Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde umzusetzen. Sofern die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht den Leitlinien und Empfehlungen zustimmt, hat sie nach den Vorgaben der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates also alle erforderlichen Anstrengungen 
zu unternehmen, um diesen nachzukommen.  

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde empfiehlt auch in ihrem Gesamtländerbericht aus 2023, die Leitlinien 
zur risikobasierten Aufsicht zu berücksichtigen und insbesondere die Ermittlung etwaiger Informationslücken und 
Behebung dieser Lücken in ihrer eigenen Risikobewertung vorzunehmen. 

Die neue Regelung des § 52 Absatz 7 stellt sicher, dass der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine 
ausreichende Datengrundlage zur Erfüllung ihrer aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Verfügung steht und sie inso-
fern der Umsetzung der Leitlinien und Empfehlungen aus Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Zwecke der risikobasierten Aufsicht, nachkom-
men kann. 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht macht Vorgaben zu Art, Umfang und Zeitpunkt der zu mel-
denden Daten und veröffentlicht diese rechtzeitig in geeigneter Form. Sie legt insbesondere fest, welche Daten 
zur Umsetzung der Leitlinien und Empfehlungen zur risikobasierten Aufsicht erforderlich sind und in welchem 
Turnus diese zu übermitteln sind. Dabei berücksichtigt sie Gesichtspunkte der Verhältnismäßigkeit. Die umzu-
setzenden Leitlinien sind auf der Website der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde in deutscher Sprache abruf-
bar. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht auf ihrer Website diejenigen Leitlinien, 
die trotz der Regelung des Artikels 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parla-
ments und des Rates nicht übernommen werden.  

Zu Nummer 37 
In § 55 Absatz 5 bis 6b ist die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden mit der EBA näher geregelt. Hinsichtlich 
des dabei stattfindenden Informationsaustausches soll in § 54 Absatz 3 klargestellt werden, dass auf eine Infor-
mationsweitergabe an die EBA die Regelung des § 54 Absatz 3 Anwendung findet und damit kein Fall eines 
unbefugten Offenbarens oder Verwertens vorliegt. Während der Rechtsakt zur Gründung einer neuen EU-Agentur 
zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktuell noch verhandelt wird und der genaue 
Zeitpunkt ihrer Gründung ungewiss ist, nimmt gegenwärtig die EBA Funktionen in diesem Aufgabenbereich 
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wahr, die im Einzelfall auch die Übermittlung von Tatsachen im Anwendungsbereich des § 54 erforderlich ma-
chen. Die Weitergabe von Informationen entsprechend den Anforderungen der EBA, insbesondere durch die 
BaFin in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde nach dem GwG, wird daher für die Zwischenzeit rechtssicher zu-
gelassen. 

Zu Nummer 38 

Zu Buchstabe a 
Die Ergänzungen in Absatz 1 Satz 1 und 2 beziehen die ZfG und die Koordinierenden Stellen der Länder in die 
Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den im Rahmen der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden ein. 

Zu Buchstabe b 
Durch Absatz 1a wird sichergestellt, dass bei Wahrnehmung der Kontrollbefugnisse nach § 51 Absatz 3 durch die 
Landgerichte gemäß § 50 Nummer 5 Buchstabe a zweiter Halbsatz sowohl die Oberlandesgerichte als auch die 
Landgerichte über diejenigen Informationen verfügen, die für die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben erfor-
derlich sind.  

Zu Buchstabe c 
Die Regelung zu Absatz 3a berechtigt die Aufsichtsbehörden und die Koordinierenden Stellen der Länder, bei der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Auskunft um Daten zu Verpflichteten zu ersuchen, die die 
Zentralstelle im Rahmen der Registrierung von Verpflichteten speichert. Die Regelung ist zum einen erforderlich, 
damit die Aufsichtsbehörden Kenntnis von Verpflichteten erhalten, die bei der Zentralstelle registriert sind, von 
denen die Aufsichtsbehörden mangels anderweitiger Registrierungserfordernisse bislang jedoch keine Kenntnis 
hat. Insoweit muss den Aufsichtsbehörden auch die Möglichkeit der Sammelabfragen bei der Zentralstelle offen-
stehen (Satz 2). Zum anderen ist die Regelung erforderlich, um die effektive Überwachung der Registrierungs-
pflicht durch die Aufsichtsbehörden sicherzustellen. Dies ist der Aufsichtsbehörde nur möglich, wenn sie Kennt-
nis hat, welche Verpflichteten bei der Zentralstelle registriert sind oder sich aber noch nicht registriert haben. 

Zu Buchstabe d 
Absatz 4 stellt klar, dass die Regelungen des § 55 anderweitige Befugnisse der Aufsichtsbehörden zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten nicht ausschließen. Durch die Erweiterung auf die ZfG und die Koordinierenden 
Stellen der Länder werden auch die benannten Stellen in diese Klarstellung miteinbezogen.  

Zu Nummer 39 

Zu Buchstabe a 
Hierbei handelt es sich um eine Anpassung der Überschrift. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 
Mit der Einfügung der Nummer 69a wird eine Regelungslücke geschlossen. Die Ergänzung des Bußgeldtatbe-
standes stellt sicher, dass die Verletzung der in § 45 Absatz 1 Satz 2 geregelte Registrierungspflicht als Ordnungs-
widrigkeit geahndet werden kann.  

Zu Doppelbuchstabe bb 
Die neue Regelung des § 56 Absatz 1 Satz 1 Nummer 73 stellt sicher, dass auch die Verletzung der in § 52 Ab-
satz 7 geregelten Pflicht zur Übermittlung von Daten an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. 

Zu Buchstabe c 
Für eine effektive Aufsicht über Finanzholding-Gesellschaften, gemischte Finanzholding-Gesellschaften und 
Versicherungs-Holdinggesellschaften ist es erforderlich, dass der Aufsichtsbehörde der Verpflichtetenkreis voll-
ständig bekannt ist. Mangels anderer Registrierungs- oder Anzeigepflichten, die für alle Verpflichteten nach § 2 
Absatz 1 Nummer 2a und 7a bis 7c gelten ist die Einhaltung der Registrierungspflicht in § 51 Absatz 5c Satz 1 
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von zentraler Bedeutung. Um die Einhaltung dieser Anzeigepflicht sicherzustellen, ist ein Verstoß hiergegen mit 
einem Bußgeld zu sanktionieren. 

Zu Buchstabe d 
Durch die Erweiterung des Absatzes 5 wird für den Bereich der geldwäscherechtlichen Aufsicht über die Notare 
die Zuständigkeit als Verwaltungsbehörde nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 OWiG auf die Stelle verlagert, die auch 
die zuständige Aufsichtsbehörde nach § 50 Nummer 5 ist. 

Zu Buchstabe e 
Finanzbehörden sind nach § 50 Nummer 7 Buchstabe a zuständige Aufsichtsbehörden für Lohnsteuerhilfevereine 
für die Durchführung des GwG. Durch die Aufnahme einer Verordnungsermächtigung in Absatz 5a Satz 1 soll 
für diese Fälle die Möglichkeit geschaffen werden, die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung der Ord-
nungswidrigkeiten isoliert auf eine andere Finanzbehörde zu übertragen. Zuständige Aufsichtsbehörde über Lohn-
steuerhilfevereine sind in der Regel die Oberfinanzdirektionen. Da in zahlreichen Länderfinanzverwaltungen 
keine Mittelbehörden mehr vorhanden sind, kann die Zuständigkeit für die Aufsicht über die Lohnsteuerhilfever-
eine im Einzelfall auch bei der für die Finanzverwaltung zuständigen obersten Landesbehörde oder einem Finanz-
amt liegen. Insbesondere in den Fällen, in denen die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde 
für die Aufsicht zuständig ist, besteht ein praktisches Bedürfnis, die Verfolgung und Ahndung auf eine andere 
Landesfinanzbehörde zu übertragen. Dabei dürfte regelmäßig eine Übertragung auf die Finanzbehörden in Be-
tracht kommen, die über eine Bußgeld- und Strafsachenstelle und damit über die Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten erforderliche technische Ausstattung verfügen.  

Nach Absatz 5a Satz 2 kann die Ermächtigung der Landesregierung zum Erlass einer Rechtsverordnung aus Prak-
tikabilitätsgründen auf die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbehörde übertragen. 

Der Regelungsgehalt von Absatz 5a Satz 3 entspricht dem bisherigen Absatz 5a, der lediglich sprachlich ange-
passt wurde. 

Zu Nummer 40 

Zu Buchstabe a 

Zu Absatz 15 
Der Absatz berücksichtigt, dass die Umsetzung der zukünftigen elektronischen Veräußerungsanzeige für die No-
tarinnen und Notare im Gesamtvorhaben KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerver-
waltung) nach derzeitiger Planung in 2024 den Finanzverwaltungen zur Verfügung gestellt wird. Erst ab dem 
Zeitpunkt der Umsetzung kann die Entgegennahme und Speicherung der Daten nach § 26c Absatz 1 erfolgen. 
Zudem sind zuvor auf Seiten der registerführenden Stelle die technischen und organisatorischen Voraussetzungen 
zur Entgegennahme und Speicherung der Daten und zur Führung des Registers zu schaffen. Für die Entgegen-
nahme und Speicherung von Angaben des Auszugs aus dem Grundbuch nach § 26c Absatz 3 ist der 1. Januar 
2026 als Frist vorgesehen. 

Zu Absatz 16 
Die Erteilung von Auskünften nach § 26d soll ab dem 1. Januar 2026 erfolgen. Die Frist berücksichtigt die der-
zeitige zeitliche und inhaltliche Planung für die Umsetzung der elektronischen Veräußerungsanzeige als KON-
SENS-Produkt in den Finanzverwaltungen der Länder sowie die durch die registerführende Stelle zu schaffenden 
technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Entgegennahme und Speicherung der Daten und der 
Auskunftserteilung. 

Zu Buchstabe b 
Folgeänderung durch Einfügung der Absätze 15 und 16. 

Zu Buchstabe c 
Der neue Absatz 18 ist abgestellt auf die Anwendbarkeit des geplanten EU-Legislativpakets, das nach aktuellem 
Verhandlungsstand die Mitteilung des Geburtsorts im Rahmen der Feststellung und Überprüfung der Identität des 
wirtschaftlich Berechtigten vorsieht. 
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Der neue Absatz 19 dient als Fristenregelung für die registerführende Stelle. Diese muss die technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen für die Möglichkeit zur freiwilligen Benennung einer vertretungsberechtigten 
Person nach § 18a bis spätestens 31. Dezember 2024 schaffen. Dieser Zeitraum ist aufgrund der umfangreichen 
gesetzlichen Veränderungen, auch aus vorherigen Gesetzgebungsverfahren wie dem Transparenzregister- und Fi-
nanzinformationsgesetz und dem SDG II, notwendig, um der registerführenden Stelle ausreichend Zeit zur Um-
setzung der neuen Funktion zu geben. Eine frühere Umsetzung durch die registerführende Stelle ist ausdrücklich 
möglich. Bis zur Umsetzung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen kann eine Benennung einer 
vertretungsberechtigten Person nach § 18a nicht erfolgen. 

Der neue Absatz 20 dient als Fristenregelung für die registerführende Stelle. Diese muss die technischen und 
organisatorischen Voraussetzungen für die Möglichkeit zur freiwilligen Übermittlung von Eigentums- und Kon-
trollstrukturübersichten nach § 20 Absatz 1 Satz 5 und § 21 Absatz 1 Satz 4 bis spätestens 1. Juli 2025 schaffen. 
Dieser Zeitraum ist, wie bereits in der Begründung zu Absatz 16 dargelegt, aufgrund der umfangreichen gesetz-
lichen Veränderungen, auch aus vorherigen Gesetzgebungsverfahren wie dem Transparenzregister- und Finanz-
informationsgesetz und dem SDG II, notwendig, um der registerführenden Stelle ausreichend Zeit zur Umsetzung 
der neuen Funktion zu geben. Eine frühere Umsetzung durch die registerführende Stelle ist ausdrücklich möglich. 
Bis zur Umsetzung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen kann eine freiwillige Übermittlung 
von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten nach § 20 Absatz 1 Satz 5 und § 21 Absatz 1 Satz 4 nicht erfol-
gen. 

Zu Buchstabe d 
Der neue Ordnungswidrigkeitentatbestand des § 56 Absatz 1 Nummer 69a soll für Verpflichtete nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 16 ab 1. Januar 2027 Anwendung finden. Die fehlende Registrierung soll erst als Ordnungswid-
rigkeit geahndet werden, wenn die Voraussetzungen für die Überwachung der Registrierungspflicht durch die 
Aufsichtsbehörden geschaffen sind. Zu diesem Zweck wird in § 55 Absatz 3b) die Grundlage für den Austausch 
von Informationen zu registrierten Verpflichteten zwischen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchun-
gen und den Aufsichtsbehörden geschaffen. Erst wenn dieser Informationsaustausch in der Praxis tatsächlich si-
chergestellt ist, soll auch die Regelung zur Ahndung von Verstößen gegen die Registrierungspflicht greifen. 

Zu Artikel 19 (Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes) 
Versicherungs-Holdinggesellschaften, gemischte Finanzholding-Gesellschaften, Unternehmen i. S. v. § 293 Ab-
satz 4 und Unternehmen, die einen beherrschenden Einfluss auf ein Versicherungsunternehmen im Sinne dieser 
Vorschrift oder einen Pensionsfonds im Sinne von § 236 Absatz 1 tatsächlich ausüben, werden in die Berichts- 
und Vorlagepflichten bzgl. der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einbezogen. Mit den 
korrespondierenden Änderungen des VAG und des GwG werden diejenigen Unternehmen mit Tätigkeit als Be-
teiligungsunternehmen, die versicherungsaufsichtsrechtlich der Zuständigkeit der Bundesanstalt unterfallen, auch 
der geldwäscherechtlichen Aufsicht der Bundesanstalt zugewiesen. Dies betrifft sowohl Erst- und Rückversiche-
rungsunternehmen, die zugleich mit dem Versicherungsgeschäft als Beteiligungsunternehmen tätig sind, als auch 
Unternehmen, die Versicherungs-Holdinggesellschaft, gemischte Finanzholding-Gesellschaften, Unternehmen 
i. S. v. § 293 Absatz 4 oder Unternehmen, die einen beherrschenden Einfluss auf ein Versicherungsunternehmen 
im Sinne dieser Vorschrift oder einen Pensionsfonds im Sinne von § 236 Absatz 1 tatsächlich ausüben. Auf diese 
Weise wird ein einheitliches Vorgehen bei gleichgelagerten Sachverhalten bezweckt. 

Zu Nummer 2 
Für Versicherungs-Holdinggesellschaften, gemischte Finanzholding-Gesellschaften, Unternehmen i. S. v. § 293 
Absatz 4 und Unternehmen, die einen beherrschenden Einfluss auf ein Versicherungsunternehmen im Sinne die-
ser Vorschrift oder einen Pensionsfonds im Sinne von § 236 Absatz 1 tatsächlich ausüben, wird die Prüfungs-
pflicht hinsichtlich der geldwäscherechtlichen Regelungen geschaffen. 

Zu Nummer 3 
Über die Ergänzung des § 52 werden Versicherungs-Holdinggesellschaften, gemischte Finanzholding-Gesell-
schaften und Unternehmen i. S. v. § 293 Absatz 4 auch zur Erfüllung der Vorschrift des § 53 über interne Siche-
rungsmaßnahmen und der spezifischen Vorschriften des GwG verpflichtet. 
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Zu Nummer 4 
Über die Ergänzung des § 293 Absatz 1 Satz 1 werden auch Versicherungs-Holdinggesellschaften, gemischte Fi-
nanzholding-Gesellschaften und Unternehmen i. S. v. § 293 Absatz 4 zur Vorlage des Jahresabschlusses und des 
Prüfungsberichtes bei der Aufsichtsbehörde verpflichtet. Des Weiteren werden die Prüfungspflichten des Ab-
schlussprüfers entsprechend ausgeweitet. Dies wird mittels des neuen Absatz 5 auch für den Auffangtatbestand 
der Unternehmen, die einen beherrschenden Einfluss auf ein Versicherungsunternehmen oder einen Pensions-
fonds tatsächlich ausüben, normiert. 

Zu Nummer 5 
§ 360 stellt klar, auf welches Geschäftsjahr die in § 35 Absatz 6 enthaltenen Änderungen anzuwenden sind. 

Zu Artikel 20 (Änderung des Straßenverkehrsgesetzes) 

Zu Nummer 1 
Diese Ergänzung erfolgt, damit neben dem § 31 Absatz 1 GwG die Übermittlungsbefugnis in Bezug auf Fahr-
zeugdaten und Halterdaten ebenfalls im StVG verankert ist. 

Zu Nummer 2 
Diese Ergänzung erfolgt, damit neben dem § 31 Absatz 1 GwG die Übermittlungsbefugnis in Bezug auf das Zent-
rale Fahrzeugregister ebenfalls im StVG verankert ist.  

Zu Artikel 21 (Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung) 
Durch die Änderung werden die Sonderrechte nach der Straßenverkehrsordnung auch auf die Bediensteten des 
EZG ausgeweitet, soweit das zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist. 

Zu Artikel 22 (Änderung der Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverordnung) 
Die neu aufgenommene Nummer 9 sieht vor, dass eine Sicherheitsüberprüfung der Bediensteten des Ermittlungs-
zentrums Geldwäsche möglich ist, soweit diese bei der Strafverfolgung von Erscheinungsformen der Organisier-
ten Kriminalität tätig werden. 

In Nummer 10 wird die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung neu aufgenommen, da diese im Rahmen der Er-
mittlung und gegebenenfalls Sicherstellung von sanktionsbehaftetem Vermögen sowie bei der Überwachung der 
Einhaltung von Verfügungsbeschränkungen und Bereitstellungsverboten im dauerhaften Austausch mit den 
Nachrichtendiensten des Bundes steht. Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung muss mit ihren Ermittlungen 
die Durchsetzung der vom Rat der Europäischen Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspo-
litik beschlossenen wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen im Inland sicherstellen und hierzu mit in- und auslän-
dischen Behörden zusammenarbeiten, wodurch sich ein dauerhafter Auslandsbezug ergibt. Die Wahrnehmung 
der Aufgaben des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes dient daher der Ge-
währleistung der wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland, der öffentlichen Ordnung 
oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union sowie der Verhütung einer Störung 
der auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland. 

Zu Artikel 23 (Änderung der Prüfungsberichtsverordnung) 
Die Änderung der Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) erfolgt parallel zur Anpassung der §§ 26 und 29 KWG. 

§ 71 Absatz 7 PrüfbV stellt klar, auf welches Geschäftsjahr die in § 1 Satz 3 sowie 50a PrüfbV enthaltenen Än-
derungen anzuwenden sind. 

Zu Artikel 24 (Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung) 
Es handelt sich um Gebührentatbestände, die aufgrund von Neuregelungen im GwG bezüglich der Übertragung 
der geldwäscherechtlichen Aufsichtszuständigkeit über Finanzholdings auf die BaFin neu geschaffen werden 
mussten. 

Durch die Einfügung des neuen § 51 Absatz 5c GwG ist die Nummer 17.5 des Gebührenverzeichnisses entspre-
chend anzupassen. 
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Zu Nummer 2 
Es handelt sich um Gebührentatbestände, die aufgrund von Neuregelungen im GwG bezüglich der Übertragung 
der geldwäscherechtlichen Aufsichtszuständigkeit über Finanzholdings auf die BaFin neu geschaffen werden 
mussten. 

Zu 17.5.3  
Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es 
sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeit-aufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit 
sehr gering sind. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wurde daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebühren-
höhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand. 

Zu 17.6 
Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebührentatbeständen handelt es 
sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeitaufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit 
sehr gering sind. Für den jeweiligen Gebührentatbestand wurde daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebühren-
höhe richtet sich somit jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand. 

Zu Artikel 25 (Änderung der Bundeslaufbahnverordnung) 
Die Ergänzung der Anlage 2 zu § 10 Absatz 1 der Bundeslaufbahnverordnung sieht vor, dass die Befugnis zur 
Einrichtung des fachspezifischen Vorbereitungsdienstes für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst 
zur Bekämpfung von Finanzkriminalität dem BMF übertragen wird. Hierbei handelt es sich um eine Folgeände-
rung zum BBF-Errichtungsgesetz (Artikel 1). 

Zu Artikel 26 (Inkrafttreten) 

Zu Absatz 1 
Das Gesetz tritt grundsätzlich am 1. April 2024 in Kraft. 

Zu Absatz 2 
Um (gemischten) Finanzholding-Gesellschaften und Versicherungs-Holdinggesellschaften sowie Unternehmen 
nach § 293 Absatz 4 VAG, die Möglichkeit zu geben, sich auf die Eigenschaft als geldwäscherechtlich Verpflich-
tete einzustellen und Maßnahmen zu treffen, um den für sie geltenden geldwäscherechtlichen Vorgaben zu genü-
gen, treten die diesbezüglichen Regelungen erst ab dem 1. Juli 2024 in Kraft. Ab dann gelten diese Unternehmen 
als geldwäscherechtlich Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 2a und 7a bis 7c GwG. Sie haben sich unter 
Angabe ihrer jeweiligen Verpflichteteneigenschaft nach § 2 Absatz 1 Nummer 2a oder 7a bis 7c zu diesem Zeit-
punkt bei der BaFin zu registrieren. 

Zu Absatz 3 
Abweichend von Absatz 1 treten die Vorschriften, die sich auf die Pflichten zur Einreichung der Berichte (insbe-
sondere des Jahresabschlussprüfungsberichts) beziehen, erst zum 1. Januar 2025 in Kraft. Damit sind diese Pflich-
ten erstmals auf alle gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen für das nach dem 31. Dezember 2023 be-
ginnende Geschäftsjahr anzuwenden.  

Die zeitliche Staffelung dient zum einen der Aufsicht, einen Überblick über den Verpflichtetenkreis zu gewinnen 
und zum anderen den Verpflichteten Gesellschaften, um die erforderlichen Prozesse zu implementieren. 

Die vollständige Aufsicht über (gemischte) Finanzholding-Gesellschaften und Versicherungs-Holdinggesell-
schaften sowie Unternehmen nach § 293 Absatz 4 VAG beginnt somit zum 1. Januar 2025. 

Auch die Regelungen zur Meldung der Statistik und zu Berichten an die ZfG treten zum 1. Januar 2025 in Kraft. 
Ab diesem Zeitpunkt ist eine vollumfängliche Aufgabenwahrnehmung durch die ZfG geplant. 

Zu Absatz 4 
Die Überführung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, der ZfS, die diesbezügliche Änderung 
im FVG, die weitere Änderung des BBesG sowie die korrespondierenden Änderungen im GwG treten am 1. Juni 
2025 in Kraft. Damit erfolgt die Überführung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und ZfS 
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einschließlich der notwendigen Folgeänderungen im Bereich des Besoldungsrechts zu diesem Zeitpunkt. Die Än-
derungen im GwG zu Artikel 20 Nummer 29 erfolgen erst zum 1. Juni 2025, weil die Zentralstelle bis dahin in 
der GZD verbleibt und die Befugnis zum Erlass einer Sofortanordnung erst nach der Überführung der Zentralstelle 
auf das BBF übertragen werden kann. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität 
(Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz, NKR-Nr. 6830) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Regelungsentwurf mit folgendem Ergebnis geprüft: 

I Zusammenfassung 

Wirtschaft  

Jährlicher Erfüllungsaufwand: rund 4 Mio. Euro 

davon aus Bürokratiekosten: rund 1 Mio. Euro 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: rund 750.000 Euro 

Verwaltung  

Bund  

Jährlicher Erfüllungsaufwand: rund 148 Mio. Euro 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: rund 167 Mio. Euro 

‘One in one out’-Regel Im Sinne der ‚One in one out‘-Regel der Bundesre-
gierung stellt der jährliche Erfüllungsaufwand der 
Wirtschaft in diesem Regelungsvorhaben ein „In“ 
von rund 4 Mio. Euro dar. 

Weitere Kosten 

 

Das Ressort gibt an, dass bei Unternehmen, die auf-
grund dieses Gesetzes erstmalig der geldwäsche-
rechtlichen Aufsicht unterliegen, weitere Kosten in 
Form der Umlagefinanzierung der BaFin anfallen. 
Diese werden nicht quantifiziert. 

Digitaltauglichkeit (Digitalcheck) Das Ressort hat Möglichkeiten zum digitalen Vollzug 
der Neuregelung (Digitaltauglichkeit) geprüft und 
hierzu einen Digitalcheck mit nachvollziehbarem Er-
gebnis durchgeführt. 

Evaluierung 

 

Die Neuregelung wird spätestens 5 Jahre nach In-
krafttreten evaluiert. 

Ziele: 

 

Die Geldwäschebekämpfung in Deutschland nach-
haltig zu verbessern. 

Kriterien/Indikatoren: 

 

• Besetzte Dienstposten  

• Fallaufkommen der operativen Einheiten erfol-

gen 

Datengrundlage: Nicht angegeben. 
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Nutzen des Vorhabens Das Ressort hat den Nutzen des Vorhabens im Vor-
blatt des Regelungsentwurfs wie folgt beschrieben:  

Nachhaltige Verbesserung der Geldwäschebekämp-
fung in Deutschland. 

Regelungsfolgen 

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist weitestgehend nachvollziehbar und methodenge-
recht. Der Nationale Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen 
Auftrags keine Einwände.  

Jedoch hat das Ressort die als weitere Kosten angeführte Umlagefinanzierung der BaFin 
nicht quantifiziert und die auf den Erfüllungsaufwand der Länder und Kommunen wirkenden 
be- und entlastenden Vorgaben nicht hinreichend nachvollziehbar dargestellt.  

II Regelungsvorhaben 

Der Entwurf des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes (FKBG) enthält die wesentlichen 
Regelungen zur Errichtung des neuen Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität 
(BBF), seiner Aufgaben und Befugnisse sowie notwendige fachgesetzliche Anpassungen 
u. a. im Bereich der Geldwäscheaufsicht und Sanktionsdurchsetzung.  

Wesentliche Inhalte des Entwurfs: 

• Errichtung des BBF, das in einem ganzheitlichen Ansatz Analyse, straf- und verwal-
tungsrechtliche Ermittlungen sowie Aufsicht unter einem Dach zusammenführt. 

• Einrichtung des Ermittlungszentrums Geldwäsche im BBF zur Verfolgung von bedeut-
samen Fällen der internationalen Geldwäsche mit Deutschlandbezug sowie den damit 
zusammenhängenden Straftaten, einschließlich der Vortaten. 

• Überführung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) und der Zent-
ralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) zum 1. Juni 2025 in das BBF sowie rechtliche 
Anpassungen, die auch über die reine Überführung dieser beiden bestehenden Behör-
den hinaus gehen. 

• Einrichtung der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht im BBF. Diese unterstützt ein koor-
diniertes Vorgehen der Aufsichtsbehörden sowie Aufsichtsmaßnahmen im gesamten 
Nichtfinanzsektor. 

• Einrichtung eines Immobilientransaktionsregisters im Verantwortungsbereich des BBF, 
um den zuständigen Behörden im Bereich der Kriminalitäts‐ und insbesondere der Geld-
wäschebekämpfung sowie der Sanktionsdurchsetzung einen volldigitalen Zugriff auf ak-
tuelle Daten zu ermöglichen. 

• Weitere Weichenstellungen für eine Verbesserung der Geldwäschebekämpfung und 
Sanktionsdurchsetzung in Deutschland, insb. Regelungen  

o für eine stärkere Zentralisierung der Aufsichtsstrukturen im Nichtfinanzsektor, 

o zur Steigerung der Datenqualität im Transparenzregister, 

o zur Stärkung der Strafverfolgungsbefugnisse bei der Geldwäschebekämpfung, 

o zu Nachschärfungen bei den Einziehungsmöglichkeiten in Fällen der Verbringung 
von Barmitteln ohne Anmeldung, 

o zur Stärkung der Zusammenarbeit von Bundesnachrichtendienst und FIU durch 
verbesserten Datenaustausch. 
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III Bewertung 

III.1 Erfüllungsaufwand 

Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger fällt kein Erfüllungsaufwand an. 

Wirtschaft 

Für die Wirtschaft löst das Regelungsvorhaben einen jährlichen Erfüllungsaufwand von rund    
4 Mio. Euro aus. Davon entfallen rund 1 Mio. Euro auf Bürokratiekosten aus Informations-
pflichten. Zudem entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 750.000 Euro.  

Der Erfüllungsaufwand resultiert im Wesentlichen aus den folgenden Vorgaben: 

Einmaliger Erfüllungsaufwand entsteht zum einen durch die Anpassung des Prüfungsprozes-
ses der Regelungen des Kreditwesengesetzes beim Jahresabschlussprüfer. Dabei geht das 
Res-sort bei 100 Fällen und Kosten von rund 125 Euro je Fall von einmaligen Sachkosten in 
Höhe von rund 323.000 Euro aus. Die einmaligen Personalkosten betragen bei einem Lohn-
satz von 51,30 Euro pro Stunde und 903 Minuten pro Fall insgesamt rund 77.000 Euro. Ins-
gesamt fällt für diese Vorgabe einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 401.000 Euro an.  

Darüber hinaus entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand durch die Anpassung des Prüfungs-
prozesses der Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes beim Jahresabschlussprü-
fer. Bei geschätzten 87 Fällen und gleichen fallbezogenen Kostenparametern wie oben ent-
steht einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 348.000 Euro. 

Der jährliche Erfüllungsaufwand resultiert zu einem bedeutenden Anteil aus der Erweiterung 
des Adressatenkreises des Geldwäschegesetzes um Finanzholding- und Versicherungsge-
sellschaften. Dabei geht das Ressort von 200 neuen Verpflichteten aus, die insgesamt Per-
sonalkosten von rund 1,9 Mio. Euro haben werden. 

Der Wirtschaft entsteht weiterer laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von 2,4 Mio. Euro jähr-
lich aus den folgenden Vorgaben. Aufgrund der Vielzahl der Vorgaben und zur besseren 
Übersicht wird der Erfüllungsaufwand tabellarisch dargestellt (Werte über 10.000 Euro): 

Vorgabe Jährlicher Erfül-
lungsaufwand  
(in Tsd. Euro) 

Informationspflicht 
(ja/nein) 

Unterstützung des Prüfers bei der Prü-
fung der Einhaltung der Pflichten nach 
dem Geldwäschegesetz 

228 Nein 

Kontinuierliche Überwachung der Ge-
schäftsbeziehung zwischen Kreditkäufer 
und Kreditnehmer anhand eines IT-Tools 

104 Nein 

Anwendung allgemeiner Sorgfaltspflich-
ten auf bestehende Geschäftsbeziehun-
gen 

13 Nein 

Identifizierung des Vertragspartners oder 
der für diesen auftretenden Person 

104 Nein 

Einholung von Informationen über den 
Zweck der Geschäftsbeziehung 

104 Nein 
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Vorgabe Jährlicher Erfül-
lungsaufwand  
(in Tsd. Euro) 

Informationspflicht 
(ja/nein) 

Prüfung politisch exponierter Personen 
(PeP-Prüfung) 

104 Nein 

Kontinuierliche Überwachung der Ge-
schäftsbeziehung 

523 Nein 

Unterstützung des Prüfers bei der Prü-
fung der Einhaltung der Pflichten nach 
dem Versicherungsaufsichtsgesetz 

198 Nein 

Registrierungspflicht für neue Verpflich-
tete 

18 Ja 

Vorlage des Berichts des Abschlussprü-
fers 

18 Ja 

Vorlage des Berichts der internen Revi-
sion bei der Geschäftsleitung, dem Geld-
wäschebeauftragten und der Aufsichts-
behörde 

18 Ja 

Erweiterung des Adressatenkreises (hier 
nur Informationspflichten, Erfüllungsauf-
wand ist bereits oben dargestellt) 

202 Ja 

Melden von definierten (noch zu definie-
renden) Daten 

735 Ja 

Summe (in Tsd. Euro) 
2.369  

Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht durch das Regelungsvorhaben ein jährlicher Erfüllungsaufwand 
von rund 148 Mio. Euro. Zudem entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 167 Mio. 
Euro. Der Mehraufwand betrifft ausschließlich die Bundesverwaltung und setzt sich im We-
sentlichen aus Aufwand für das BBF, das Ressort, die Generalzolldirektion (GZD), das Infor-
mationstechnikzentrum des Bundes (ITZ Bund), den Bundesanzeiger Verlag, die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) und die Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) zusammen. 

(1) BBF 

Für den Aufbau und die Ausstattung der BBF inklusive der Einrichtung des Immobilientrans-
aktionsregisters entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand durch Sachkosten (insbesondere IT-
Sachkosten) von rund 89 Mio. Euro. Der einmalige Erfüllungsaufwand umfasst im Einzelnen 
folgende Maßnahmen (Werte über 10.000 Euro): 

Maßnahme Einmalige Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 

Projektunterstützung 5.961 

Basis-IT-Arbeitsplatz, IT-Arbeitsplätze 12.419 
Basis-IT-Arbeitsplätze, Telefonie (VoIP) 589 
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Maßnahme Einmalige Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 

Basis-IT-Arbeitsplätze, Videokonferenzanlagen, dig. White-
boards 715 

Basis-IT-Arbeitsplätze, Drucker 138 
Basis-IT-Arbeitsplatz, div. Hardware und Software (Plotter, 
Beamer, WebEx) 165 

IT-Infrastruktur, Netzanbindung 1.664 
Vor-Ort-Betreuung 3.900 
Querschnittsverfahren 650 
Fachverfahren Säule 1 Vorgangsbearbeitung 11.476 
Fachverfahren Säule 1 Fallbearbeitung 11.476 
Fachverfahren Säule 1 Analyse 20.400 
Fachverfahren Säule 1 Schmutzdatenumgebung 1.864 
Fachverfahren Säule 1 Einsatz-IT 1.133 
Fachverfahren Säule 2 Migration 5.985 
Fachverfahren Säule 3 Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht 5.414 
Fachverfahren Säule 3 ZfS – Migration 415 
Fachverfahren BBF Immobilientransaktionsregister 3.939 
Aus- und Fortbildung 1.083 

Gesamt 89.386 

Neben dem einmaligen Erfüllungsaufwand entstehen beim BBF jährliche Personalkosten in 
Höhe von rund 59 Mio. Euro sowie jährliche Sachkosten in Höhe von 44 Mio. Euro. Dabei 
setzen sich die Personalkosten zusammen aus Personalaufwand im Bereich des Ermittlungs-
zentrums Geldwäsche von rund 29 Mio. Euro, im Bereich der Zentralstelle für Geldwäsche-
aufsicht von rund 6 Mio. Euro, im Bereich des Immobilientransaktionsregisters von rund 2 
Mio. Euro, im Bereich Leitung, Leitungsstab sowie Aus- und Fortbildung von rund 6 Mio. Euro, 
im Bereich IT von rund 11 Mio. Euro und im Bereich der Querschnittsdienste von rund 5 Mio. 
Euro.  

(2) BMF 

Dem BMF entstehen für die strategische Steuerung des BBF und Wahrnehmung der Rechts- 
und Fachaufsicht jährliche Personalkosten in Höhe von rund 2 Mio. Euro. 

(3) GZD 

Der GZD entstehen für Leistungen im Zusammenhang mit der Ermittlungs- und Einsatzunter-
stützung der BBF einmalige Sachkosten in Höhe von rund 20 Mio. Euro. Die einmaligen Sach-
kosten umfassen im Einzelnen folgende Maßnahmen (Werte über 10.000 Euro): 

Maßnahme Einmalige Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 

Ausstattung ZKA-Gerätepool mit Spezialtechnik und Ausstat-
tung von zwei Führungs- und Einsatzmittel (FEM)-Arbeitsplät-
zen 

194 

Einrichtung zusätzlicher TaG (Taktischer Einsatzgruppen) an 
vier verschiedenen Standorten 5.987 
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Maßnahme Einmalige Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 

Ausstattung zusätzlicher Observationseinheiten Zoll (OEZ) 
(Ausstattung je AK und zusätzliche FEM) an 9 OEZ Standor-
ten 

2.046 

Einsatzausstattung und Dienstkraftfahrzeuge (DKfz) 532 
Beschaffung International Mobile Subscriber Identity (IMSI9 
Catcher nebst Trägerfahrzeug) 850 

persönliche Ausstattung; operative Einsatztechnik 38 
persönliche Ausstattung; operative Einsatztechnik 19 
persönliche Ausstattung; Legendierungskosten; operative Ein-
satztechnik 63 

persönliche Ausstattung; operative Einsatztechnik 64 
Ansatz: 20 x SINA-Laptop für informationstechnische Überwa-
chung (iTÜ) 50 

IT-Kosten im Rahmen der Bereitstellung der IT-Systeme (z. B. 
Lizenzkosten, externe Dienstleistungen für die Realisierung 
von Anforderungen, Hardwarekosten im Sinne des Anteils des 
Teilnehmers P20Zoll) 

8.000 

IT-Kosten im Rahmen der Bereitstellung der IT-Systeme (z. B. 
Lizenzkosten, externe Dienstleistungen für die Realisierung 
von Anforderungen, Hardwarekosten im Sinne des Anteils des 
Teilnehmers P20Zoll) 

241 

IT-Kosten im Rahmen der Bereitstellung der IT-Systeme (z. B. 
Lizenzkosten, externe Dienstleistungen für die Realisierung 
von Anforderungen, Hardwarekosten im Sinne des Anteils des 
Teilnehmers P20Zoll) 

1.801 

IT-Kosten im Rahmen der Bereitstellung der IT-Systeme (z. B. 
Lizenzkosten, externe Dienstleistungen für die Realisierung 
von Anforderungen, Hardwarekosten im Sinne des Anteils des 
Teilnehmers P20Zoll) 

480 

Grundausstattung für 7 Spezialisten Online-Recherchen so-
wie Kryptowährungsanalyse und -sicherung 85 

Grundausstattung für 3 virtuelle nicht offen ermittelnde Be-
amte (NoeB) 20 

Summe 20.490 

Der GZD entstehen im Zusammenhang mit der Ermittlungs- und Einsatzunterstützung jährli-
che Personalkosten in Höhe von rund 6 Mio. Euro sowie jährliche Sachkosten von rund 6 Mio. 
Euro.  

Für Leistungen im Zusammenhang mit der geplanten Aus- und Fortbildung, der Sicherung 
von unbaren Vermögenswerten sowie der fachlichen Unterstützung der Direktionen III und 
VIII entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand durch Personalkosten in Höhe von rund 4 Mio. 
Euro. 

Beim Wachschutz wird eine Aufgabenwahrnehmung durch verbeamtete Waffenträger der 
Zollverwaltung angenommen. Abhängig von dem Aufwand für die noch zu bestimmenden 
Liegenschaften fallen einmalige Personalkosten von rund 180.000 Euro bis 643.000 Euro und 
laufende Personalkosten von rund 809.000 Euro bis 3,7 Mio. Euro an.  
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(4) ITZ Bund 

Daneben entsteht beim ITZ Bund für Leistungen insbesondere im Zusammenhang mit der IT-
Vor-Ort-Betreuung und IT-Fachverfahren der BBF sowie der technischen Einrichtung und des 
Betriebs des Immobilientransaktionsregisters einmalige Sachkosten in Höhe von rund 22 Mio. 
Euro. Der einmalige Erfüllungsaufwand umfasst im Einzelnen folgende Maßnahmen (Werte 
über 10.000 Euro): 

Maßnahme Einmalige Sachkosten  
(in Tsd. Euro) 

IT-Infrastruktur, Netzanbindung 80 
IT-Infrastruktur, Ertüchtigung der Liegenschaften 1.900 
Querschnittsverfahren 1.046 
Fachverfahren Säule 1, Schmutzdatenumgebung 520 
Fachverfahren Säule 2, Migration 4.750 
Fachverfahren Säule 3, Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht 1.544 
Fachverfahren Säule 3, ZfS – Migration 250 
Fachverfahren BBF, Immobilientransaktionsregister 12.324 
Gesamt 22.421 

Für das Fachverfahren im BBF entstehen einmalige Personalkosten in Höhe von rund 8 Mio. 
Euro sowie einmalige Sachkosten in Höhe von rund 7 Mio. Euro.  

(5) Bundesanzeiger Verlag 

Bei der registerführenden Stelle des Transparenzregisters, dem Bundesanzeiger Verlag, ent-
stehen für die Umsetzung des Gesetzes einmalige Sachkosten in Höhe von rund 4,7 Mio. 
Euro. Die einmaligen Sachkosten umfassen im Einzelnen folgende Maßnahmen (Werte über 
10.000 Euro): 

Maßnahmen Einmalige Sachkosten  
(in Tsd. Euro) 

Kosten für die Anpassungen an den IT-Systemen zum Quer-
vergleich mit anderen Quellen 

1.250 

Kosten für die Anpassungen der IT-Systeme zur Erfassung 
und Prüfung vertretungsberechtigten Personen 

1.000 

Kosten für die Anpassungen der IT-Systeme zur Erfassung 
von Eigentums- und Kontrollstrukturübersichten 

1.000 

Kosten für die Anpassungen an den IT-Systemen zum 
Beauskunften der Angaben zu den wirtschaftlich Berechtig-
ten an vertretungsberechtigte Personen 

250 

Kosten für die Anpassungen an den IT-Systemen zur Über-
mittlung von Hinweisen Dritter 

50 

Kosten für die Anpassungen an den IT-Systemen für die Er-
stellung der Schnittstellen 

600 

Kosten für IT-Infrastruktur 175 
Kosten für Räumlichkeiten und Ausstattung 330 
Gesamt 4.655 

Der jährliche Erfüllungsaufwand beträgt rund 5 Mio. Euro (3 Mio. Euro durch Personalkosten 
und 2 Mio. durch Sachkosten). 
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(6) BaFin 

Bei der BaFin entstehen für die Umsetzung des Gesetzes jährliche Personalkosten in Höhe 
von rund 2 Mio. Euro. 

(7) BfDI 

Bei dem oder der BfDI entstehen für die Umsetzung des Gesetzes einmalige Personalkosten 
in Höhe von rund 109.000 Euro. Die jährlichen Personalkosten belaufen sich auf rund 213.000 
Euro. 

(8) Länder und Kommunen 

Das Ressort gibt an, den Ländern und Kommunen entstehe kein Erfüllungsaufwand. Mehr-
aufwand für die Länder könne sich zwar aus der nunmehr gesetzlich festgeschriebenen Ein-
richtung koordinierender Stellen auf Landesebene, aus neuen Berichtspflichten sowie aus der 
Verlagerung der geldwäscherechtlichen Aufsicht auf die Oberlandesgerichte im Bereich der 
Notare ergeben. Dieser Mehraufwand werde aber kompensiert durch die breite Unterstützung 
der neu einzurichtenden Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht sowie die Unterstützung durch 
das Personal der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht. Zudem würden die Länderaufsichts-
behörden durch die Aufsichtsübertragung von Finanz- und Versicherungs-Holdinggesell-
schaften auf die BaFin zusätzlich entlastet. 

Dem NKR liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Entwurf auch bei den Länderbehörden 
einen gesteigerten personellen und materiellen Ressourcen- sowie Qualifizierungsbedarf zur 
Folge haben könnte. Für die Aussage, dass kein Mehraufwand entsteht, hätten im Sinne einer 
transparenten und methodengerechten Darstellung die be- und entlastenden Maßnahmen 
quantifiziert und vergleichend gegenübergestellt werden müssen. Folglich sind die Ausfüh-
rungen des Ressorts nicht hinreichend nachvollziehbar. 

III.2 Weitere Kosten 

Das Ressort gibt an, dass für Unternehmen, die aufgrund dieses Gesetzes erstmalig der geld-
wäscherechtlichen Aufsicht unterliegen, weitere Kosten in Form der Umlagefinanzierung der 
BaFin anfallen. Diese weiteren Kosten werden jedoch nicht quantifiziert. 

III.3 Digitaltauglichkeit 

Das Ressort hat die Möglichkeiten zum digitalen Vollzug der Neuregelung (Digitaltauglichkeit) 
geprüft und hierzu einen Digitalcheck mit nachvollziehbarem Ergebnis durchgeführt. Zudem 
wurden mehrere Visualisierungen der geplanten Vollzugsprozesse in Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Finanzkriminalität erstellt. 

• Die Vollzugsprozesse wurden visuell dargestellt. 

• Die Bedürfnisse der Betroffenen und des Vollzugs werden in der Regelung berücksich-
tigt, da laut Ressort Vorschläge betroffener Behörden und Partner (u.a. Aufsichtsbehör-
den, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Notarinnen und Notare, Zent-
ralstelle für Sanktionsdurchsetzung) eingeholt und nach Prüfung berücksichtigt wurden. 

• Laut Ressort werden die Voraussetzungen für eine digitale Kommunikation geschaffen. 

• Das Vorhaben schafft nach Angabe des Ressorts durch die Verwendung von Datenban-
ken die Voraussetzungen für eine Wiederverwendung von Daten und Standards. 
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• Die Regelung schafft laut Ressort die Voraussetzungen für eine Gewährleistung von 

Datenschutz und Informationssicherheit. 

• Das Ressort gibt an, dass das Vorhaben klare Regelungen für eine digitale Ausführung 
enthält. 

• Die Regelung ermöglicht nach Angabe des Ressorts die Automatisierung des Vollzugs, 
da ein Statistik- und Reportingsystem im Rahmen der Aufsicht eingeführt wird. 

Der NKR begrüßt die Visualisierung der Vollzugsprozesse, die im Zusammenhang mit der 
Neuregelung vorgelegt wurde. 

III.4  Evaluierung 

Das Ressort wird die neue Behördenstruktur spätestens nach Ablauf von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten des Gesetzes hinsichtlich des erfolgten Aufbaus evaluieren und dabei die weite-
ren Aufbauschritte und Personalbedarfe fokussiert untersuchen. Die Evaluierung soll anhand 
geeigneter Indikatoren, beispielsweise besetzte Dienstposten und dem Fallaufkommen der 
operativen Einheiten erfolgen. Eine Datengrundlage für die Evaluierung wird vom Ressort 
nicht angegeben. 

IV Ergebnis 

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist weitestgehend nachvollziehbar und methodenge-
recht. Der Nationale Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auf-
trags keine Einwände.  

Jedoch hat das Ressort die als weitere Kosten angeführte Umlagefinanzierung der BaFin 
nicht quantifiziert und die auf den Erfüllungsaufwand der Länder und Kommunen wirkenden 
be- und entlastenden Vorgaben nicht hinreichend nachvollziehbar dargestellt.  

Lutz Goebel Ulla Ihnen 

Vorsitzender Berichterstatterin 
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Anlage 3 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 1038. Sitzung am 24. November 2023 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß 
Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:  

 

1. Zur Eingangsformel 

Der Bundesrat sieht hinsichtlich des vorliegenden Gesetzentwurfs die Zustimmungsbedürftigkeit durch den 
Bundesrat als gegeben. Er bittet daher um entsprechende Beteiligung im Gesetzgebungsverfahren. 

Begründung: 

Laut Eingangsformel des Gesetzentwurfs geht die Bundesregierung davon aus, dass die Zustimmung des 
Bundesrates nicht erforderlich sei.  

Allerdings wird in Artikel 18 Nummer 33 § 50c Geldwäschegesetz geregelt, dass die Länder eine zentrale 
Stelle zur Koordinierung der strategischen und risikobasierten Ausrichtung der Verhinderung und Bekämp-
fung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der zuständigen Stellen des jeweiligen Landes (Koordi-
nierende Stelle) einrichten sollen. Zudem werden in Absatz 2 die Aufgaben der Koordinierenden Stelle de-
finiert. Mit der beabsichtigten Änderung sind daher Länderkompetenzen berührt.  

Artikel 3 § 39 Absatz 1 Gesetz über das Ermittlungszentrum Geldwäsche (GwEG) sieht vor, dass Bediens-
tete der Steuerfahndung der Landesfinanz-verwaltung und auch Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamte der Länder auf Anforderung des Ermittlungszentrums Geldwäsche Unterstützung leisten kön-
nen. Hier sind ebenfalls die Kompetenzen der Länder tangiert. 

Nach § 40 Absatz 1 GwEG-E dürfen Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte des Ermittlungszentrums 
Geldwäsche im Zuständigkeitsbereich eines Landes tätig werden, soweit das jeweilige Landesrecht dies vor-
sieht. Hier ist somit ebenfalls der Zuständigkeitsbereich der Länder berührt. 

Zudem wird mit Artikel 15 das Sanktionsdurchsetzungsgesetz geändert. Dieses war in der Vergangenheit 
zustimmungsbedürftig. 

Insoweit wird eine Zustimmungsbedürftigkeit des Gesetzentwurfs gesehen. 

 

2. Zu Artikel 1 (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und  
 Nummer 3a – neu – BBF-Errichtungsgesetz) 

In Artikel 1 ist § 2 Absatz 1 Satz 1 wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 3 ist das abschließende Wort „sowie“ durch ein Komma zu ersetzen. 

b) Nach Nummer 3 ist folgende Nummer einzufügen: 

„3a. die Unterstützung der Bundes- und Länderbehörden durch Aus- und Fortbildungen zum Aufbau 
spezifischer Expertise für die wirksame Bekämpfung von komplexer Geldwäsche und erfolgrei-
che Sanktionsdurchsetzung sowie“ 

Begründung: 

Die Begründung zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 Satz 1 BBF-Errichtungsgesetz, wonach sich die Unterstützung 
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anderer Behörden bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität „insbesondere auch“ auf „Schulungen/Fort-
bildungen für Bundes- und Länderbehörden durch das Bundesamt (Kompetenzzentrum Aus- und Fortbil-
dung)“ erstrecken soll, wird ausdrücklich begrüßt.  

Diese Form der Unterstützung, mithin der Aufbau spezifischer Expertise für die wirksame Bekämpfung von 
komplexer Geldwäsche und erfolgreiche Sanktionsdurchsetzung beim Bundesamt zur Bekämpfung von Fi-
nanzkriminalität (BBF) und bei weiteren Schlüsselakteuren, damit insbesondere auch bei den Länderbehör-
den wie beispielsweise Aufsichts-behörden nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schwe-
ren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) durch entsprechende Angebote der Aus- und Fortbildung, wird 
für außerordentlich wichtig und hilfreich erachtet. 

Das Aus- und Fortbildungsangebot ist insbesondere auch aus Ländersicht ein wichtiges Element im Gesamt-
konzept der neuen „Geldwäschebehörde“ BBF. Zur wirksamen Bekämpfung von komplexer Geldwäsche ist 
für den Aufbau spezifischer Expertise aber auch die Aktualisierung vorhandener Expertise aufgrund verän-
derter Rahmenbedingungen sowohl beim BBF aber auch bei den Länderbehörden erforderlich. 

Um dem Unterstützungsgedanken hinreichend Nachdruck zu verleihen, ist die Aufnahme dieses Angebotes 
auch aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtsverbindlichkeit nicht nur in der Begründung als Absichts-
erklärung anzuführen, sondern bereits im Gesetzestext als konkrete Aufgabe zu definieren.  

 

3. Zu Artikel 3 (§ 1 Absatz 3 Satz 1, 2 GwEG) 

Artikel 3 § 1 Absatz 3 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Satz 1 ist das Wort „und“ durch ein Komma zu ersetzen und nach den Wörtern „die Polizei“ sind die 
Wörter „und die Finanzverwaltung sowie die koordinierenden Stellen der Geldwäscheaufsicht“ einzu-
fügen. 

b) In Satz 2 ist nach dem Wort „Landeskriminalämter“ das Wort „und“ durch ein Komma zu ersetzen und 
nach den Wörtern „die Generalstaatsanwaltschaften“ sind die Wörter „und die Steuerfahndungs- sowie 
Bußgeld- und Strafsachenstellen“ einzufügen. 

Begründung: 

In § 1 Absatz 3 GwEG-E wird geregelt, welche Behörden durch das Ermittlungszentrum Geldwäsche (EZG) 
zu benachrichtigen sind, wenn durch das EZG Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung wahrgenom-
men werden.  

Nach dem Gesetzentwurf sollen die obersten Landesbehörden der Strafrechtspflege und der Polizei sowie 
die zuständigen Landeskriminalämter und die Generalstaatsanwaltschaften, in deren Bezirken ein Gerichts-
stand begründet ist, sowie das Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt benachrichtigt werden, wenn 
das EZG Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung wahrnimmt. Dies dient laut Begründung dem Zweck, 
zu vermeiden, dass mehrere Behörden parallel Ermittlungen führen, ohne voneinander zu wissen, und es soll 
erreicht werden, dass diese Behörden ihre Ermittlungstätigkeiten koordinieren können. 

Hier sind auch die obersten Landesbehörden der Steuerverwaltung sowie die koordinierenden Stellen der 
Geldwäscheaufsicht (Satz 1) sowie die Steuerfahndungsstellen und die Bußgeld- und Strafsachenstellen der 
Länder (Satz 2) aufzunehmen, da es in den Bereichen dieser Behörden ebenfalls zu Überschneidungen der 
Ermittlungstätigkeiten kommen kann.  

 

4. Zu Artikel 3 (§ 1 GwEG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der geplante Zuständigkeitsrahmen 
des Ermittlungszentrums Geldwäsche im Hinblick auf die Zuständigkeiten der Länderpolizeien und des Bun-
deskriminalamtes angepasst werden kann.  
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Begründung: 

Die Verfolgung von Straftaten, einschließlich der großen Bandbreite möglicher Vortaten der Geldwäsche, 
fällt grundsätzlich in die Zuständigkeit der Länder. Die Länder regeln, welche Fachdienststelle für die Bear-
beitung strafrechtlich relevanter Sachverhalte örtlich und sachlich zuständig ist. Diese Dienststellen verfügen 
über die notwendige Ausstattung, einschließlich der personellen Ressourcen und insbesondere die fachliche 
Kompetenz, um beispielsweise einen Verstoß gegen das Wertpapierhandelsgesetz (Marktmanipulation/Insi-
derhandel), einen CEO-Fraud, ein Rauschgiftdelikt oder andere Vortaten der Geldwäsche qualitätsgesichert 
polizeilich bearbeiten beziehungsweise aufklären zu können.  

Besonders problematisch erscheint in diesem Zusammenhang, dass § 1 GwEG-E vorsieht, dem Ermittlungs-
zentrum Geldwäsche die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben auf dem Gebiet der Verfolgung von Straften 
einzuräumen, soweit es sich um Vortaten der Geldwäsche handelt. Um diesem Auftrag gerecht werden zu 
können, müsste das Ermittlungszentrum Geldwäsche kriminalphänomenologisch und interdisziplinär mit 
umfassenden Expertisen ausgestattet werden.  

Daher erscheint es zielführend, insbesondere für diese Fallkonstellationen Teile des Personals des Ermitt-
lungszentrums Geldwäsche in die bestehenden Strukturen der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppen des 
Zolls und der Landeskriminalämter zu integrieren beziehungsweise Kooperationsvereinbarungen einzuge-
hen, um in diesem Verbund Geldwäsche und Vortaten erfolgreich bekämpfen zu können. 

Hierdurch könnte ein weiteres Problem abgeschwächt werden. Die Zuständigkeiten der Gemeinsamen Fi-
nanzermittlungsgruppen hinsichtlich der Bekämpfung von internationaler beziehungsweise organisierter 
Geldwäsche einschließlich der Vortaten sind geregelt. Durch § 1 GwEG-E würde eine zumindest teilweise 
gleichgelagerte Zuständigkeit für das Ermittlungszentrum Geldwäsche entstehen. Der Gesetzentwurf sieht 
außerdem vor, dass die Staatsanwaltschaft im Benehmen mit dem Ermittlungszentrum Geldwäsche die Er-
mittlungen einer anderen sonst zuständigen Polizeibehörde übertragen kann. Letztendlich entstünde durch 
§ 1 GwEG-E eine Unklarheit, welche Behörde zukünftig vor- oder gegebenenfalls nachrangig für die Bear-
beitung von Verdachtsfällen der international organisierten Geldwäsche zuständig sein soll.  

 

5. Zu Artikel 3 (§ 4 Absatz 1 Satz 3 GwEG) 

Artikel 3 § 4 Absatz 1 Satz 3 ist wie folgt zu fassen: 

„Zu den Ermittlungshandlungen können, soweit es zweckmäßig ist, im Einvernehmen mit den örtlich zu-
ständigen Polizeidienststellen deren Bedienstete hinzugezogen werden.“ 

Begründung: 

Zur zweckmäßigen Einbindung der Bediensteten der zuständigen Polizeibehörden bestehen nicht nur uner-
hebliche Bedenken, da die Zweckmäßigkeit der Einbindung nicht weitergehend konkretisiert wird. Auch die 
Polizeidienststellen benötigen ihr Personal mit entsprechenden Kompetenzen, um ihre eigenen Verfahren 
bearbeiten zu können. Auf Seiten der Polizeibehörden des Landes besteht daher ein Bedürfnis, den Einsatz 
ihrer Bediensteten vor dem Hintergrund der jeweiligen Auslastungssituation einzelfallbezogen planen zu 
können. Aus der bisherigen Formulierung des Entwurfs ist nicht ersichtlich, ob und inwieweit die Polizei-
dienststellen einen Einfluss auf die Hinzuziehung des eigenen Personals durch das Ermittlungszentrum ha-
ben. Die Einbindung (personell und sachlich) wird sich daher auf ein Mindestmaß beschränken müssen. 
Daher soll eine Einbindung der Bediensteten nur im Einvernehmen mit der jeweils örtlich zuständigen Poli-
zeibehörde erfolgen.  

 

6. Zu Artikel 3 (§ 24 Absatz 1 Satz 1 GwEG) 

Artikel 3 § 24 Absatz 1 Satz 1 ist wie folgt zu fassen: 

„Öffentliche Stellen haben dem Ermittlungszentrum Geldwäsche von Amts wegen Informationen einschließ-
lich personenbezogener Daten zu übermitteln, <… weiter wie Vorlage …>.“ 
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Begründung: 

Die Übermittlung von Amts wegen sollte als klare Verpflichtung der öffentlichen Stellen formuliert werden, 
insbesondere im Hinblick darauf, dass hiervon auch Finanzbehörden erfasst sein können, die zur Berechti-
gung der Weitergabe von Daten aufgrund des § 30 AO (Steuergeheimnis) eine klare gesetzliche Verpflich-
tung benötigen. § 24 GwEG sollte darüber hinaus als Erlaubnisvorschrift im Sinne des § 30 Absatz 4 Num-
mer 2 AO verfasst werden, um Zweifel über die Zulässigkeit von Datenweitergaben der Finanzbehörden an 
das Ermittlungszentrum Geldwäsche in den Fällen des § 24 GwEG auszuschließen. 

 

7. Zu Artikel 3 (§ 24 Absatz 1 Satz 2 GwEG) 

In Artikel 3 § 24 Absatz 1 Satz 2 ist das Wort „Bundesverfassungsschutzgesetzes,“ durch die Wörter „Bun-
desverfassungsschutzgesetzes und der Verfassungsschutzgesetze der Länder,“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Nach § 24 Absatz 1 Satz 2 GwEG-E richtet sich die in Satz 1 eröffnete Übermittlung von personenbezogenen 
Daten durch andere öffentliche Stellen an das Ermittlungszentrum Geldwäsche nach dem für die übermit-
telnde Stelle geltenden Fachgesetz (vergleiche hierzu die Einzelbegründung auf Seite 128 der BR-Drucksa-
che 506/23). Der Begriff der „öffentlichen Stelle“ ist jedoch nicht auf öffentliche Stellen des Bundes begrenzt 
(vergleiche zur entsprechenden Regelung in § 9 Absatz 4 BKAG Graulich, in: Schenke/Graulich/Ruthig, 
Sicherheitsrecht des Bundes, 2. Auflage 2019, BKAG § 9 Rn. 50). Daher schließt die Regelung auch Über-
mittlungen durch die Verfassungsschutzbehörden der Länder mit ein. Deren Übermittlungsbefugnisse rich-
ten sich aber nicht nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz, sondern nach dem jeweiligen Landesverfas-
sungsschutzgesetz. 

Würde in Satz 2 nicht bestimmt, dass die Verfassungsschutzgesetze der Länder unberührt bleiben, könnte 
die Regelung des Satzes 1 dahingehend ausgelegt werden, dass der Bundesgesetzgeber hier aufgrund seiner 
ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz für die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder gemäß Ar-
tikel 73 Absatz 1 Nummer 10 des Grundgesetzes eine bundeseinheitliche Übermittlungsbefugnis der Lan-
desverfassungsschutz-behörden normieren wollte, die nur den Voraussetzungen des Satzes 1 unterliegt und 
die landesgesetzlichen Regelungen insoweit nicht zur Anwendung kommen. Dadurch würde aber die Über-
mittlungsbefugnis der Landesverfassungsschutzbehörden erheblich weitergehen als die entsprechende Be-
fugnis des Bundesamts für Verfassungsschutz. Eine derart weitgehende Übermittlungsbefugnis wäre mit den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts jedoch nicht vereinbar, nach denen die Übermittlung der Verfas-
sungs-schutzbehörden strengen Anforderungen unterliegt und insbesondere die Datenübermittlung zu Zwe-
cken der Strafverfolgung nur zulässig ist, wenn ein hinreichend konkreter Verdacht für besonders schwere 
Straftaten vorliegt (BVerfG, Beschluss vom 28. September 2022 – 1 BvR 2354/13, NVwZ-RR 2023, 1 Rn. 
135 ff.; BVerfGE 162, 1 Rn. 252). 

 

8. Zu Artikel 3 (§ 33 Absatz 1 Satz 2 GwEG) 

In Artikel 3 § 33 Absatz 1 Satz 2 ist das Wort „wurden,“ durch die Wörter „wurden, sowie Daten, die von 
einer Verfassungsschutzbehörde übermittelt und dort mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben wurden 
und als solche gekennzeichnet sind,“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Der Antrag ergänzt den Gesetzestext um die Fälle, in welchen personenbezogene Daten durch die Verfas-
sungsschutzbehörden an das Ermittlungszentrum übermittelt werden und konkretisiert dies gleichzeitig da-
hingehend, dass es sich dabei nur um solche Daten handelt, die mit nachrichtendienstlichen Mitteln (nd-
Mitteln) erhoben wurden. Ein mit § 5 oder § 19 GwEG-E vergleichbarer Grundrechtseingriff liegt nur bei 
der Datenerhebung mit nd-Mitteln vor (längerfristige Observation und verdecktes Mithören des nicht öffent-
lich gesprochenen Wortes außerhalb von Wohnungen). Daher sollte nicht generell jede Datenübermittlung 
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durch die Verfassungsschutzbehörden von der Nutzung für Forschungszwecke ausgeschlossen werden, son-
dern eben nur die Daten ausgenommen sein, die auch mit nd-Mitteln erhoben wurden. Um unterscheiden zu 
können, welche Daten mit nd-Mitteln erhoben wurden und welche nicht, sollte zudem der Hinweis auf die 
Kennzeichnungspflicht mit aufgenommen werden. 

 

9. Zu Artikel 3 (§ 39 Absatz 1 Satz 2 – neu – GwEG) 

Dem Artikel 3 § 39 Absatz 1 ist folgender Satz anzufügen: 

„Die Amtshandlungen von Landesbediensteten setzen die Zustimmung der jeweiligen Landesbehörde vo-
raus.“ 

Begründung:  

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Bedienstete der Steuerfahndung der Landesfinanzverwaltung und auch 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte der Länder auf Anforderung des Ermittlungszent-
rums Geldwäsche Unterstützung leisten können. Hierbei wurde nicht ausreichend formuliert, dass Landes-
bedienstete nur mit Zustimmung der Länder angefordert werden können. Diese Lücke wird mit der Ergän-
zung geschlossen. 

 

10. Zu Artikel 3 (§ 39 GwEG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der Zuständigkeitsbereich des Er-
mittlungszentrums Geldwäsche mit Blick auf die Zuständigkeitsbereiche der Polizeien des Bundes und der 
Länder konkreter geregelt werden kann. 

Begründung:  

Insoweit sich die Zuständigkeitsbereiche des Ermittlungszentrums Geldwäsche und der Vollzugspolizeien 
des Bundes und der Länder überschneiden, sollte die Vornahme einer Amtshandlung in einem vollzugspoli-
zeilich geführten Ermittlungsverfahren, beispielsweise hinsichtlich einer Vortat zur Geldwäsche, nicht von 
einer Anforderung oder Zustimmung des Ermittlungszentrums Geldwäsche abhängig gemacht werden. Es 
bedarf einer Klarstellung im Gesetz. 

Des Weiteren ist fraglich, innerhalb welches Zuständigkeitsbereiches das Ermittlungszentrum Geldwäsche 
über die ohnehin bestehende Zuständigkeit des Bundeskriminalamtes und der Länderpolizeien hinaus tätig 
werden soll. 

 

11. Zu Artikel 15 Nummer 5 Buchstabe b (§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3  
  Satz 2 – neu –, 3 – neu – SanktDG)  
 Nummer 8 (§ 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 – neu – SanktDG) 

Artikel 15 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 5 Buchstabe b § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 sind folgende Sätze anzufügen: 

„Anfechtbar ist ferner eine Rechtshandlung, die eine natürliche Person, eine inländische juristische Per-
son oder eine inländische Personengesellschaft sowie eine juristische Person oder eine Personengesell-
schaft nach dem Recht eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, nach dem Recht eines Staates, 
auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anzuwenden ist, oder nach dem Recht 
eines Drittstaates in den letzten zwölf Monaten vor Aufnahme in die Sanktionsliste und in der erwart-
baren Kenntnis eines Bereitstellungs- oder Verfügungsverbots mit dem Vorsatz vorgenommen hat, die 
Sanktionsmaßnahmen zu unterlaufen. Vorsatz ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die zu sankti-
onierende Person oder Personengesellschaft in Gründungsunterlagen, Treuhandverträgen oder sonsti-
gen Geschäftsunterlagen festgelegt hat, dass im Falle einer Aufnahme in Sanktionslisten der Europäi-
schen Union Vermögenswerte auf einen Dritten übertragen werden.“ 
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b) Nummer 8 ist wie folgt zu fassen: 

„8. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Anhaltspunkte und Indizien für eine Kontrolle liegen insbesondere dann vor 

− wenn der tatsächliche Eigentümer der Wertgegenstände die Gelder für den Erwerb zur 
Verfügung stellt, 

− die ausschließliche Nutzung der Vermögenswerte durch den tatsächlichen Eigentümer er-
folgt und 

− Erkenntnisse vorliegen, dass es sich bei den als Gesellschafter oder Geschäftsführer in 
den Offshore-Gesellschaften eingesetzten Personen um sogenannte Offshore-Dienstleis-
ter handelt, die in einer Vielzahl von Briefkastenfirmen als Gesellschafter oder Geschäfts-
führer eingetragen sind.“ 

b) Absatz 2 Nummer 6 <…weiter wie Vorlage…>.“ 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Es fehlt an einer Regelung zur Rückabwicklung von Vermögensübertragungen, die zur Vermeidung von 
Sanktionsmaßnahmen vorgenommen werden. Das Anfechtungsgesetz gibt dem Gläubiger die Möglichkeit, 
auf einen Wertgegenstand des Schuldners auch dann noch durch Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zuzu-
greifen, wenn der Schuldner diesen Wertgegenstand durch eine Rechtshandlung an Dritte übertragen hat. 
Voraussetzung ist, dass die Rechtshandlung des Schuldners den Gläubiger benachteiligt. Gerade die Sankti-
onsdurchsetzung ist in einer Vielzahl der Fallgestaltungen durch undurchsichtige und verschachtelte auslän-
dische Rechtsformen und Offshore-Strukturen geprägt.  

Als eine gangbare und wirksame Lösung wird daher die Einführung einer Analogie zum Anfechtungsgesetz 
gesehen.  

Zu Buchstabe b: 

§ 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SanktDG definiert, dass nachvollziehbare Hinweise vorliegen müssen, dass 
Vermögenswerte von bestimmten Personen oder Personengesellschaften kontrolliert werden. Sanktionierte 
Personen und/oder Personengesellschaften verschleiern ihr Vermögen mittels undurchsichtiger Offshore-
Strukturen durch Einschaltung von Scheingesellschaften und Direktoren sowie Firmen mit Sitz in Offshore-
Ländern nach außen. Die Verwendung dieser undurchsichtigen Firmengeflechte erschweren den Ermitt-
lungsbehörden Rückschlüsse auf den tatsächlichen Eigentümer beziehungsweise verhindern diese. 

 

12. Zu Artikel 16 Nummer 3 (§ 24c Absatz 2 Satz 1a – neu – und  
 Absatz 3 Satz 1 KWG)  

Artikel 16 Nummer 3 ist wie folgt zu fassen: 

„3. § 24c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Die Landesaufsichtsbehörden dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz 
gleichermaßen einzelne Daten aus dem Dateisystem nach Absatz 1 Satz 1 abrufen.“ 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 5 wird … <…weiter wie Vorlage Buchstabe a bis c…>.“ 
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Begründung: 

Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzsektor benötigen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, ebenso wie die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, einen Zugang zum Kontenabrufverfahren, um auf diese Weise Um-
sätze und Transaktionen im Rahmen der Aufsichts- und Präventionstätigkeit umfassend analysieren und be-
werten zu können. 

Mit Hilfe des Kontenabrufverfahrens kann festgestellt werden, ob eine Person bei einem Institut oder einer 
Kapitalanlagegesellschaft ein Konto oder Depot unterhält. Zu diesem Zweck werden die in § 24c KWG fest-
gelegten Kerndaten, wie beispielsweise Kontonummer oder Name des Kontoinhabers, abgerufen. Die Auf-
sichtsbehörde soll dadurch in die Lage versetzt werden, die Geldwäsche, das illegale Schattenbankenwesen 
und das unerlaubte Betreiben von Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäften besser durch zentral durchge-
führte Recherchearbeiten zu bekämpfen (vergleiche Herzog/Achtelik, 5. Auflage 2023, KWG § 24c Rn. 2).  

Die Ausweitung der Anwendung des automatischen Kontenabrufverfahren ist für eine effektivere Geldwä-
scheaufsicht im Nichtfinanzsektor notwendig. In diesem Zusammenhang konnten aufgrund von durchge-
führten Prüfungen gelegentlich auffällige Transaktionen festgestellt werden, bei denen ein Kontenabrufver-
fahren notwendig gewesen wäre, um die sogenannte Papierspur des Geldes umfassend zu erkennen. 

Insbesondere bei Güterhändlern, die Verpflichtete nach dem GwG sind, könnte die Möglichkeit, Kontenin-
formationen abzurufen, die Effektivität der Prüfungsmaßnahmen steigern. Mittels des Kontenabrufverfah-
rens können Bar- und Buchgeldtransaktionen erhoben werden, die in einem regulären Prüfungsverfahren, 
basierend auf den Auskünften und Unterlagen des GwG-Verpflichteten, unentdeckt geblieben wären. Ver-
pflichtete neigen dazu, im Rahmen des Prüfungsverfahrens bewusst Auskunft lediglich zu selbst ausgewähl-
ten Konten zu erteilen, wodurch ein erhöhtes Risiko an Informationsverlust besteht. Bei einem Kontenab-
rufverfahren werden hingegen alle Kontenverbindungen zur betreffenden natürlichen oder juristischen Per-
son aufgelistet, insbesondere Konten, die in der Vergangenheit geführt wurden und mittlerweile inaktiv sind 
und solche, die den Aufsichtsbehörden bislang nicht offenbart worden sind. 

Da das KWG einerseits und GwG sowie die AO andererseits miteinander systematisch korrespondieren, 
müssen weitere Änderungen von GwG- und AO-Vorschriften vorgenommen werden (siehe Empfehlungen 
Ziffern 33 und 42). 

 

13. Zu Artikel 18 Nummer 3 Buchstabe c – neu – (§ 2 Absatz 5 – neu – GwG) 

In Artikel 18 ist der Nummer 3 folgender Buchstabe anzufügen: 

„c) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konsularischer Vertretungen der Bundesrepublik 
Deutschland sind zur Abgabe von Verdachtsmeldungen gemäß § 43 GwG verpflichtet, soweit sie ge-
mäß § 10 Absatz 2 KonsG in ihrer Tätigkeit inländischen Notarinnen und Notaren gleichstehen.““ 

Begründung: 

Aus der Praxis ist im Zusammenhang mit der Verfolgung von Straftaten in der Organisierten Kriminalität 
bekannt geworden, dass sich natürliche Personen von Konsularbeamtinnen und Konsularbeamten in deut-
schen Auslandsvertretungen Vollmachten beglaubigen lassen, ohne dass zuvor Identifizierungspflichten 
durchgeführt worden sind. Diese Vollmachten berechtigen natürliche Personen, etwa Grundstücksgeschäfte 
oder auch vermögensrechtliche Angelegenheiten jeglicher Art zu tätigen. Mithilfe dieser Vollmachten kön-
nen die bevollmächtigten Personen dann in Deutschland juristische Personen zum Erwerb von Grundstücken 
gründen. Auf diese Weise kann verschleiert werden, welcher tatsächlich wirtschaftlich Berechtigter hinter 
dem jeweiligen Rechtsgeschäft steht. 

Nach §§ 2 und 10 Absatz 2 des Konsulargesetzes (KonsG) treten die Konsularbeamtinnen und Konsularbe-
amten bei solchen Handlungen wie Beurkundungen oder Beglaubigungen als „Auslandsnotarinnen oder 
Auslandsnotare“ auf. Zu ihren Aufgaben zählen Beurkundungen, Vornahme von Legislationen ausländischer 
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und Echtheitsbestätigungen inländischer Urkunden. In § 10 Absatz 2 KonsG heißt es, dass die von einer 
Konsularbeamtin oder einem Konsularbeamten errichteten/beglaubigten Urkunden den von einer inländi-
schen Notarin oder einem inländischen Notar errichteten/beglaubigten Urkunden gleichstehen. Dies hat zur 
Folge, dass eine von Konsularbeamten beglaubigte Urkunde dann durch einen inländischen Notar zum Bei-
spiel beim Erwerb von Immobilien nicht noch einmal geprüft wird. Oft werden dann in solchen Fällen auf 
dem deutschen Markt die Immobilien unter dem Namen von sogenannten Strohleuten, die sich aus den be-
urkundeten Vollmachten ergeben, erworben. 

 

14. Zu Artikel 18 Nummer 3a – neu – (§ 3 Absatz 2 Satz 5 und  
 Absatz 5 – neu – GwG) 

In Artikel 18 ist nach Nummer 3 folgende Nummer einzufügen: 

„3a. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 5 wird aufgehoben. 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(5) Wenn kein wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden kann oder nicht alle wirt-
schaftlich Berechtigten ermittelt werden können, ist dies der Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen zu melden. Die §§ 43 bis 49 finden Anwendung. Sind ein oder mehrere wirt-
schaftlich Berechtigte nicht zu ermitteln, so dürfen Rechtsgeschäfte, die den Betrag von 
10 000 Euro netto überschreiten, von Verpflichteten nicht getätigt werden. § 12 Absatz 5 findet 
Anwendung. Die Fortführung und Abwicklung des Rechtsgeschäfts vor dem … [einsetzen: Tag 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes] bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 4 finden dann keine Anwen-
dung, wenn ein wirtschaftlich Berechtigter überhaupt nicht existiert beziehungsweise natürliche 
Personen weniger als 25 Prozent der Kapitalanteile halten, weniger als 25 Prozent der Stimm-
rechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben.““ 

Begründung: 

Zu den systemischen Schwächen in der deutschen Geldwäschebekämpfung/ Terrorismusfinanzierung zählt 
die Tatsache, dass es nach wie vor – trotz Versuchen des Bundesrates, dies zu ändern (vergleiche BR-Druck-
sache 541/22 (Beschluss) zum Sanktionsdurchsetzungsgesetz) – möglich ist, mit sogenannten Briefkasten-
firmen am wirtschaftlichen Verkehr teilzunehmen. Trotz Einschränkungen der Handlungsmöglichkeiten von 
Briefkastenfirmen etwa im Grundstücksrecht bleibt nach wie vor die Möglichkeit, dass am Ende einer Be-
teiligungskette lediglich eine Briefkastenfirma mit Sitz in einem offshore Territorium steht. In solchen Ju-
risdiktionen ist die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten in der Regel nicht möglich, jedenfalls nicht 
für Polizei, Justiz oder Aufsichtsbehörden. Damit taugen Briefkastenfirmen vor allem für drei Konstellatio-
nen: Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Geldwäsche. Aus der Sicht der Rechtsordnung gibt es kei-
nen zwingenden Grund, Geschäfte mit juristischen Personen, bei denen ein wirtschaftlich Berechtigter nicht 
zu ermitteln ist, bei denen der tatsächliche Eigentümer oder die tatsächliche Eigentümerin also bewusst im 
Dunkeln gelassen wird, zu ermöglichen (Ausnahmen gelten für Konstellationen mit einer Vielzahl von wirt-
schaftlich Berechtigten, wie etwa börsennotierten Aktiengesellschaften oder dort, wo es keine natürliche 
Person gibt, etwa bei Staatsfonds). Derartige Rechtsgeschäfte sind daher im Prinzip zu verbieten. Dieses 
Verbot ist ein Verbotsgesetz im Sinne des § 134 BGB. 

Einzelbegründungen: 

Zu Absatz 5 – neu – Satz 1 und 2: 

Da eine juristische Person ohne identifizierbare wirtschaftlich Berechtigten beziehungsweise mit nur teil-
weise identifizierbaren wirtschaftlich Berechtigten nach wie vor existent ist, ist diese Existenz der Zentral-
stelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zu melden. Eine solche Konstellation ist per se ein Indiz für ein 
erhöhtes Risiko, entweder aktiv an Geldwäschehandlungen/Terrorismusfinanzierungen beteiligt zu sein oder 
aber für solche Handlungen missbraucht zu werden. Daher sind solche Konstellationen zu melden, selbst 
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wenn es im Einzelfall keine konkreten Anhaltspunkte im Sinne des § 43 Absatz 1 geben sollte.  

Zu Absatz 5 – neu – Satz 3: 

Können wirtschaftlich Berechtigte nur teilweise oder überhaupt nicht ermittelt werden, so sind Rechtsge-
schäfte mit diesen nichtig. Es gibt keinen Grund, Rechtsgeschäfte mit solchen juristischen Personen unter 
den Schutz der Rechtsordnung zu stellen. Um zu vermeiden, dass auch Alltagsgeschäfte mit solchen juristi-
schen Personen unmöglich werden (etwa Bestellungen für Bürobedarf, Dienstreisen oder Catering) wird in 
Anlehnung an die Barzahlungsschwelle bei Güterhändlern eine de minimis Regel von 10 000 Euro pro 
Transaktion eingeführt. 

Zu Absatz 5 – neu – Satz 4: 

Um die künstliche Aufsplittung zur bewussten Vermeidung der Überschreitung der de minimis Regel zu 
erfassen, finden die Regeln zur Unterbindung des sogenannten „smurfing“ Anwendung. 

Zu Absatz 5 – neu – Satz 5:  

Es werden im Sinne eines möglichst schonenden Eingriffs in den Wirtschaftsverkehr laufende, schon ent-
standene vertragliche Verpflichtungen ausgenommen. 

Zu Absatz 5 – neu – Satz 6: 

Es gibt Fälle, in denen es denklogisch keinen wirtschaftlich Berechtigten gibt, etwa Staatsfonds. Dann gibt 
es Konstellationen, in denen es zwar natürliche Personen gibt, diese aber unter die derzeit geltende Schwelle 
von 25 Prozent fallen. In Fällen von Aktiengesellschaften im Streubesitz dürfte die Ermittlung auch tatsäch-
lich schwer bis gänzlich unmöglich sein. In solchen Fällen ist eine Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten 
unmöglich oder es gilt eine Fiktion, wonach eine Ermittlung unmöglich ist. Daher findet der neue § 3 Ab-
satz 5 in beiden Konstellationen („Staatsfonds“ und „Streubesitz“) keine Anwendung. Ist es in der Konstel-
lation „Streubesitz“ möglich, Personen über der 25 Prozent Schwelle zu identifizieren, so muss dies erfolgen. 

 

15. Zu Artikel 18 Nummer 6a – neu – (§ 10 Absatz 3 Satz 2 – neu – und  3 – neu – GwG) 

In Artikel 18 ist nach Nummer 6 folgende Nummer einzufügen: 

„6a. Dem § 10 Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 

„Satz 1 findet auch Anwendung, soweit sich der im Inland ansässige Verpflichtete bei Begründung 
der Geschäftsbeziehung oder Durchführung der Transaktionen außerhalb des Geltungsbereiches die-
ses Gesetzes aufhält und die Pflichten durchzuführen hätte. Im Bereich des Online-Glückspiels müs-
sen im Ausland ansässige Verpflichtete beim Vertrieb in Deutschland dieses Gesetz zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten anwenden.““ 

Begründung: 

Grundsätzlich gilt das GwG nur auf deutschem Hoheitsgebiet (Territorialprinzip), es sei denn, es wird im 
Gesetz etwas anderes geregelt. So regelt zum Beispiel § 2 Absatz 1 Nummer 6 GwG: „[…] im Inland gele-
gene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Finanzunternehmen mit Sitz im Ausland“, wobei auch 
hier die Handlungspflicht an die Belegenheit der Unternehmenseinheit auf deutschem Hoheitsgebiet an-
knüpft („im Inland“). 

§ 9 Absatz 2 GwG legt zum Beispiel fest, dass für die im Ausland gelegenen Zweigniederlassungen und 
gruppenangehörige Unternehmen das jeweils national herrschende Recht Anwendung finden soll. Diese Re-
gelung, dass jede staatliche Hoheitsausübung grundsätzlich auf das jeweils eigene Hoheitsgebiet beschränkt 
ist, entspricht auch den völkerrechtlichen Grundsätzen. 

Neben dem Territorialprinzip ist in Deutschland aber auch das sogenannte Wirkungsprinzip anwendbar, 
wenn es im Gesetz explizit so geregelt ist. Durch das Wirkungsprinzip werden Verhaltensweisen im Ausland 
erfasst, die sich im Inland auswirken. Extraterritoriale Auswirkungen sind im deutschen Recht kein Fremd-
körper, so etwa im Bereich der Steuerhinterziehung (§ 370 Absatz 7 AO): 
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„Die Absätze 1 bis 6 gelten unabhängig vom Recht des Tatortes auch für Taten, die außerhalb des Geltungs-
bereiches dieses Gesetzes begangen werden.“ 

Oder auch im Kartellrecht (§ 185 Absatz 2 GWB): 

„Die Vorschriften […] sind auf alle Wettbewerbsbeschränkungen anzuwenden, die sich im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes auswirken, auch wenn sie außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes veranlasst wer-
den.“ 

Da das GwG keine vergleichbare Regelung enthält, gelten dessen Ge- und Verbote nicht gegenüber im Inland 
ansässigen Verpflichteten, wenn deren Transaktionen außerhalb deutschen Hoheitsgebietes erfolgen.  

Aus diesem Grund sollte das Auswirkungsprinzip im GwG verankert werden, damit in Deutschland ansäs-
sige Verpflichtete zur Vermeidung der Einhaltung ihrer Pflichten nicht ins Ausland ausweichen. 

Es muss auf die Besonderheit des Online-Glückspiels, bei welchem der Hauptsitz der Gewerbetreibenden 
meist im Ausland ist, hingewiesen werden. Damit bei diesen die Einhaltung der Sorgfaltspflichten überprüft 
werden kann und darf, muss für diesen Verpflichtetenkreis das Territorialprinzip gelten.  

Damit die Besonderheiten beider Konstellationen beachtet werden, gilt für den Bereich des Online-Glücks-
piels das Territorialprinzip und im Übrigen das Auswirkungsprinzip. Solch eine Unterscheidung stellt auch 
keinen Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz dar, weil es sich hier um unterschiedliche Sachverhalte handelt. 
Online-Glücksspiel ist durch das Internet weltweit verfügbar. In diesem Bereich entstehen Identifizierungs-
pflichten häufig nicht am Sitz des Gewerbetreibenden, welcher sich oft in einem anderen Staat befindet.  

 

16. Zu Artikel 18 Nummer 8 Buchstabe a (§ 18 Absatz 3a GwG) 

Artikel 18 Nummer 8 Buchstabe a § 18 Absatz 3a ist wie folgt zu fassen: 

„(3a) Die registerführende Stelle verlangt von der Person, die eine Mitteilung nach § 20 oder § 21 
vornimmt, geeignete Nachweise für die Vertretungsberechtigung.“ 

Begründung: 

Die vorgesehenen Regelungen können nicht gewährleisten, dass unberechtigte Falscheintragungen im Trans-
parenzregister erfolgen und verbleiben, sofern nicht die registerführende Stelle bereits Zweifel hat oder die 
Vereinigung beziehungsweise Rechtsgestaltung von sich aus eine vertretungsberechtigte Person bestimmt.  

Deshalb sollten Eintragungen grundsätzlich nur durch vertretungsberechtigte Personen vorgenommen wer-
den dürfen. Eintragungspflichtigen sollte auferlegt werden, stets eine aktuelle, für die Eintragungen verant-
wortliche Vertretungsperson zu benennen. Falscheintragungen könnten so unmittelbar erkannt und rückge-
meldet werden. Der Mehraufwand für die Vereinigungen und Rechtsgestaltungen ist im Hinblick auf die 
Wichtigkeit der Datenlage des Transparenzregisters sowie im Hinblick auf die Gefahr von Cyberangriffen 
auf das Transparenzregister gerechtfertigt.  

 

17. Zu Artikel 18 Nummer 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa0 – neu – (§ 26a Absatz 1 Nummer 3 GwG) 

In Artikel 18 Nummer 18 Buchstabe a ist Doppelbuchstabe aa folgender Doppelbuchstabe voranzustellen: 

„aa0) In Nummer 3 werden die Wörter „im Einzelfall“ gestrichen.“ 

Begründung: 

Das Verfahren nach § 26a Absatz 1 Nummer 3 GwG soll für die Aufsichtsbehörden des Nichtfinanzsektors 
auf Ersuchen für die Durchführung einer Vielzahl von Aufsichts- und Präventionsmaßnahmen gemäß § 51 
Absatz 2 GwG ausgeweitet werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass etwa anhand von Daten aus dem Trans-
parenzregister eine Reihe von Aufsichtsmaßnahmen oder Präventionsmaßnahmen ermöglicht werden.  
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18. Zu Artikel 18 Nummer 19 (§§ 26b bis 26g GwG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, inwieweit die Beschränkung der Ein-
sichtnahme auf einzelne Katalogstraftaten gemäß § 26b GWG-E sachgerecht ist.  

Begründung: 

Die Einführung eines Immobilientransaktionsregisters ist grundsätzlich zu begrüßen. Nunmehr wird in § 26b 
GWG-E ein Straftatenkatalog eingefügt (vergleichbar mit den aus dem StGB bekannten „schweren“ Straf-
tatbeständen). Gemäß § 26d GWG-E wird öffentlichen Stellen (nur) in diesen Fällen Auskunft aus dem Im-
mobilientransaktionsregister gewährt. Darüber hinaus muss in Ergänzung zur Berücksichtigung des Straf-
tatenkataloges die Straftat auch in Kombination mit beabsichtigter Vermögenssicherung gegeben sein.  

Diese abschließende Auflistung sollte hinsichtlich ihres Erfordernisses kritisch geprüft werden. Eine solche 
Einschränkung auf einen Straftatenkatalog beziehungsweise eine Kombination mit einer darüber hinaus ge-
mäß § 26b Absatz 3 GWG-E erforderlichen Begründung einer „hinreichend konkretisierten Gefahr“ ist eher 
abzulehnen, da dies für die „klassische Einsichtnahme“ in die Grundbücher bei den Amtsgerichten derzeit 
nicht vorgesehen ist. Die Hürde zur Einsichtnahme in das Immobilientransaktions-register wird dadurch hö-
her ausgestaltet, als dies bei einer individuellen Anfrage bei der zuständigen Gerichtsbarkeit erforderlich 
wäre.  

In der Einzelbegründung hatte der Gesetzgeber eine Herabsenkung der Schwelle zur Einsichtnahme in den 
Fällen vorgesehen, wenn und soweit die Daten von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt werden. In diesen Fällen sollte eine Einsichtnahme auch unter 
den Voraussetzungen möglich sein, dass lediglich „tatsächliche Anhaltspunkte für einen Bezug zu Immobi-
lientransaktionen vorliegen“. Dieser Wunsch des Gesetzgebers spiegelt sich in dem nun vorliegenden Ent-
wurf nicht mehr hinreichend wider.  

Im Übrigen dürfte diese Art des Vorgehens auch dem „All Crimes Approach“ der Gesetzesänderung des 
§ 261 StGB entgegenstehen. 

 

19. Zu Artikel 18 Nummer 19 (§ 26c Absatz 3 GwG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die von den Grundbuchämtern an die für die 
Führung des Immobilientransaktionsregisters zuständige Stelle zu übermittelnden Daten in § 26c Absatz 3 
GwG konkret und abschließend zu benennen und hierbei möglichst einen Gleichlauf mit dem für das Trans-
parenzregister zu übermittelnden Datenbestand herzustellen. 

Begründung: 

Der Bundesrat unterstützt die Bemühungen, den zuständigen Stellen für die Kriminalitäts- und insbesondere 
für die Geldwäschebekämpfung sowie den Behörden im Bereich der Sanktionsdurchsetzung einen volldigi-
talen Zugriff auf Immobiliendaten zu ermöglichen. Die hierfür an die für die Führung des vorgesehenen 
Immobilientransaktionsregisters zuständige Stelle zu übermittelnden Daten sollten schon deshalb konkret 
und abschließend benannt werden, um die Reichweite dieser Übermittlungspflicht für sämtliche beteiligten 
Stellen verlässlich zu bestimmen. 

Die Grundbuchämter haben nach dem Gesetzentwurf nach Eintragung eines Eigentümers im Grundbuch „die 
Angaben zur Eintragung“ an die registerführende Stelle zu übermitteln. Dabei enthalten weder der Gesetzes-
text noch die Begründung eine abschließende Aufzählung, welche Grundbuchdaten „Angaben“ in diesem 
Sinne sind. Es werden lediglich bei den wesentlichen Inhalten des Gesetzentwurfs einzelne Daten beispiel-
haft genannt. Für das Transparenzregister werden die zu übermittelnden Daten demgegenüber in § 19b Ab-
satz 1 GwG einzeln aufgezählt. Selbst bei einer solchen Aufzählung können im Einzelfall noch unterschied-
liche Auffassungen bestehen, ob ein Datum von der Übermittlungspflicht erfasst wird. 

Ein Gleichlauf mit dem für das Transparenzregister zu übermittelnden Datenbestand erleichterte die techni-
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sche Umsetzung mit der Nutzbarmachung der für die Datenübermittlung an das Transparenzregister einge-
richteten Schnittstelle, insbesondere in der Fachanwendung SolumSTAR. Zugleich würde angesichts knap-
per personeller Ressourcen die Grundlage für eine rechtzeitige Umsetzung gelegt. 

Die aufzuwendenden Ressourcen finden in dem Gesetzentwurf keine Erwähnung. Es heißt darin vielmehr 
ausdrücklich, dass den Ländern und Kommunen „kein Erfüllungsaufwand“ entstünde. Die Problematik be-
nötigter aber nicht vorhandener Haushaltsmittel bleibt deshalb offen. 

 

20. Zu Artikel 18 Nummer 19 (§ 26d Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a – neu – GwG) 

In Artikel 18 Nummer 19 § 26d Absatz 1 Satz 1 ist nach Nummer 2 folgende Nummer einzufügen: 

„2a. die Behörden der Geldwäscheaufsicht.“ 

Begründung: 

In § 26d GwG-E ist geregelt, welche öffentliche Stellen Auskunft aus dem Immobilientransaktionsregister 
erhalten. Im Besonderen Teil des Entwurfs wird dazu erläutert, dass Auskunftsersuchen nach § 26d Absatz 1 
folglich nur durch die registerführende Behörde beantwortet werden können, wenn sie der Verhütung und 
Verfolgung von Geldwäsche sowie der Sanktionsdurchsetzung nach dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz die-
nen. 

Die Aufsichtsbehörden dienen ebenfalls der Verhütung der Geldwäsche, daher sind sie in den Kreis der 
öffentlichen Stellen, die auf Ersuchen Auskunft aus dem Register erhalten, aufzunehmen.  

Im Falle eines Geldwäscheverdachts bei einer Immobilientransaktion kann die Auskunft aus dem Transak-
tionsregister der Aufsichtsbehörde weitere Aufschlüsse für die Meldeverpflichtung nach § 44 GwG geben.  

 

21. Zu Artikel 18 Nummer 19 (§ 26d GwG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren klarzustellen, dass mit dem beabsichtigten Wort-
laut des § 26d GwG-E auch der Zugriff der Landespolizei auf das Immobilientransaktionsregister zur vor-
beugenden Bekämpfung von Straftaten umfasst ist.  

Begründung: 

Originäre Aufgabe der Landespolizei ist regelmäßig, Straftaten zu verhüten (vorbeugende Bekämpfung von 
Straftaten). Sie hat in diesem Zuge im Einzelfall bestehende Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzu-
wehren. Eine solche Gefahr kann auch eine hinreichend konkretisierte Gefahr im Bereich der in § 26b Ab-
satz 3 GwG-E genannten Fälle sein (vergleiche § 26d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 GwG-E). Bislang führt der 
beabsichtigte § 26d Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GwG-E die Landespolizei als öffentliche Stelle nur auf, so-
weit sie „Strafverfolgungsbehörde“ ist. Demnach wäre ein Zugriff der Polizei auf das Immobilientransakti-
onsregister zum Zwecke der Gefahrenabwehr nicht zwingend vom Wortlaut des Gesetzes gedeckt.   

Demgegenüber dient der Zugriff auf das Immobilientransaktionsregister nach der Entwurfsbegründung ne-
ben der Verfolgung von Straftaten auch deren Verhütung (vergleiche Begründung Allgemeiner Teil, BR-
Drucksache 506/23, Seite 82).  

Dies gilt insbesondere auch für die Abwehr von Gefahren des (internationalen) Terrorismus. So müssen 
Bundeskriminalamt und Landespolizei auch zu diesem Zwecke auf das Immobilientransaktionsregister zu-
greifen dürfen. Der Bund hätte nach dem Doppeltür-Modell des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfGE 130, 
151 (184)) mit § 26d Absatz 1 Satz 1 GwG-E die erste Tür zu öffnen. Die Länder hätten die zweite Tür zur 
Abfrage der Daten landesrechtlich zu regeln. 
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22. Zu Artikel 18 Nummer 19 (§ 26d Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 – neu – GwG) 

Artikel 18 Nummer 19 § 26d Absatz 1 Satz 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 5 ist das Wort „sowie“ durch ein Komma zu ersetzen. 

b) In Nummer 6 ist der Punkt durch das Wort „sowie“ zu ersetzen. 

c) Folgende Nummer ist anzufügen: 

„7. den Aufsichtsbehörden der Länder.“ 

Begründung: 

Es fehlt an einer Zugriffsberechtigung auf das Immobilientransaktionsregister für die Aufsichtsbehörden der 
Länder. 

Die im Register geführten Daten könnten wertvolle Hinweise für die Aufsichtsbehörden des Nichtfinanzsek-
tors haben, da diese unter anderem für die Überwachung von Immobilienmaklern zuständig sind und aus 
diesem Grund ein Interesse an der Zugriffsberechtigung besteht. 

 

23. Zu Artikel 18 Nummer 19 (§ 26d Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 – neu –, 5 – neu – GwG) 

Artikel 18 Nummer 19 § 26d Absatz 1 Satz 2 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 2 ist das Wort „oder“ zu streichen. 

b) In Nummer 3 ist der Punkt durch ein Komma zu ersetzen. 

c) Folgende Nummern sind anzufügen: 

„4. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Daten für eine Verfassungsschutzbehörde des 
Bundes oder eines Landes im Einzelfall erforderlich sind zur Aufklärung bestimmter Bestrebungen 
oder Tätigkeiten nach  

a) § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes oder 

b) einem zum Verfassungsschutz (§ 1 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes) landes-
gesetzlich begründeten Beobachtungsauftrag der Landesbehörde, insbesondere zum Schutz 
der verfassungsmäßigen Ordnung vor Bestrebungen und Tätigkeiten der organisierten Kri-
minalität, oder 

5. die Daten für den Bundesnachrichtendienst erforderlich sind 

a) zur politischen Unterrichtung der Bundesregierung, wenn im Einzelfall tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass durch die Auskunft Informationen über das Ausland gewonnen 
werden können, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik 
Deutschland sind und zu deren Aufklärung das Bundeskanzleramt den Bundesnachrichten-
dienst beauftragt hat, oder 

b) zur Früherkennung von aus dem Ausland drohenden Gefahren von internationaler Bedeu-
tung, wenn im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass durch die Auskunft 
Erkenntnisse gewonnen werden können mit Bezug zu den in § 4 Absatz 3 Nummer 1 des 
BND-Gesetzes genannten Gefahrenbereichen oder zum Schutz der in § 4 Absatz 3 Nummer 2 
und 3 des BND-Gesetzes genannten Rechtsgüter.“ 

Begründung: 

Die in § 26d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 GwG-E für Auskunftsersuchen der in Satz 1 genannten Be-
hörden an die registerführende Stelle vorgesehenen Abrufschwellen sind für die in Satz 1 Nummer 4 und 5 
aufgeführten Nachrichtendienste aufgaben- und funktionsinadäquat. Die in Satz 2 Nummer 1 Alternative 1 
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enthaltene Abrufschwelle einer „hinreichend konkretisierte[n] Gefahr im Bereich der in § 26b Absatz 3 ge-
nannten Fälle“ ist auf Behörden mit polizeilichen Aufgaben zugeschnitten. Demgegenüber bezieht sich die 
Schwelle „tatsächliche[r] Anhaltspunkte für die Begehung einer Straftat“ in Satz 2 Nummer 1 Alternative 2 
und Nummer 3 auf die Tätigkeit von Strafverfolgungsbehörden. Satz 2 Nummer 2 adressiert nur die Zent-
ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, die nach § 28 Absatz 1 Satz 1 GwG zum Zwecke der Auf-
klärung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung tätig wird. Für die ebenfalls abrufberechtigten Verfassungsschutzbehörden des Bundes und 
der Länder sowie den Bundesnachrichtendienst fehlt demgegenüber eine ihrem Aufgabenprofil entspre-
chende Abrufschwelle.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird das Erfordernis einer polizeilichen Gefahr 
als Eingriffsschwelle dem Aufgabenprofil der Nachrichtendienste nicht gerecht, da für ihre Aufgabenwahr-
nehmung Befugnisse erforderlich sind, die unabhängig von solcher Sachverhaltskonkretisierung ergriffen 
werden können (BVerfG, Beschluss vom 28. September 2022 – 1 BvR 2354/13, NVwZ-RR 2023, 1 Rn. 119; 
BVerfGE 162, 1 Rn. 163). Denn durch die Tätigkeit der Nachrichtendienste soll der Staat bereits im Vorfeld 
konkreter Gefahren in die Lage versetzt werden, noch im Entstehen befindliche Bedrohungsszenarien für die 
Existenzgrundlagen des Staates frühzeitig zu erkennen (vergleiche zum Verfassungsschutz: BVerfGE 162, 
1 Rn. 162 f.; zum Bundesnachrichtendienst: BVerfGE 154, 152 Rn. 128). 

Eine solche Frühaufklärung ist nicht nur fachlich geboten, sondern auch verfassungsrechtlich dadurch ge-
rechtfertigt, dass Nachrichtendienste von vornherein zum Schutz von Rechtsgütern mit überragendem ver-
fassungsrechtlichen Gewicht tätig werden (vergleiche zum Verfassungsschutz: BVerfGE 162, 1 Rn. 150, 
174; zum Bundesnachrichtendienst: BVerfGE 154, 152 Rn. 163) und dabei nicht über eigene „operative“ 
Anschlussbefugnisse verfügen (vergleiche zum Verfassungsschutz: BVerfGE 162, 1 Rn. 159; zum Bundes-
nachrichtendienst: BVerfGE 154, 152 Rn. 149 und 165). 

Aufgrund dieser Besonderheiten hat das Bundesverfassungsgericht sowohl für die allgemeine Bestandsda-
tenauskunft als auch für die eingriffsintensivere Auskunft anhand einer dynamischen IP-Adresse eine aufga-
benadäquate und verfassungsrechtlichen Anforderungen genügende Eingriffsschwelle bejaht, wenn tatsäch-
liche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Auskunft zur Aufklärung einer bestimmten nachrichtendienst-
lich beobachtungsbedürftigen Aktion oder Gruppierung im Einzelfall geboten ist, denn damit wird ein we-
nigstens der Art nach konkretisiertes und absehbares Geschehen vorausgesetzt; weitergehende Anforderun-
gen an den Rechtsgüterschutz hat das Bundesverfassungsgericht im Hinblick darauf, dass der Aufgabenbe-
reich der Nachrichtendienste von vornherein durch den Schutz besonders gewichtiger Rechtsgüter gekenn-
zeichnet ist, nicht für erforderlich gehalten (BVerfGE 155, 119 Rn. 151, 182, 240, 269). 

Dieselben Anforderungen gelten nach der Rechtsprechung des Bundes-verfassungsgerichts grundsätzlich 
auch für den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, solange diese nicht aufgrund einer weitgehenden Erfas-
sung der Persönlichkeit des Betroffenen ein gesteigertes Eingriffsgewicht aufweisen (BVerfGE 162, 1 Rn. 
190 ff.): Die Verfassungsschutzbehörden dürfen daher grundsätzlich Überwachungsmaßnahmen bereits vor-
nehmen, wenn diese zur Aufklärung einer bestimmten, nachrichtendienstlich beobachtungsbedürftigen Ak-
tion oder Gruppierung im Einzelfall geboten sind und auf hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten beru-
hen (BVerfGE 162, 1 Rn. 181, 206). Erst Recht genügen diese Anforderungen daher für ein Ersuchen um 
Auskunft aus dem Immobilientransaktionsregister. Denn ein tiefes Eindringen in die Privatsphäre des Be-
troffenen ist damit nicht verbunden. 

Die anzufügenden Nummern 4 und 5 entsprechen weitestgehend wörtlich der novellierten Regelung zur Be-
standsdatenauskunft gegenüber den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder sowie dem Bun-
desnachrichtendienst in § 174 Absatz 3 Nummer 5 und 7 des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Die Vor-
schrift geht auf Artikel 13 des „Gesetzes zur Anpassung der Regelungen über die Bestandsdatenauskunft an 
die Vorgaben aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 2020“ vom 30. März 2021 
(BGBl. I S. 448) zurück und beruht auf einem breiten überparteilichen Konsens, der im Vermittlungsaus-
schuss erzielt worden ist (vergleiche BT-Drucksache 19/27900 zu § 113 Absatz 3 TKG a. F.). Wort- und 
inhaltsgleich wurde auch die Auskunft bei Bestandsdaten in § 22 Absatz 3 Nummer 6 und 8 des Telekom-
munikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes (TTDSG) normiert. 
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24. Zu Artikel 18 Nummer 19 (§ 26f Absatz 1 Nummer 2 GwG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen und darauf hinzuwirken, dass § 26f 
Absatz 1 Nummer 2 GwG entweder ersatzlos gestrichen oder – alternativ – mit der Streichung eine entspre-
chende Formulierung in § 26f Absatz 2 GwG eingefügt wird, der die Zustimmung des Bundesrates vorsieht. 

Begründung: 

§ 26f GwG enthält eine Verordnungsermächtigung für das Bundesministerium der Finanzen. § 26f Absatz 1 
GwG betrifft dabei im Wesentlichen Einzelheiten zur Einrichtung, Führung und Datenverarbeitung durch 
das zuständige Bundesamt ohne Zustimmung des Bundesrates. § 26f Absatz 2 GwG ermächtigt dagegen zu 
näheren Bestimmungen für die Übermittlung von Angaben aus dem Grundbuch durch das Grundbuchamt 
oder die Katasterbehörde mit Zustimmung des Bundesrates. Zu Absatz 2 führt die Entwurfsbegründung unter 
anderem aus, dass nur bei Ausübung dieser Verordnungsermächtigung und mit Zustimmung des Bundesrates 
„nähere, abweichungsfeste Regelungen zum Verwaltungsverfahren der in § 26c Absatz 3 genannten Behör-
den“ getroffen werden. 

In diese Regelungssystematik fügt sich die gegenüber dem Referentenentwurf in Absatz 1 neu eingefügte 
Nummer 2 nicht klar ein. Diese nennt als Gegenstand einer Verordnung nach § 26f Absatz 1 GwG ebenfalls 
die Datenübermittlung durch das Grundbuchamt oder die Katasterämter (ohne Zustimmung des Bundesra-
tes). Insoweit ist – erstens – unklar, wie sich Absatz 1 Nummer 2 zu Absatz 2 verhält und welchen genauen 
Anwendungsbereich die neu eingefügte Nummer 2 besitzen soll. Soweit mit Absatz 1 Nummer 2 die Fälle 
des § 26c Absatz 2 GwG (Mitteilungen nach § 18 Grunderwerbsteuergesetz) und mit Absatz 2 die Fälle des 
§ 26c Absatz 3 GwG abgedeckt werden sollen, kommt dies weder in dem Wortlaut noch der Entwurfsbe-
gründung hinreichend deutlich zum Ausdruck. Unabhängig hiervon bestehen – zweitens – Bedenken, Ein-
zelheiten der Datenübermittlung durch Landesbehörden nach § 26f Absatz 1 GwG ohne Zustimmung des 
Bundesrates zu regeln. Verbindliche Regelungen zur Datenübermittlung durch Landes-behörden (Grund-
buch- beziehungsweise Katasterämter) sind – wie im Fall des § 26f Absatz 2 GwG – insgesamt durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu regeln. Soweit hiervon gleichwohl abgesehen werden soll, 
stellen sich zudem – drittens – verfassungsrechtliche Folgefragen, ins-besondere, ob das Gesetz in diesem 
Fall nach Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes insgesamt der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

 

25. Zu Artikel 18 Nummer 20 Buchstabe b (§ 28 Absatz 1a GwG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob im Zuge der vorgesehenen gesetz-
lichen Neuregelung eine Anpassung des neu zu fassenden § 28 Absatz 1a Geldwäschegesetz möglich ist. 

Begründung: 

§ 28 Absatz 1a GwG wird neu gefasst, sodass die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zu-
künftig bei der ihr nach Absatz 1 Satz 1 übertragenen Aufgabe – unter anderem Entgegennahme von Mel-
dungen der Aufsichtsbehörden – auch an der Feststellung von Transaktionen mitwirkt, die im Zusammen-
hang mit der rechtswidrigen Verbreitung von Massenvernichtungs- und Kriegswaffen stehen.  

Im Besonderen Teil zu Nummer 20 heißt es dazu: „Die Finanzierung von Proliferation wird daher nunmehr 
Teil der nationalen Risikoanalyse als auch Teil der Risikobewertung und der Compliance-Strukturen in Un-
ternehmen sein.“ 

Es soll deshalb auf die Problematik bei Güterhändlern hingewiesen werden, die mit Dual Use Gütern wie 
LKW, PKW und Motorbooten handeln, aber keine Barzahlungen tätigen oder entgegennehmen und deshalb 
weder zu einer Risikoanalyse hinsichtlich dieser Güter nach § 4 Absatz 5 GwG noch zur Einhaltung von 
Sorgfaltspflichten nach § 10 Absatz 6a GwG verpflichtet sind.  Solange Güterhändler von Dual Use Gütern 
nicht der Pflicht der Risikoanalyse und der Einhaltung von Sorgfaltspflichten unterfallen, werden Meldungen 
der Aufsichtsbehörden und der Verpflichteten in diesem Bereich nicht möglich sein.  
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26. Zu Artikel 18 Nummer 23 Buchstabe a (§ 32 Absatz 1 Nummer 1 GwG) 

In Artikel 18 Nummer 23 Buchstabe a § 32 Absatz 1 Nummer 1 ist das Wort „Verfassungsschutz,“ durch 
die Wörter „Verfassungsschutz und die für den Vermögensgegenstand, Geschäftsvorfall oder Wohnsitz des 
Vertragspartners zuständigen Verfassungsschutzbehörden der Länder,“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Nach § 32 Absatz 1 Nummer 1 GwG-E übermittelt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
Meldungen nach § 43 Absatz 1 oder § 44 GwG nur an das Bundesamt für Verfassungsschutz. Dieses darf 
aber nach § 5 Absatz 1 Satz 1 BVerfSchG nur im Benehmen mit der Landesbehörde für Verfassungsschutz 
in einem Land selbst Informationen, Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen sammeln. Denn Verfassungs-
schutz ist nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes eine Angelegenheit der Länder (Artikel 30, 70 
Absatz 1 des Grundgesetzes). Die Länder sind für die Abwehr von Bestrebungen gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung zuständig, soweit sich diese im jeweiligen Land auswirken und damit dort 
Gefahren hervorrufen können (BVerfG 113, 63 (79)). Der Kompetenztitel des Bundes aus Artikel 73 Ab-
satz 1 Nummer 10 des Grundgesetzes umfasst nicht die allgemeine Zuständigkeit für den Verfassungsschutz 
(BVerfG, Beschluss vom 28. September 2022 – 1 BvR 2354/13, NVwZ-RR 2023, 1 Rn. 98; BVerfGE 155, 
119 Rn. 116). Zwar darf der Bund auf dieser Grundlage auch in gewissem Umfang selbst im Bereich des 
Verfassungsschutzes tätig werden und dem Bundesamt für Verfassungsschutz die für seine Aufgaben erfor-
derlichen Befugnisse einräumen (ebenda). Das ändert aber nichts daran, dass primär und parallel weiterhin 
die Zuständigkeit der Landesverfassungsschutzbehörden eröffnet ist. 

Nicht zuletzt auch im Interesse der effektiven Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden sollten daher Mel-
dungen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nicht nur an das Bundesamt für Verfassungs-
schutz, sondern auch an die jeweiligen Landesverfassungsschutzbehörden, deren Zuständigkeitsbereich von 
dem meldepflichtigen Sachverhalt betroffen ist, übermittelt werden. 

 

27. Zu Artikel 18 Nummer 29 (§ 42 Absatz 1 GwG) 

Artikel 18 Nummer 29 ist zu streichen. 

Begründung: 

Es sollte keine Verpflichtung eingeführt werden, der Zentralstelle auch schon die Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens mitteilen zu müssen.  

Mitteilungspflichten bezüglich der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bestehen in der Regel nur in sol-
chen Fallkonstellationen, in denen bisher unbeteiligte dritte Stellen informiert werden sollen, damit diese auf 
der Basis der Mitteilung prüfen, ob sie in eigener Zuständigkeit Maßnahmen gegen den Beschuldigten er-
greifen müssen. MiStras dienen hingegen nicht der sofortigen Rückmeldungen an einen Meldenden, wie 
seine Meldung aufgegriffen wurde. Die Ermöglichung der „Bewertung der Qualität der eigenen Analysen“ 
der Zentralstelle ist keine ausreichende Rechtfertigung dafür, den Staatsanwaltschaften weitere bürokratische 
Belastungen aufzuerlegen.  

Im Übrigen passt die Änderung von § 42 Absatz 1 Satz 1 GwG auch nicht zum – unverändert bleibenden – 
§ 42 Absatz 1 Satz 2 GwG, da die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nicht durch „Übersendung einer 
Kopie der Anklageschrift, der begründeten Einstellungsentscheidung oder des Urteils“ erfolgen kann, wie 
von § 42 Absatz 1 Satz 2 GwG vorgeschrieben. 

 

28. Zu Artikel 18 Nummer 32 (§ 50 Nummer 1 Buchstabe j GwG) 

In Artikel 18 Nummer 32 § 50 Nummer 1 Buchstabe j sind nach den Wörtern „gemischte Finanzholding-
Gesellschaften“ die Wörter „gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 2a“ und nach dem Wort „Versicherungs-Holding-
gesellschaften“ die Wörter „gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 7a“ einzufügen. 
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Begründung: 

Es ist zu begrüßen, dass Finanzholding- und Versicherungsholding-Gesellschaften nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 2a und Nummer 7a GwG-E sowie Unternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 7b und 7c GwG-E mit 
aufgenommen und unter die Aufsicht der BaFin gestellt werden. Allerdings fehlt es in den Fällen des § 2 
Absatz 1 Nummer 2a und 7a GwG-E an einer ausdrücklichen Nennung der einschlägigen Norm in § 50 Ab-
satz 1 Nummer 1 Buchstabe j GwG-E. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte daher der Wortlaut entspre-
chend angepasst werden. 

 

29. Zu Artikel 18 Nummer 32 Buchstabe b (§ 50 Nummer 5 GwG) 

Artikel 18 Nummer 32 Buchstabe b ist zu streichen.  

Begründung:  

Der in Artikel 18 Nummer 32 Buchstabe b vorgesehenen Neufassung von § 50 Nummer 5 GwG zufolge soll 
die Zuständigkeit für die geldwäscherechtliche Aufsicht über die Notare von den Präsidenten der Landge-
richte auf die Präsidenten der Oberlandesgerichte verlagert werden (abgesehen von den in § 50 Nummer 5 
Buchstabe b GwG-E geregelten Ausnahmefällen). Die Landesjustizverwaltungen sollen bestimmen können, 
dass die Befugnisse nach § 51 Absatz 2 und 3 GwG von dem jeweiligen Präsidenten des Landgerichts nach 
Maßgabe des zuständigen Präsidenten des Oberlandesgerichts wahrgenommen werden. Nach der Entwurfs-
begründung soll die damit verbundene Reduktion der Gesamtzahl der Aufsichtsbehörden die Vereinfachung 
der Koordination und Kooperation der Aufsichtsbehörden des Nichtfinanzsektors fördern. Dieses unterstüt-
zenswerte Ziel ist mit der vorgesehenen Regelung nicht zu erreichen. 

Die Regelung wird vielmehr den bisherigen Gleichlauf zwischen Notaraufsicht und Geldwäscheaufsicht über 
Notare stören, zusätzlichen Aufwand bei den Präsidenten der Oberlandesgerichte verursachen und anstelle 
von mehr Effizienz mehr Bürokratie verursachen. Die Gesamtzahl der Aufsichtsbehörden würde mit der 
vorgesehenen Zuständigkeitsverlagerung nicht reduziert, sondern die Zahl der Aufsichtsbehörden im Ergeb-
nis insoweit sogar noch um die Oberlandesgerichte erhöht. 

Eine Delegation der geldwäscherechtlichen Aufsicht stellt sich als zwingend dar. Es besteht mit einer Auf-
spaltung der allgemeinen und der geldwäscherechtlichen Aufsicht die Gefahr unzulässiger isolierter und da-
mit doppelter Sanktionierungen einer Amtspflichtverletzung. Ein geldwäscherechtlicher Verstoß, für dessen 
Ahndung die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgerichts zuständig wäre, kann zugleich auch eine 
allgemeine berufsrechtliche Amtspflichtverletzung darstellen, die (weiterhin) von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landgerichts zu ahnden wäre. Auch für das Disziplinarverfahren nach der Bundesnotarord-
nung gilt allerdings der Grundsatz der Einheit des Dienstvergehens. Danach sind alle bekannten Pflichtver-
letzungen desselben Beschuldigten zu einem einzigen Dienstvergehen zusammenzufassen, in einem Verfah-
ren einheitlich zu beurteilen und mit nur einer Disziplinarmaßnahme zu ahnden (vergleiche BGH, Urteil vom 
18. November 2019 – NotSt (Brfg) 6/18 – juris Randnummer 17 mit weiteren Nachweisen). Die diesem 
Grundsatz widersprechende isolierte und damit im Ergebnis doppelte Ahndung einzelner Amtspflichtverlet-
zungen wäre mit dem sogenannten Doppelahndungsverbot (§ 14 BDG in Verbindung mit § 96 Absatz 1 
Satz 1 BNotO) nicht vereinbar. 

Die dezentrale Geldwäscheaufsicht über die Notare durch die Präsidenten der Landgerichte hat sich in der 
Praxis gut bewährt und sollte daher beibehalten werden. Der bisherige Gleichlauf der geldwäscherechtlichen 
mit der allgemeinen Aufsicht gewährleistet einen effizienten Einsatz vorhandener Ressourcen. Der erforder-
liche Ressourcenaufwand für die Regelung der Delegation und deren verwaltungsmäßige Begleitung liefe 
dagegen dem Ziel einer effizienteren Aufgabenwahrnehmung gerade entgegen. Die angestrebte Vereinfa-
chung der Koordination und Kooperation der Aufsichtsbehörden des Nichtfinanzsektors setzt in Zeiten elekt-
ronischer Kommunikation keine Reduktion der Anzahl der Aufsichtsbehörden voraus.  

Im Änderungsbefehl Artikel 18 Nummer 32 ist daher Buchstabe b zu streichen, womit es bei der bisherigen 
Fassung von § 50 Nummer 5 GwG verbleibt. 
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30. Zu Artikel 18 Nummer 33 (§ 50a Absatz 2 Satz 2 GwG) 

In Artikel 18 Nummer 33 § 50a Absatz 2 Satz 2 ist das Wort „Benehmen“ durch das Wort „Einvernehmen“ 
zu ersetzen. 

Begründung: 

Benehmen bedeutet grundsätzlich nur, dass die Aufsichtsbehörden und die Koordinierenden Stellen von der 
Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht (ZfG) angehört werden und sich die ZfG mit dem Ziel einer möglichen 
Verständigung mit den abgegebenen Stellungnahmen auseinandersetzen muss. Allerdings kann die ZfG sich 
über die Stellungnahme hinwegsetzen und fachlich anders entscheiden. Da die Leitlinien nach Nummer 4, 
erarbeitete Kriterien nach Nummer 6 und die Berichte nach Nummer 8 vor allem die Arbeit der Länder und 
der dortigen Aufsichtsbehörden betrifft, reicht ein „Benehmen“ nicht aus. Für diese Punkte ist daher die 
Zustimmung der Länder beziehungsweise der Aufsichtsbehörden erforderlich, weshalb das Wort „Beneh-
men“ durch das Wort „Einvernehmen“ ersetzt werden muss. Zudem geht der beabsichtigte Abruf von Da-
tenbeständen bei den Länderaufsichtsbehörden (laut Einzelbegründung in beträchtlichem Umfang und er-
heblicher Detailschärfe – unter anderem Anzahl der Verpflichteten, Art und Umfang von Prüfungsmaßnah-
men, Art und Umfang von Sanktionen der Aufsichtsbehörden), sowie deren Zusammenführung und Spei-
cherung durch eine Bundesbehörde weiter als die eigentlich kommunizierte Zweckbindung (Koordinierung 
und Unterstützung). Aus diesem Grund ist es zwingend notwendig, dass die betroffenen Stellen dem Vorge-
hen zustimmen. 

 

31. Zu Artikel 18 Nummer 33 (§ 50b Absatz 1 GwG) 

In Artikel 18 Nummer 33 § 50b Absatz 1 ist nach dem Wort „umfangreicher“ das Wort „ , komplexer“ ein-
zufügen.  

Begründung: 

Schwierige Fragestellungen, zum Beispiel im Hinblick auf die Feststellung der Verpflichteteneigenschaft, 
sind nicht immer umfangreiche oder überregionale Prüfungen, es kann auch ein besonderer, beispielsweise 
wirtschaftsrechtlicher Sachverstand erforderlich sein, über den die Länderaufsichtsbehörden in der Regel 
nicht verfügen. Gerade auch in diesen Fällen ist eine Unterstützung durch die Zentralstelle für Geldwäsche-
aufsicht für die Länderaufsichtsbehörden wichtig und hilfreich. 

 

32. Zu Artikel 18 Nummer 33 (§ 50c Absatz 2 Nummer 4 GwG) 

In Artikel 18 Nummer 33 § 50c Absatz 2 Nummer 4 sind die Wörter „und internationalen“ zu streichen. 

Begründung: 

Die Aufgabe der Zusammenarbeit mit internationalen Behörden bei den koordinierenden Stellen der Länder 
ist strikt abzulehnen. Dies ist nach § 50a Absatz 2 Nummer 2 GwG-E unter anderem Aufgabe der Zentral-
stelle für Geldwäsche. Im Rahmen der Länderanhörung vom 18. September 2023 teilte das BMF mit, dass 
die Europäische Behörde für Geldwäscheaufsicht künftig direkt mit den Aufsichtsbehörden kommunizieren 
möchte. Aus diesem Grund sei es aus Sicht des Bundes notwendig, dass die Koordinierenden Stellen der 
Länder auch mit internationalen Behörden kommunizieren. 

Dies ist unzweckmäßig und abzulehnen. Auf EU-Ebene dürfte es durchaus sinnvoller sein, wenn es einen 
Ansprechpartner für Deutschland gäbe und die dort eingehenden Anfragen an die entsprechenden Stellen 
weitergeleitet werden. Ansonsten muss auf EU-Ebene stets der richtige Ansprechpartner gefunden werden. 
Zudem wird hierdurch immer noch nicht der Forderung der EU nachgekommen, dass die Aufsichtsbehörden 
direkt durch die EU kontaktiert werden können. Auch in diesem Fall stünde eine Schnittstelle zwischen EU 
und Aufsichtsbehörde im Weg.  
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Im Übrigen hat das BMF mit Schreiben vom 3. Juli 2020 (GZ. FATF – WK 5022/14/10001 :004) in der 
dortigen Anlage unter Buchstabe B., V. festgelegt, dass die Koordinierenden Stellen der Länder als zentrale 
Ansprechpartner für die Koordinierende Stelle Bund fungieren, damit die Koordinierende Stelle Bund ge-
genüber Bundesbehörden sowie der EU-Kommission sprechfähig ist. Weiter heißt es, dass die Koordinie-
renden Stellen der Länder der koordinierenden Stelle des Bundes zu internationalen Themen und Anfragen 
zuliefern. Die Kommunikation mit den EU-Behörden hat damit der Bund zu übernehmen. Eine direkte Kom-
munikation zwischen den EU-Behörden mit den Ländern war nie beabsichtigt gewesen. 

Im Hinblick auf die dann unrichtige Entwurfsbegründung ist dies mit vorstehender Änderung im weiteren 
Verfahren in geeigneter Weise klarzustellen. 

 

33. Zu Artikel 18 Nummer 34 Buchstabe b0 – neu – (§ 51 Absatz 3a – neu – GwG) 

In Artikel 18 Nummer 34 ist Buchstabe b folgender Buchstabe voranzustellen: 

„b0) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz eingefügt. 

„(3a) Die Aufsichtsbehörde nach § 50 Nummer 9 ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Ab-
satz 1 berechtigt, Auskunftsersuchen nach § 24c KWG sowie nach §§ 93, 93b AO zu stellen.““ 

Begründung: 

Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzsektor benötigen zur Erfüllung ihrer Aufgaben ebenso wie die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einen Zugang zum Kontenabrufverfahren, um auf diese Weise Um-
sätze und Transaktionen im Rahmen der Aufsichts- und Präventionstätigkeit umfassend analysieren und be-
werten zu können. 

Mit Hilfe des Kontenabrufverfahrens kann festgestellt werden, ob eine Person bei einem Institut oder einer 
Kapitalanlagegesellschaft ein Konto oder Depot unterhält. Zu diesem Zweck werden die in § 24c KWG fest-
gelegten Kerndaten, wie beispielsweise Kontonummer oder Name des Kontoinhabers, abgerufen. Die Auf-
sichtsbehörde soll dadurch in die Lage versetzt werden, die Geldwäsche, das illegale Schattenbankenwesen 
und das unerlaubte Betreiben von Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäften besser durch zentral durch-
geführte Recherchearbeiten zu bekämpfen (vergleiche Herzog/Achtelik, 5. Auflage 2023, KWG § 24c Rn. 
2).  

Die Ausweitung der Anwendung des automatischen Kontenabrufverfahren ist für eine effektivere Geldwä-
scheaufsicht im Nichtfinanzsektor notwendig. In diesem Zusammenhang konnten aufgrund von durchge-
führten Prüfungen gelegentlich auffällige Transaktionen festgestellt werden, bei denen ein Kontenabrufver-
fahren notwendig gewesen wäre, um die sogenannte Papierspur des Geldes umfassend zu erkennen. 

Insbesondere bei Güterhändlern, die Verpflichtete nach dem GwG sind, könnte die Möglichkeit, Kontenin-
formationen abzurufen, die Effektivität der Prüfungsmaßnahmen steigern. Mittels des Kontenabrufverfah-
rens können Bar- und Buchgeldtransaktionen erhoben werden, die in einem regulären Prüfungsverfahren, 
basierend auf den Auskünften und Unterlagen des GwG-Verpflichteten, unentdeckt geblieben wären. Ver-
pflichtete neigen dazu, im Rahmen des Prüfungsverfahrens bewusst lediglich zu selbst ausgewählten Konten 
Auskunft zu erteilen, wodurch ein erhöhtes Risiko an Informationsverlust besteht. Bei einem Kontenabruf-
verfahren werden hingegen alle Kontenverbindungen zur betreffenden natürlichen oder juristischen Person 
aufgelistet, insbesondere Konten, die in der Vergangenheit geführt wurden und mittlerweile inaktiv sind und 
solche, die den Aufsichtsbehörden bislang nicht offenbart worden sind.  

Da das GwG einerseits und KWG sowie die AO andererseits miteinander systematisch korrespondieren, 
müssen weitere Änderungen von KWG- und AO-Vorschriften vorgenommen werden (siehe Empfehlungen 
Ziffern 12 und 42). 
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34. Zu Artikel 18 Nummer 34 Buchstabe d (§ 51 Absatz 9a Satz 1 GwG) 

In Artikel 18 Nummer 34 Buchstabe d § 51 Absatz 9a Satz 1 ist das Wort „Benehmen“ durch das Wort „Ein-
vernehmen“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Mit dem neuen § 51 Absatz 9a GwG-E kann die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht im Benehmen mit den 
Aufsichtsbehörden und den Koordinierenden Stellen von Bund und Ländern Kriterien zur Effektivitätsbe-
wertung von Aufsichtsmaßnahmen bestimmen. Ausweislich der Begründung kann ein solches Kriterium 
beispielsweise die Anzahl der Verpflichteten sein. Aufgrund des erheblichen Eingriffs in die Arbeitsweisen 
der Länder und Aufsichtsbehörden ist es nicht ausreichend, dass die Kriterien lediglich im Benehmen fest-
gelegt werden. Vielmehr ist ein „Einvernehmen“ erforderlich. 

 

35. Zu Artikel 18 Nummer 34 Buchstabe d (§ 51 Absatz 9a Satz 1a – neu – GwG) 

Nach Artikel 18 Nummer 34 Buchstabe d § 51 Absatz 9a Satz 1 ist folgender Satz einzufügen: 

„Die Aufsichtsbehörden berichten der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht zur Erfüllung dieser Kriterien 
auf der Grundlage der bei ihnen vorhandenen Daten.“ 

Begründung: 

Für die Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzsektor ist die Erhebung von Daten bezüglich der Anzahl der Ver-
pflichteten im jeweiligen Zuständigkeitsbereich durchaus problematisch. 

Zwar sind Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 GwG verpflichtet sich bei der Zentralstelle für Transaktionsun-
tersuchungen (§ 45 Absatz 1 Satz 2, § 59 Absatz 6 GwG) zu registrieren. Allerdings besteht bereits die Prob-
lematik, dass die Aufsichtsbehörden selbst Schwierigkeiten haben, festzustellen, welche Unternehmen in 
ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich ihrer Aufsicht unterliegen. Der Registrierungspflicht, die erst mit In-
betriebnahme des neuen Informationsverbundes der FIU, spätestens ab dem 1. Januar 2024 gilt, ist allerdings 
nach bisher bekannt gewordenem Kenntnisstand bislang nur ein Bruchteil der betroffenen Verpflichteten 
nachgekommen. Darüber hinaus ist mangels einer Änderungs- beziehungsweise De-Registrierungspflicht 
völlig unklar, ob der Datenbestand so noch zutreffend, beziehungsweise aktuell ist. Außerdem ist davon 
auszugehen, dass ein Teil der bislang erfolgten Registrierungen fehlerhaft ist, das heißt Betroffene sich 
fälschlicherweise als Verpflichtete eingestuft haben oder umgekehrt Betroffene, die eigentlich als Verpflich-
tete einzustufen gewesen wären, sich selbst fälschlicherweise als Nicht-Verpflichtete eingestuft oder erst gar 
nicht erkannt haben, dass eine Untersuchung der eigenen Geschäftstätigkeit zur Klärung der Verpflichteten-
eigenschaft erforderlich gewesen wäre. Insoweit dürfte der bislang aufgebaute Datenbestand völlig unzu-
reichend sein. An diesem Zustand wird sich auch im Hinblick auf die Einführung eines Bußgeldtatbestandes 
bei Nicht-Registrierung (siehe Artikel 18 Nummer 39 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa) bei gleichzeitigem 
Hinausschieben der Registrierungspflicht für Güterhändler auf den 1. Januar 2027 (siehe Artikel 18 Num-
mer 40 Buchstabe d) in absehbarer Zeit nichts ändern. 

Soweit die neue Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht trotz des vorher Gesagten dennoch eine konkrete An-
zahl von Verpflichteten bei den Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzsektor abfragen sollte, gibt es einen gesi-
cherten Datenbestand allenfalls in Bezug auf bereits durchgeführte Aufsichtsprüfungen bei Verpflichteten. 
Dieser Datenbestand wird grundsätzlich aber nicht laufend auf Aktualität hin überprüft. Auch stammen die 
dortigen Daten unter Berücksichtigung des risikobasierten Ansatzes (vergleiche § 3a GwG) im Wesentlichen 
aus Recherchen in öffentlich zugänglichen Quellen (zum Beispiel Internetauftritt, Handelsplattformen, North 
Data usw.) oder aus bestehenden Registern öffentlicher Stellen, wie zum Beispiel die Vermittlerregister nach 
§ 11a GewO der Industrie- und Handelskammern (Versicherungsvermittler, Finanzanlagenvermittler) oder 
aus Daten der Statistikämter, aus denen allerdings das Vorliegen von Verpflichteteneigenschaften im Sinn 
von § 2 Absatz 1 GwG in aller Regel gerade nicht passgenau entnommen werden kann, sondern die allenfalls 
grobe Hinweise auf eine möglicherweise vorliegende Verpflichteteneigenschaft geben (siehe zum Beispiel 
die Risikoanalyse Bayerns für den sogeannten „Nichtfinanzsektor“ – 2020, Seite 66 ff., Nummer 2.1.4.2). 
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Besondere Herausforderungen ergeben sich dabei im Zusammenhang mit Verpflichteteneigenschaften, die 
an die gewerbs- oder berufsmäßige Durchführung ganz bestimmter Tätigkeiten geknüpft sind (vergleiche 
zum Beispiel § 2 Absatz 1 Nummer 6 GwG in Verbindung mit § 1 Absatz 24 GwG, § 2 Absatz 1 Nummern 
8, 11, 13 GwG). Eine Ermittlung auch nur annähernd valider Daten hinsichtlich der konkreten Anzahl aller 
Verpflichteten in diesen Bereichen ist jedenfalls nur mit einem extrem hohen Verwaltungsaufwand möglich. 
Vielfach kann die Klärung der Verpflichteteneigenschaft nur über aufwändige manuelle Nachbearbeitungen 
oder über individuelle Recherchearbeiten in Form von Auskunftsersuchen nach § 52 Absatz 6 GwG geklärt 
werden. Einen Verpflichteten-Datenbestand zu schaffen, der vollständig, geordnet, richtig und zeitgerecht 
ist, ist auf der Grundlage des bestehenden Rechtsrahmens schlichtweg unmöglich und unrealistisch. 

 

36. Zu Artikel 18 Nummer 34 Buchstabe d (§ 51 Absatz 9a Satz 2, 3 und 4 GwG)  

In Artikel 18 Nummer 34 Buchstabe d ist § 51 Absatz 9a wie folgt zu ändern: 

a) Satz 2 und 3 sind zu streichen. 

b) Satz 4 ist wie folgt zu fassen: 

„Satz 1 gilt nicht für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.“ 

Begründung: 

Eine Hilfestellung der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht (ZfG) für Aufsichtsbehörden im Nichtfinanz-
sektor wird begrüßt. Auf diese Weise werden Aufsichtsbehörden mit Personal- und Erfahrungsmangel Kri-
terien für Prüfmaßstäbe gegeben, damit die Aufsichtstätigkeit effektiviert werden kann.  

Die vorgesehenen Sätze 2 und 3 des § 51 Absatzes 9a werden in dieser Form aber abgelehnt. Gemäß § 51 
Absatz 9 Nummer 1 Buchstaben a bis e und Nummer 2 GwG werden bereits seit dem Jahr 2016 umfangrei-
che Datenbestände zu statistischen Zwecken vorgehalten und jährlich an das Bundesfinanzministerium über-
mittelt. Diese beinhalten detailliert die Anzahl der in der Aufsicht beschäftigten Personen, die Anzahl und 
Art der durchgeführten Kontrollen, auch deren Branchen, Maßnahmen der Sanktionierung und vieles mehr.  

Die nun in der Entwurfsbegründung aufgezählten und nicht abschließend genannten Beispiele, auch zu Art 
und Umfang von Prüfungsmaßnahmen, greifen in den Kernbereich von Aufsichts- und Prüfungsmaßnahmen 
ein und umfassen bereits mit den aufgezählten Beispielen nahezu einen kompletten Prüfungsverlauf, der sich 
regelmäßig in Prüfvermerken, Zwischenberichten und einem Abschlussvermerk befindet. Wie bereits er-
wähnt, hat der Gesetzgeber hier nur Beispiele aufgeführt. Anhand des Gesetzesentwurfes zu § 51 Absatz 9a 
GwG wird die ZfG damit aber in die Lage versetzt, nahezu den gesamten Datenbestand aus den Vorgangs-
verwaltungen beziehungsweise den E-Akten von Aufsichtsbehörden abzufragen. Dies sollte prinzipiell nur 
direkten Vorgesetzten und einer übergeordneten Behörde mit Weisungsfunktion und einer ausgewiesenen 
Rechts- und Fachaufsicht gestattet sein. Diese Befugnisse obliegen jedoch nicht der ZfG, da die Länder für 
die Aufsicht im Nichtfinanzbereich verantwortlich sind. 

Daran anknüpfend wird die Implementierung eines von der ZfG bereitgestellten automatisierten Verfahrens 
ebenfalls nachdrücklich abgelehnt. Neben der mit hohen Kosten verbundenen Herstellung der Kompatibilität 
zwischen den ländereigenen Vorgangs- und Ablagesystemen zu dem bereitgestellten automatisierten System 
der ZfG bestünde damit jederzeit die Abfragemöglichkeit der zur Verfügung stehenden Daten, die die Maß-
nahmen der Aufsichtsbehörden im Kernbereich betreffen. Dies erscheint auch unter Beachtung datenschutz-
rechtlicher Gesichtspunkte äußerst bedenklich und greift unmittelbar in die Länderhoheit zur Aufgabener-
füllung der Aufsichtstätigkeit ein. 

 

37. Zu Artikel 18 Nummer 38 (§ 55 GwG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine Rechtsgrundlage zur erweiter-
ten Datenübermittlung durch die Finanzbehörden an die Aufsichtsbehörden nach dem Geldwäschegesetz und 
eine Befugnis zur Datenverarbeitung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit geschaffen werden kann. Diese 
Rechtsgrundlage könnte beispielsweise in § 55 GwG-E verankert werden.  



 

Drucksache 20/9648 – 198 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

Begründung: 

Eine Verbesserung der Datenlage im Rahmen der Geldwäscheaufsicht, wie sie auch von der Financial Action 
Task Force gefordert wurde, gehört zu den wichtigen Zielen, die mit der Schaffung der neuen Geldwäsche-
behörde erreicht werden soll. Durch die Regelungen des Gesetzentwurfs soll ermöglicht werden, dass die 
Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zukünftig sowohl auf die Mel-
dungen der statistischen Daten durch die Aufsichtsbehörden zurückgreifen kann als auch auf Berichte der 
Aufsichtsbehörden zu bestimmten, von ihr zuvor entwickelten Kriterien für eine Bemessung der Effektivität 
der Aufsichtstätigkeit.  

Um eine fundierte Datenbasis auf Seiten der Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzsektor zu erhalten, sollte die 
Möglichkeit zur Datenübermittlung durch die Finanzbehörden an die Aufsichtsbehörden nach dem Geldwä-
schegesetz erweitert und eine Befugnis zur Datenverarbeitung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit geschaffen 
werden. Dies war nach der Begründung des Referentenentwurfs auch ausdrücklich der erklärte Wille des 
Gesetzgebers. Eine entsprechende Rechtsgrundlage wurde allerdings im vorliegenden Gesetzentwurf nicht 
verankert.  

Es wird zwingend für notwendig erachtet, diese Möglichkeit der Datenübermittlung verbindlich zu schaffen, 
indem etwa in § 55 GwG-E eine entsprechende Erweiterung der Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden 
sowie einer Entsprechung einer Offenbarungspflicht in § 31b Abgabeordnung verankert wird. In der Finanz-
verwaltung bestehen am ehesten Möglichkeiten, die konkreten Verpflichteten branchenbezogen und risiko-
orientiert anhand von bestimmten Kriterien herauszufiltern und den Aufsichtsbehörden im Rahmen von 
Sammelabfragen gebündelt zur Verfügung zu stellen. Denn zentral für die risikoorientierte und effektivere 
Aufgabenwahrnehmung ist die Etablierung einer verlässlichen Datengrundlage für die gleichmäßige Erhe-
bung und Beaufsichtigung der Verpflichteten in den einzelnen Aufsichtsbezirken. Die Daten, die aufgrund 
der Zulieferung seitens der Zentralstelle für Transaktionsuntersuchungen zugeleitet werden können, werden 
jedoch aufgrund der bestehenden Fristen der Registrierungspflichten erst in den kommenden Jahren nach 
und nach bei den Aufsichtsbehörden ankommen und für eine verlässlichere Datengrundlage sorgen.  

 

38. Zu Artikel 18 Nummer 39 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc – neu –  
(§ 56 Absatz 1 Satz 3 – neu – GwG) 

In Artikel 18 Nummer 39 ist dem Buchstaben b folgender Doppelbuchstabe anzufügen: 

„cc) Folgender Satz wird angefügt: 

„Die Nummern 15 bis 17, 19 und 23 gelten unabhängig vom Recht des Tatortes auch für Taten, die 
außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes begangen werden.““ 

Begründung: 

Es wird auf die Empfehlung in Ziffer 15 Bezug genommen, mit welcher das Auswirkungsprinzip im GwG 
verankert werden soll. 

Bislang gelten die Bestimmungen des GwG nicht gegenüber im Inland ansässigen Verpflichteten, wenn de-
ren Transaktionen außerhalb deutschen Hoheitsgebietes erfolgen. 

Folgerichtig können Verstöße gegen im Ausland begangene GwG-Pflichten von in Deutschland ansässigen 
Verpflichteten nicht gemäß § 56 GwG in Verbindung mit Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) geahndet 
werden. 

Im OWiG werden explizit die Möglichkeiten der Ahndung begrenzt. So heißt es in § 5 OWiG zur räumlichen 
Geltung: „Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, können nur Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, 
die im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes […] begangen werden.“ (Territorialprinzip). Eine Er-
streckung auf Auslandstaten, wie im Strafrecht (vergleiche §§ 6, 7 Absatz 1, 2 StGB) gilt im OWiG grund-
sätzlich nicht.  
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Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass nach aktueller Rechtslage ein im Geltungsbereich des GwG 
gewerblich tätiger Verpflichteter durch die Handlungspflichten des § 10 GwG nicht außerhalb des staatlichen 
Hoheitsgebietes Deutschlands gebunden ist und ein außerhalb des staatlichen Hoheitsgebietes Deutschland 
begangener Verstoß eines solchen Verpflichteten gegen die Handlungspflichten des GwG, auf Grundlage 
von § 56 GwG i.V.m. OWiG, nicht sanktioniert werden kann. 

Damit auch – unterlassene – Handlungen im Ausland durch in Deutschland ansässige Verpflichtete geahndet 
werden können, wird der oben genannte Zusatz eingefügt. 

 

39. Zu Artikel 18 Nummer 39 Buchstabe d (§ 56 Absatz 5 Satz 1 und Satz 3 – neu – GwG) 

Artikel 18 Nummer 39 Buchstabe d ist wie folgt zu fassen: 

„d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 … <…weiter wie Vorlage Buchstabe d…>. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist Verwaltungsbehörde nach § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten im Falle der Bebußung eines 
Verstoßes nach Absatz 1 Nummer 69a GwG.““ 

Begründung: 

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ist zuständige Behörde nach § 45 GwG und 
nimmt Registrierungen von Verpflichteten entgegen. Aus dem Sachzusammenhang ergibt sich, dass die FIU 
einen Überblick über die Verpflichteten nach dem GwG erhält und somit Verstöße gegen die Registrierungs-
pflicht effizienter ahnden kann.  

Eine Übertragung der Aufgaben nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 OWiG an andere Behörden würde dazu füh-
ren, dass sich zu viele Akteurinnen und Akteure mit ein und demselben Sachverhalt beschäftigen. So werden 
Ressourcen effektiv gebündelt. Die fachlich zuständige Behörde wird auch zuständige Verwaltungsbehörde.  

 

40. Zu Artikel 18 Nummer 40 Buchstabe a0 (§ 59 Absatz 6 Satz 3 – neu – GwG) 

Dem Artikel 18 Nummer 40 Buchstabe a ist folgender Buchstabe voranzustellen:  

„a0) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:  

„Die Registrierungspflicht gilt nicht für Annahmestellen, die nach Maßgabe des § 29 Absatz 6 des 
Glücksspielstaatsvertrages 2021 Sportwetten vermitteln.““ 

Begründung: 

Im Referentenentwurf war eine Ausnahme der Registrierungspflicht bei der Zentralstelle für Finanztransak-
tionsuntersuchungen für Lottoannahmestellen mit Sportwettenangebot (Ergebniswetten) enthalten. Diese 
Regelung ist im vorliegenden Gesetzentwurf aus nicht nachvollziehbaren Gründen weggefallen. Die derzei-
tige Verpflichteteneigenschaft dieser Annahmestellen nach § 2 Absatz 1 Nummer 15 GwG endet ohnehin 
mit Auslaufen der in § 29 Absatz 6 GlüStV 2021 fixierten Übergangsregelung am 30. Juni 2024, nach der 
die Länder zulassen können, dass durch Annahmestellen noch bis zum 30. Juni 2024 auch Ergebniswetten 
vermittelt werden können. Für Annahmestellen die keine Ergebniswetten vermitteln, greift die Ausnahme-
regelung nach § 2 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe c GwG, wonach Lotterien mit glücksspielrechtlicher Er-
laubnis der zuständigen Behörde keine Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind. Auch unter Risiko-
gesichtspunkten kann eine Registrierungspflicht für Annahmestellen für diesen begrenzten Zeitraum daher 
entfallen. 

 



 

Drucksache 20/9648 – 200 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
41. Zu Artikel 18 allgemein 

Der Bundesrat bittet im weiteren Verfahren darum, die geldwäscherechtliche Zuständigkeit über alle nach 
dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichteten (Versicherungs-)Holdinggesellschaften, ungeachtet ob Zwi-
schenholding oder Spitzenholding, einheitlich der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
zu übertragen. 

Begründung:  

Versicherungs-Holdinggesellschaften im Sinne der in Artikel 18 (Änderungen des Geldwäschegesetzes) 
Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc (Nummer 7a) des Gesetzentwurfs genannten Richtlinie sind 
ausschließlich Mutterunternehmen. Auch wenn eine Zuständigkeit der BaFin für entsprechende Holdingge-
sellschaften durch Artikel 18 Nummer 32 Buchstabe a des Gesetzentwurfs begrüßt wird, verbleiben poten-
ziell verpflichtete Zwischenholdinggesellschaften damit als Finanzunternehmen nach § 1 Absatz 24 GwG in 
Länderaufsicht.  

Dies ist wenig zweckmäßig. Zum einen bleiben diverse bekannte Probleme betreffend Holdinggesellschaften 
als Finanzunternehmen nach § 1 Absatz 24 GwG ungelöst, unter anderem hinsichtlich der Bestimmung der 
Haupttätigkeit zur Bestimmung der Zuständigkeit. Zum anderen bedeutet es gegebenenfalls für Konzerne 
mit mehreren Holdinggesellschaften, dass unterschiedliche Aufsichtsbehörden (BaFin und Länderaufsichts-
behörden) zuständig sind.  

Darüber hinaus ist eine Aufsicht über Holdinggesellschaften durch die Aufsichtsbehörden der Länder nur 
unter erheblichem Mehraufwand möglich. Die BaFin verfügt über tiefgehende Informationen und Kennt-
nisse der gesamten Finanzbranche sowie den dort oft vorhandenen komplexen Konzernstrukturen. Dement-
sprechend ist es für eine effektive geldwäscherechtliche Aufsicht über Holdinggesellschaften aus dem Ver-
sicherungs- sowie Kreditinstituts- und Finanzinstitutssektor von Vorteil, wenn die bei der BaFin tätigkeits-
bedingt bereits vorhandenen besonderen Sachkenntnisse und Ressourcen in diesen Bereichen Anwendung 
finden und damit auch die Wahrscheinlichkeit der Feststellung relevanter Sachverhalte erhöht wird. 

Dagegen ist für Aufsichtsbehörden der Länder bereits die Feststellung der Zuständigkeit über eine Holding-
gesellschaft unverhältnismäßig kosten-, zeit- und arbeitsintensiv. Gleiches gilt für die Prüfung und Bewer-
tung komplexer konzerninterner Compliance-Strukturen. 

Hier sollte eine eindeutige Regelung gefunden werden, dass alle nach dem GwG verpflichteten (Versiche-
rungs-)Holdinggesellschaften und nicht nur Mutterunternehmen der Aufsicht der BaFin unterliegen.   

 

42. Zu Artikel 25a – neu – (§ 93 Absatz 8 Satz 1 Nummer 2, 3 und 4 – neu – AO) 

Nach Artikel 25 ist folgender Artikel einzufügen: 

„Artikel 25a 

Änderung der Abgabenordnung 

§ 93 Absatz 8 Satz 1 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I Seite 3866; 2003 I Seite 61), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 2 wird das abschließende Wort „und“ gestrichen. 

2. In Nummer 3 wird der abschließende Punkt durch die Wörter „ , und“ ersetzt. 

3. Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4. den inländischen Aufsichtsbehörden, soweit dies für ihre Aufgabenerfüllung nach dem Geldwä-
schegesetz erforderlich ist.““ 
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Als Folge ist in der Inhaltsübersicht nach der Angabe zu Artikel 25 folgende Angabe einzufügen: 

„Artikel 25a 

Änderung der Abgabenordnung“. 

Begründung: 

Aufsichtsbehörden im Nichtfinanzsektor benötigen zur Erfüllung ihrer Aufgaben ebenso wie die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einen Zugang zum Kontenabrufverfahren, um auf diese Weise Um-
sätze und Transaktionen im Rahmen der Aufsichts- und Präventionstätigkeit umfassend analysieren und be-
werten zu können. 

Mit Hilfe des Kontenabrufverfahrens kann festgestellt werden, ob eine Person bei einem Institut oder einer 
Kapitalanlagegesellschaft ein Konto oder Depot unterhält. Zu diesem Zweck werden die in § 24c KWG fest-
gelegten Kerndaten, wie beispielsweise Kontonummer oder Name des Kontoinhabers, abgerufen. Die Auf-
sichtsbehörde soll dadurch in die Lage versetzt werden, die Geldwäsche, das illegale Schattenbankenwesen 
und das unerlaubte Betreiben von Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäften besser durch zentral durchge-
führte Recherchearbeiten zu bekämpfen (vergleiche Herzog/Achtelik, 5. Auflage 2023, KWG § 24c Rn. 2).  

Die Ausweitung der Anwendung des automatischen Kontenabrufverfahren ist für eine effektivere Geldwä-
scheaufsicht im Nichtfinanzsektor notwendig. In diesem Zusammenhang konnten aufgrund von durchge-
führten Prüfungen gelegentlich auffällige Transaktionen festgestellt werden, bei denen ein Kontenabrufver-
fahren notwendig gewesen wäre, um die sogenannte Papierspur des Geldes umfassend zu erkennen. 

Insbesondere bei Güterhändlern, die Verpflichtete nach dem GwG sind, könnte die Möglichkeit, Kontenin-
formationen abzurufen, die Effektivität der Prüfungsmaßnahmen steigern. Mittels des Kontenabrufverfah-
rens können Bar- und Buchgeldtransaktionen erhoben werden, die in einem regulären Prüfungsverfahren, 
basierend auf den Auskünften und Unterlagen des GwG-Verpflichteten, unentdeckt geblieben wären. Ver-
pflichtete neigen dazu, im Rahmen des Prüfungsverfahrens bewusst Auskunft lediglich zu selbst ausgewähl-
ten Konten zu erteilen, wodurch ein erhöhtes Risiko an Informationsverlust besteht. Bei einem Kontenab-
rufverfahren werden hingegen alle Kontenverbindungen zur betreffenden natürlichen oder juristischen Per-
son aufgelistet, insbesondere Konten, die in der Vergangenheit geführt wurden und mittlerweile inaktiv sind 
und solche, die den Aufsichtsbehörden bislang nicht offenbart worden sind. 

Da die AO einerseits und GwG sowie die KWG andererseits miteinander systematisch korrespondieren, 
müssen weitere Änderungen von GwG- und KWG-Vorschriften vorgenommen werden (siehe Empfehlungen 
Ziffern 12 und 33). 

 

43. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob im Zuge der vorgesehenen gesetz-
lichen Neuregelung auch eine Anpassung des § 31b Abgabenordnung erforderlich ist. 

Begründung: 

Die Regelung des § 31b AO ist im Zusammenhang mit der vorgesehenen gesetzlichen Neuregelung zu über-
denken. In Absatz 2 und Absatz 2a wird jeweils „die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen“ 
(FIU) als Adressat benannt. Hier könnte es sinnvoll sein künftig „das Bundesamt zur Bekämpfung von Fi-
nanzkriminalität“ zu benennen. Ansonsten werden Informationen insoweit nur an die FIU weitergegeben. 
Dort werden die Daten dann mit der Menge der weiteren eingehenden Mitteilungen mit zu analy-sierenden 
Daten bearbeitet. Eine Information des Ermittlungszentrums Geldwäsche (EZG) könnte sich damit verzö-
gern. Werden die Informationen aber in geeigneten Fällen gezielt an das EZG gegeben, können die Daten 
schneller von diesem gesichtet und verarbeitet werden. 
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Anlage 4 

Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

 

1.  Zur Eingangsformel 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Der Bundesrat begründet seine Auffassung zu der aus seiner Sicht vorliegenden Zustimmungsbedürftigkeit allge-
mein damit, dass Länderkompetenzen bzw. der Zuständigkeitsbereich der Länder berührt seien. Das allein genügt 
jedoch nicht, um die Zustimmungsbedürftigkeit eines Bundesgesetzes auszulösen. Hierfür bedarf es vielmehr des 
Vorliegens eines bestimmten, im Grundgesetz ausdrücklich aufgeführten Zustimmungstatbestandes (BVerfGE 1, 
76, 79). Falls sich der Hinweis des Bundesrates auf eine Zustimmungsbedürftigkeit nach Art. 84 Absatz 1 Satz 6 
des Grundgesetzes (GG) bezieht, weist die Bundesregierung darauf hin, dass die genannte Bestimmung nach ihrer 
Auffassung nicht einschlägig ist. Unabhängig von der Frage, ob und inwieweit die durch den Bundesrat genannten 
Regelungen verwaltungsverfahrensrechtlichen Charakter haben, setzt ein Ausschluss des nach Art. 84 Absatz 1 
Satz 2 GG bestehenden Abweichungsrechts der Länder eine ausdrückliche, zumindest aber hinreichend deutliche 
Regelung voraus (BVerfGE 142, 268, 284). Da ein solcher Ausschluss in keinem der genannten Fälle (§ 50c 
GwG, § 39 Absatz 1 GwEG-E, § 40 Absatz 1 GwEG-E) vorliegt, scheidet eine Zustimmungsbedürftigkeit auf-
grund von Artikel 84 Absatz 1 Satz 6 GG aus. Im Übrigen kann eine Zustimmungsbedürftigkeit auch nicht aus 
der Änderung des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes (SanktDG) geschlussfolgert werden, da die durch das FKBG 
im Bereich des SanktDG getroffenen Änderungen weder für sich genommen zustimmungsbedürftige Regelungen 
enthalten noch vormals zustimmungsbedürftige Teile des SanktDG betreffen. 

 

2. Zu Artikel 1 (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Nummer 3a – neu – BBF-Errichtungsgesetz) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

Aufgrund der Tatsache, dass das Thema Aus- und Fortbildung im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinan-
zierungsbekämpfung zunehmend Beachtung gefunden hat, was die Begründung des Vorschlags zutreffend her-
vorhebt, erscheint eine ausdrückliche Nennung der Aufgabe unter dem Gesichtspunkt der Normenklarheit ver-
tretbar. 

Dabei muss jedoch präzisiert werden, dass die Leistungen des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkrimi-
nalität (BBF) den Ländern und sonstigen Behörden angeboten werden, es ihnen jedoch unbenommen bleibt, ihren 
Schulungsbedarf auch anderweitig zu decken, einschließlich eigener Angebote. Die Finanzierung der Schulungen 
wird nicht einseitig beim BBF zu verorten sein. Dies wird im weiteren Verlauf einer Prüfung unterzogen. 

 

3.  Zu Artikel 3 (§ 1 Absatz 3 Satz 1, 2 GwEG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Die Benachrichtigungspflicht dient dazu, parallele Strafverfolgungstätigkeiten in Geldwäschefällen zu vermei-
den. Der Kreis der zu benachrichtigenden Behörden umfasst daher nur solche, die Aufgaben auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung im Bereich der Geldwäsche wahrnehmen, nicht jedoch jede Art von Sachverhaltsaufklärung. 
Dem gleichen Grundgedanken folgt die Vorbildregelung des § 4 Absatz 3 BKAG. 
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4.  Zu Artikel 3 (§ 1 GwEG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Zur Schaffung dezidierter Kapazitäten und Bündelung wichtiger Kompetenzen für die Geldwäschebekämpfung 
im Geschäftsbereich des BMF wird mit dem Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) eine 
spezialisierte Behörde errichtet. Innerhalb des BBF wird das Ermittlungszentrum Geldwäsche (EZG) als Einheit 
für strafrechtliche Ermittlungen bei bedeutsamen Fällen der internationalen Geldwäsche mit Deutschlandbezug 
komplementär zu bestehenden Strukturen als wesentlicher Partner in der Sicherheitsarchitektur Deutschlands tä-
tig. Das EZG kann durch Bildung von gemeinsamen Ermittlungsgruppen in geeigneten Fällen mit anderen Straf-
verfolgungsbehörden von Bund und Ländern Synergien schaffen und die Geldwäschebekämpfung in Deutschland 
insgesamt nachhaltig stärken.  

Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Zollverwaltung leiten ihre Zuständigkeiten in der Geldwäschebekämp-
fung im Wesentlichen aus den Vortaten ab. Die originäre Zuständigkeit des EZG soll sich – komplementär dazu 
– nach der Konzeption des GwEG nicht aus den Vortaten, sondern aus dem verdächtigen Finanzstrom ableiten. 
Sollten sich hier Überschneidungen ergeben, sollen die Ermittlungen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden erfolgen. 

 

5.  Zu Artikel 3 (§ 4 Absatz 1 Satz 3 GwEG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

Das Anliegen ist grundsätzlich nachvollziehbar. Die Bundesregierung prüft, mit welchen Stellen das geforderte 
Einvernehmen herzustellen ist. Ansprechpartner für das Ermittlungszentrums Geldwäsche als Bundesbehörde 
sollte zunächst die für die Polizei zuständige oberste Landesbehörde sein. 

 

6.  Zu Artikel 3 (§ 24 Absatz 1 Satz 1 GwEG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Eine Übermittlungspflicht ist aus Sicht der Bundesregierung nicht erforderlich. § 24 Absatz 1 Satz 1 GwEG-E 
betrifft nicht den repressiven, sondern den präventiven Bereich. Eine Übermittlungspflicht sämtlicher öffentlicher 
Stellen für den präventiven Bereich ist auch in § 9 Absatz 5 BKAG nur vorgesehen, wenn die Informationen zur 
Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person oder einer Sache von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt, 
erforderlich sind. Dieser Fall dürfte im auf Eigensicherungsaufgaben beschränkten präventiven Tätigkeitsbereich 
des EZG eher selten eintreten, so dass eine Übermittlungspflicht bewusst nicht vorgesehen wurde. Im Übrigen 
soll die Zentralstellenfunktion des Bundeskriminalamts (§ 2 BKAG) durch die Einrichtung des EZG nicht beein-
trächtigt werden.  

 

7.  Zu Artikel 3 (§ 24 Absatz 1 Satz 2 GwEG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Die Bundesregierung hält das Anliegen für grundsätzlich nachvollziehbar und den Änderungsvorschlag für um-
setzbar. 

 

8.  Zu Artikel 3 (§ 33 Absatz 1 Satz 2 GwEG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

Die Bundesregierung wird in diesem Zusammenhang insbesondere prüfen, ob und inwieweit sich aus den jüngsten 
verfassungsgerichtlichen Entscheidungen zu den Übermittlungsvorschriften im Bereich der Nachrichtendienste 
Anpassungsbedarf ergibt. Sie weist dabei darauf hin, dass möglicher Änderungsbedarf sich nicht nur auf den 
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Verfassungsschutz, sondern auch auf den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Abschirmdienst bezie-
hen würde. 

 

9. Zu Artikel 3 (§ 39 Absatz 1 Satz 2 – neu – GwEG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Eine einseitige Zugriffsmöglichkeit des Ermittlungszentrum Geldwäsche (EZG) auf die Steuerfahndungen der 
Länder ist dem Wortlaut der Befugnisnorm („können … vornehmen“) entgegen der Stellungnahme nicht zu ent-
nehmen. Entsprechend der Vorbildnorm des § 69 ZFdG dient die Norm der Gewährleistung einer umfassenden 
Rechts- und Handlungssicherheit der im Einzelfall eingesetzten Vollzugskräfte. Im Hinblick auf den Grundsatz 
einer einheitlichen Führungsverantwortung ist sicherzustellen, dass alle beteiligten Vollzugskräfte der einsatzfüh-
renden Dienststelle unterstellt werden. Davon unberührt liegt die Sachleitungsbefugnis im Bereich der Strafver-
folgung bei der Staatsanwaltschaft. Für die hinzugezogenen Bediensteten sind anlassbezogen die gleichen Befug-
nisse wie für die Bediensteten des EZG herzustellen. Ein einseitiger Zugriff des EZG auf Landesbedienstete soll 
damit nicht verbunden sein. Die Regelung soll lediglich die gesetzliche Grundlage darstellen, dass eine gemein-
same Zusammenarbeit verschiedener benannter Behördenbediensteter möglich ist, insbesondere bei teilweise 
auch spontan durchzuführenden strafprozessualen Maßnahmen. 

 

10.  Zu Artikel 3 (§ 39 GwEG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Soweit das Ermittlungszentrum Geldwäsche ein Ermittlungsverfahren führt, sind – wie bei Ermittlungen durch 
das BKA – nach § 1 Absatz 3 Satz 1 GwEG-E umfangreiche Informationspflichten, unter anderem gegenüber den 
für die Polizei zuständigen obersten Landesbehörden, vorgesehen. Dadurch soll – wie bei Ermittlungen durch das 
BKA – sichergestellt werden, dass die Landesbehörden rechtzeitig von Ermittlungsverfahren der zuständigen 
Bundesbehörde Kenntnis erlangen. Die Regelung zur Unterstützung durch andere Behörden in § 39 Absatz 1 
GwEG ist der Regelung in § 69 ZFdG nachempfunden. Auch § 99 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzentwurfs 
zur Neustrukturierung des Bundespolizeigesetzes lässt Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamtinnen und Po-
lizeivollzugsbeamten der Länder nur auf Anforderung oder im Einvernehmen zu. Zwingende Gründe für eine 
Abweichung von ZFdG und dem Gesetzentwurf zur Neustrukturierung des Bundespolizeigesetzes werden nicht 
gesehen. 

 

11.  Zu Artikel 15 Nummer 5 Buchstabe b (§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 – neu –, 3 – neu – SanktDG) 
Nummer 8 (§ 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 – neu – SanktDG) 

Die Bundesregierung lehnt eine Umsetzung im Rahmen des FKBG ab. 

Es ist aber beabsichtigt, das Anliegen einer Prüfung im Rahmen des Evaluierungsberichts zum Sanktionsdurch-
setzungsgesetz I und II für den Deutschen Bundestag zu unterziehen, der spätestens bis Ende Juni 2024 vorgelegt 
werden soll. Das Anliegen bedarf einer vertieften Prüfung im Hinblick auf EU-rechtliche und verfassungsrechtli-
che Fragen. 

 

12.  Zu Artikel 16 Nummer 3 (§ 24c Absatz 2 Satz 1a – neu – und Absatz 3 Satz 1 KWG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Das Kontenabrufverfahren stellt einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre des Betroffenen und damit in sein 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar. Derartige Eingriffe sind auf ein Minimum zu begrenzen. Vor 
diesem Hintergrund erscheint es zu weit-gehend, den Zugang zum Kontenabrufverfahren auf die Aufsichtsbehör-
den nach § 50 Nummer 9 GwG zu erstrecken. Das GwG ist von seiner Konzeption dem Grundsatz nach darauf 
angelegt, redliche Wirtschaftsteilnehmer vor dem Missbrauch zu strafrechtlich relevanten Zwecken zu schützen. 
Primäre Zielrichtung der Aufsicht ist also nicht, strafbares Verhalten durch Verpflichtete aufzudecken, sondern 
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die Einhaltung bestimmter Vorgaben zum Selbstschutz der Unternehmen und die Abwehr von aus ihren Kunden-
beziehungen entstehenden Gefahren. Die Aufdeckung verschleierter Finanzströme beim Verpflichteten entspricht 
diesem Zweck nicht, weshalb der Kreis der Abrufberechtigten im Kontenabrufverfahren aufgrund der dargestell-
ten Grundrechtsrelevanz nicht auf die Aufsichtsbehörden erstreckt werden sollte. 

 

13.  Zu Artikel 18 Nummer 3 Buchstabe c – neu – (§ 2 Absatz 5 – neu – GwG) 

Die Bunderegierung wird den Vorschlag prüfen. 

Im Wege der Verwaltungsanordnung für Konsularbeamte greifen Sorgfaltspflichten in Bezug auf (unter anderem) 
Geldwäscheverdachtsfälle bereits bislang. Die Bundesregierung ist daher aufgeschlossen, eine gesetzliche Ver-
ankerung zur Abgabe von Meldungen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen aufzunehmen. 

 

14.  Zu Artikel 18 Nummer 3a – neu – (§ 3 Absatz 2 Satz 5 und Absatz 5 – neu – GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Der Vorschlag beruht auf der Grundannahme, dass die Nichtidentifizierbarkeit eines wirtschaftlich Berechtigten 
vielfach für eine bewusste Verschleierung des wirtschaftlich Berechtigten spricht. Diesem Umstand trage die ak-
tuelle Regelung der Erfassung eines fiktiven wirtschaftlichen Berechtigten nicht ausreichend Rechnung. § 3 Ab-
satz 2 Satz 5 GwG beruht auf den europäischen Vorgaben in Artikel 3 der vierten EU-Geldwäscherichtlinie, der 
eine Fiktion zum wirtschaftlich Berechtigten ausdrücklich vorsieht. Die geforderte Abschaffung dieser Fiktion 
würde über die Mindestvorgaben der Richtlinie hinausgehen und bedarf daher einer besonderen Begründung. Die 
Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten von Briefkastenfirmen, etwa im Grundstücksrecht (§ 10 Absatz 9 
Satz 4 GwG), tragen den besonderen nationalen Risiken im Immobiliensektor Rechnung. Für eine weiterrei-
chende Beschränkung für alle Verpflichteten des GwG bestehen unter Risikogesichtspunkten keine tatsächlichen 
Anhaltspunkte. Zudem ergibt sich bereits nach aktueller Rechtslage ein Transaktionsverbot aus § 10 Absatz 9 
Satz 1 GwG, soweit ein wirtschaftlich Berechtigter nicht ermittelt werden kann und Tatsachen im Sinne des § 43 
Absatz 1 GwG vorliegen. 

 

15.  Zu Artikel 18 Nummer 6a – neu – (§ 10 Absatz 3 Satz 2 – neu – und 3 – neu – GwG) 

Die Bunderegierung lehnt den Vorschlag ab. 

Gegenwärtig wird auf EU-Ebene ein Legislativpaket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung verhandelt, das unter anderem die Fragen der grenzüberschreitenden Sachverhalte abschließend regeln soll. 
Vor Inkrafttreten der Regelungen dieses Legislativpakets sollten keine rein nationalen Regelungen zur Abgren-
zung des Anwendungsbereichs getroffen werden, bei denen unsicher ist, ob sie mit den neuen europäischen Vor-
gaben in Einklang stehen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass möglicherweise im Bereich der Gü-
terhändler eine umfassende Neustrukturierung der Verpflichtetenstellung erfolgen wird. 

 

16. Zu Artikel 18 Nummer 8 Buchstabe a (§ 18 Absatz 3a GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Die bereits bestehenden und die vorgesehenen Regelungen verhindern unberechtigte Falscheintragungen im 
Transparenzregister. Bereits nach geltendem Recht begeht eine Ordnungswidrigkeit, wer vorsätzlich oder leicht-
fertig, ohne von der mitteilungspflichtigen Vereinigung dazu ermächtigt worden zu sein, der registerführenden 
Stelle Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten zur Eintragung in das Transparenzregister elektronisch mitteilt 
(§ 56 Absatz 1 Satz 1 Nummer 57 GwG). Ergänzend hierzu sieht der neue § 18 Absatz 3a GwG-E vor, dass die 
registerführende Stelle bei berechtigten Zweifeln geeignete Nachweise für die Vertretungsberechtigung verlangen 
kann. Darüber hinaus können mitteilungspflichtige Rechtseinheiten nach dem neuen § 18a GwG-E von sich aus 
der registerführenden Stelle eine vertretungsberechtigte Person anzeigen, mit der ausschließlich kommuniziert 
werden darf, und so unberechtigte Falscheintragungen verhindern. 
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Eine Vorlage von Nachweisen zur Vertretungsberechtigung bei jeder Mitteilung an das Transparenzregister würde 
bei 2,5 Mio. mitteilungspflichtigen Rechtseinheiten einen enormen Verwaltungsaufwand verursachen, da neben 
der Übermittlung und Prüfung des Nachweises der Vertretungsberechtigung auch die Durchführung eines Identi-
fizierungsverfahrens für die mitteilende Person erforderlich wäre. Die Kosten für diesen Verwaltungsaufwand 
wären wiederum über eine Erhöhung der Jahresgebühr auf die Gebührenschuldner und damit insbesondere auf 
die mitteilungspflichtigen Unternehmen (GmbHs, KGs, AGs etc.) umzulegen. 

 

17.  Zu Artikel 18 Nummer 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa0 – neu –  
(§ 26a Absatz 1 Nummer 3 GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Die Zugriffsrechte für die Aufsichtsbehörden bestehen, gleichlaufend mit anderen Behörden, nur im Einzelfall. 
Eine Erweiterung der Zugriffsrechte über den Einzelfall hinaus widerspricht auch unter datenschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten der Systematik des Registers. 

 

18.  Zu Artikel 18 Nummer 19 (§§ 26b bis 26g GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit ist die Nutzung des Immobilientransaktionsregisters u.a. für Zwecke der 
strafrechtlichen Einziehung durch den in § 26b Absatz 3 Satz 2 enthaltenen Straftatenkatalog auf Fälle beschränkt, 
in denen das Einziehungsinteresse des Staates besonders schwer wiegt. Die Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
resultiert aus dem Umstand, dass es sich bei den im Immobilientransaktionsregister gespeicherten Daten um sen-
sible personenbezogene Daten zu Eigentumsverhältnissen von insbesondere natürlichen, aber auch juristischen 
Personen und Personengesellschaften handelt. Darunter zählen auch, anders als in den Grundbüchern bei den 
Amtsgerichten ersichtlich, Angaben zum Kaufpreis der Immobilie. Die Abfrage der im Register gespeicherten 
Daten stellt folglich einen intensiven Grundrechtseingriff dar, der nur durch entsprechend hohe Eingriffsschwel-
len gerechtfertigt werden kann. Eine Erweiterung bzw. Aufweichung des Straftatenkatalogs erscheint mit Blick 
auf die Sensibilität der im Register enthaltenen Daten nicht geboten. 

 

19.  Zu Artikel 18 Nummer 19 (§ 26c Absatz 3 GwG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

Die Übermittlung bestimmter Daten durch die Grundbuchämter an die registerführende Stelle des Immobilien-
transaktionsregisters ist im Gesetzentwurf als Kann-Vorschrift im Rahmen einer Verordnungsermächtigung aus-
gestaltet. Sollte von der Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht werden, erscheint es sinnvoll, dass die 
Grundbuchämter die gleichen Daten übermitteln, die sie gemäß § 19b Absatz 2 GwG auch an das Transparenzre-
gister übermitteln. Die Bundesregierung wird sich im weiteren Verfahren für eine entsprechende Formulierung 
einsetzen. 

 

20.  Zu Artikel 18 Nummer 19 (§ 26d Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a – neu – GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Bei den im Immobilientransaktionsregister gespeicherten Daten handelt es sich um sensible personenbezogene 
Daten zu Eigentumsverhältnissen von insbesondere natürlichen, aber auch juristischen Personen und Personen-
gesellschaften. Die Abfrage dieser Daten im Register stellt einen intensiven Grundrechtseingriff dar, der nur durch 
einen eingeschränkten Kreis zugriffsberechtigter Behörden (insbesondere Strafverfolgungsbehörden und Zentral-
stelle für Sanktionsdurchsetzung) gerechtfertigt werden kann. Eine Erweiterung um die Aufsichtsbehörden des 
Finanz- und Nichtfinanzsektors als auch um die Verpflichteten(-gruppen) selbst im Rahmen der Prävention von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erscheint mit Blick auf die Sensibilität der im Register enthaltenen 
Daten als nicht geboten. Im Falle eines Geldwäscheverdachts ist es Aufgabe der Aufsichtsbehörde, eine Meldung 
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nach § 44 GwG abzugeben, die dann zu weiteren Analysen bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen oder zu Ermittlungen bei einer Strafverfolgungsbehörde führen kann, die jeweils Zugriff auf das Immo-
bilientransaktionsregister haben. 

 

21.  Zu Artikel 18 Nummer 19 (§ 26d GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Vorrangig soll der Zugriff auf das Immobilientransaktionsregister für Zwecke der Strafverfolgung und der Sank-
tionsdurchsetzung gewährt werden. Hintergrund dieser restriktiven Handhabung sind die in diesem Register ge-
speicherten sensiblen personenbezogenen Daten zu Eigentumsverhältnissen von insbesondere natürlichen, aber 
auch juristischen Personen und Personengesellschaften. Die Abfrage dieser Daten im Register stellt einen inten-
siven Grundrechtseingriff dar und muss zur Rechtfertigung an entsprechend enge Zugriffsvoraussetzungen ge-
knüpft sein. Insofern erscheint eine Ausweitung der Zugriffsrechte im präventiven Bereich nicht geboten. 

 

22.  Zu Artikel 18 Nummer 19 (§ 26d Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 – neu – GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Siehe Gegenäußerung zu Ziffer 20.  

 

23.  Zu Artikel 18 Nummer 19 (§ 26d Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 – neu –, 5 – neu – GwG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

Die Bundesregierung wird einen Vorschlag zu § 26d Absatz 1 Satz 2 GwG-E unterbreiten, der die Abrufschwelle 
für den Bundesnachrichtendienst sowie für die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern für den Zugriff 
auf das Immobilientransaktionsregister eindeutig definiert und sich an dem gesetzlichen Auftrag der Nachrich-
tendienste orientiert. 

 

24.  Zu Artikel 18 Nummer 19 (§ 26f Absatz 1 Nummer 2 GwG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

Die Bundesregierung wird sich im weiteren Verfahren für eine Formulierung einsetzen, die das Anliegen zu § 26f 
Absatz 1 Nummer 2 GwG-E berücksichtigt und dabei die Zustimmungserfordernisse des Bundesrates zu den ent-
sprechenden Verordnungsinhalten vorsieht.  

 

25.  Zu Artikel 18 Nummer 20 Buchstabe b (§ 28 Absatz 1a GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass nicht eindeutig zu erkennen ist, worauf der Vorschlag abzielt, bzw. 
welche Anpassung des § 28 Absatz 1a GwG gefordert wird. Die Tatsache, dass bestimmte Verpflichtete keine 
internen Sicherungsmaßnahmen bzw. Sorgfaltspflichten zu erfüllen haben, kann nicht durch eine Anpassung des 
§ 28 Absatz 1a GwG adressiert werden, da diese Vorschrift allein die von der Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen wahrzunehmenden Aufgaben darstellt. Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass zukünf-
tig durch das EU-Gesetzespaket die Verpflichteteneigenschaft im Bereich des Güterhandels neu definiert wird. 

 

26.  Zu Artikel 18 Nummer 23 Buchstabe a (§ 32 Absatz 1 Nummer 1 GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass weiterhin im Sinne des § 32 Absatz 1 GwG an das Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV) in seiner Zentralstellenfunktion gemäß § 5 BVerfSchG übermittelt werden soll. Damit 
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steht der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) ein zentraler Ansprechpartner zur Verfügung. 
Gemäß § 6 BVerfSchG übermitteln sich das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz unverzüglich 
die für ihre Aufgaben relevanten Informationen, einschließlich der Erkenntnisse ihrer Auswertungen. Damit ist 
sichergestellt, dass das BfV Informationen der FIU and das zuständige Landesamt weitergibt. Daher wird der 
Mehrwert der zusätzlichen Übermittlung an das zuständige Landesamt nicht gesehen. 

 

27.  Zu Artikel 18 Nummer 29 (§ 42 Absatz 1 GwG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

Die Bundesregierung wird das Aufwand-Nutzen-Verhältnis noch einmal näher prüfen und sich entsprechend die-
ses Prüfungsergebnisses im weiteren Verfahren für eine Streichung oder Beibehaltung einsetzen.  

 

28.  Zu Artikel 18 Nummer 32 (§ 50 Nummer 1 Buchstabe j GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Die gewünschten Ergänzungen der Verweise auf § 2 Absatz 1 Nummer 2a und Nummer 7a GwG-E würde der 
Systematik des § 50 Nummer 1 GwG widersprechen, wonach grundsätzlich nur dann auf Normen des GwG ver-
wiesen wird, sofern dies zur Bestimmung der Verpflichteteneigenschaft notwendig ist. 

 

29.  Zu Artikel 18 Nummer 32 Buchstabe b (§ 50 Nummer 5 GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Die Verlagerung der geldwäscherechtlichen Aufsicht über die Notare beruht maßgeblich auf den Feststellungen 
der FATF im Abschlussbericht zur Deutschlandprüfung aus 2022. Dort wurde für den Bereich des Nichtfinanz-
sektors insgesamt festgestellt, dass eine viel zu hohe Anzahl an Aufsichtsbehörden existiere und eine stärkere 
Harmonisierung der Aufsichtstätigkeit erforderlich sei. Speziell im Bereich der Aufsicht über Notare wurde zu-
dem eine stärkere Ausrichtung am risikobasierten Ansatz gefordert. 

Die Verlagerung der geldwäscherechtlichen Aufsicht über Notare auf die Oberlandesgerichte bewirkt eine erheb-
liche Reduzierung der Anzahl an Aufsichtsbehörden. Die damit einhergehende Konzentration der Zuständigkeit 
bei den Oberlandesgerichten dürfte dazu führen, dass Prozesse für einen größeren Zuständigkeitsbereich einheit-
lich gestaltet werden. Die grundsätzliche Trennung der Zuständigkeit für berufsrechtliche und geldwäscherecht-
liche Aufsicht bedeutet zudem eine Priorisierung der letzteren und dürfte damit auch einer stärkeren Ausrichtung 
am risikobasierten Ansatz zuträglich sein. Dem anwachsenden Aufwand bei den Oberlandesgerichten steht die 
Entlastung der einzelnen Landgerichte entgegen, die nach jetziger Rechtslage jeweils für sich für übergreifende 
Fragen des Gesetzesvollzugs, wie zum Beispiel die Auswahl prüfungswürdiger Notare anhand eines risikobasier-
ten Ansatzes, zuständig sind. 

Gleichwohl enthält die vorgeschlagene Regelung in § 50 Nummer 5 Buchstabe a Halbsatz 2 GwG-E die Mög-
lichkeit, dass die Vor-Ort-Prüfungen bei den Notarinnen und Notaren weiterhin durch die Präsidentinnen und 
Präsidenten der Landgerichte vorgenommen werden. Dadurch können insoweit bestehende Strukturen und Ex-
pertisen genutzt und die Prüfbelastung der Amtspersonen auf eine einheitliche Vor-Ort-Prüfung angemessen be-
grenzt werden. 

 

30.  Zu Artikel 18 Nummer 33 (§ 50a Absatz 2 Satz 2 GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Die gewünschte Änderung hätte zur Folge, dass Maßnahmen der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht (ZfG) nur 
mit Einvernehmen der Aufsichtsbehörden und der Koordinierenden Stellen von Bund und Ländern vorgenommen 
werden könnten. Dies würde die Handlungsfähigkeit der ZfG sehr stark beeinträchtigen, da in der Konsequenz 
jede Maßnahme der ZfG von einer einzigen Aufsichtsbehörde oder einer einzigen Koordinierenden Stelle blo-
ckiert werden könnte, unabhängig davon, ob sie mehrheitlich begrüßt wird. Hinzuweisen ist des Weiteren darauf, 
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dass § 50a Absatz 2 Satz 2 GwG-E bereits hinsichtlich der Einbindung der Aufsichtsbehörden und der Koordi-
nierenden Stellen zwischen Benehmen und Einvernehmen differenziert. In dem Bereich der Unterstützung von 
Prüfungsmaßnahmen durch die ZfG, der eine besonders enge Zusammenarbeit mit der jeweils betroffenen Auf-
sichtsbehörde erfordert, ist dementsprechend das Einvernehmen vorgesehen.   

 

31.  Zu Artikel 18 Nummer 33 (§ 50b Absatz 1 GwG) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu. 

§ 50b Absatz 1 Satz 1 GwG-E ermöglicht eine Unterstützung der zuständigen Aufsichtsbehörden durch Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht in besonders umfangreichen Fällen. In der Ge-
setzesbegründung wird dabei klargestellt, dass dieser Umfang auch aus der Komplexität des Prüfungsfalles folgen 
kann. Da die Länder hier einen Bedarf sehen, eine Unterstützung rechtssicher auch bei komplexen Fallgestaltun-
gen zu ermöglichen, erscheint eine Aufnahme in den Regelungstext vor diesem Hintergrund als folgerichtig. 

 

32.  Zu Artikel 18 Nummer 33 (§ 50c Absatz 2 Nummer 4 GwG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

Die Aufnahme der Zusammenarbeit mit internationalen Behörden in den Aufgabenbereich der Koordinierenden 
Stellen der Länder nach § 50c Absatz 2 Nummer 4 GwG-E erfolgt maßgeblich vor dem Kontext der bevorstehen-
den Einrichtung einer Europäischen Geldwäscheaufsichtsbehörde (AMLA). Eine nationale gesetzliche Regelung 
kann nicht vorgeben, welchen Ansprechpartner in einem Mitgliedstaat diese Behörde wählt. Vorrangiges Ziel ist 
es, gegenüber AMLA mit der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht (ZfG) einen zentralen Ansprechpartner zu 
installieren. Deshalb könnte es gegebenenfalls missverständlich sein, neben den Regelungen für die ZfG in § 50a 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 GwG-E, gleichzeitig auch eine Zuständigkeit der Koordinierenden Stellen der Länder 
in § 50c GwG-E für die Zusammenarbeit mit internationalen Behörden und Gremien vorzusehen. Die klarstel-
lende Erläuterung zur Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Behörden und Gremien sollte daher 
gegebenenfalls aus dem Zuständigkeitsbereich der Koordinierenden Stellen der Länder gestrichen werden.  

 

33.  Zu Artikel 18 Nummer 34 Buchstabe b0 – neu – (§ 51 Absatz 3a – neu – GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Siehe Gegenäußerung zu Ziffer 12. 

 

34.  Zu Artikel 18 Nummer 34 Buchstabe d (§ 51 Absatz 9a Satz 1 GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Es ist zwar grundsätzlich zuzustimmen, dass eine Verpflichtung zur Übermittlung von Daten, wie sie in § 51 
Absatz 9a GwG-E vorgesehen ist, Einfluss nimmt auf die Arbeitsweise der Länderbehörden, weshalb das Bedürf-
nis, weitgehend auf den Umfang und den Inhalt dieser Verpflichtung einzuwirken, durchaus nachvollziehbar er-
scheint. Allerdings ist auch hier zu bemerken, dass ein Erfordernis des Einvernehmens die Handlungsfähigkeit 
der Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht massiv beeinträchtigen würde, da damit Einstimmigkeit über jedes ein-
zelne, abzufragende, Kriterium hergestellt werden müsste. Auch hier könnten Maßnahmen also durch den Wider-
stand einzelner Aufsichtsbehörden bzw. Koordinierender Stellen verhindert werden. Zudem ist zu berücksichti-
gen, dass die Bestimmung der Kriterien auch für eine effektive und einheitliche Zulieferung von solchen Daten 
genutzt werden soll, die zukünftig an die Europäische Geldwäscheaufsichtsbehörde (AMLA) zu übermitteln sein 
werden. Dies kann nicht am Widerstand einzelner Aufsichtsbehörden scheitern.   

 

35.  Zu Artikel 18 Nummer 34 Buchstabe d (§ 51 Absatz 9a Satz 1a – neu – GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 
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Es besteht kein Bedarf für eine solche Anpassung. Die Anforderung von Daten, die die Aufsichtsbehörden bzw. 
Koordinierenden Stellen der Länder nicht liefern können – auch bei entsprechendem Bemühen – widerspricht der 
in § 50a Absatz 3 GwG-E niedergelegten Verpflichtung zur Zusammenarbeit. Zudem wird die in der Begründung 
des Vorschlags dargestellte Problematik der Bestimmung der Verpflichteten auch seitens der Bundesregierung 
gesehen. Hier sollen durch eine Anpassung des § 31b AO bzw. § 55 GwG durch ein nachfolgendes Gesetzge-
bungsverfahren die Handlungsmöglichkeiten der Länder erheblich erweitert werden. 

 

36.  Zu Artikel 18 Nummer 34 Buchstabe d (§ 51 Absatz 9a Satz 2, 3 und 4 GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Die Einführung eines Reportingsystems, wie in § 51 Absatz 9a GwG vorgesehen, soll zukünftig die Möglichkeit 
eröffnen, umfassende Aussagen über die Effektivität von Prüfungsmaßnahmen zu treffen. Dies beruht auf einer 
Forderung der FATF aus dem in 2022 veröffentlichten Abschlussbericht zur Deutschlandprüfung und ist als zent-
raler Baustein für die Verbesserung der Aufsichtstätigkeit im Nichtfinanzsektor insgesamt anzusehen. Die so ge-
wonnenen Daten sollen zum einen der Ermittlung von „Best-practice“-Vorgehensweise dienen und zum anderen 
einen Gesamtüberblick über die Risikoexposition bestimmter Branchen liefern. Dies kann nur wirksam erfolgen, 
wenn alle Aufsichtsbehörden des Nichtfinanzsektors an der Zulieferung von Daten beteiligt sind. Auch wird zu-
künftig die Übermittlung bestimmter Daten zur Aufsichtstätigkeit von Seiten der Europäischen Geldwä-scheauf-
sichtsbehörde (AMLA) verlangt werden, weshalb eine zentrale Erfassung in einem automatisierten Verfahren 
erforderlich erscheint, um die entsprechenden Daten effektiv und zeitnah an AMLA weitergeben zu können. 
Schon aus diesem Grund bedarf es eines einheitlichen automatisierten Verfahrens, um auf einen strukturierten 
Datenbestand zurückgreifen zu können.  

Die bisher zugelieferten statistischen Daten lassen keinen Rückschluss auf die Effektivität von Aufsichtsmaßnah-
men zu und sind daher für den beschriebenen Zweck unzureichend. Im Übrigen soll der Zentralstelle für Geldwä-
scheaufsicht kein Zugriff auf personenbezogene Daten eingeräumt werden, weshalb keine schwerwiegenden da-
tenschutzrechtlichen Probleme gesehen werden. 

 

37.  Zu Artikel 18 Nummer 38 (§ 55 GwG) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 

Die Bundesregierung lehnt die Umsetzung des Vorschlags zumindest in diesem Gesetzesvorhaben ab, prüft je-
doch, ob dem Anliegen in einem anderen späteren Gesetzgebungsverfahren entsprochen werden kann.  

 

38.  Zu Artikel 18 Nummer 39 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc – neu –  
(§ 56 Absatz 1 Satz 3 – neu – GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Gegenwärtig wird auf EU-Ebene ein Legislativpaket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung verhandelt, das unter anderem die Fragen der grenzüberschreitenden Sachverhalte abschließend regeln soll. 
Vor Inkrafttreten der Regelungen dieses Legislativpakets sollten keine weiteren Veränderungen am nationalen 
Recht vorgenommen werden. Daher besteht auch für eine Anwendung der Ordnungswidrigkeitentatbestände des 
GwG auf derartige Sachverhalte kein Raum. 

 

39.  Zu Artikel 18 Nummer 39 Buchstabe d (§ 56 Absatz 5 Satz 1 und Satz 3 – neu – GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Nach der Grundkonzeption des GwG sind für die Beantwortung der Frage, ob Verpflichtete den gesetzlichen 
Anforderungen des GwG entsprechen, grundsätzlich die Aufsichtsbehörden zuständig. Dementsprechend sieht 
die durch das FKBG vorgesehene Konzeption vor, dass die Ahndung von Verstößen nach § 56 Absatz 1 Num-
mer 69a GwG durch die Behörde erfolgen wird, die auch für die bußgeldrechtliche Ahndung sonstiger Verstöße 
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i. S. d. § 56 Absatz 1 und 2 GwG zuständig ist. Dies ist sachgerecht, da diese Behörden bereits über die erforder-
lichen Fachkenntnisse zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten verfügen. In Bezug auf das Tätigkeitsfeld der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen wäre dies hingegen ein untypischer Prozess, der einer ent-
sprechend aufwendigen, gesonderten Einrichtung bedürfte. Dies erscheint nicht angemessen und würde zu Paral-
lelstrukturen führen. 

 

40.  Zu Artikel 18 Nummer 40 Buchstabe a0 (§ 59 Absatz 6 Satz 3 – neu – GwG) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Die gewünschte Änderung ist in dem Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen enthalten (vgl. BGBl. I 2023, Nr. 311 vom 17.11.2023) und ist bereits in Kraft 
getreten. 

 

41.  Zu Artikel 18 allgemein 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Während § 2 Absatz 1 Nummer 7a GwG s.g. „Mutter-Versicherungs-Holdings“ erfasst, werden über die Num-
mern 7b und 7c auch Zwischenholdings erfasst, soweit deren Haupttätigkeit der Erwerb und das Halten unmittel-
barer oder mittelbarer Beteiligungen an Erst- oder Rückversicherungsunternehmen oder Pensionsfonds ist oder 
sie einen beherrschenden Einfluss auf ein Versicherungsunternehmen im Sinne dieser Vorschrift oder auf einen 
Pensionsfonds im Sinne von § 236 Absatz 1 Satz 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes ausüben. Damit unterlie-
gen (Versicherungs-)Holdinggesellschaften, ungeachtet ob Zwischenholding oder Spitzenholding, bereits einheit-
lich der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

 

42.  Zu Artikel 25a – neu – (§ 93 Absatz 8 Satz 1 Nummer 2, 3 und 4 – neu – AO) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Siehe Gegenäußerung zu Ziffer 12. 

 

43.  Zum Gesetzentwurf allgemein 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab. 

Zum einen ist die Regelung des § 31b Absatz 2 AO auf die Tätigkeit der Zentralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen zugeschnitten. Es sind nicht nur solche Sachverhalte von den Finanzbehörden mitzuteilen, die eine 
Ermittlungszuständigkeit des Ermittlungszentrum Geldwäsche (EZG) begründen können, sondern darüber hinaus 
sämtliche Sachverhalte, wenn Tatsachen vorliegen, die darauf hindeuten, dass es sich bei Vermögensgegenstän-
den, die mit dem mitzuteilenden Sachverhalt im Zusammenhang stehen, um den Gegenstand einer Straftat nach 
§ 261 des Strafgesetzbuchs handelt oder die Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit Terrorismusfinan-
zierung stehen. Ob ein Sachverhalt die Ermittlungszuständigkeit des EZG begründen kann, wird sodann bei der 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen geprüft.  

Zum anderen ist für eine direkte Übermittlung an das EZG eine Änderung des § 31b AO nicht erforderlich. Eine 
solche Übermittlung ist bereits von der bestehenden Mitteilungsbefugnis des § 31b Absatz 1 Nummer 1 AO ge-
deckt, weil auch solche Mitteilungen der Durchführung eines Strafverfahrens dienen, die eine Verfahrenseröff-
nung indizieren. Selbst wenn diese Ansicht nicht geteilt wird, ist eine Übermittlung an das EZG von der Mittei-
lungsbefugnis des § 31b Absatz 1 Nummer 2 AO gedeckt, weil sie der Verhinderung, Aufdeckung und Bekämp-
fung der Geldwäsche dient. 

Eine pauschale Erfassung des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität als Adressat von Informa-
tionsübermittlungen bedarf es daher nicht. Für die – bislang geplanten – verschiedenen Abteilungen des Bundes-
amtes zzur Bekämpfung von Finanzkriminalität (im Kontext des FKBG relevant: EZG, Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen und ZfS) gelten unterschiedliche Anforderungen an die Informationsübermittlung. 
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